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Regierungsvorlage 

BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES NR. 7/94 SOWIE 
ERKLÄRUNGEN 

BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR
AUSSCHUSSES NR. 7/94 

vom 21. März 1994 

zur Änderung des Protokolls 47 und bestimm
ter Anhänge des EWR-Abkommens 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS -

GESTüTZT auf das Abkommen über den 
Europäischen Wirtschaftsraum (EWR), geändert 
durch das Anpassungsprotokoll zum Abkommen 
über den Europäischen Wirtschaftsraum, nachste
hend Abkommen genannt, insbesondere auf Artikel 
98, 

UNTER HINWEIS auf das Ziel der Vertrags
parteien, einen dynamischen und homogenen 
Europäischen Wirtschaftsraum zu errichten, der 
auf gemeinsamen Regeln und der Gleichbehand
lung der Einzelpersonen und Marktteilnehmer 
hinsichtlich der vier Freiheiten und der Wettbe
werbsbedingungen sowie einer intensiveren und 
breiteren Zusammenarbeit bei den flankierenden 
und horizontalen Politiken beruht, 

IN ANBETRACHT der Tatsache, daß das 
Abkommen Bezugnahmen auf EG-Rechtsakte 
enthält, die für den EWR relevant sind und von 
der Europäischen Gemeinschaft vor dem 1. August 
1991 verabschiedet worden sind, 

IN ERWÄGUNG der Tatsache, daß zur 
Gewährleistung der Homogenität des Abkommens 
und der Rechtssicherheit für Einzelpersonen und 
Marktteilnehmer und nach den Ergebnissen der 
gemeinsamen Prüfung der von der Europäischen 
Gemeinschaft nach dem 31. Juli 1991 verabschie
deten Rechtsakte durch die Vertragsparteien das 
Abkommen zu ändern ist, 

IN DER WEITEREN ERWÄGUNG, daß 
aufgrund der besonderen Art der in Anhang 5 
dieses Beschlusses genannten Rechtsakte die 
gleichzeitige Anwendung dieser Rechtsakte inner-

halb der Gemeinschaft und des EWR vom 
Inkrafttreten des EWR-Abkommens an erforder
lich ist, 

IN ANBETRACHT der Tatsache, daß gemäß 
Protokoll 1 des Abkommens die Bestimmungen der 
in den Anhängen zum Abkommen genannten 
Rechtsakte im Einklang mit dem Abkommen und 
Protokoll 1 angewendet werden, sofern in dem 
jeweiligen Anhang nichts anderes vorgesehen ist -

BESCHLIESST: 

Artikel 1 

Protokoll 47 und die Anhäge I, II, N bis IX, XI 
und XIII bis XXII des Abkommens werden nach 

_ Maßgabe der Anhänge 1 bis 20 dieses Beschlusses 
geändert. 

Artikel 2 

(1) Sofern in den Anhängen zu diesem Beschluß 
nichts anderes vorgesehen ist, werden die Zeit
punkte für das Inkrafttreten oder die Durch
führung der in diesen Anhängen genannten 
Rechtsakte für die Zwecke des Abkommens wie 
folgt festgesetzt: 

Liegt der Zeitpunkt des Inkrafttretens oder 
der Durchführung des Rechtsaktes vor dem 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Beschlus
ses, so ist der Zeitpunkt des Inkrafttretens. 
dieses Beschlusses maßgebend. 
Liegt der Zeitpunkt des Inkrafttretens oder 
der Durchführung des Rechtsaktes .nach dem 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Beschlus
ses, so ist der Zeitpunkt des Inkrafttretens 
oder der Durchführung des Rechtsaktes 
maßgebend. 

(2) Die in Anhang 5 des Beschlusses genannten 
Rechtsakte und die dort aufgeführten Bestimmun
gen sind vom Zeitpunkt des Inkrafttretens des 
EWR-Abkommens an anwendbar'. 

1621 der Beilagen und Zu 1621 der Beilagen XVIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 1 von 135

www.parlament.gv.at



2 1621 der Beilagen 

Artikel 3 

Dieser Beschluß tritt am 1. Juli 1994 in Kraft, 
sofern dem Gemeinsamen EWR-Ausschuß alle 
Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des 
Abkommens übermittelt worden sind. 

Artikel 4 

Dieser Beschluß wird in der EWR-Abteilung des 
Amtsblattes der Europäischen Gemeinschaften und 
in der EWR-Beilage zum Amtsblatt der Euro
päischen Gemeinschaften veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 21. März 1994 

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuß 
Der Präsident 

N.G. van der Pas 

Die Sekretäre des 
Gemeinsamen EWR -Ausschusses 

P.K. Mannes 

M. S~cker 

Anhang 1 
des Beschlusses Nr. 7/94 

des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 

PROTOKOLL 47 ÜBER DIE BESEITIGUNG 
TECHNISCHER HANDELSHEMMNISSE FÜR 
WEIN zum EWR-Abkommen wird wie folgt 
geändert. 

A. HAUPTTEIL 

1. Der Hauptteil wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Worte "in der 
Anlage" durch die Worte "in Anlage 1" ersetzt. 

b) Nach Absatz 1 wird folgender neuer Absatz 2 
eingefügt: 

"Die Vertragsparteien führen gemäß den 
Bestimmungen der Anlage 2 die Amtshilfe zwi
schen den Kontrollbehörden im Weinsektor ein." 

c) In· Absatz 4 werden die Worte "in der 
Anlage" durch die Worte "in Anlage 1" ersetzt. 

E. ANLAGE 1 

1. Der Titel "ANLAGE" wird durch "ANLA
GE 1" ersetzt. 

2. Der Text der Nummer 4 (Verordnung 
(EWG) Nr. 358/79 des Rates) wird gestrichen. 

3. Der Text der Nummer 5 (Verordnung 
(EWG) Nr. 2510/83 der Kommission) wird 
gestrichen. 

4. Der Text der Nummer 7 (Verordnung 
(EWG) Nr. 3309/85 des Rates) wird gestrichen. 

5. Der Text der Nummer 11 (Verordnung 
(EWG) Nr. 1627/86 des Rates) wird gestrichen. 

6. Unter Nummer 15 (Verordnung (EWG) 
Nr. 822/87 des Rates) werden vor den Anpassun
gen folgende Gedankenstriche eingefügt: 

391 R 1734: Verordnung (EWG) Nr. 17341 
91 des Rates vom 13. Juni 1991 (ABI. 
Nr. L 163 vom 26. Juni 1991, S. 6) 
392 R 1756: Verordnung (EWG) Nr. 1756/ 
92 des Rates vom 30. Juni 1992 (ABI. Nr. L 
180 vom 1. Juli 1992, S. 27) 
393 R 1566: Verordnung (EWG) Nr. 1566/ 
93 des Rates vom 14. Juni 1993 (ABI. Nr. L 
154 vom 25. Juni 1993, S. 39) 
393 R 3111: Verordnung (EWG) Nr. 3111/ 
93 der Kommission vom 10. November 1993 
(ABI. Nr. L 278 vom 11. November 1993, 
S. 48)" 

I Unter Nummer 16' (Verordnung. (EWG) 
Nr. 823/87 des Rates) wird vor der Anpassung 
folgender Gedankenstrich eingefügt: 

391 R 3896: Verordnung (EWG) Nr. 3896/ 
91 des Rates vom 16. Dezember 1991 (ABI. 
Nr. L 368 vom 31. Dezember 1991, S. 3)" 

8. Nummer 17 (Verordnung (EWG) Nr. 10691 
87 der Kommission) wird gestrichen. 

9. Unter Nummer 19 (Verordnung (EWG) 
Nr. 4252/88 des Rates) werden folgende Gedan
kenstriche eingefügt: 

391 R 1735: Verordnung (EWG) Nr. 17351 
91 des Rates vom 13. Juni. 1991 (ABI. 
Nr. L 163 vom 26. Juni 1991, S. 9) 
392 R 1759: Verordnung (EWG) Nr. 17591 
92 des Rates vom 30. Juni 1992 (ABI. 
Nr. L 180 vom 1. Juli 1992, S. 31) 
393 R 1568: Verordnung (EWG) Nr. 15681 
93 des Rates vom 14. Juni 1993 (ABI. 
Nr. L 154 vom 25. Juni 1993, S. 42) 
393 R 3111: Verordnung (EWG) Nr. 3111/ 
93 der Kommission vom 10. November 1993 
(ABI. Nr. L 278 vom 11. November 1993, 
S. 48)" 

10. Unter Nummer 22 (Verordnung (EWG) 
Nr. 2392/89 des Rates) werden vor den Anpas
sungen folgende Gedankenstriche eingefügt: 

391 R 2356: Verordnung (EWG) Nr. 2356/ 
91 des Rates vom 29. Juli 1991 (ABI. 
Nr. L 216 vom 3. August 1991, S. 1) 
391 R 3897: Verordnung (EWG) Nr. 3897/ 
91 des Rates vom 16. Dezember 1991 (ABI. 
Nr. L 368 vom 31. Dezember 1991, S. 5)" 

11. Unter Nummer 23 (Verordnung (EWG) 
Nr. 3677/89 des Rates) werden vor der Anpassung 
folgende Gedankenstriche eirigefügt: 

391 R 2201: Verordnung (EWG) Nr. 2201/ 
91 des Rates vom 22. Juli 1991 (ABI. 
Nr. L 203 vom 26. Juli 1991, S. 3) 
392 R 2795: Verordnung (EWG) Nr: 27951 
92 des Rates vom 21. September 1992 (ABI. 
Nr. L 282 vom 26. September 1992, S. 5) 
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393 R 2606: Verordnung (EWG) Nr. 26061 
93 des Rates vom 21. September 1993 (ABI. 
Nr. L 239 vom 24. September 1993, S. 6)" 

12. Der Text der Nummer 24 (Verordnung 
(EWG) Nr. 743/90 der Kommission) wird gestri
chen. 

13. Unter Nummer 25 (Verordnung (EWG) 
Nr. 2676/90 der Kommission) wird folgendes 
eingefügt: 

" , geändert durch: 
392 R 2645: Verordnung (EWG) Nr. 2645/ 
92 der Kommission vom 11. September 1992 
(ABI. Nr. L 266 vom 12. September 1992, 
S. 10)" 

14. Unter Nummer 26 (Verordnung (EWG) 
Nr. 3201190 der Kommission) werden vor den 
Anpassungen folgende Gedankenstriche eingefügt: 

391 R 3298: Verordnung (EWG) Nr. 3298/ 
91 der Kommission vom 12. November 1991 
(ABI. Nr. L 312 vom 13. November 1991, 
S.20) 
392 R 0153: Verordnung (EWG) Nr. 153/ 
92 der Kommission vom 23. Januar 1992 
(ABI. Nr. L 17 vom 24. Jänner 1992, S. 20) 
392 R 3650: Verordnung (EWG) Nr. 3650/ 
92 der Kommission vom 17. Dezember 1992 
(ABI. Nr. L 369 vom 18. Dezember 1992, 
S. 25) 
393 R1847: Verordnung (EWG) Nr. 1847/ 
93 der Kommission vom 9. Juli 1993 (ABI. 
Nr. L 168 vom 10. Juli 1993, S. 33)" 

15. Nach Nummer 28 (Verordnung (EWG) 
Nr. 3825/90 der Kommission) werden folgende 
neue Nummern angefügt: 

,,29. 390 R 3827: Verordnung (EWG) Nr. 3827/ 
90 der Kommission vom 19. Dezember 1990 
mit Obergangsmaßnahmen für die Bezeich
nung bestimmter Qualitätsweine b.A. (ABI. 
Nr. L 366 vom 29. Dezember 1990, S. 59), 
geändert durch: 

391 R 0816: Verordnung (EWG) 
Nr. 816/91 der Kommission vom 
2. April 1991 (ABI. Nr. L83 vom 
3. April 1991, S. 8) 
391 R 2271: Verordnung (EWG) 
Nr.2271191 der Kommission vom 
29. Juli 1991 (ABI. Nr.208 vom 
30. Juli 1991, S. 36) 
391 R 3245: Verordnung (EWG) 
Nr. 3245/91 der Kommission vom 
7. November 1991 (ABI. Nr.307 vom 
8. November 1991, S. 15) 

30. 390 R 2776: Verordnung (EWG) Nr. 2776/ 
90 der Kommission vom 27. September 1990 
über die nach der deutschen. Einigung im 
Gebiet. der ehemaligen Deutschen Demo
kratischen Republik anwendbaren Ober-

gangsmaßnahmen für den Weinsektor (ABI. 
Nr. L 267 vom 29. September 1990, S. 30) 

Die Verordnung gilt für die Zwecke dieses 
Abkommens mit folgender Anpassung: 

Artikel 1 Absätze 1 und 3 findet keine 
Anwendung. 

31. 391 R 2384: Verordnung (EWG) Nr. 2384/ 
91 der Kommission vom 31. Juli 1991 mit 
den in Portugal im Wirtschaftsjahr 1991192 
für den Weinsektor anwendbaren Über
gangsmaßnahmen (ABI. Nr. L 219 vom 
7. August 1991, S. 9) 

Die Verordnung gilt für die Zwecke dieses 
Abkommens mit folgenden Anpassungen: 
a) Artikel 2 Absatz 3 findet keine Anwen

dung. 
b) Artikel 3 findet keine Anwendung. 

32. 391 R 3223: Verordnung (EWG) Nr. 3223/ 
91 der Kommission vom 5. November 1991 
zur Ermächtigung des Vereinigten König
reichs, . unter bestimmten Voraussetzungen 
eine zusätzliche Erhöhung des Alkoholge
halts bestimmter Weine und bestimmter zur 
Weinherstellung vorgesehener Erzeugnisse 
zu gestatten (ABI. Nr. L 305 vom 
6. November 1991, S. 14) 

33. 391 R 3895: Verordnung (EWG) Nr. 3895/ 
91 des Rates vom 11. Dezember 1991 zur 
Aufstellung bestimmter Regeln für die 
Bezeichnung und Aufmachung von Spezial
weinen (ABI. Nr. L 368 vom 31. Dezember 
1991, S. 1) 

34. 391 R 3901: Verordnung (EWG) Nr. 39011 
91 der Kommission vom 18. Dezember 1991 
mit Durchführungsbestimmungen zur 
Bezeichnung und Aufmachung von beson
derem Wein (ABI. Nr. L 368 vom 
31. Dezember 1991, S. 15) 

35. 392 R 0506: Verordnung (EWG) Nr. 506/ 
92 der Kommission vom 28. Februar 1992 
mit den 1992 bezüglich des Gesamtsäurege
halts von in Spanien erzeugtem und dort in 
den Verkehr gebrachtem Wein anzuwen
denden Obergangsmaßnahmen (ABI. 
Nr. L 55 vom 29. Februar 1992, S. 77) 

36. 392 R 0761: Verordnung (EWG) Nr. 7611 
92 der Kommission vom 27. März 1992 
über eine 1992 in Spanien anwendbare 
Obergangsmaßnahme für Tafelweinver
schnitt (ABI. Nr. L 83 vom 28. März 1992, 
S. 13) 

37. 392 R 1238: Verordnung (EWG) Nr. 1238/ 
92 der Kommission vom 8. Mai 1992 zur 
Festlegung gemeinschaftlicher Analysever
fahrenfür neutralen Alkohol im Weinsektor 
(ABI. Nr. L 130 vom 15. Mai 1992, S. 13) 

Die Verordnung gilt für die Zwecke dieses 
Abkommens mi: folgender Anpassung: 
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Artikel 1 Absatz 2 findet keine Anwendung. 

38. 392 R 2332: Verordnung (EWG) Nr. 2332/ 
92 des Rates vom 13. Juli 1992 über in der 
Gemeinschaft hergestellte Schaumweine 
(ABI. Nr. L 231 vom 13. August 1992, 
S. 1), geändert durch: 

393 R 1568: Verordnung (EWG) 
NI. 1568/93 des Rates vom 14. Juni 
1993 (ABI. NI. L 154 vom 25. Juni 1993, 
S.42) 

39. 392 R 2333: Verordnung (EWG) NI. 23331 
92 des Rates vom 13 . Juli 1992 zur 
Festlegung der Grundregeln für die Bezeich
nung und Aufmachung von Schaumwein 
und Schaumwein mit zugesetzter Kohlen
säure (ABI. NI. L 231 vom 13. August 1992, 
S.9) 

Die Verordnung gilt für die Zwecke dieses 
Abkommens mit folgenden Anpassungen: 

a) Artikel 3 Absatz 4 erster Gedankenstrich 
findet keine Anwendung. 

b) Artikel 5 Absatz 2 wird wie folgt ergänzt: 

"g) bei einem Qualitätischaumwein 
gemäß Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe 
b der Verordnung (EWG) Nr.2332/ 
92 mit Ursprung in 
- Österreich durch "Qualitäts-

schaumwein" oder "Qualitätssekt" 

c) Artikel 6 Absatz 6 wird wie folgt ergänzt: 

"c) der Begriff "Hauersekt" den Qualitäts
schaumweinen, die Qualitätsschaum
weinen b.A. gemäß Artikel 6 Absatz 4 
dieser Verordnung und gemäß der 
Verordnung (EWG) Nr. 2332/92 
gleichwertig sind, sofern sie 

in Österreich hergestellt worden 
sind; 
aus Trauben gewonnen worden 
sind, die in demselben Weinbau
betrieb geerntet wurden, in dem 
der Erzeuger Wein aus Trauben 
zur Herstellung von Qualitäts
schaumwein gewinnt; 
vom Erzeuger vermarktet und mit 
Etiketten angeboten werden, die 
Angaben über den Weinbaubetrieb, 
die Rebsorte und das Jahr enthal
ten; 
den österreichischen Vorschriften 
entsprechen. " 

40. 392 R 3459: Verordnung (EWG) Nr. 3459/ 
92 der Kommission vom 30. November 
1992 zur Ermächtigung des Vereinigten 
Königreichs, eine zusätzliche Erhöhung des 
Alkoholgehalts bei Tafelwein und Qualitäts
wein bestimmter Anbaugebiete zu gestatten 
(ABI. Nr. L 350 vom 1. Dezembef 1992, 
S.60) 

41. 393 R 0586: Verordnung (EWG) Nr. 5861 
93 der Kommission vom 12. März 1993 zur 
Abweichung von mehreren Bestimmungen 
über den Gehalt an fli)chtiger Säure bei 
bestimmten Weinen (ABI. NI. L 61 vom 
13. März 1993, S. 39) 

42. 393 R 2238: Verordnung (EWG) Nr. 2238/ 
93 der Kommission vom 26. Juli 1993 über 
die Begleitpapiere für die Beförderung von 
Weinbauerzeugnissen und die im Wein
sektor zu führenden Ein- und Ausgangs
bücher (ABI. Nr. L 200 vom 10. August 
1993, S. 10) 

Die Verordnung gilt für die Zwecke dieses 
Abkommens mit folgenden Anpassungen: -

a) Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a, Buch
stabe b erster Gedankenstrich und Buch
stabe c sowie Absatz 2 findet keine 
Anwendung. 

b) Artikel 2 Buchstaben e und f findet keine 
Anwendung. 

c) Artikel 3 Absatz 1 Unterabsatz 1 wird 
wie folgt ergänzt: 

"Das Dokument ist nach dem Muster in 
Anhang III auszustellen." 

, d) Artikel 3 Absatz 2, Absatz 3 und 
Absatz 4 letzter' Unterabsatz findet 
keine Anwendung. 

e) Artikel 4 Absatz 1 findet keine Anwen
dung. 

f) Artikel 5 Absatz 2 findet keine Anwen
dung. 

g) Artikel 6 Absatz 1 Unterabsatz 2 findet 
keine Anwendung. 

h) Artikel 7 Abs~tz 1 Buchstabe a Ziffer i 
erster und zweiter Gedankenstrich und 
Ziffer ii, Absatz 1 Buchstabe cerster 
Gedankenstrich sowie die Absätze 5 und 
6 findet keine Anwendung. 

i) Artikel 7 wird wie folgt ergänzt: 

"Im Fall gegenseitiger Zollzugeständnisse im 
Handel zwischen der Gemeinschaft und 
Österreich -mit Wein muß der Ursprung 
oder die Herkunft auf den Begleitpapieren 
wie folgt bescheinigt werden: 

bei Weinen mit Ursprung in der 
Gemeinschaft: "Dieses Dokument gilt 
als Bescheinigung der Ursprungs- und 
Herkunftsbezeichnung der darin angege
benen Qualitätsweine b.A.lQualitäts
schaumweine b.A./Retsinaweine 1). 
bei Weinen mit Ursprung in Österreich: 
"Dieser Wein ist ein Qualitätswein/Quali
tätsschaumwein 1) im Sinne des Öster
reichischen Weingesetzes von 1985." . 

1) Nichtzutreffendes streichen. 
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j) Artikel 8 Absätze 1 und 5 findet keine 
Anwendung. 

k) Titel II findet keine Anwendung. 

I) Artikel 19 Absatz 2 findet keine Anwen
dung." 

16. Nach Nummer 42 werden folgende Über
schrift und folgende neue Nummern angefügt: 

"RECHTSAKTE, DIE DIE VERTRAGS PAR
TEIEN ZUR KENNTNIS NEHMEN 

Die Vertragsparteien nehmen den Inhalt nach
stehender Rechtsakte zur Kenntnis: 

43. 

44. 

45. 

In Anwendung von Artikel 22 der Verord
nung (EWG) Nr. 986/89 der Kommission 
vom 10. April 1989 über die Begleitpapiere 
für den Transport von Weinbauerzeugnissen 
und die im Weinsektor zu führenden Ein
und Ausgangsbücher veröffentlichte Liste 
(ABI. Nr. C 330 vom 19. Dezember 1991, 
S. 3) 

Verzeichnis der Qualitätsweine 
Anbaugebiete (ABI. Nr. C 
24. Dezember 1991, S. 4) 

bestimmter 
333 vom 

Verzeichnis der als "Landwein", "vin de 
pays", "vino tipico", "ovo)lacria lCa'tu 
1tapuooarl" oder "oivo~ 'tom1(6~", "vino 
de la tierra", "vinho regional" bezeichneten 
Tafelweine (ABI. Nr. C 155 vom 20. Juni 
1992, S. 14) 

46. Verzeichnis österreichischer Weine" (ABI. 
Nr. C ... )" 

C. Dem Protokoll wird folgende neue Anlage 2 
angefügt: 

"ANLAGE 2 
über die Amtshilfe zwischen Kontrollbehörden Im 
Weinsektor 

TITEL I 

Präliminarbestimmungen 

Artikelt· 

Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Anlage bezeichnet der Ausdruck 
a) "V orschriften über den Handel mit Wein": 

sämtliche in diesem Protokoll vorgesehenen 
Vorschriften; 

b) "Zuständige Stelle": jede Behörde oder 
Dienststelle, die von einer Vertragspartei 
mit der Kontrolle der Einhaltung der 
Vorschriften des Handels mit Wein beauf
tragt worden ist; 

c) "Kontaktstelle": die zuständige Behörde oder 
Dienststelle, die .von einer Vertragspartei 
benannt worden ist, um für die geeigneten 

Verbindungen zu den KontaktsteIlen oder 
anderen Vertragsparteien zu sorgen; 

d) "Ersuchende Stelle": die von einer V ertrags
partei bezeichnete zuständige Behörde, die 
ein Amtshilfeersuchen im, Regelungsbereich 
dieser Anlage stellt; 

e) "Ersuchte Stelle" : die von einer V ertrags
partei bezeichnete zuständige Dienststelle 
oder Behörde, an die ein Amtshilfeersuchen 
im Regelungsbereich dieser Anlage gerichtet 
wird; 

f) "Zuwiderhandlungen": alle Verstöße oder 
versuchten Verstöße gegen die Vorschriften 
für den Handel mit Wein. 

Artikel 2 

Geltungsbereich 

(1) Die Vertragsparteien leisten ei~ander Amts
hilfe in der Form und unter den Voraussetzungen, 
die in dieser Anlage vorgesehen sind. Die ord
nungsgemäße Einhaltung der Vorschriften für den 
Handel mit Wein werden insbesondere durch 
Amtshilfe, Aufdeckung und Ermittlung von 
Zuwiderhandlungen gegen diese Vorschriften 
gewährleistet. 

(2) Die Amtshilfe im Sinne dieser Anlage betrifft 
die Verwaltungsstellen der Vertragsparteien. Sie 
berührt nicht die Vorschriften über das Straf
verfahren sowie die gegenseitige Rechtshilfe der 
Vertragsparteien in Strafsachen. 

TITEL II 

Von den Vertragsparteien durchzuführende Kon
trollen 

Artikel 3 

Grundsätze 

(1) Die Vertragsparteien treffen die erforderli
chen Maßnahmen, um die Amtshilfe nach Maß
gabe von Artikel 2 durch geeignete Kontrollen zu 
gewährleisten. 

(2) Die Kontrollen werden entweder systema
tisch oder stichprobenartig durchgeführt. Bei 
stichprobenartigen Kontrollen stellen die Vertrags
parteien durch die Anzahl, die Art und die 
Häufigkeit der Kontrollen sicher, daß diese 
Kontrollen repräsentativ sind. 

(3) Die Vertragsparteien sorgen dafür, daß die 
zuständigen Stellen über Bedienstete in geeigneter 
Anzahl und mit geeigneter Qualifikation und 
Erfahrung für die wirksame Durchführung der in 
Absatz 1 genannten Kontrollen verfügen. Sie 
treffen geeignete Maßnahmen, um die Tätigkeit 
der Bediensteten ihrer zuständigen Stellen zu 
erleichtern und insbesondere sicherzustellen, daß 
sie 
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Zugang zu den Rebflächen, den Anlagen zur 
Weinbereitung, Lagerung und Verarbeitung 
von Weinbauerzeugnissen und den Trans
portmitteln für diese Erzeugnisse erhalten j 
Zugang zu den Geschäftsräumen (oder 
Lagerräumen) und den Transportmitteln 
eines jeden erhalten, der Weinbauerzeug
nisse oder Erzeugnisse, die zur Verwendung 
im Weinsektor bestimmt sind, zum Verkauf 
vorrätig hält, vermarktet oder befördert; 
Bestandsaufnahmen von Weinbauerzeugnis
sen und den zu ihrer Herstellung verwende
ten Stoffen oder Erzeugnissen erstellen 
können; 
von den Erzeugnissen, die zum Verkauf 
vorrätig gehalten, vermarktet oder befördert 
werden, Proben entnehmen können; 
in die Buchführungsdaten oder in andere für 
die Kontrollen zweckdienliche Unterlagen 
Einsicht nehmen und Kopien oder Auszüge 
anfertigen können; 
geeignete einstweilige Maßnahmen in bezug 
auf die Herstellung, die Bevorratung, den 
Transport, die Bezeichnung, die Aufmachung 
und den Export an andere Vertragsparteien 
und die Vermarktung eines Weinbauerzeug
nisses oder eines bei der Herstellung von 
Weinbauerzeugnissen zum Einsatz gelangen
den Erzeugnisses ergreifen können, wenn 
begründeter Verdacht für einen schwerwie
genden Verstoß gegen V orschriften dieses 
Protokolls besteht, insbesondere bei Fäl
schungen oder bei einer Gefahr für die 
öffentliche Gesundheit. 

Artikel 4 

KontrollsteIlen 

(1) Beauftragt eine Vertragspartei mehrere 
zuständige Stellen mit der Kontrolle, so gewähr
leistet sie die Koordinierung von deren Tätigkeiten. 

(2) Jede Vertragspartei benennt eine einzige 
Kontaktstelle. Diese Stelle 

übermittelt den Kontaktstellen der anderen 
Vertragsparteien die Zusammenarbeitsersu
ehen im Hinblick auf die Durchführung 
dieser Anlage; 
nimmt die Zusammenarbeitsersuchen der 
vorgenannten Stellen entgegen und leitet sie 
an die zuständige(n) Stelle(n) der betreffen
den Vertragspartei weiter, deren Zuständig
keit sie unterliegen; 
vertritt diese Vertragspartei gegenüber den 
anderen Vertragsparteien im Rahmen der 
Zusammenarbeit nach Titel III; 
teilt den anderen Vertragsparteien die Maß
nahmen mit, die gemäß Artikel 3 getroffen 
wurden. 

TITEL 111 

Amtshilfe zwischen KontrollsteIlen 

Artikel 5 

Amtshilfe auf Ersuchen 

(1) Auf ein Amtshilfeersuchen hin erteilt die 
ersuchte Stelle der ersuchenden Stelle alle 
zweckdienlichen Auskünfte, die es ihr ermögli
chen, die ordnungsgemäße Anwendung der V or
schriften für den Handel mit Wein zu überprüfen, 
einschließlich Auskünfte über festgestellte oder 
beabsichtigte Handlungen, die gegen diese V or
schriften verstoßen oder verstoßen würden. 

(2) Auf begründeten Antrag der ersuchenden 
SteIle veranlaßt . die ersuchte SteIle die besondere 
überwachung oder Kontrollen, die es ermöglichen, 
die angestrebten Ziele durchzusetzen. 

(3) Die ersuchte Stelle gemäß den Absätzen 1 
und 2 verfährt so, als handle sie in eigener Sache 
oder auf Ersuchen einer Stelle ihres eigenen 
Landes. 

(4) Im Einvernehmen mit der ersuchten Stelle 
kann die ersuchende Stelle eigene Bedienstete oder 
Bedienstete in einer anderen von ihr vertretenen 
Stelle der Vertragspartei dazu bestimmen, 

entweder in den Räumlichkeiten der zustän
digen Stellen, die der Vertragspartei unter
stehen, in der die ersuchte Stelle ihren Sitz 
hat, Auskünfte über die überwachung der 
ordnungsgemäßen Anwendung der V or
schriften für den Handel mit Wein ein
zuholen oder Tätigkeiten, einschließlich der 
Anfertigung von Kopien der Transport- oder 
sonstigen Dokumente oder von Ein- und 
Ausgangsbüchern, zu kontrollieren, 
oder den gemäß Absatz 2 gewünschten· 
Maßnahmen beizuwohnen. 

Die im ersten Gedankenstrich genannten Kopien 
können nur nach Zustimmung der ersuchten 
zuständigen Stelle angefertigt werden. 

(5) Die ersuchende Stelle, die einen gemäß 
Absatz 4 Unterabsatz 1 benannten Bediensteten in 
das Land einer anderen Vertragspartei entsenden 
möchte, damit er den Kontrollrnaßnahmen im 
Sinne von Absatz 4 Unterabsatz 1 zweiter 
Gedankenstrich beiwohnt, unterrichtet hiervon die 
ersuchte Stelle rechtzeitig vor Beginn dieser 
Kontrollen. 

Die Bediensteten der ersuchten Stelle sind 
jederzeit für die Durchführung der Kontrollen 
zuständig. 

Die Bediensteten der ersuchenden Stelle 
legen eine schriftliche Vollmacht vor, in der 
ihre Personalien und ihre dienstliche Stellung 
angegeben sind, 
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verfügen im Rahmen der Beschränkungen, 
die die Vertragspartei der ersuchten Stelle 
ihren eigenen Bediensteten für die Durch
führung der betreffenden Kontrollen aufer
legt, 

über die Zugangsrechte gemäß Artikel 3 
Absatz 3, 
über ein Recht auf Information über die 
Ergebnisse der Kontrollen, die von den 
Bediensteten der ersuchten Stelle gemäß 
Artikel 3 Absatz 3 durchgeführt werden, 

nehmen bei der Kontrolle eine Haltung ein, 
die mit den Regeln und Gepflogenheiten 
vereinbar ist, die für die Bediensteten der 
Vertragspartei gelten, in deren Hoheitsgebiet 
die Kontrolle durchgeführt wird. 

(6) Die begründeten Amtshilfeersuchen im Sinne 
dieses Artikels sind über die KontaktsteIle der 
betreffenden Vertragspartei an die ersuchte Stelle 
zu richten. Dasselbe Verfahren gilt für 

die Beantwortung dieser Anträge und 
die Mitteilungen über die Anwendung der 
Absätze 2, 4 und 5. 

Die Vertragsparteien können abweichend von 
Unterabsatz 1 im Interesse einer zügigeren und 
wirksameren Zusammenarbeit in bestimmten Fäl
len, in denen dies angezeigt ist, gestatten, daß eine 
zuständige Behörde 

ihre begründeten Anträge oder ihre Mit
teilungen direkt an eine zuständige Stelle 
einer anderen Vertragspartei richtet, 
die begründeten Anträge oder die Mitteilun
gen, die ihr von einer zuständigen Stelle 
einer anderen Vertragspartei zugeleitet 
werden, direkt beantwortet. 

Artikel 6 

Dringlichkeitsunterrichtung 

Erhält eine zuständige Stelle einer Vertragspartei 
davon Kenntnis oder hegt den begründeten 
Verdacht, 

daß ein unter dieses Protokoll fallendes 
Erzeugnis nicht mit den Vorschriften über 
d~n Handel mit Wein übereinstimmt 'oder 
daß die Beschaffung oder die Vermarktung 
eines solchen Erzeugnisses auf einer Betrugs
handlung beruht und 
daß dieser Verstoß gegen die Vorschriften 
für eine oder mehrere andere Vertragspar
teien von besonderem Interesse und geeignet 
ist, Verwaltungsmaßnahmen oder eine Straf
verfolgung auszulösen, 

so unterrichtet diese zuständige Stelle über die 
KontaktsteIle, der' sie untersteht, hiervon unver
züglich die KontaktsteIle der betroffenen Vertrags
partei. 

Artikel 7 

Form und Inhalt der Amtshilfeersuchen 

(1) Amtshilfeersuchen gemäß dieser Anlage sind 
schriftlich zu stellen. Dem Ersuchen sind alle 
Unterlagen beizufügen, die zu seiner Bearbeitung 
erforderlich sind. In dringenden Fällen können 
mündliche Ersuchen zugelassen werden, die jedoch 
unverzüglicher schriftlicher Bestätigung bedürfen. 

(2) Amtshilfeersuchen gemäß Absatz 1 müssen 
folgende Angaben enthalten: 

Bezeichnung der ersuchenden Stelle; 
Maßnahme, um die ersucht wird; 
Gegenstand und Grund des Ersuchens; 
einschlägige Rechts- und Verwaltungsvor
schriften; 
möglichst genaue und umfassende Angaben 
zu den natürlichen oder juristischen .. Perso
nen, gegen die ermittelt wird; 
Zusammenfassung des wesentlichen Sach
verhalts. 

(3) Amtshilfeersuchen werden in einer Amts
sprache der ersuchten Stelle oder in einer von 
dieser zugelassenen Sprache gestellt. 

(4) Entspricht ein Amtshilfeersuchen nicht den 
Formvorschriften, so kann eine Berichtigung oder 
Ergänzung verlangt werden; die Anordnung von 
vorsorglichen Maßnahmen wird dadurch jedoch 
nicht berührt. 

Artikel 8 

Form der Auskunftserteilung 

(1) Die ersuchte Stelle teilt der ersuchenden 
Stelle das Ergebnis ihrer Ermittlungen in Form von 
Schriftstücken, beglaubigten Kopien, Berichten 
oder dergleichen mit. 

(2) Anstelle der in Absatz 1 genannten Schrift
stücke können für denselben Zweck erstellte EDV
Unterlagen in jedweder Form verwendet werden. 

Artikel 9 

Ausnahmen von der Verpflichtung zur Amtshilfe 

(1) Eine Vertragspartei oder ersuchte Stelle kann 
die Amtshilfe nach Maßgabe dieser Anlage verwei
gern, wenn diese 

die Souveränität, die öffentliche Ordnung, 
die Sicherheit oder andere wesentliche 
Interessen beeinträchtigen könnte oder 
Währungs- oder Steuervorschriften betrifft. 

(2) Ersucht eine Stelle um Amtshilfe, die sie 
selbst im Falle eines Ersuchens nicht leisten könnte, 
so weist sie im Ersuchen auf diesen Umstand hin. 
Die Erledigung eines derartigen Ersuchens steht im 
Ermessen der ersuchten Stelle. 
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(3) Wird die Amtshilfe nicht gewährt oder 
verweigert, so ist der ersuchenden Stelle die 
betreffende Entscheidung samt Begründung unver
züglich mitzuteilen. 

Artikel 10 

Gemeinsame Bestimmungen 

(1) Den in Artikel 5 und Artikel 6 genannten 
Informationen werden Unterlagen oder andere 
sachdienliche Beweisstücke sowie Angaben über 
etwaige verwaltungsbehördliche oder gerichtliche 
Maßnahmen beigefügt. Sie beziehen sich vor allem 
auf folgende Aspekte des betreffenden Erzeugnis-
ses: 

Zusammensetzung und organoleptische 
Eigenschaften 
Bezeichnung und Aufmachung 
Einhaltung der Herstellungs- und Vermark
tungsvorschriften. 

(2) Die' KontaktsteIlen, die von der Angelegen
heit, deretwegen die Amtshilfe gemäß den 
Artikeln 5 und 6 eingeleitet worden ist, betroffen 
sind, unterrichten einander unverzüglich 

über den Verlauf der Untersuchungen, 
vornehmlich in Form von Berichten und 
anderen Unterlagen oder mittels moderner 
Informationsträger, und 

- über die administrativen oder rechtlichen 
Folgen der betreffenden Vorgänge. 

(3) Die in Anwendung dieser Anlage entstehen
den Reisekosten gehen zu Lasten der Vertrags
partei, die im Zusammenhang mit den Maßnahmen 
gemäß Artikel 5 Absätze 2 und 4 einen Bedien
steten benannt haben. 

(4) Dieser Artikel berührt nicht die einzelstaat
lichen Rechtsvorschriften über die Geheimhaltungs
pflicht bei gerichtlichen Ermittlungen. 

- TITEL IV 

Allgemeine Vorschriften 

Artikel 11 

Probenahmen 

(1) In Durchführung der Titel II und III kann 
eine zuständige Stelle einer Vertragspartei eine 
zuständige Stelle einer anderen Vertragspartei um 
eine Probenahme gemäß den einschlägigen Rechts
vorschriften dieser Vertragspartei ersuchen. 

(2) Die ersuchte Stelle verwahrt die gemäß 
Absatz 1 entnommenen Proben und bestimmt unter 
anderen das Laboratorium, in dem die Proben 
untersucht werden. Die ersuchende Stelle kann ein 
anderes Laboratorium bestimmen, um Parallelpro
ben zu untersuchen. Zu diesem Zweck stellt die 
ersuchte Stelle der ersuchenden Stelle eine ent
sprechende Zahl von Proben zur Yerfügung. 

(3) Bei Unstimmigkeiten zwischen der ersuchen
den Stelle und der ersuchten Stelle hinsichtlich der 
Ergebnisse der Untersuchung nach Absatz 2 wird 
von einem gemeinsam bestellten Laboratorium eine 
Schiedsanalyse erstellt. 

Artikel 12 

Geheimhaltungspflicht 

(1) Sämtliche Auskünfte, die nach Maßgabe 
dieser Anlage in beliebiger Form erteilt werden, 
sind vertraulich. Sie unterliegen dem Amtsgeheim
nis und genießen den Schutz, den das innerstaat-. 
liche Recht der Vertragspartei, die sie erhalten hat, 
bzw. die entsprechenden für die Gemeinschafts
behörden geltenden Vorschriften für derartige 
Auskünfte gewähren. 

(2) Diese Anlage verpflichtet eine Vertragspartei 
mit strengeren Rechts- und Verwaltungsvorschrif
ten für den Schutz von Industrie- und Gesdiäfts
geheimnissen als die in dieser Anlage niedergeleg
ten Vorschriften nicht, Auskünfte zu liefern, wenn 
die ersuchende Vertragspartei keine Vorkehrungen 
zur Einhaltung dieser strengeren Maßstäbe trifft. 

Artikel 13 

Verwendung der Auskünfte 

(1) Die erlangten Auskünfte dürfen nur für die 
Zwecke dieser Anlage verwendet werden; zu 
anderen Zwecken dürfen sie im Gebiet einer 
Vertragspartei nur mit vorheriger schriftlicher 
Zustimmung der auskunfterteilenden Stelle und 
gegebenenfalls mit von dieser auferlegten Ein
schränkungen verwendet werden. 

(2) Absatz 1 steht der Verwendung von Aus
künften bei Gerichts- und Verwaltungsverfahren 
wegen Straftaten nicht entgegen, soweit sie im 
Rahmen eines internationalen Rechtshilfeverfah
rens erlangt wurden. 

(3) Die Vertragsparteien können die auf Grund 
dieser Anlage erhaltenen Auskünfte und eingese
henen Schriftstücke als Beweismittel in Protokol
len, Berichten und für Zeugenvernehmungen sowie 
in gerichtlichen Verfahren und Ermittlungen 
verwenden. 

Artikel 14 

Gemäß dieser Anlage erhaltene Auskünfte -
Beweiskraft 

Die Erkenntnisse, zu denen die speziellen 
Bediensteten der zuständigen Stellen einer Ver
tragspartei in Anwendung dieser Anlage gelangt 
sind, können von den zuständigen Stellen der 
anderen Vertragsparteien geltend gemacht werden. 
In diesem Fall darf diesen Erkenntnissen nicht 
allein deshalb, weil sie nicht von der- betreffenden 
Vertragspartei ausgehen,. ein geringerer Wert 
zukommen. 
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Artikel 15 

Zu kontrollierende Personen 

Natürliche und juristische Personen sowie 
Vereinigungen dieser Personen, deren berufliche 
Tätigkeit den in dieser Anlage genannten Kontrol
len unterzogen werden kann, dürfen diese 
Kontrollen in keiner Weise behindern und müssen 
sie jederzeit erleichtern. 

Artikel 16 

Durchführung 

(1) Die Vertragsparteien übermitteln einander 
Verzeichnisse der Stellen, die als Kontakt
stellen für die praktische Durchführung 
dieser Anlage benannt worden sind; 
Verzeichnisse der Laboratorien, die zur 
Durchführung der Analysen gemäß Arti
kel 11 Absatz 2 befugt sind. 

(2) Die Vertragsparteien konsultieren und 
unterrichten einander im einzelnen über die 
Durchführungsbestimmungen, die sie gemäß dieser 
Anlage erlassen. Insbesondere übermitteln sie ein
ander die nationalen Vorschriften und eine 
Zusammenfassung der Verwaltungs- und Rechts
entscheidungen von besonderer Bedeutung für die 
ordnungsgemäße Anwendung der Vorschriften für 
den Handel mit Wein. 

Artikel 17 

Ergänzungscharakter der Anlage 

Diese Anlage steht der Durchführung etwaiger 
Amtshilfeabkommen nicht entgegen, die zwischen 
einer oder mehreren Vertragsparteien geschlossen 
wurden. Sie schließt auch eine im Rahmen solcher 
Abkommen vereinbarte weiterreichende Amtshilfe 
nicht aus." 

Anhang 2 
des Beschlusses Nr. 7/94 

des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 

Anhang I (VETERINÄRWESEN UND 
PFLANZENSCHUTZ) des EWR-Abkommens 
wird wie folgt geändert. 

A. Kapitel I. VETERINÄRWESEN 

I. Einleitender Teil 

1. Nummer 4 erhält folgende Fassung: 

»4. Die Rechtsakte, auf die in diesem Kapitel 
Bezug genommen wird, gelten - ausge
nommen die Richtlinien 91/67/EWG, 91/ 
492/EWG, 91/493/EWG, 92148/EWG, 93/ 
53/EWG und 93/54/EWG sowie die 
Entscheidungen 91/654/EWG, 921921 
EWG, 92/528/EWG, 9215321EWG, 92/ 
538/EWG~ 931221EWG, 93/25/EWG, 93/ 

39/EWG, 93/40/EWG, 93/44/EWG, 93/ 
51/EWG,93/55/EWG, 93/56/EWG, 93/ 
57/EWG, 93/58/EWG, 93/59/EWG, 93/ 
73/EWG, 93/74/EWG, 93/75/EWG, 93/ 
76/EWG,. 93/169/EWG, 93/383/EWG und 
93/351/EWG - nicht für Island. 
Jedoch gelten die Richtlinie 90/667/EWG 
und die Entscheidung 92/5621EWG für 
Island, was die Beseitigung, Verarbeitung 
und Vermarktung von Fischabfällen und den 
Schutz von Futtermitteln aus Fisch gegen 
Krankheitserreger betrifft. Ferner gelten die 
Bestimmungen des Anhangs I Kapitel 6 
Abschnitt I Buchstabe A zweiter Gedanken
strich der Richtlinie 92/118/EWG für Island. 
Die· übrigen Vertragsparteien dürfen beim 
Handel mit Island ihre für Drittländer 
geltenden Regelungen für diejenigen Berei
che beibehalten, die nicht unter die genann
ten Rechtsakte fallen. Die Vertragsparteien 
werden diese Frage 1995 erneut prüfen." 

2. Nummer 11 erhält folgende Fassung: 

,,11. Bestimmung der gemeinsamen Referenzla
boratorien und Koordinierungsinstitute 
Unbeschadet der finanziellen Auswirkungen 
gelten die gemeinschaftlichen Referenzlabo
ratorien und die gemeinschaftlichen Koordi
nierungsinstitute als Referenzlaboratorien 
und Koordinierungsinstitute für alle Partei
en dieses Abkommens. 
über die Festlegung der Arbeitsbedingungen 
finden Konsultationen der Vertragsparteien 
statt." 

3. Nach Nummer 11 wird folgende neue 
Nummer eingefügt: 

,,11 a. Bestimmung der gemeinsamen Reserven 
an Impfstoffen gegen Maul- und Klau
enseuche 
Unbeschadet der finanziellen Auswirkun
gen gelten die Gemeinschaftsreserven an 
Impfstoffen gegen Maul- und Klauen
seuche als Reserven an Impfstoffen 
gegen Maul- und Klauenseuche für alle 
Parteien dieses Abkommens. 
Es finden Konsultationen der Vertrags
parteien statt, um 
- den übergang von nationalen Reser

ven zu Gemeinschaftsreserven zu 
organisieren; 
alle Probleme zu lösen, die insbe
sondere die Arbeitsbedingungen, die 
finanziellen Fragen, die. Ersetzung 
der Antigene, die mögliche Verwen
dung der Antigene und die Kontrol
len an On und Stelle betreffen." 

4. Nach Nummer 12 wird folgende neue 
Nummer eingefügt: 
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,,13. Die Richtlinie 92/65/EWG des Rates vom 
13. Juli 1992 über die tierseuchenrechtlichen 
Bedingungen für den Handel mit Tieren, 
Samen, Eizellen und Embryonen in der 
Gemeinschaft sowie für ihre Einfuhr in die 
Gemeinschaft, soweit sie diesbezüglich nicht 
den spezifischen Gemeinschaftsregelungen 
nach Anhang A Abschnitt I der Richtlinie 
90/425/EWG unterliegen (ABI. Nr. L 268 
vom 14. 9. 1992, S. 54), die Richtlinie 92/ 
102/EWG des Rates vom 27. November 
1992 über die Kennzeichnung und Regi
strierung von Tieren (ABI. Nr. L 355 vom 
5. 12. 1992, S. 32) und. die Entscheidung 
93/317/EWG der Kommission vom 
21. April 1993 über die Codierung von 
Rinderohrmarken (ABI. Nr. L 122 vom 
18. 5. 1993, S. 45) sind nicht in dieses 
Abkommen einbezogen worden. Die Ver
tragsparteien werden diese· Frage 1995 
erneut prüfen." 

Ir. GRUNDVORSCHRIFTEN 

5. Unter Nummer 1 (Richtlinie 64/432/EWG 
des Rates) werden vor den Anpassungen folgende 
Gedankenstriche eingefügt: 

391 L 0499: Richtlinie 91/499/EWG des 
Rates vom 26. Juni 1991 (ABI. Nr. L 268 
vom 24. 9. 1991, S. 107) 
391 L 0687: Richtlinie 91/687/EWG des 
Rates vom 11. Dezember 1991 (ABI. 
Nr. L 377 vom 31. 12. 1991, S. 16) 
392 L 0065: Richtlinie 92/65/EWG des 
Rates vom 13.Juli 1992 (ABI. Nr.L268 
vom 14. 9. 1992, S. 54)" 

6. Unter Nummer 3 (Richtlinie 90/426/EWG 
des Rates) wird vor den Anpassungen folgendes 
eingefügt: 

", geändert durch: 
392 D 0130: Entscheidung 92/130/EWG 
der Kommission vom 13. Februar 1992 
(ABI. Nr. L 47 vom 22. 2. 1992, S. 26) 
392 L 0036: Richtlinie 92/36/EWG des 
Rates vom 29. April 1992 (ABI. Nr. 157 
vom 10. 6. 1992, S. 28)" 

7. Unter Nummer 4 (Richtlinie 90/539/EWG 
des Rates) wird vor den Anpassungen folgendes 
eingefügt: 

" , geändert durch: 
392 D 0369: Entscheidung 92/369/EWG 
der Kommission vom 24. Juni 1992 (ABI. 
Nr. L 195 vom 14.7. 1992, S. 25) 
392 L 0065: Richtlinie 92/65/EWG de.s 
Rates vom 13. Juli 1992 (ABI. Nr. L 268 
vom 14.9. 1992, S. 54)" 

8. Unter Nummer 5 (Richtlinie 91/67/EWG des 
Rates) wird vor der Anpassung folgendes einge
fügt: 

", geändert durch: 
393 L0054: Richtlinie 93/54/EWG des 
Rates vom 24. Juni 1993 (ABI. Nr. L 175 
vom 19.7. 1993, S.34)" 

9. Unter Nummer 6 (Richtlinie 89/556/EWG 
des Rates) wird vor der Anpassung folgender 
Gedankenstrich eingefügt: 

393 L 0052: Richtlinie 93/52/EWG des 
Rates vom 24. Juni 1993 (ABI. Nr. L 175 
vom 19.7. 1993, S. 21)" 

10. Unter Nummer 7 (Richtlinie 88/407/EWG 
des Rates) wird vor der Anpassung folgender 

. Gedankenstrich eingefügt: 
" 393 L 0060: Richtlinie 93/60/EWG des 

Rates vom 30. Juni 1993 (ABI. Nr. L 186 
vom i8. 7. 1993, S. ~8)" 

11. Unter Nummer 9 (Richtlinie 72/461/EWG 
des Rates) werden vor den Anpassungen folgende 
Gedankenstriche eingefügt: 

391 L 0687: Richtlinie 91/687/EWG des 
Rates vom 11. Dezember 1991 (ABI. 
Nr. L 377 vom 31. 12. 1991, S. 16) 
392 L 0118: Richtlinie 92/118/EWG des 
Rates vom 17. Dezember 1992 (ABI. 
Nr. L 62 vom 15. 3. 1993, S. 49)" 

12. Unter Nummer 10 (Richtlinie 91/494/EWG 
des Rates) wird vor der Anpassung folgendes 
eingefügt: 

" , geändert durch: 
392 L 0116: Richtlinie 92/116/EWG des 
Rates vom 17. Dezember 1992 (ABI. 
Nr. L 62 vom 15.3.1993, S. 1)" 

13. Unter Nummer 11 (Richtlinie 801215/EWG 
des Rates) wird vor den Anpassungen folgender 
Gedankenstrich eingefügt: 

391 L 0687: Richtlinie 91/687/EWG vom 
11. Dezember 1991 (ABI. Nr. L 377 vom 
31. 12. 1991, S. 16)" 

14 a. Unter Nummer 12 (Richtlinie 85/511/ 
EWG des Rates) wird vor den Anpassungen 
folgender Gedankenstrich eingefügt: 

392 D 0380: Entscheidung 92/380/EWG 
der Kommission vom 2. Juli 1992 (ABI. 
Nr. L 198 vom 17.7. 1992, S. 54)" 

14 b. Unter Nummer 12 (Richtlinie 85/511/ 
EWG des Rates) erhält die Anpassung unter 
Buchstabe a folgende Fassung: 

"a) In Anhang A werden nachstehende gewerb
liche Laboratorien angefügt, die zwecks 
Impfstoffherstellung für den Umgang mit 
MKS-Lebendviren zugelassen sind: 
"Schweden: Statens veterinärmedicinska 

anstalt, Uppsala" " 

15 a. Unter Nummer 14 (Richtlinie 801217/ 
EWG des Rates) werden vor den Anpassungen 
folgende Gedankenstriche eingefügt: 
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391 L 0685: Richtlinie 911685/EWG des 
Rates vom 11. Dezember 1991 (ABI. 
Nr. L 377 vom 31. 12. 1991, S. 1) 
393 D 0384: Entscheidung 93/384/EWG 
des Rates vom '14. Juni 1993 (ABI. 
Nr. L 166 vom 8. 7. 1993, S. 34)" 

15 b. Unter Nummer 14 (Richtlinie 8012171 
EWG des Rates) werden folgende neue Anpassun
gen unter den Buchstaben a und beingefügt: 

"a) Artikel 2 Buchstabe f erhält folgende 
Fassung: 

"f) Betrieb: der landwirtschaftliche Betrieb oder 
die Räumlichkeiten eines Händlers im Sinne 
der geltenden nationalen Vorschriften, die im 
Hoheitsgebiet einer Vertragspartei gelegen 
sind und in denen Tiere außer Equiden 
untergebracht oder regelmäßig gehalten 
werden, und der Betrieb im Sinne des 
Artikels 2 Buchstabe a der Richtlinie 901 
426/EWG des Rates vom 26. Juni 1990 zur 
Festlegung der tierseuchenrechtlichen V or
schriften für das Verbringen von Equiden 
und für ihre Einfuhr aus Drittländern;" 

b) Artikel 2 Buchstabe j erhält folgende Fassung: 
"j) zuständige Behörde: die Zentralbehörde 

einer Vertragspartei, die für die Durch
führung tierärztlicher oder tierzüchterischer 
Untersuchungen zuständig ist, oder die 
Behörde, an die sie diese Zuständigkeit 
delegiert hat;" 

15 c. Bei den Anpassungen unter Nummer 14 
(Richtlinie 801217/EWG des Rates) werden die 
bisherigen Buchstaben a und b zu den Buchstaben 
c und d. 

16. Nach Nummer 14 (Richtlinie 80/217/EWG 
des Rates) werden folgende neue überschriften 
und folgende neue Nummern eingefügt: 

"pferdepest 

14 a. 392 L 0035: Richtlinie 92135/EWG des 
Rates vom 29. April 1992 zur Festlegung 
von Kontrollregeln. und Maßnahmen zur 
Bekämpfung der Pferdepest (ABI. 
Nr. L 157 vom 10.6. 1992, S. 19) 

Die Richtlinie gilt für die Zwecke dieses 
Abkommens mit folgenden Anpassun
gen: 

a) In Artikel 17 Absatz 2 Unterabsatz 2 
werden die Worte "spätestens drei 
Monate nach Beginn der Anwendung 
dieser Richtlinie" für Finnland durch 
die Worte "spätestens zwölf Monate 
nach Beginn der Anwendung dieser 
Richtlinie" ersetzt. 

b) In Anhang I werden dem Verzeichnis 
der nationalen für die Pferdepest 

zuständigen Laboratorien folgende 
Laboratorien angefügt: 

"Finnland: Statens Veterin.ere Insti
tut for Virusforskning, 
Lindholm, 4771 Kalveha
ve, Dänemark 

Norwegen: Statens Veterin.ere Insti
tut for Virusforskning, 
Lindholm, 4771 Kalveha
ve, Dänemark 

Österreich: Bundesanstalt für Virus
seuchenbekämpfung, 
Wien-Hetzendorf 

Schweden: Statens veterinärmedi-
cinska anstalt, Uppsala" 

c) In Anhang III Nummer 1 werden die 
Worte "im Benehmen mit der Kom
mISSIOn durch die Worte "im 
Benehmen mit der Kommission und 
der EFr A-überwachungsbehörde" 
ersetzt. 

Geflügelpest 

14 b. 392 L 0040: Richtlinie 92/40/EWG des 
Rates vom 19. Mai 1992 mit Gemein
schaftsmaßnahmen zur Bekämpfung der 
Geflügelpest (ABI. Nr. L 167 vom 22. 6. 
1992, S. 1) 

Die Richtlinie gilt für die Zwecke dieses 
Abkommens mit folgenden Anpassun
gen: 

a) Artikel 2 Buchstabe d erhält folgende 
Fassung: 
"d) zuständige Behörde: die Zentral

behörde einer Vertragspartei, die 
für die Durchführung tierärzt
licher oder tierzüchterischer 
Untersuchungen zuständig ist, 
oder die Behörde, an die sie 
diese Zuständigkeit delegiert 
hat;" 

b) In Artikel 17 Absatz 3 werden die 
Worte "spätestens sechs Monate nach 
dem Beginn der Anwendung dieser 
Richtlinie" für Finnland durch die 
Worte "spätestens zwölf Monate 
nach dem Beginn der Anwendung 
dieser Richtlinie" ersetzt. 

c) In Anhang IV werden dem Verzeich
nis der nationalen für die Geflügelpest 
zuständigen Laboratorien folgende 
Laboratorien angefügt: 

"Finnland: Eläinlääkintä-ja elintarvi
kelaitos, Helsinkil Anstal
ten för veterinärmedicin 
och livsmedel, Helsing
fors 
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Norwegen: Statens veterinärmedi-
cinska anstalt, Uppsala, 
Schweden 

Österreich: Bundesanstalt für Virus
seuchenbekämpfung, 
Wien-Hetzendorf , 

Schweden: Statens Veterinärmedi-
cinska Anstalt, Uppsala" 

Newcastle-Krankheit 

14 c. 392 L 0066: Richtlinie 92166/EWG des 
Rates vom 14. Juli 1992 über Gemein
schaftsmaßnahmen zur Bekämpfung der 
Newcastle-Krankheit (ABI. Nr. L 260 
vom 5. 9. 1992, S. 1) 

Die Richtlinie gilt rur die Zwecke dieses 
Abkommens mit folgenden Anpassun
gen: 

a) Artikel 2 Buchstabe e erhält folgende 
Fassung: 
"e) zuständige Behörde: die Zentral

behörde einer Vertragspartei, die 
für die Durchführung tierärzt
licher oder tierzüchterischer 
Untersuchungen zuständig ist, 
oder die Behörde, an die sie 
diese Zuständigkeit delegiert 
hat;" 

b) In Anhang IV werden dem Verzeich
nis der nationalen für die N ewcastle
Krankheit zuständigen Laboratorien 
folgende Laboratorien angefügt: 

Fischseuchen 

"Finnland: Eläinlääkintä-ja elintarvi
kelaitos, Helsinkil Anstal
ten för veterinärmedicin 
och livsmedel, Helsing
fors 

Norwegen: Veterinrerinstituttet, Oslo 
Österreich: Bundesanstalt für Virus

seuchenbekämpfung, 
Wien-Hetzendorf 

Schweden: Statens veterinärmedi-
cinska anstalt, Uppsala" 

14 d. 393 L 0053: Richtlinie 93/53/EWG des 
Rates vom 24. Juni 1993 zur Festlegung 
von Mindestmaßnahmen der Gemein
schaft zur Bekämpfung bestimmter 
Fischseuchen (ABI. Nr. L 175 vom 
19. 7. 1993, S. 23) 

Die Richtlinie gilt für die Zwecke dieses 
Abkommens mit folgenden Anpassun
gen: 

a) Finnland, Österreich und Schweden 
kommen den Bestimmungen des 

Artikels 3 spätestens am 1. Juli 1995 
nach. 

b) In Anhang A werden dem Verzeich
nis der nationalen für Fischseuchen 
zuständigen Laboratorien folgende, 
Laboratorien angefügt: 

"Finnland: Eläinlääkintä-ja elintarvi
kelaitos, Helsinkil Anstal
ten för veterinärmedicin 
och livsmedel, Helsing
fors 

Island: Ranns6knadeild fisksjuk
d6ma, Tilraunastöd i 
meinafrredi, Hask6la 
fslands, Reykjavfk 

Norwegen: Veterinrerinstituttet, Oslo 
Österreich: Institut für Fischkunde, 

Veterinärmedizinische 
Universität, Wien 

Schweden: Statens veterinärmedi-
cinska anstalt, Uppsala" 

Andere Krankheiten 

14 e. 392 L 0119: Richtlinie 921119/EWG 
des Rates vom 17. Dezember 1992 mit 
allgemeinen Gemeinschaftsmaßnahmen 
zur Bekämpfung bestimmter Tierseu
chen sowie besonderen Maßnahmen 
bezüglich der vesikulären Schweine
krankheit, (ABI. Nr. L 62 vom 15. 3. 
1993, S. 69) 

Die Richtlinie gilt rur die Zwecke dieses 
Abkommens mit folgenden Anpassun
gen: 

a) In Artikel 20 Absatz 3 Ziffer 1 

werden die Worte "spätestens sechs 
Monate nach dem Beginn der 
Anwendbarkeit dieser Richtlinie" rur 
Schweden durch die Worte "späte
stens am 1. Januar 1995" ersetzt. 

b) In Anhang II werden unter Num
mer 5 dem Verzeichnis der für die 
vesikuläre Schweinekrankheit zustän- ' 
digen Diagnoselaboratorien folgende 
Laboratorien angefügt: 

"Finnland: Eläinlääkintä-ja elintarvi
kelaitos, Helsinkil Anstal
ten för veterinärmedicin 
och livsmedel, Helsing-
fors ' 

Norwegen: Statens Veterinrere Insti
tut for Virusforskning, 
Lindholm, 4771 Kalveha
ve, Dänemark 

Österreich: Bundesanstalt für Virus
seuchenbekämpfung, 
Wien-Hetzendorf 
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Schweden: Statens veterinärmedi-
cinska anstalt, Uppsala"" 

17. Unter Nummer 15 (Richtlinie 821894/EWG 
des Rates) wird vor der Anpassung folgender 
Gedankenstrich eingefügt: 

392 D 0450: Entscheidung 921450/EWG 
der Kommission vom 30. Juli 1992 (ABI. 
Nr. L 248 vom 28. 8. 1992, S. 77)" 

18 a. Unter Nummer 18 (Richtlinie 64/433/ 
EWG des Rates) wird vor den Anpassungen 
folgender Gedankenstrich eingefügt: 

392 L 0005: Richtlinie 9215/EWG des Rates 
vom 10. Februar 1992 (ABI. Nr. L 57 vom 
2. 3. 1992, S. 1)" 

18 b. Unter Nummer 18 (Richtlinie 64/433/ 
EWG des Rates) erhält die Anpassung unter 
Buchstabe a folgende Fassung: 

"a) In Artikel 4 Abschnitt A Absatz 1 werden 
,,1. Januar 1993" und "3L Dezember 1993" 
für die EFfA-Staaten durch ,,1. Januar 
1995" und "Tag vor dem Inkrafttreten des 
Abkommens" ersetzt." 

19. Unter Nummer 19 (Richtlinie 91/498/EWG 
des Rates) erhält die Anpassung unter Buchstabe a 
folgende Fasßung: 

"a) In Artikel 2 Absatz 1 wird das Datum 
,,31. Dezember 1995" für Norwegen, Öster
reich und Schweden durch das Datum 
,,31. Dezember 1996" und für Finnland 
durch das Datum ,,31. Dezember 1997" 
ersetzt." 

20 a. Unter Nummer 20 (Richtlinie 71/118/ 
EWG des Rates) wird vor den Anpassungen 
folgender Gedankenstrich eingefügt: 

" 392 L 0116: Richtlinie 921116/EWG des 
Rates vom 17. Dezember 1992 (ABI. 
Nr. L 62 vom 15.3. 1993, S. 1)" 

20 b. Unter Nummer 20 (Richtlinie 71/118/ 
EWG des Rates) erhalten die Anpassungen unter 
den Buchstaben abis d folgende Fassung: 

"a) Unbeschadet der Einbeziehung dieser Richt
linie in das Abkommen dürfen die nach den 
nationalen Regelungen zugelassenen Betriebe 
in Schweden bis zum 1. Januar 1995, in 
Norwegen bis zum 1. Juli 1995 und in 
Finnland und Österreich bis zum 1. Januar 
1996 für den Inlandsmarkt weiterbestehen. 
Die Erzeugnisse aus diesen Betrieben müssen 
das nationale Genußtauglichkeitskennzeichen 
tragen." 

b) Artikel 6 Absatz 1 Unterabsatz 6 Satz 2 
erhält folgende Fassung: 

"Die übrigen Vertragsparteien, die EFT A
Überwachungsbehärde und die EG-Kommis
sion werden von dem Entzug der Zulassung 
unterrichtet. " 

c) Artikel 13 findet keine Anwendung. 
d) In Anhang I Kapitel XII Nummer 66 

Buchstabe a erster Gedankenstrich werden 
folgende Kennbuchstaben angefügt: 
", AT, FI, NO, SEj" 

e) In Anhang I Kapitel XII Nummer 66 
Buchstabe a dritter Gedankenstrich wird 
folgende Abkürzung eingefügt: 
"EFTAj"" 

21a. Unter Nummer 21 (Richtlinie 77 /99/EWG 
des Rates) werden vor den Anpassungen folgende 
Gedankenstriche eingefügt: 

392 L 0005: Richtlinie 92/5/EWG des Rates 
vom 10. Februar 1992 (ABI. Nr. L 57 vom 
2. 3. 1992, S. 1) 
392 L 0045: Richtlinie 92145/EWG des 
Rates vom 16. Juni 1992 (ABI. Nr. L 268 
vom 14. 9. 1992, S. 35) 
392 L 0116: Richtlinie 92/116/EWG des 
Rates vom 17. Dezember 1992 (ABI. 
Nr. L 62 vom 15.3.1993, S. 1) 
392 L 0118: Richtlinie 921118/EWG des 
Rates vom 17. Dezember 1992 (ABI. 
Nr. L 62 vom 15. 3. 1993, S. 49)" 

21 b. Unter Nummer 21 (Richtlinie 77 /99/ 
EWG des Rates) erhalten die Anpassungen unter 
den Buchstaben abis d folgende Fassung: 

"a) Artikel 8 Absatz 1 letzter Unterabsatz erhält 
folgende Fassung: 

"Die übrigen Vertragsparteien, die EFf A
Überwachungsbehärde und die EG-Kommis
sion werden von der Aussetzung oder dem 
Entzug der Zulassung unterrichtet." 

b) In Artikel 10 Absätze 2 und 3 wird das 
Datum ,,1. Januar 1996" für Norwegen und 
Schweden durch das Datum ,,1. Jariuar 
1997" und für Finnland und Österreich 
durch das Datum ,,1. Januar 1998" ersetzt. 

c) Artikel 14 findet keine Anwendung. 
d) In Anhang B Kapitel VI Nummer 4 Buch

stabe a Ziffer i erster Gedankenstrich werden 
folgende Kennbuchstaben eingefügt: 
,,-AT-FI-NO-SE" 

e) In Anhang B Kapitel VI Nummer 4 Buch
stabe a Ziffer i zweiter Gedankenstrich und 
Ziffer ii dritter Gedankenstrich wird folgen
des Kürzel eingefügt: 
,,-EFTA"" 

22. Unter Nummer 21 (Richtlinie 77/99/EWG 
des Rates) wird folgende neue Nummer angefügt: 

"21 a. 392 L 0120: Richtlinie 921120/EWG 
des Rates vom 17. Dezember 1992 über 
die Gewährung von zeitlich und inhalt
lich begrenzten Ausnahmen von den 
besonderen Hygienevorschriften der 
Gemeinschaft für die Herstellung und 
das Inverkehrbringen bestimmter 
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Erzeugnisse tierischen Ursprungs (ABI. 
Nr. L 62 vom 15.3. 1993, S. 86) 

Die Richtlinie gilt für die Zwecke dieses 
Abkommens mit folgenden Anpassun
gen: 
"a) In Artikel 1 Absatz 1 wird das 

Datum "31. Dezember 1995" für 
Finnland durch das Datum 
"31. Dezember 1997" ersetzt. 

b) In Artikel 1 Absatz 1 werden die 
Worte "weiterhin den Kontrollvor
schriften von ArtikelS Absatz 2 der 
Richtlinie 89/662/EWG unterliegen" 
durch die Worte "den Vorschriften 
der Bestimmungsvertragspartei ent
sprechen" ersetzt."", 

23 a. Unter Nummer 22 (Richtlinie 88/6571 
EWG des Rates) wird vor den Anpassungen 
folgender Gedankenstrich eingefügt: 

392 L 0110: Richtlinie 92/110/EWG des 
Rates vom 14. Dezember 1992 (ABI. 
Nr. L 394 vom 31. 12. 1992, S. 26) 

23 b. Unter Nummer 22 (Richtlinie 88/6571 
EWG des Rates) erhält die Anpassung unter 
Buchstabe b folgende Fassung: 

"b) In Artikel 13 Absatz 1 wird das Datum 
"1. Januar 1996" für Finnland und Schw~
den durch das Datum "1. Januar 1997" und 
für Norwegen und Österreich durch das 
Datum "1. Januar 1998" ersetzt." 

23 c. Bei den Anpassungen unter Nummer 22 
(Richtlinie 88/657/EWG des Rates) wird der 
bisherige Buchstabe b zu Buchstabe c. 

24 a. Unter Nummer 23 (Richtlinie 89/4371 
EWGdes Rates) wird vor den Anpassungen 
folgender Gedankenstrich eingefügt: 

391 L 0684: Richtlinie 911684/EWG des 
Rates vom 19. Dezember 1991 (ABI. 
Nr. L 376 vom 31. 12. 1991, S.38)" 

24 b. Unter Nummer 23 (Richtlinie 89/4371 
EWG des Rates) erhält die Anpassung unter 
Buchstabe a folgende Fassung: 

a) Artikel 2 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

"Im Sinne dieser Richtlinien bedeutet der 
Ausdruck 

Eier: Hühnereier in der Schale, die zum 
unmittelbaren Genuß oder zur Verarbei
tung durch die Nahrungsmittelindustrie 
geeignet sind, ausgenommen zerbrochene 
Eier, bebrütete Eier und gekochte Eier; 
Industrieeier: Hühnereier in der Schale, 
andere als die im ersten Gedankenstrich 
genannten, einschließlich zerbrochener 
Eier und bebrüteter Eier, jedoch aus
genommen gekochte Eier." 

Ferner gelten folgende Begriffsbestim'mungen:"" 

25. Nach Nummer 24 (Richtlinie 911493/EWG 
des Rates) wird folgende neue Nummer eingefügt: 

"24 a. 392 L 0048: Richtlinie 92/48/EWG des 
Rates vom 16. Juni 1992 zur Festlegung 
eines Mindeststandards an Hygienevor
schriften für die Behandlung der Fänge 
an Bord bestimmter Fischereifahrzeuge 
gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a 
Ziffer i der Richtlinie 911493/EWG 
(ABI. Nr. L 187 vom 7. 7. 1992, S. 41) 

Die Richtlinie gilt für die Zwecke dieses 
Abkommens mit folgender Anpassung: 

In Artikel 3 Absatz 2 werden ,,30. Juni 
1992" und ,,31. Dezember 1992" für die 
EFrA-Staaten durch ,,1. Januar 1994" 
bzw. "Datum des Inkrafttretens des 
Beschlusses des Gemeinsamen EWR
Ausschusses zur Einbeziehung dieser 
Richtlinie in das EWR-Abkommen" 
ersetzt." 

26. Unter Nummer 30 (Entscheidung 9012181 
EWG des Rates) wird folgendes angefügt: 

" , geändert durch: 
392 0 0098: Entscheidung 92/98/EWG des 
Rates vom 10. Februar 1992 (ABI. Nr. L 39 
vom 15.2. 1992, S. 41) 
393 0 0718: Entscheidung 93/718/EG des 
Rates vom 22. Dezember 1993 (ABI. 
Nr. L 333 vom 31. 12.1993, S. 72)" 

; 

27. Unter Nummer 31 (Richtlinie 85/397/EWG 
des Rates) wird vor den Anpassungen folgender 
Gedankenstrich eingefügt: 

392 L 0046: Richtlinie 92/46/EWG des 
Rates vom 16. Juni 1992 (ABI. Nr. L 268 
vom 14. 9. 1992, S. 1)" 

28. Nach Nummer 31 (Richtlinie 85/397/EWG 
des Rates) werden folgende neue überschrift und 
folgende neue Nummern eingefügt: 

"Milch und Erzeugnisse auf Milchbasis 

31 a. 392 L 0046: Richtlinie 92/46/EWG des 
Rates vom 16. Juni 1992 mit Hygiene
vorschriften für die Herstellung und 
Vermarktung von Rohmilch, wärmebe
handelter Milch und Erzeugnissen auf 
Milchbasis (ABI. Nr. L,268 vom 14.9. 
1992, S. 1), geändert durch: 

392 L 0118: Richtlinie 92/118/EWG 
des Rates vom 17. Dezember 1992 
(ABI. Nr. L 62 vom 15.3. 1993, 
S.49) 

Diese Richtlinie gilt für die Zwecke 
dieses Abkommens mit folgenden Anpas
sungen: 

a) Artikel 2 Nummer 17 Satz 1 erhält 
folgende Fassung: 
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,,17. "Handel": der Handel zwischen 
den Vertragsparteien, unbescha
det der Bestimmung unter Num
mer 1 Buchstabe a zweiter 
Gedankenstrich im' einleitenden 
Teil des Kapitels I des Anhangs 
I des EWR-Abkommens." 

b) Artikel 10 Absatz 1 Unterabsatz 6 
erhält folgende Fassung: 

"Die übrigen Vertragsparteien, die 
EFf A-überwachungsbehörde und die 
EG-Kommission werden von der 
Aussetzung oder dem Entzug einer 
Zulassung unterrichtet." 

c) In Artikel15 Absatz 1 wird das 
Datum ,,30. Juni 1993" für die 
EFfA-Staaten durch die Worte "Tag 
vor dem Inkrafttreten des Beschlusses 
des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
zur Einbeziehung dieser Richtlinie in 
das EWR-Abkommen" ersetzt. 

d) Artikel 19 Absatz 1 "findet keine 
Anwendung. 

e) In Artikel 32 Absatz 1 wird das 
Datum ,,1. Januar 1994" für die 
EFfA-Staaten durch ,,1. Januar 
1995" ersetzt. 

f) In Anhang B Kapitel I Nummer 3 
Absatz 3 wird ,,1. Januar 1993" für 
die EFfA-Staaten durch "Datum des 
Inkrafttretens des Beschlusses des 
Gemeinsamen EWR-Ausschusses Zur 
Einbeziehung dieser Richtlinie in das 
EWR-Abkommen" ersetzt. 

g) In Anhang C Kapitel I Buchstabe A 
Nummer 3 Buchstabe b Absatz 4 
wird das Datum ,,1. Juni 1994" für 
die EFfA-Staaten durch ,,1. Juni 
1995" ersetzt. 

h) In Anh,ang C Kapitel IV Buchstabe A 
Nummer 3 Buchstabe a Ziffer i erster 
Gedankenstrich werden folgende 
Kennbuchstaben eingefügt: 
,,- AT - FI - NO - SE" 

i) In Anhang C Kapitel IV Buchstabe A 
Nummer 3 Buchstabe a Ziffer i 
zweiter Gedankenstrich und Ziffer ii 
dritter Gedankenstrich wird folgende 
Abkürzung eingefügt: 
,,- EFfA" 

j) Bis zum Erlaß der Durchführungsvor
schriften darf Finnland beim N ach
weis von Antibiotika Streptococcus 
thermophilus als Versuchsorganismus 
verwenden. 

31 b. 392 L 0047: Richtlinie 92147/EWG des 
Rates vom 16. Juni 1992 über die 
Gewährung von zeitlich und inhaltlich 
begrenzten Ausnahmen von den beson
deren Hygienevorschriften der Gemein
schaft für die Produktion und Vermark
tung von Rohmilch und Erzeugnissen 
auf Milchbasis (ABI. Nr. L 268 vom 
14.9. 1992, S. 33) 

Diese Richtlinie gilt für die Zwecke 
dieses Abkommens mit folgenden Anpas
sungen: 

a) In Artikel 2 Absatz 2 Unterabsatz 1 
wird das Datum ,,1. April 1993" für 
die EFTA-Staaten durch ,,1. Sep
tember 1994" ersetzt. 

b) In Artikel 2 Absatz 2 Unterabsatz 4 
wird das Datum,,1. Juli 1993" für die 
EFfA-Staaten durch ,,1. Dezember' 
1994" ersetzt. 

c) In Artikel 5 ' Absatz 1 werden 
,,1. Januar 1993" und ,,1. Januar 
1994" für die EFf A-Staaten durch 
"Datum des Inkrafttretens des 
Beschlusses des Gemeinsamen EWR
Ausschusses zur Einbeziehung dieser 
Richtlinie in das EWR-Abkommen" 
bzw. ,,1. Januar 1995" ersetzt." 

29 a. Unter Nummer 32 (Richtlinie 90/6671 
EWG des Rates) wird vor den Anpassungen 
folgendes eingefügt: 
;" geändert durch: 

392 L 0118: Richtlinie 92/118/EWG des 
Rates vom 17. Dezember 1992 (ABI. 
Nr. L 62 vom 15. 3. 1993, S. 49)" 

29 b. Unter Nummer 32 (Richtlinie 90/6671 
EWG des Rates) erhält die Anpassung unter 
Buchstabe c folgende Fassung: 

"c) Artikel 13 Absatz 1 findet keine Anwen-
dun~" ' 

30 a. Unter Nummer 34 (Richtlinie 91/4951 
EWG des Rates) wird vor den Anpassungen 
folgendes eingefügt: 

" , geändert durch: 

392 L 0065: Richtlinie 92165/EWG des 
Rates vom 13. Juli 1992 (ABI. Nr. L 268 
vom 14.9. 1992, S. 54) 
392 L 0116: Richtlinie 92/116/EWG des 
Rates vom 17. Dezember 1992 (ABI. 
Nr. L 62 vom 15. 3. 1993, S. 1)" 

30 b. Unter Nummer 34 (Richtlinie 91/4951 
EWG des Rates) werden folgende neue Anpassun
gen unter den Buchstaben a und deingefügt: 

"a) In Artikel 2 erhält der Anfang von Num
mer 3 folgende Fassung: 
""Wildtiere aus Zuchtbetrieben" bzw. 
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"Zuchtwild": Landsäugetiere einschließlich 
Rentieren oder Vögel," 

d) In Artikel 6 Absatz 2 siebenter Gedanken
strich werden nach dem Wort "erfolgen" 
folgende Worte eingefügt: 
". Bei Rentieren kann das Schlachten- und 
Ausweiden jedoch in mobilen Schlachtein
heiten gemäß den Bestimmungen der Richt
linie 64/433/EWG erfolgen."" 

30 c .. Bei den Anpassungen unter Nummer 34 
(Richtlinie 911495/EWG des Rates) werden die 
bisherigen Buchstaben a und b zu den Buchstaben 
bund c und die bisherigen Buchstaben c, d, e und f 
zu den Buchstaben e, f, g und h. 

31. Nach Nummer 34 (Richtlinie 911495/EWG 
des Rates) werden folgende neue überschriften 
und folgende neue Nummern eingefügt: 

"Wild und Wildfleisch. 

34 a. 392 L 0045: Richtlinie 92/45/EWG des 
Rates vom 16. Juni 1992 zur Regelung 
der gesundheitlichen und tierseuchen
rechtlichen Fragen beim Erlegen von 
Wild und bei der Vermarktung von 
Wildfleisch (ABI. Nr. L 268 vom 14.9. 
1992, S. 35), 

geändert durch: 
392 L 0116: Richtlinie 921116/EWG 
des Rates vom 17. Dezember 1992 
(ABI. Nr. L 62 vom 15.3. 1993, 
S. 1) 

Diese Richtlinie gilt für die Zwecke 
dieses Abkommens mit folgenden Anpas
sungen: 
a) Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe herhält 

folgende Fassung: 
""Handel": der Handel zwischen den 
Vertragsparteien mit dem in Artikel 1 
genannten Fleisch, unbeschadet der 
Bestimmung unter Nummer 1 Buch
stabe a zweiter Gedankenstrich im 
einleitenden Teil des Kapitels I des 
Anhangs I des EWR-Abkommens." 

b)Artikel2 Absatz 2 erhält folgende 
Fassung: 

"Erforderlichenfalls gelten für diese 
Richtlinie die folgenden Begriffsbe
stimmungen: 

"veterinärrechtliche Kontrolle": 
jede physische Kontrolle und/ 
oder jede Verwaltungs formalität, 
die Erzeugnisse im Sinne von 
Artikel 1 betrifft und mittelbar 
oder unmittelbar den Schutz der 
menschlichen und tierischen 
Gesundheit bezweckt; 
"Betrieb": jeder Betrieb, der der 
Erzeugung, Lagerung oder Bear-

beitung der in Artikel 1 genann
ten Erzeugnisse dient; 
"zuständige Behörde": für die 
Durchführung der veterinärrecht
lichen Kontrollen zuständige Zen
tralbehörde einer Vertragspartei 
oder eine von dieser damit 
beauftragte Stelle; 
"amtlicher Tierarzt": von der 
zuständigen Behörde bestellter 
Tierarzt. 

Ferner gilt erforderlichenfalls die 
Begriffsbestimmung für frisches Fleisch 
in Artikel 2 Buchstabe b der Richtlinie 
64/433/EWG des Rates vom 26. Juni 
1964 zur Regelung gesundheitlicher 
Fragen beim innergemeinschaftlichen 
Handelsverkehr mit frischem Fleisch." 
c) In Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a 

erhält der Anfang des dritten Gedan
kenstrichs folgende Fassung: "unmit
telbar nach dem Erlegen oder Sam
meln". 

d) Für die Zwecke des Artikels 3 
Absatz 3 findet die Richtlinie 77/ 
96/EWG des Rates vom 
21. Dezember 1976 über die Unter
suchung von frischem Schweinefleisch 
auf Trichinen (Trichinella spiralis) bei 
der Einfuhr aus Drittländern ') 
Anwendung. 

e) Artikel 7 Absatz 1 Unterabsatz 5 Satz 
2 erhält folgende Fassung: 

"Die übrigen Vertragsparteien, die 
EFT A-ü,berwachungsbehörde und die 
EG-Kommission werden von der 
Aussetzung oder dem Entzug emer 
Zulassung unterrichtet." 

f) In Artikel 8 
Absatz 2 Unterabsatz 1 wird das 
Datum ,,1. April 1993" für die 
EFTAStaaten durch ,,1. Januar 
1995" ersetzt; 
Absatz 3 wird das Datum 
,,1. Oktober 1992" für die 
EFTA-Staaten durch "1. Oktober 
1994" ersetzt. 

g) Artikel 14 Absätze 1 und 2 findet 
keine Anwendung. 

h) Artikel 23 Absatz 3 findet keine 
Anwendung. 

i) In Anhang I Kapitel VII Nummer 2 
Buchstabe a Ziffer i erster Gedanken
strich werden folgende Kennbuchsta
ben eingefügt: 
,,- AT - Fr - NO - SE" 

j) In Anhang I Kapitel VII Nummer 2 

') ABI. Nr. L 26 vom 31. 1. 1977, S. 67. 
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Buchstabe a Ziffer i dritter Gedanken
strich wird folgende Abkürzung em
gefügt: 
,,- EFTA" 

Erzeugnisse von anderen Tieren 

34 b. 392 L 0118: Richtlinie 921118/EWG 
des Rates vom 17. Dezember 1992 über 
die tierseuchenrechtlichen und gesund
heitlichen Bedingungen für den Handel 
mit Erzeugnissen tierischen Ursprungs in 
der Gemeinschaft sowie für ihre Einfuhr 
in die Gemeinschaft, soweit sie diesbe
züglich nicht den spezifischen Gemein
schaftsregelungen nach Anhang A Kapi
tel I der Richtlinie 89/662/EWG und -
in bezug auf Krankheitserreger - der 
Richtlinie 90/425/EWG unterliegen 
(ABI. Nr. L 62 vom 15. 3. 1993, S. 49) 

Diese Richtlinie gilt für die Zwecke 
dieses Abkommens mit folgenden Anpas
sungen: 
a) Artikel 1 erhält folgende Fassung: 

"Diese Richtlinie regelt die tierseu
chenrechtlichen und gesundheitlichen 
Bedingungen für den Handel mit den 
in Anhang I und Artikel 3 zweiter 
und dritter Gedankenstrich genannten 
Erzeugnissen tierischen Ursprungs 
(einschließlich der solchen Erzeugnis
sen entnommenen Warenmuster) 1m 
EWR. 

Diese Richtlinie berührt weder die 
Festlegung ausführlicherer tierseu
chenrechtlicher Anforderungen im 
Rahmen der spezifischen Regelungen 
der anderen in Anhang I Kapitel I des 
EWR-Abkommens genannten Rechts
akte noch die Beibehaltung von durch 
Erfordernisse des Gesundheitsschut
zes begründeteten Handelsbeschrän
kungen bei Erzeugnissen, die den 
spezifischen Regelungen der anderen 
in Anhang I Kapitel I des EWR
Abkommens genannten Rechtsakte 
unterliegen. " 

Die Vertragsparteien werden diese 
Anpassung 1995 erneut prüfen. 

b) Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a erhält 
folgende Fassung: 

"Handel": der Handel zwischen den 
V ertragsparteien mit den in Artikel 1 
genannten Erzeugnissen tierischen 
Ursprungs, unbeschadet der Bestim
mung unter Nummer 1 Buchstabe a 
zweiter Gedankenstrich im einleiten
den Teil des Kapitels I des Anhangs I 
des EWR-Abkommens;" 

17 

c) Artikel 2 Absatz 2 erhält· folgende 
Fassung: 

"Erforderlichenfalls gelten für diese 
Richtlinie die folgenden Begriffsbe
stimmungen: 

"veterinärrechtliche Kontrolle": 
jede physische Kontrolle und/ 
oder jede Verwaltungsformalität, 
die Erzeugnisse. im Sinne von 
Artikel 1 betrifft und mittelbar 
oder unmittelbar den Schutz der 
menschlichen und tierischen 
Gesundheit bezweckt; 
"Betrieb": jeder Betrieb, der der 

. Erzeugung, Lagerung oder Bear
beitung der in Artikel 1 genannten 
Erzeugnisse dient; 
"zuständige Behörde": für die 
Durchführung der veterinärrecht
lichen Kontrollen zuständige Zen
tralbehörde einer Vertragspartei 
oder eine von dieser damit 
beauftragten Stelle; 
"amtlicher Tierarzt": von der 
zuständigen Behörde bestellter 
Tierarzt; 
"Betrieb": landwirtschaftlicher 
Betrieb oder Händlerstall im 
Sinne der geltenden einzeIstaatli
chen Vorschriften, der im Gebiet 
einer Vertragspartei liegt und in 
dem Tiere - mit Ausnahme von 
Equiden - üblicherweise gehal
ten oder aufgezogen werden, 
sowie Betrieb im Sinne von 
Artikel 2 Buchstabe a der Richt
linie 90/426/EWG des Rates vom 
26. Juni 1990 zur Festlegung der 
tierseuchenrechtlichen V orschrif
ten für das Verbringen von 
Equiden und für ihre Einfuhr aus 
Drittländern (siehe Anhang I 
Kapitel I Nummer 3 des EWR
Abkommens); 
"Zentrum oder Einrichtung": 
jedes Unternehmen, in dem die 
in Artikel 1 genannten Erzeugnis
se gewonnen, gelagert, behandelt 
oder umgeschlagen werden." 

d) Artikel 7 Absätze 1, 2 und 3 findet 
keine Anwendung. 

e) Auf die von der EFTA-Überwa
chungsbehörde im Rahmen dieser 
Richtlinie zu fassenden Beschlüsse' 
findet das Verfahren des Artikels 18 
Anwendung. 

f) In Artikel 20 Absatz 1 wird das 
Datum ,,1. Januar 1994" durch 
,,1. Juli 1995" ersetzt. 

2 
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Zoonosen 

g) Artikel 20 Absatz 3 findet keine 
Anwendung. 

h) Anhang I Kapitel 6 Ziffer I Buchstabe 
C Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

i) 

j) 

"Der Handel mit Fleisch- und Kno
chenmehl unterliegt weiterhin den 
Vorschriften der Bestimmungsver
tragspartei. " 

Anhang I Kapitel 9 findet keine 
Anwendung. 

Anhang I Kapitel 11 findet keine 
Anwendung. 

k) Anhang I Kapitel 12 findet keine 
Anwendung. 

I) Für die Anwendung von Anhang I 
Kapitel 14 gilt folgendes: 
"Nicht verarbeitete Gülle aus gegen 
Newcastle-Krankheit geimpften Geflü
gelbeständen darf nicht in eine Region 
verbracht werden, der gemäß Arti
kel 12 Absatz 2 der Richtlinie 90/ 
539/EWG des Rates der Nichtim
pfungsstatus zuerkannt wurde." 

m) Anhang II Kapitel 1 findet keine 
Anwendung. 

34 c. 392 L 0117: Richtlinie 92/117/EWG 
des Rates vom 17. Dezember 1992 über 
Maßnahmen zum Schutz gegen 
bestimmte Zoonosen bzw. ihre Erreger 
bei Tieren und Erzeugnissen tierischen 
Ursprungs zur Verhütung lebensmittel
bedingter Infektionen und Vergiftungen 
(ABI. Nr. L 62 vom 15. 3. 1993, S. 38) 

Diese Richtlinie gilt für die Zwecke 
dieses Abkommens mit folgenden Anpas
sungen: 
a) In Artikel 10 Absatz 1 Unterabsatz 1 

wird das Datum ,,1. Januar 1994" für 
Finnland durch ,,1. Januar 1995" 
ersetzt. 

b) In Artikel 17 Absatz 1 wird das 
Datum ,,1. Januar 1994" für Norwe
gen durch ,,1. Juli 1995" ersetzt." 

III. DURCHFÜHRUNGSVORSCHRIFTEN 

32. Nach Nummer 44 (Entscheidung 89/91/ 
EWG der Kommission) werden folgende neue 
Nummern eingefügt: 

,,44 a. 393 D 0024: Entscheidung 93/24/EWG 
der Kommission vom 11. Dezember 
1992 über ergänzende Garantien hin
sichtlich der Aujeszky-Krankheit für 
Schweine, die für seuchenfreie Mitglied
staaten oder Regionen bestimmt sind 

(ABI. Nr. L 16 vom 25.1. 1993, S.18), 
geändert durch: 

393 D 0341: Entscheidung 93/341/ 
EWG der Kommission vom 13. Mai 
1993 (ABI. Nr. L 136 vom 5. 6. 
1993, S. 47) 

393 D 0664: Entscheidung 93/664/ 
EG der Kommission vom 6. Dezem
ber 1993 (ABI. Nr. L 303 vom 
10. 12. 1993, S. 27) 

Diese Entscheidung gilt für die Zwecke 
dieses Abkommens mit folgender Anpas-

. sung: 

In Anhang II Nummer 2 Buchstabe d 
werden nachstehende Institute angefügt: 

,,13. Österreich: Bundesanstalt für 
Virusseuchenbekämp
fung bei Haustieren, 
Wien 

14. Finnland: Eläinlääkintä-ja elintar
vikelaitos, Helsinki/ 
Anstalten för veterinär
medicin och livsmedel, 
Helsingfors 

15 . Norwegen: Veterina:rinstituttet, 
Oslo 

16. Schweden: Statens veterinärmedi
cinska anstalt, U ppsala" 

44 b. 393 D 0042: Entscheidung 93/421EWG 
der Kommission vom 21. Dezember 
1992 über ergänzende Garantie~ hin
sichtlich der infektiösen bovinen Rhino
tracheitis bezüglich Rinder, die für 
Dänemark bestimmt sind (ABI. 
Nr. L 16 vom 25. 1. 1993, S. 50) 

44 c. 393 D 0200: Entscheidung 93/200/ 
EWG der Kommission vom 
10. März 1993 zur Genehmigung des 
von Luxemburg vorgelegten Programms 
zur Tilgung der Aujeszky-Krankheit 
(ABI. Nr. L 87 vom 7. 4. 1993, S. 14) 

44 d. 393 D 0244: Entscheidung 93/244/ 
EWG der Kommission vom 2. April 
1993 über ergänzende Garantien hin
sichtlich der. Aujeszky-Krankheit für 
Schweine, die für bestimmte Teile des 
Gemeinschaftsgebiets bestimmt sind 
(ABI. Nr. L 111 vom 5. 5. 1993, S. 21) 
Diese Entscheidung gilt für die Zwecke 
dieses Abkommens mit folgender Anpas
sung: 
In Anhang II Nummer 2 Buchstabe d 
werden nachstehende Institute angefügt: 

,,13. Österreich: Bundesanstalt für 
Virusseuchenbekämp
fung bei Haustieren, 
Wien 
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14. Finnland: Eläinlääkintä-ja elintar
vikelaitos, Helsinki/ 
Anstalten för veterinär
medicin och livsmedel, 
Helsingfors 

15. Norwegen: Veterimerinstituttet, 
Oslo 

16: Schweden: Statens veterinärmedi
cinska anstalt, Uppsala" 

44 e. 393 D 0052: Entscheidung 93/52/EWG 
der Kommission vom 21. Dezember 
1992 zur Feststellung, daß . bestimmte 
Mitgliedstaaten oder Gebiete die Bedin
gungen betreffend die Brucellose (Br. 
melitensis) eingehalten haben, und zur 
Anerkennung dieser Mitgliedstaaten 
oder Gebiete als amtlich brucellosefrei 
(ABI. Nr. L 13 vom 21. 1. 1993,S. 14) 

44 f. 393 D 0077: Entscheidung 93/77 /EWG 
der Kommission vom 22. Dezember 
1992 mit erforderlichen übergangsmaß
nahmen zur leichteren Anpassung an die 
in der Richtlinie 91/68/EWG des Rates 
vorgesehene neue Regelung (ABI. 
Nr. L 30 vom 6. 2. 1993, S. 63)" 

:33. Der Text der Nummer 45 (Entscheidung 90/ 
552/EWG der Kommission) wird gestrichen. 

34. Der Text der Nummer 46 (Entscheidung 90/ 
553/EWG der Kommission) wird gestrichen. 

35. Der Text der Nummer 47 (Entscheidung 91/ 
93/EWG der Kommissio;") wird gestrichen. 

36. Nach Nummer 47 (Entscheidung 91/93/ 
EWG der Kommission) werden folgende neue 
Nummern eingefügt: 

,,47 a. 391 00552: Entscheidung 91/552/ 
EWG der Kommission vom 27. Sep
tember 1991 zur Festlegung des Status 
Dänemarks hinsichtlich der Newcastle
Krankheit (ABI. Nr. L 298 vom 29. 10. 
1~91, S.21) 

47 b. 392 D 0339: Entscheidung 92/339/ 
EWG der Kommission vom 2. Juni 

'1992 zur Festlegung des Status Irlands 
hinsichtlich der Newcastle-Krankheit 
(ABI. Nr. L 188 vom 8.7. 1992, S. 33) 

47 c. 392 D 0340: Entscheidung 92/340/ 
EWG der Kommission vom 2. Juni 
1992 über die Untersuchung von Geflü
gel auf Newcastle-Krankheit vor dem 
Versand (Artikel 12 der Richtlinie 90/ 
539/EWG des Rates) (ABI. Nr. L188 
vom 8.7. 1992, S. 34) 

47 d. 392 D 0381: Entscheidung 92/381/ 
EWG der Kommission vom 3. Juli 1992 
zur Festlegung des Status einer Region 
des Vereinigten Königreichs hinsichtlich 

der Newcastle-Krankheit (ABI. 
Nr. L 198 vom 17. 7. 1992, S. 56) 

47 e. 392 D 0532: Entscheidung 92/532/ 
EWG der Kommission vom 
19. November 1992 über die Probenah
mepläne und Diagnoseverfahren zur 
Erkennung und zum Nachweis bestimm
ter Fischseuchen (ABI. Nr. L 337 vom 
21. 11. 1992, S. 18) 

47 f. 392 D 0538: Entscheidung 92/538/ 
EWG der Kommission vom 9. Novem
ber 1992 betreffend den Status von 
Großbritannien und Nordirland im 
Hinblick auf die infektiöse hämatopoeti
sche Nekrose und die virale hämorrhagi
sche Septikämie (ABI. Nr. L 347 vom 
28. 11. 1992, S. 67) 

47 g. 393 D 0022: Entscheidung 93/22/EWG 
der Kommission vom 11. Dezember 
1992 zur Festlegung der in Artikel 14 
der Richtlinie 91/67/EWG des Rates 
vorgesehenen Muster der Transportbe
scheinigungen (ABI. Nr. L 16 vom 25. 1. 
1993, S. 8) 

47 h .. 393 D 0039: Entscheidung 93/39/EWG 
der Kommission vom 18. Dezember 
1992 betreffend den Status von Guern
sey im Hinblick auf die i,:fek~iöse 
hämatopoetische Nekrose und die Virale 
hämorrhagische Septikämie (ABI. 
Nr. L 16 vom 25. 1. 1993, S. 46) 

47i. 393 D 0040: Entscheidung 93/40/EWG 
der Kommission' vom 18. Dezember 
1992 betreffend den Status der Insel 
Man im Hinblick auf die infektiöse 
hämatopoetische Nekrose und die virale 
hämorrhagische Septikämie (ABI. 
Nr. L 16 vom 25. 1. 1993, S. 47) 

47 j. 393 D 0044: Entscheidung 93/44/EWG 
der Kommission vom 21. Dezember 
1992 zur Genehmigung der vom Ver
einigten Königreich vorgelegten Pro
gramme zur Bekämpfung der Frühlings
virämie des Karpfens und zur Festlegung 
zusätzlicher Garantien für Sendungen 
von bestimmten Fischarten nach Groß
britannien, Nordirland, der Insel Man 
und Guernsey (ABI. Nr. L 16 vom 25. 1. 
1993, S. 53) 

47 k. 393 D 0055: Entscheidung 93/55/EWG 
der Kommission vom 21. Dezember 
1992 zur Änderung der Garantien für 
das Verbringen von Weichtieren in 
Gebiete für welche ein Programm 
bezügli~h Bonamia ostreae und Martei
lia refringens genehmigt worden ist (ABI. 
Nr. L 14 vom 22. 1. 1993, S. 24), 
geändert durch: 
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393 D 0169: Entscheidung 93/169/ 
EWG der Kommission vom 
19. Februar 1993 (ABI. Nr. L 71 
vom 24. 3. 1993, S. 16) 

47 I. 393 D 0073: Entscheidung 93/73/EWG 
der Kommission vom 21. Dezember 
1992 betreffend den Status Irlands im 
Hinblick auf die infektiöse hämatopoeti
sche Nekrose und die virale hämorrhagi
sche Septikämie (ABI. Nr. L 27 vom 
4. 2. 1993, S. 34) 

47 m. 393 D 0074: Entscheidung 93/74/EWG 
der Kommission vom 21. Dezember 
1992 betreffend den Status von Däne
mark im Hinblick auf die infektiöse 
hämatopoetische Nekrose und die virale 
hämorrhagische Septikämie (ABI. 
Nr. L 27 vom 4. 2. 1993, S. 35)" 

37. Nach Nummer 49 (Entscheidung 89/531/ 
EWG des Rates) werden folgende neue Nummern 
eingefügt: 

,,49 a. 391 D 0665: Entscheidung 91/665/ 
EWG des Rates vom 11. Dezember 
1991 zur Bestimmung eines gemein
schaftlichen Koordinierungsinstituts für 
MKS-Impfstoffe und zur Festlegung 
seines Aufgabenbereichs (ABI. 
Nr. L 368 vom 31. 12. 1991, S. 19) 

Diese Entscheidung gilt für die Zwecke 
dieses Abkommens mit folgenden Anpas
sungen: 
a) In Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe a 

erhält der Anfang des Unterabsatzes 
folgende Fassung: "regelmäßig oder 
auf Antrag des Instituts, der Kommis
sion oder der EFfA-überwachungs
behörde". 

b) In Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe c 
erhält das Ende des Unterabsatzes 
folgende Fassung: "sowie unverzüg
liche Weiterleitung der einzelnen 
Ergebnisse an die Kommission, die 
EFf A-überwachungsbehörde und die 
Vertragsparteien ". 

c) In Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe d 
erhält das Ende des Unterabsatzes 
folgende Fassung: "sowie regelmäßige 
Weiterleitung dieser Informationen an 
die Kommission, die EFfA-überwa
chungsbehörde und die Vertragspar
teien". 

d) In Artikel 2 Absatz 5 Buchstaben a 
und b erhält der Anfang jedes 
Unterabsatzes folgende Fassung: "in 
Zusammenarbeit mit Sachverständi
gen der Gemeinschaft und der 
EFfA". 

e) In Artikel 2 Absatz 8 erhält der 
Anfang des Absatzes folgende Fas-

sung: "auf Antrag der Kommission 
oder der EFfA-überwachungsbehör-
d " e. 

49 b. 39'1 D 0666: Entscheidung 91/666/ 
EWG des Rates vom 11. Dezember 
1991 über die Bildung gemeinschaft
licher MKS-Impfstoffreserven (ABI. 
Nr. L 368 vom 31. 12. 1991, S. 21)" 

38. Nach Nummer 50 (Entscheidung 91/42/ 
EWG der Kommission) wird folgende neue 
Nummer eingefügt: 

,,50 a. 393 D 0455: Entscheidung 93/455/ 
EWG der Kommission vom 23. Juli 
1993 über die Genehmigung von Not-

o standsplänen zur Bekämpfung der Maul
und Klauenseuche (ABI. Nr. L 213 vom 
24. 8. 1993, S. 20)" 

39. Nach Nummer 52 (Entscheidung 87/65/ 
EWG des Rates) wird folgende neue Nummer ein
gefügt: 

,,52 a. 393 D 0699: Entscheidung 93/699/EG 
der Kommission vom 21. Dezember 
1993 über die Kennzeichnung und. 
Verwendung von Schweinefleisch in 
Anwendung von Artikel 9 der Richtlinie 
801217/EWG des Rates (ABI. Nr. L 321 
vom 23. 12. 1993, S. 33)" 

40. Nummer 53 (Entscheidung 83/138/EWG 
der Kommission) erhält folgende Fassung: 

,,53. 392 D0451: Entscheidung 92/451/EWG 
der Kommission vom 30. Juli 1992 über 
bestimmte Maßnahmen zum Schutz gegen 
die Afrikanische Schweinepest auf Sardinien 
(ABI. Nr. L 248 vom 28. 8. 1992, S. 78)" 

41. Unter Nummer 54 (Entscheidung 89121/ 
EWG der Kommission) wird folgender Gedanken
strich angefügt: 

393 D 0443: Entscheidung 93/443/EWG 
der Kommission vom 6. Juli 1993 (ABI. 
Nr. L 205 vom 17. 8. 1993, S. 28)" 

42. Nach Nummer 54 (Entscheidung 89121/ 
EWG der Kommission) we:rden folgende neue 
Nummern eingefügt: 

,,54 a. 393 D 0575: Entscheidung 93/575/EG 
der Kommission vom 8. November 1993 
über bestimmte Schutzmaßnahmen 
bezüglich der afrikanischen Schweine
pest in Spanien (ABI. Nr. L 276 vom 
9. 11. 1993, S. 24), geändert durch: 

393 D 0600: Entscheidung 93/600/ 
EG der Kommission vom 
19. November 1993 (ABI. Nr. L 285 
vom 20. 11. 1993, S. 36) 

54 b. 393 D 0602: Entscheidung 93/602/EG 
der Kommission vom 19. November 
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1993 über Schutzmaßnahmen gegen die 
afrikanische Schweinepest in Portugal 
(ABI. Nr. L 285 vom. 20. 11. 1993, 
S. 38)" 

43. Nach Nummer 58 (Entscheidung 89/469/ 
EWG der Kommission) wird folgende neue 
Nummer eingefügt: 

,,58 a. 392 D 0290: Entscheidung 921290/ 
EWG der Kommission vom 14. Mai 
1992 über bestimmte Schutzmaßnahmen 
für Rinderembryonen gegen die spongi
forme Rinderenzephalopathie im Verei
nigten Königreich (ABI. Nr. L 152 vom 
4. 6. 1992, S. 37)" 

44. Nummer 60 (Entscheidung 91/237/EWG 
der Kommission) erhält folgende Fassung: 

"60. 392 D 0188: Entscheidung 92/188/EWG 
der Kommission vom 10. März 1992 über 
bestimmte Maßnahmen zum Schutz gegen 
den seuchenhaften Spätabort der Schweine 
(SSS) (ABI. Nr. L 87 vom 2. 4. 1992, S. 22), 
geändert durch: 

392 D 0490: Entscheidung 921490/ 
EWG der Kommission vom 6. Oktober 
1992 (ABI. Nr. L 294 vom 10. 10. 1992, 
S. 21)" 

45. Nach Nummer 60 (Entscheidung 921188/ 
EWG der Kommission) werden folgende neue 
N ummem eingefügt: 

,,60 a. 393 D 0178: Entscheidung 93/178/ 
EWG der Kommission vom 26. März 
1993 mit Schutzmaßnahmen hinsichtlich 
der vesikulären Schweinekrankheit (ABI. 
Nr. L 74 vom 27. 3. 1993, S. 91) 

60 b. 393 D 0566: Entscheidung 93/566/EG 
der Kommission vom 4. November 1993 
über Schutzmaßnahmen gegen die klas
sische Schweinepest in Deutschland und 
zur Aufhebung der Entscheidung 93/ 
539/EWG (ABI. Nr. L 273 vom. 5. 11. 
1993, S. 60), geändert durch: 

393 D 0621: Entscheidung 93/621/ 
EG der Kommission vom 
30. November 1993 (ABI. Nr. L 297 
vom 2. 12. 1993, S. 36) 

393 D 0671: Entscheidung 93/671/ 
EG der Kommission vom 
10. Dezember 1993 (ABI. Nr. L 306 
vom 11. 12. 1993, S. 59) 

393·D 0720: Entscheidung 93/720/ 
EG der Kommission vom 
30. Dezember 1993 (ABI. Nr. L 333 
vom 31. 12. 1993, S. 74) 

60 c. 393 D 0687: Entscheidung 93/687/EG 
der Kommission vom 17. Dezember 

1993 mit Schutzmaßnahmen gegen die 
Maul- und Klauenseuche in Italien und 
zur Aufhebung der Entscheidung 93/ 
180/EWG (ABI. Nr. L 319 vom 21. 12. 
1993, S. 49)" 

46. Nach Nummer 63 (Entscheidung 90/515/ 
EWG der Kommission) wird folgende neue 
Nummer eingefügt: 

,,63 a. 394 D 0014: Entscheidung 94/14/EG 
der Kommission vom 21. Dezember 
1993 mit dem Verzeichnis der Betriebe 
in der Gemeinschaft, denen zeitlich und 
inhaltlich begrenzte Ausnahmen von den 
besonderen Hygienevorschriften der 
Gemeinschaft für die Herstellung und 
das Inverkehrbringen von frischem 
Fleisch gewährt werden (ABI. Nr. L 14 
vom 17. 1. 1994, S. 1)" 

47. Nummer 66 (Entscheidung 89/610/EWG 
der Kommission) erhält folgende Fassung: 

,,66. 393 D 0257: Entscheidung 931257 /EWG 
der Kommission vom 15. April 1993 über 
die Referenzmethoden und das Verzeichnis 
der staatlichen Referenzlaboratorien für 
Rückstandsuntersuchungen (ABI. Nr. L 118 
vom 14.5. 1993, S. 75) 
Diese Entscheidung gilt für die Zwecke 
dieses Abkommens mit folgender Anpas
sung: 
Im Anhang werden dem Verzeichnis der 
nationalen Referenzlaboratorien folgende 
Laboratorien angefügt: 

"Finnland: Eläinlääkintä-ja Alle Gruppen 

:/ 

e1intarvikelaitos, 
Helsinki/ Anstal
ten för veterinär-
medicin och livs
medel, Helsing
fors 

. Norwegen: Norges Veter-

Österreich: 

Schweden: 

inao:rh0gskole, 
Oslo 

Veter
inao:rinstituttet, 
Oslo 

Hormonlabora
toriet, Aker Syke
hus, Oslo 

Bundesanstalt für 
Tierseuchenbe
kämpfung, Mödl
mg 

Statens 
delsverk, 
la"·" 

livsme
Uppsa-

Gruppe A III a, 
b, 
Gruppe B I a, 
Gruppe B II a 

Gruppe Alb, 
Gruppe B II a, 
b 

Gruppe A I a, c 
Gruppe A 11, 
Gruppe B I b, c 

Alle Gruppen 

Alle Gruppen 

1621 der Beilagen und Zu 1621 der Beilagen XVIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 21 von 135

www.parlament.gv.at



22 1621 der Beilagen 

48. Der Text der Nummer 67 (Richtlinie 801 
879/EWG der Kommission) wird gestrichen. . 

49. Nach Nummer 68 (Richtlinie 83/201/EWG 
der Kommission) werden folgende neue Nummern 
eingefügt: 

,,68 a. 393 D 0025: Entscheidung 93125/EWG 
der Kommission vom 11. Dezember 
1992 zur Genehmigung bestimmter 
Verfahren zur Hemmung der Entwick
lung pathogener Mikroorganismen in 
Muscheln und Meeresschnecken (ABI. 
Nr. L 16 vom 25. 1. 1993, S. 22) 

68 b. 393 D 0051: Entscheidung 93/51/EWG 
der Kommission vom 15. Dezember 
1992 über mikrobiologische Normen 
für gekochte Krebs- und Weichtiere 
(ABI. Nr. L 13 vom 21. 1. 1993, S. 11) 

68 c. 393 D 0351: Entscheidung 93/351/ 
EWG der Kommission vom 19. Mai 
1993 zur Festlegung der Analyseverfah
ren, Probenahmepläne und Grenzwerte 
für Quecksilber in Fischereierzeugnissen 
(ABI. Nr. L 144 vom 16. 6. 1993, S. 23) 

Diese Entscheidung gilt für die Zwecke 
dieses Abkommens mit folgenden Anpas
sungen: 

a) Im Anhang werden nachstehende 
Fischarten angefügt: 

"Atlantischer Sägebauch (Hoplostetus 
atlanticus) 
Leng (Molva molva) 
Brosme (Brosmius brosme)" 

b) Für Finnland und Schweden darf der 
in Artikel 1 genannte. durchschnittli
che Quecksilbergehalt für das Inver
kehrbringen nachstehender Fischarten 
auf ihren Inlandsmärkten höchstens 
1 ppm des frischen Erzeugnisses 
betragen: 

Finnland: Quappe (Lota Iota) 
Flußbarsch (Perca fluvia
tilis) 
Zander (Stizostedion 
lucioperca) 

Schweden: Flußbarsch (Perca fluvia
tilis) 
Zander (Stizostedion 
lucioperca) 

Die Vertragsparteien werden spätestens 
1995, nach Auswertung der gesammelten 
wissenschaftlichen Daten, die Anpassung 
unter Buchstabe b erneut prüfen, um die 
hierin genannten Arten gegebenenfalls in 
die Anpassung unter Buchstabe a zu 
übernehmen. 

68 d. '392 D 0092: Entscheidung 92/921EWG 
der Kommission vom 9. Januar 1992 
über ?ulässige Abweichungen bei den 
Anforderungen an Ausrüstungen und 
Strukturen der Versandzentren, und 
Reinigungszentren für lebende 
Muscheln (ABI. Nr. L 34 vom 11. 2. 
1992, S. 34)" 

50. Nummer 69 (Entscheidung 87/410/EWG 
der Kommission) erhält folgende Fassung: 

,,69. 393 D 0256: Entscheidung 931256/EWG 
vom 14. April 1993 über die Verfahren 
zum Nachweis der Rückstände von Stoffen 
mit hormonaler bzw. thyriostatischer Wir
kung (ABI. Nr. L 118 vom 14.5. 1993, 
S. 64)" 

51. Nach Nummer 72 (Entscheidung 89/187/ 
EWG des Rates) wird folgende neue Nummer ein
gefügt: 

,,72 a. 391 D 0664: Entscheidung 91/6641 
EWG des Rates vom 11. Dezember 
1991 zur Bestimmung der gemeinschaft
lichen Referenzlaboratorien für die 
Untersuchungen auf Rückstände 
bestimmter Substanzen (ABI. Nr. L 368 
vom 31. 12. 1991, S. 17)" 

52. Nach Nummer 73 (Richtlinie 881299/EWG 
des. Rates) werden folgende neue Nummern 
eingefügt: 

"73 a. 391 D 0654: Entscheidung 91/654/ 
EWG der Kommission vom 
12. Dezember 1991 über bestimmter 
Schutzmaßnahmen hinsichtlich Krebs
und Weichtieren aus dem Vereinigten 
Königreich (ABI. Nr. L 350 vom 19. 12. 
1991, S. 59) 

73 b. 393 D 0383: Entscheidung 93/3831 
EWG des Rates vom 14. Juni 1993 
über die Referenzlaboratorien für die 
Kontrolle mariner Biotoxine (ABI. 
Nr. L 166 vom 8.7. 1993, S. 31) 

Diese Entscheidung gilt für die Zwecke 
dieses Abkommens mit folgender Anpas
sung: 

Im Anhang werden dem Verzeichnis der 
Referenzlaboratorien folgende Laborato
rien angefügt: 

"Finnland: Eläinlääkintä~ja elintarvikel
aitos, Helsinkil Anstalten 
för veterinärmedicin och 
livsmedel, Helsingfors, und 
Tullilaboratorio/T ullabora
toriet, Espoo 

Norwegen: Norges Veterina:rh0gskole, 
Oslo 
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Schweden: Institutionen för klinisk 
bakteriologi, Göteborgs 
Universitet, Göteborg"" 

53. Nach Nummer 76 (Entscheidung 911180/ 
EWG der Kommission) werden folgende neue 
Nummern eingefügt: 

,,76 a. 392 D 0608: Entscheidung 921608/ 
EWG des Rates vom 14. November 
1992 Zur Festlegung von Analyse- und 
Testverfahren für wärmebehandelte 
Milch, die zum unmittelbaren Genuß 
durch Menschen bestimmt ist (ABI. 
Nr. L 407 vom 31. 12. 1992, S. 29) 

76 b. 392 D 0562: Entscheidung 92/562/ 
EWG der Kommission vom 
17 . November 1992 über die Zulassung 
alternativer Verfahren zur Hitzebehand
lung gefährlicher Stoffe (ABI. Nr. L 359 
vom 9. 12. 1992, S. 23)" 

54. Nach Nummer 96 (Entscheidung 90/258/ 
EWG der Kommission) werden folgende neue 
Nummern eingefügt: 

,,96 a. 392 D 0353: Entscheidung 92/353/ 
EWG der Kommission vom 11. Juni 
1992 mit Kriterien für die Zulassung 
bzw. Anerkennung der Zuchtorganisa
tionen und Züchtervereinigungen, die 
Zuchtbücher für eingetragene Equiden 
führen oder anlegen (ABI. Nr. L 192 
vom 11. 7. 1992, S. 63) 

96 b. 392 D 0354: Entscheidung 921354/ 
EWG der Kommission vom 11. Juni 
1992 mit V orschriften für die Koordinie
rung zwischen Zuchtorganisationen und 
Züchtervereinigungen, die Zuchtbücher 
für eingetragene Equiden führen oder 
anlegen (ABI. Nr. L 192 vom 11. 7. 
1992, S. 66) 

96 c. 393 D 0623: Entscheidung 93/623/ 
EWG der Kommission vom 20. Okto
ber 1993 über das Dokument zur 
Identifizierung eingetragener Equiden 
(Equiden-Paß) (ABI. Nr. L 298 vom 
3. 12. 1993, S. 45) 

96 d. 392 D 0216: Entscheidung 92/216/ 
EWG der Kommission vom 26. März 
1992 über die Erfassung von Daten über 
die pferdesportlichen Veranstaltungen 
gemäß Artikel 4 Absatz 2 der Richtlinie 
90/428/EWG des Rates (ABI. Nr. L 104 
vom 22. 4. 1992, S. 77)" 

IV. RECHTSAKTE, DENEN DIE EFTA-STAA
TEN UND DIE EFTA-ÜBERWACHUNGSBE
HÖRDE GEBÜHREND RECHNUNG TRA
GEN MüSSEN 

55. Unter Nummer 98 (Entscheidung 80/775/ 
EWG der Kommission) wird folgender Gedanken
strich angefügt: 

392 D 0103: Entscheidung 921103/EWG 
der Kommission vom 31. Januar 1992 (ABI. 
Nr. L 39 vom 15. 2. 1992, S. 48)" 

56. Nach Nummer 100 (Entscheidung 88/267/ 
EWG der Kommission) werden folgende neue 
Nummern eingefügt: 

,,100 a. 392 D 0139: Entscheidung 92/139/ 
EWG der Kommission vom 12. Februar 
1992 über die Genehmigung des von 
Dänemark vorgelegten Plans für die 
Zulassung von Betrieben zum innerge
meinschaftlichen Handel mit Geflügel 
und Bruteiern (ABI. Nr. L 58 vom 3. 3. 
1992, S. 27) 

100 b. 392 D 0140: Entscheidung 92/140/ 
EWG der Kommission vom 12. Februar 
1992 über die Genehmigung des von 
Irland vorgelegten Plans für die Zulas
sung von Betrieben zum innergemein
schaftlichen Handel mit Geflügel und 
Bruteiern (ABI. Nr. L 58 vom 3. 3. 1992, 
S. 28) 

100 c. 392 D 0141: Entscheidung 92/141/ 
EWG der Kommission vom 17. Februar 
1992 über die Genehmigung des von 
Frankreich vorgelegten Plans für die 
Zulassung von Betrieben zum innerge
meinschaftlichen Handel mit Geflügel 
und Bruteiern (ABI. Nr. L 58 vom 3. 3. 
1992, S. 29) 

100 d. 392 D 0281: Entscheidung 92/2811 
EWG der Kommission vom 8. Mai 
1992 über die Genehmigung des vom 
Vereinigten Königreich vorgelegten 
Plans für die Zulassung von Betrieben 
zum innergemeinschaftlichen Handel mit 
Geflügel und Bruteiern (ABI. Nr. L 150 
vom 2. 6. 1992, S. 23) 

100 e. 392 D 0282: Entscheidung 92/2821 
EWG der Kommission vom 8. Mai 
1992 über die Genehmigung des von 
Portugal vorgelegten Plans für die 
Zulassung von Betrieben zum innerge
meinschaftlichen Handel mit Geflügel 
und Bruteiern (ABI. NI:'. L 150 vom 2. 6. 
1992, S. 24) 

100 f. 392 D 0283: Entscheidung 92/283/ 
EWG der Kommission -vom 8. Mai 
-1992 über die Genehmigung des von 
den Niederlanden vorgelegten Plans für 
die Zulassung von Betrieben zum 
innergemeinschaftlichen Handel mit 
Geflügel und Bruteiern (ABI. Nr. L 150 
vom 2. 6. 1992, S. 25) 

100 g. 392 D 0342: Entscheidung 92/342/ 
EWG der Kommission vom 5. Juni 
1992 über die Genehmigung des von 
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Deutschland vorgelegten Plans für die 
Zulassung von Betrieben zum innerge
meinschaftlichen Handel mit Geflügel 
und Bruteiern (ABi. Nr. L 188 vom 8. 7. 
1992, S. 39) 

100 h. 392 00344: Entscheidung 92/344/ 
EWG der Kommission vom 9. Juni 
1992 über die Genehmigung des von 
Griechenland vorgelegten Plans für die 
Zulassung von Betrieben zum innerge
meinschaftlichen Handel mit Geflügel 
und Bruteiern (ABi. Nr. L 188 vom 8. 7. 
1992, S. 41) 

100 i. 392 0 0345: Entscheidung 92/345/ 
EWG der Kommission vom 9. Juni 
1992 über die Genehmigung des von 
Spanien vorgelegten Plans für die 
Zulassung von Betrieben zum innerge
meinschaftlichen Handel mit Geflügel 
und Bruteiern (ABi. Nr. L 188 vom 8. 7. 
1992, S. 42) 

100 j. 392 0 0379: Entscheidung 92/379/ 
EWG der Kommission vom 2. Juli 1992 
über die Genehmigung des von Belgien 
vorgelegten Plans für die Zulassung von 
Betrieben zum innergemeinschaftlichen 
Handel mit Geflügel und Bruteiern (ABI. 
Nr. L 198 vom 17.7. 1992, S. 53) 

100 k. 392 0 0528: Entscheidung 92/528/ 
EWG der Kommission vom 9. Novem
ber 1992 über die Genehmigung der von 
dem Vereinigten Königreich vorgelegten 
Programme bezüglich der Bonamiose 
und der Marteiliose (ABi. Nr. L 332 
vom 18.11. 1992, S. 25) 

100 i. 39300056: Entscheidung 93/56/EWG 
der Kommission vom 21. Dezember 
1992 über die Genehmigung des von 
Irland vorgelegten Programms bezüglich 
der Bonamioseund der Marteiliose (ABI. 
Nr. L 14 vom 22. 1. 1993, S. 25) 

100 m. 393 0 0057: Entscheidung 93/57/EWG 
der Kommission vom 21. Dezember 
1992 über die Genehmigung des von 
dem Vereinigten Königreich für Jersey 
vorgelegten Programms bezüglich der 

. Bonamiose und der Marteiliose (ABI. 
Nr. L 14 vom 22. 1. 1993, S. 26) 

100 n. 39300058: Entscheidung 93/58/EWG 
der Kommission vom 21. Dezember 
1992 über die Genehmigung des von 
dem Vereinigten Königreich für Guern
sey vorgelegten Programms bezüglich 
der Bonamiose und der Marteiliose (ABi. 
Nr. L 14 vom·22. 1. 1993, S. 27) 

100 o. 393 D 0059: Entscheidung 93/59/EWG 
der Kommission vom 21. Dezember 

1992 über die Genehmigung des von 
dem Vereinigten Königreich für die Insel 
Man vorgelegten Programms bezüglich 
der Bonamiose und der Marteiliose (ABI. 
Nr. L 14 vom 22. 1. 1993, S. 28) 

100 p. 393 D 0617: Entscheidung 93/617/EG 
der Kommission vom 30. November 
1993 zur Genehmigung des von 
Deutschland vorgelegten Plans zur Til
gung der klassischen Schweinepest in 
Mecklenburg-Vorpommern, Niedersach
sen und Rheinland-Pfalz (ABI. NI. L 296 
vom 1. 12. 1993, S. 60) 

100 q. 393 D 0075: Entscheidung 93/75/EWG 
der Kommission vom 23. Dezember 
1992 über die Genehmigung des von 
Spanien vorgelegten Programms für die 
Untersuchung im Zusammenhang mit 
der infektiösen hämatopoetischen Nek
rose und der viralen hämorrhagischen 
Septikämie (ABi. Nr. L 27 vom 4.2. 
1993, S. 37) 

100 r. 393 D 0076: Entscheidung 93176/EWG 
der Kommission vom 23. Dezember 
1992 über die Genehmigung des von 
Belgien vorgelegten Programms für die 
Untersuchung im Zusammenhang mit 
der infektiösen hämatopoetischen Nek
rose und der viralen hämorrhagischen 
Septikämie (ABi. Nr. L 27 vom 4. 2. 
1993, S. 38)" 

57. Nach Nummer 124 (Entscheidung 89/276/ 
EWG der Kommission) werden folgende neue 
Überschrift und folge·nde neue Nummern einge
fügt: 

»3.3 Verschiedenes 

124 a. 392 DOS58: Entscheidung 92/558/ 
EWG der Kommission vom 
23. November 1992 mit Übergangsmaß
nahmen betreffend Verarbeitungsbetrie
be für gefährliche Stoffe in den Bundes
ländern Mecklenburg-V orpommern, 
Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen 
und Thüringen (ABi. Nr. L 358 vom 
8. 12. 1992, S. 24)" 

B. Kapitel 11. FUTTERMITTEL 

RECHTSAKTE, AUF DIE BEZUG GENOM
MEN WIRD 

1. Unter Nummer 1 (Richtlinie 70/524/EWG 
des Rates) werden vor den Anpassungen folgende 
Gedankenstriche eingefügt: 

391 L 0508: Richtlinie 911508/EWG der 
Kommission vom 9. September 1991 (ABI. 
Nr. L 271 vom. 27. 9.1991, S. 67) 
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391 L 0620: Richtlinie 911620/EWG der 
Kommission vom 22. November 1991 (ABI. 
Nr. L 334 vom 5. 12. 1991, S. 62) 

392 L 0064: Richtlinie 92164/EWG der 
Kommission vom 13. Juli 1992 (ABI. 
Nr. L 221 vom 6. 8. 1992, S. 51) 

392 L 0099: Richtlinie 92/99/EWG der 
Kommission vom 17 . November 1992 (ABI. 
Nr. L 350 vom 1. 12. 1992, S. 83) 

392 L 0113: Richtlinie 921113/EWG der 
Kommission vom 16. Dezember 1992 (ABI. 
Nr. L 16 vom 25. 1. 1993, S. 2) 

393 L 0027: Richtlinie· 93/27/EWG der 
Kommission vom 4. Juni 1993 (ABI. 
Nr. L 179 vom 22. 7. 1993, S. 5) 

393 L 0055: Richtlinie 93/55/EWG der 
Kommission vom 25. Juni 1993 (ABI. 
Nr. L 206 vom 18. 8. 1993, S. 11)" 

2. Unter Nummer 4 (Richtlinie 79/373/EWG 
des Rates) werden folgende neue Gedankenstriche 
angefügt: 

391 L 0681: Richtlinie 9116811EWG des 
Rates vom 19. Dezember 1991 (ABI. 
Nr. L 376 vom 31. 12. 1991, S. 20) 

393 L 0074: Richtlinie 93/74/EWG des 
Rates vom 13. September 1993 (ABI. 
Nr. L 237 vom 22. 9. 1993, S. 23)" 

3. Nach Nummer 4 (Richtlinie 79/373/EWG 
des Rates) werden folgende neue Nummern 
eingefügt: 

»4 a. 391 D 0516: Entscheidung 911516/ 
EWG der Kommission vom 9. Septem
ber 1991 zur Festlegung des Verzeich
nisses von Ausgangserzeugnissen, deren 
Verwendung in Mischfuttermitteln ver
boten ist (ABI. Nr. L 281 vom 9. 10. 
1991, S. 23), geändert durch: 

392 D 0508: Entscheidung 921508/ 
EWG der Kommission vom 
20. Oktober 1992 (ABI. Nr. L 312 
vom 29. 10. 1992, S. 36) 

Unbeschadet der Bestimmungen der 
Entscheidung kann Schweden in bezug 
auf Tierkörpermehl und sonstige aus 
hochgefährlichen Stoffen hergestellte 
Erzeugnisse im Sinne des Artikels 3 der 
Richtlinie 90/667/EWG des Rates seine 
nationale Gesetzgebung beibehalten. Die 
Vertragsparteien werden diese Frage 
1995 erneut prüfen. 

4 b. 392 L 0087: Richtlinie 92187/EWG der 
Kommission vom 26. Oktober 1992 zur 
Festlegung eines nicht ausschließlichen 
Verzeichnisses der wichtigsten Ausgangs
erzeugnisse, die zur Herstellung von 

Mischfuttermitteln, die für andere Tiere 
als Heimtiere bestimmt sind, normaler
weise verwendet und in den Verkehr· 
gebracht werden (ABI. Nr. L 319 vom 
4. 11. 1992, S. 19) 

Unbeschadet . der Bestimmungen der 
Richtlinie kann Schweden in bezug auf 
Tierkörpermehl und sonstige aus hoch~ 
gefährlichen Stoffen hergestellte Erzeug
nisse im Sinne des Artikels 3 der 
Richtlinie 90/667/EWG des Rates seine 
nationale Gesetzgebung beibehalten. Die 
Vertragsparteien werden diese Frage 
1995 erneut prüfen. 

4 c. 393 L 0074: Richtlinie 93/74/EWG des 
Rates vom 13. September 1993 über 
Futtermittel für besondere Ernährungs
zwecke (ABI. Nr. L 237 vom 22.9. 
1993, S. 23)" 

4. Unter Nummer 9 (Richtlinie 82/4711EWG 
des Rates) werden vor den Anpassungen folgende 
Gedankenstriche eingefügt: 

393 L 0026: Richtlinie 93/26/EWG der 
Kommission vom 4. Juni 1993 (ABI. 
Nr. L 179 vom 22. 7. 1993, S. 2) 

393 L 0056: Richtlinie 93/56/EWG der 
Kommission vom 29. Juni 1993 (ABI. 
Nr. L 206 vom 18. 8. 1993, S. 13) 

393 L 0074: Richtlinie 93/74/EWG des 
Rates vom 13. September 1993 (ABI. 
Nr. L 237 vom 22. 9. 1993, S. 23)" 

5. Unter Nummer 15 (Dritte Richtlinie 921199/ 
EWG der Kommission) wird folgender Gedanken
strich angefügt: 

393 L 0028: Richtlinie 93/28/EWG der 
Kommission vom 4. Juni 1993 (ABI. 
Nr. L 179 vom 22. 7. 1993, S. 8)" 

6. Unter Nummer 16 (Vierte Richtlinie 73/46/ 
EWG der Kommission) wird folgender Gedanken
strich angefügt: 

392 L 0089: Richtlinie 92189/EWG der 
Kommission vom 3. November 1992 (ABI. 
Nr. L 344 vom 26. 11. 1992, S. 35)" 

7. Unter Nummer 20 (Siebente Richtlinie 76/ 
372/EWG der Kommission) wird folgender 
Gedankenstrich angefügt: 

392 L 0095: Richtlinie 92195/EWG der 
Kommission vom 9. N ovemper 1992 (ABI. 
Nr. L 327 vom 13. 11. 1992, S. 54)" 

8. Nach Nummer 23 [Zehnte Richtlinie (84/ 
425/EWG) der Kommission] wird folgende neue 
Nummer eingefügt: 

»23 a. 393 L 0070: Elfte Richtlinie 93/70/ 
EWG der Kommission vom 28. Juli 
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1993 zur Festlegung gemeinschaftlicher 
Analysemethoden für die amtliche Unter
suchung von Futtermitteln (ABI. 
Nr. L 234 vom 17.9. 1993, S. 17)" 

9 a. Unter Nummer 24 (Richtlinie 74/63/EWG 
des Rates) werden folgende Gedankenstriche 
angefügt: 

392 L 0063: Richtlinie 92163/EWG der 
Kommission vom 10. Juli 1992 (ABI. 
Nr. L 221 vom 6. 8.1992, S. 49) 

392 L 0088: Richtlinie 92188/EWG des 
Rates vom 26. Oktober 1992 (ABI. 
Nr. L 321 vom 6. 11. 1992, S. 24) 

393 L 0074: Richtlinie 93/74/EWG des 
Rates vom 13. September 1993 (ABI. 
Nr. L 237 vom 22. 9. 1993, S. 23)" 

9 b. Unter Nummer 24 (Richtlinie 74/63/EWG 
des Rates) wird folgende Anpassung hinzugefügt: 
"Die Richtlinie gilt für die Zwecke dieses 
Abkommens mit folgender Anpassung: 

"Artikel 11 findet keine Anwendung."" 

C. Kapitel III. PFLANZENSCHUTZ 

I. GRUNDVORSCHRIFTEN 

1. Unter Nummer 2 (Richtlinie 66/401lEWG 
des Rates) wird folgender Gedankenstrich ange
fügt: 

392 L 0019: Richtlinie 92119/EWG der 
Kommission vom 23. März 1992 (ABI. 
Nr. L 104 vom 22. 4. 1992, S. 61)" 

2. Unter Nummer 3 (Richtlinie 66/402lEWG 
des Rates) wird folgender Gedankenstrich ange
fügt: 

393 L 0002: Richtlinie 93/2/EWG der 
Kommission vom 28. Januar 1993 (ABI. 
Nr. L 54 vom 5. 3. 1993, S. 20)" 

3. Unter Nummer 4 (Richtlinie 69/208/EWG 
des Rates) wird folgender Gedankenstrich ange
fügt: 

392 L 0009: Richtlinie 9219/EWG der 
Kommission vom 19. Februar 1992 (ABI. 
Nr. L 70 vom 17. 3. 1992, S. 25)" 

11. DURCHFüHRUNGSVORSCHRIFTEN 

4. Unter Nummer 16 (Entscheidung 89/374/ 
EWG der Kommission) wird folgendes angefügt: 

" , geändert durch: 

392 D 0520: Entscheidung 921520/EWG 
der Kommission vom 3. November 1992 
(ABI. Nr. L 325 vom 11. 11. 1992, S. 25)" 

5. Nach Nummer 18 (Entscheidung 90/639/ 
EWG der Kommission) werden folgende neue 
Nummern eingefügt: 

,,18 a. 392 D 0195: Entscheidung 92'1195/ 
EWG der Kommission vom 17. März 
1992 über die Durchführung eines 
zeitlich begrenzten Versuchs im Rah
men der Richtlinie 66/401/EWG über 
den Verkehr mit Futterpflanzensaatgut 
im Hinblick auf die Erhöhung des 
Höchstgewichts einer Partie (ABI. 
Nr. L 88 vom 3. 4. 1992, S. 59) 

18 b. 393 D 0213: Entscheidung 93/213/ 
EWG der Kommission vom 18. März 
1993 über einen befristeten Versuch 
hinsichtlich des Höchstgehalts an 
unschädlichen Verunreinigungen in Soja
bohnensaatgut (ABI. Nr. L 91 vom 15. 4. 
1993, S. 27)" 

III. RECHTSAKTE, DENEN DIE EFTA-STAA
TEN UND DIE EFTA-ÜBERWACHUNGSBE
HORDE GEBÜHREND RECHNUNG TRA
GEN MÜSSEN 

6. Unter Nummer 42 (Entscheidung 77/147/ 
EWG der Kommission) wird folgendes angefügt: 

" , geändert durch: 

392 D 0227: Entscheidung 92/227/EWG 
der Kommission vom 3. April 1992 (ABI. 
Nr. L 108 vom 25. 4. 1992, S. 55)" 

7. Unter Nummer 54 (Entscheidung 79/92/ 
EWG der Kommission) wird folgendes angefügt: 

" , geändert durch: 

392 0 0227: Entscheidung 92/227/EWG 
der Kommission vom 3. April 1992 (ABI. 
Nr. L 108 vom 25. 4. 1992, S. 55)" 

8. Unter Nummer 62 (Entscheidung 80/1359/ 
EWG der Kommission) wird folgendes angefügt: 

" , geändert durch: 

392 D 0227: Entscheidung 92/227/EWG 
der Kommission vom 3. April 1992 (ABI. 
Nr. L 108 vom 25. 4. 1992, S. 55)" 

9. Unter Nummer 70 (Entscheidung 821949/ 
EWG der Kommission) wird folgendes angefügt: 

" , geänder~ durch: 

392 0 0227: Entscheidung 92/227/EWG 
der Kommission vom 3. April 1992 (ABI. 
Nr. L 108 vom 25. 4. 1992, S. 55)" 

10. Unter Nummer 73 (Entscheidung 84/23/ 
EWG der Kommission) wird folgendes angefügt: 

" , geändert durch: 

392 D 0227: Entscheidung 92/227/EWG 
der Kommission vom 3: April 1992 (ABI. 
Nr. L 108 vom 25. 4. 1992, S. 55)" 

11. Unter Nummer 76 (Entscheidung 85/624/ 
EWG der Kommission) wird folgendes angefügt: 
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» , geändert durch: 

392 0 0227: Entscheidung 921227/EWG 
der Kommission vom 3. April 1992 (ABI. 
Nr. L 108 vom 25. 4. 1992, S. 55)" 

12. Unter Nummer 84 (Entscheidung 89/4221 
EWG der Kommission) wird folgendes angefügt: 

»' geändert durch: 

39200227: Entscheidung 921227/EWG 
der Kommission vom 3. April 1992 (ABI. 
Nr. L 108 vom 25. 4. 1992, S. 55)" 

13. Unter Nummer 87 (Entscheidung 911371 
EWG der Kommission) wird folgendes angefügt: 

» , geändert durch: 

392 0 0227: Entscheidung 921227/EWG 
der Kommission vom 3. April 1992 (ABI. 
Nr. L 108 vom 25. 4. 1992, S. 55)" 

14. Nach Nummer 87 (Entscheidung 911371 
EWG der Kommission) werden folgende neue 
Nummern eingefügt: 

»88. 392 0 0168: Entscheidung 92/168/EWG 
der Kommission vom 4. März 1992 zur 
Ermächtigung Griechenlands, das Inverkehr
bringen von Saatgut bestimmter Sorten einer 
landwirtschaftlichen Pflanzen art zu 
beschränken (ABI. Nr. L 74 vom 20. 3. 
1992, S. 46) 

89. 393 0 0208: Entscheidung 931208/EWG 
der Kommission vom 17. März 1993 zur 
Freistellung des Königreichs Dänemark von 
der Verpflichtung Zur Angabe der botani
schen Bezeichnung von Getreidesaatgut 
gemäß der Richtlinie 66/402lEWG des 
Rates (ABI. Nr. L 88 vom 8.4. 1993, 
S. 49)" 

Anhang 3 
des Beschlusses Nr. 7/94 

des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 

Anhang 11 (TECHNISCHE VORSCHRIF
TEN, NORMEN, PRÜFUNG UND ZERTIFI
ZIERUNG) zum EWR-Abkommen wird wie folgt 
geändert: 

A. Kapitel I. KRAFTFAHRZEUGE 

1. In der Anpassung zu Kapitel I wird folgender 
neuer Absatz 2 eingefügt: 

»Für die Zwecke dieses Abkommens und zur 
Gewährleistung des freien Handels auf der 
Grundlage des Besitzstands der Gemeinschaft 
vom 1. Januar 1995 wird Artikel 3 der Richtlinien 
9114411EWG, 9115421EWG, 92/97/EWG und 
93/59/EWG von den EFTA-Staaten wie folgt 
angewandt: 

Bei der Festlegung von Bestimmungen über 
steuerliche Anreize gewährleisten die EFT A
Staaten, daß diese Anreize den Wettbewerb im 
EWR nicht verzerren. Solche Anreize müssen 
insbesondere folgenden Bedingungen entsprechen: 

sie dürfen den freien Handel nicht behin
dern; 
sie müssen für alle Kraftfahrzeuge gelten, die 
auf dem Markt eines EFTA-Staates zum 
Verkauf angeboten werden; 
sie gelten nicht für Fahrzeuge, die verbind
liche Normen erfüllen; 
sie stellen auf Grund ihrer Höhe oder ihres 
Anwendungsbereichs keine handelsverzerren
de Subvention dar. 

Die EFTA-Überwachungsbehörde wird rechtzei
tig über Vorhaben zur Einführung oder Änderung 
steuerlicher Anreize unterrichtet. 

Die EG-Kommission und die EFT A-Überwa
chungsbehörde tauschen Informationen aus, die sie 
von den EG-Mitgliedstaaten oder von den EFTA
Staaten erhalten." 

2 a. Unter Nummer 1 (Richtlinie 70/156/EWG 
des Rates) werden vor der Anpassung folgende 
Gedankenstriche eingefügt: 

392 L 0053: Richtlinie 92153/EWG des 
Rates vom 18. Juni 1992 (ABI. Nr. L 225 
vom 10. 8. 1992, S. 1) 
393 L 0081: Richtlinie 93/811EWG der 
Kommission vom 29. September 1993 (ABI. 
Nr. L 264 vom 23. 10. 1993, S. 49)" 

2 b. Die bisherige Anpassung unter Nummer 1 
(Richtlinie 70/156/EWG des Rates) erhält den 
Buchstaben »a" , und die folgenden Anpassungen 
werden angefügt: 

b) In Anhang VII wird unter Nummer 
Abschnitt 1 folgendes eingefügt: 

» »17" für Finnland, 
»IS" für Island, 
» 16" für Norwegen, 
»12" für Österreich, 
»5" für Schweden" 

c) In Anhang IX wird in den Teilen I und 11 
unter Nummer 37 folgendes eingefügt: 

»Finnland: ... 
Island: ... 
Norwegen: .. . 
Österreich: .. . 
Schweden: ... " 

3. Unter Nummer 2 (Richtlinie 70/157/EWG 
des Rates) wird vor der Anpassung folgender 
Gedankenstrich eingefügt: 

392 L 0097: Richtlinie 92/97/EWG des 
Rates vom 10. November 1992 (ABI. 
Nr. L 371 vom 19. 12. 1992, S. 1)" 
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4. Unter Nummer 3 (Richtlinie 70/220/EWG 
des Rates) wird folgender Gedankenstrich ange
fügt: 

393 L 0059: Richtlinie 93/59/EWG des 
Rates vom 28. Juni 1993 (ABI. Nr. L 186 
vom 28. 7. 1993, S. 21)" 

5. Unter Nummer 6 (Richtlinie 7013111EWG 
des Rates) wird folgender Gedankenstrich ange
fügt: 

392 L 0062: Richtlinie 92/62/EWG des 
Rates vom 2. Juli 1992 (ABI. Nr. L 199 
vom 18.7. 1992, S. 33)". 

6. Unter Nummer 10 (Richtlinie 711320/EWG 
des Rates) wird folgender Gedankenstrich ange
fügt: 

391 L 0422: Richtlinie 9114221EWG der 
Kommission vom 15. Juli 1991 (ABI. 
Nr. L 233 vom 22. 8. 1991, S. 21)" 

7. 1Jnter"Nummer 15 (Richtlinie 74/297/EWG 
des Rates) wird folg~ndes angefügt: 

" , geändert durch: 
391 L 0662: Richtlinie 9116621EWG der 
Kommission vom 6. Dezember 1991 (ABI. 
Nr. L 366 vom 31. 12. 1991, S. 1)" 

8. Unter Nummer 20 (Richtlinie 76/115/EWG 
des Rates) wird folgender Gedankenstrich ange
fügt: 

390 L 0629: Richtlinie 90/629/EWG der 
Kommission vom 30. Oktober 1990 (ABI. 
Nr. L 341 vom 6. 12. 1990, S. 14)" 

9. Unter Nummer 21 (Richtlinie 76/756/EWG 
des Rates) wird folgender Gedankenstrich ange
fügt: 

391 L 0663: Richtlinie 911663/EWG der 
Kommission vom 10. Dezember 1991 (ABI. 
Nr. L 366 vom 31. 12. 1991, S. 17)" 

10. Unter Nummer 33 (Richtlinie 77 /649/EWG 
des Rates) wird folgender Gedankenstrich ange
fügt: 

390 L 0630: Richtlinie 90/630/EWG der 
Kommission vom 30. Oktober 1990 (ABI. 
Nr. ~ 341 vom 6. 12. 1990, S. 20)" 

11. Unter Nummer 34 (Richtlinie 78/316/EWG 
des Rates) wird folgendes angefügt: 

" , geändert durch: 
393 L 0091: Richtlinie 93/911EWG der 
Kommission vom 29. Oktober 1993' (ABI. 
Nr. L 284 vom 19. 11. 1993, S. 25)". 

12. Unter Nummer 42 (Richtlinie 80/1268/ 
EWG des Rates) wird folgender Gedankenstrich 
angefügt: 

393 L 0116: Richtlinie 93/116/EWG der 
. Kommission vom 17. Dezember 1993 (AB!. 
Nr. L 329 vom 30. 12. 1993, S. 39)" 

13. Unter Nummer 44 (Richtlinie 88/77 /EWG 
des" Rates) wird vor der Anpassung folgendes 
eingefügt: 

", geändert durch: 
391 L 0542: Richtlinie 9115421EWG des 
Rates vom 1. Oktober 1991 (AB!. 
Nr. L 295 vom 25. 10. 1991, S. 1)" 

14. Nach Nummer 45 (Richtlinie 89/297/EWG 
. des Rates) werden folgende neue Nummern 

eingefügt: . 

,,45 a. 391 L 0226: Richtlinie 911226/EWG 
des Rates vom 27. März 1991 zur 
Angleichung der Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über Spritzschutzsysteme 
an bestimmten Klassen von Kraftfahr
zeugen und Kraftfahrzeuganhängern 
(AB!. Nr. L 103 vom 27. 3. 1991, S. 5) 

Die Richtlinie gilt für die Zwecke dieses 
Abkommens mit folgender Anpassung: 

In Anhang 11 wird unter Nummer 3.4.1 
folgendes eingefügt: 

,,17 für Finnland, IS für Island, 16 für 
Norwegen, 12 für Österreich und 5 für 
Schweden" 

45 b. 392 L 0021: Richtlinie 921211EWG des 
Rates vom 31. März 1992 über Massen 
und Abmessungen von Kraftfahrzeugen 
der Klasse MI (ABI. Nr. L 129 vom 
14.5. 1992, S. 1) 

45 c. 392 L 0022: Richtlinie 92/221EWG des 
Rates vom 31. März 1992 über Sicher
heitsscheiben und Werkstoffe für Wind
schutzscheiben in Kraftfahrzeugen und 
Kraftfahrzeuganhängern (AB!. 
Nr. L 129 vom 14.5. 1992, S. 11) 

Die Richtlinie gilt für die Zwecke dieses 
Abkommens mit folgender Anpassung: 

In Anhang 11 wird unter Nummer 4.4.1 
Fußnote ') folgendes angefügt: 

,,17 für Finnland, IS für Island, 16' für 
Norwegen, 12 für Österreich und 5 für 
Schweden" 

45 d. "392 L 0023: Richtlinie 92/23/EWG des 
Rates vom 31. März 1992 über Reifen 
von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeug
anhängern und über ihre Montage (AB!. 
Nr. L 129 vom 14. 5. 1992, S. 95) 

Die Richtlinie gilt für die Zwecke dieses . 
Abkommens mit folgender Anpassung: 
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In Anhang I wird unter Nummer 4.2 am 
Ende des ersten Satzes. folgendes einge
fügt: 

,,17 für Finnland, IS für Island, 16 für 
Norwegen, 12 für Österreich, 5 für 
Schweden" 

45 e. 392 L 0024: Richtlinie 92124/EWG des 
Rates vom 31. März 1992 über 
Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtun
gen und vergleichbare Geschwindigkeits
begrenzungssysteme für bestimmte 
Kraftfahrzeugklassen (ABI. Nr. L 129 
vom 14.5. 1992, S. 154) 

45 f. 392 L 0061: Richtlinie 921611EWG des 
Rates vom 30. Juni 1992 über die 
Betriebserlaubnis für zweirädrige oder 
dreirädrige Kraftfahrzeuge (ABI. 
Nr. L 225 vom 10. 8. 1992, S. 72) 

Die Richtlinie gilt für die Zwecke dieses 
Abkommens mit folgender Anpassung: 

In Anhang V wird unter Nummer 1.1 
folgendes eingefügt: 

,,- 17 für Finnland, 
- IS für Island, 

16 für Norwegen, 
- 12 für Österreich, 
- 5 für Schweden" 

45 g. 392 L 0114: Richtlinie 921114/EWG 
des Rates vom 17. Dezember 1992 über 
die vorstehenden Außenkanten vor der 
Führerhausrückwand von Kraftfahrzeu
gen der Klasse N (ABI. Nr. L 409 vom 
31. 12. 1992, S. 17) 

45 h. 393 L 0014: Richtlinie 93/14/EWG des 
Rates vom 5. April 1993 über Brems
anlagen für zweirädrige oder· dreirädrige 
Kraftfahrzeuge (ABI. Nr. L 121 vom 
15.5. 1993, S.l) 

45 i. 393 L 0029: Richtlinie 93129/EWG des 
Rates vom 14. Juni 1993 über die 
Kennzeichnung der Betätigungseinrich
tungen, Kontrolleuchten und Anzeiger 
von zweirädrigen oder dreirädrigen 
Kraftfahrzeugen (ABI. Nr. L 188 vom 
29.7. 1993, S. 1) 

45 j. 393 L 0030: Richtlinie 93/30/EWG des 
Rates vom 14. Juni 1993 über die 
Einrichtungen für Schaltzeichen von 
zweirädrigen oder dreirädrigen Kraft
fahrzeUgen (ABI. Nr. L 188 vom 29. 7. 
1993, S. 11) 

45 k. 393 L 0031: Richtlinie 93/311EWG des 
Rates vom 14. Juni 1993 über den 
Ständer von zweirädrigen Kraftfahrzeu
gen (ABI. Nr.L188 vom 29.7.1993, 
S. 19) 

45 I. 393 L 0032: Richtlinie 93/32/EWG des 
Rates vom 14. Juni 1993 über die 
Halteeinrichtung für Beifahrer von zwei
rädrigen Kraftfahrzeugen (ABI. 
Nr. L 188 vom 29. 7. 1993, S. 28) 

45 m. 393 L 0033: Richtlinie 93/33/EWG des 
Rates vom 14. Juni 1993 über die 
Sicherungseinrichtung gegen unbefugte 
Benutzung von zweirädrigen oder drei
rädrigen Kraftfahrzeugen (ABI. 
Nr. L 188 vom 29. 7. 1993, S. 32) 

45 n. 393 L 0034: Richtlinie 93/34/EWG des 
Rates vom 14. Juni 1993 über vorge
schriebene Angaben an zweirädrigen 
oder dreirädrigen Kraftfahrzeugen 
(ABI. Nr. L 188 vom 29. 7. 1993, S. 38) 

45 o. 393 L 0092: Richtlinie 93/921EWG des 
Rates vom 29. Oktober 1993 über den 
Anbau der Beleuchtungs- und Licht
signaleinrichtungen an zweirädrigen 
oder dreirädrigen Kraftfahrzeugen 
(ABI. Nr. L 311 vom 14. 12. 1993, S. 1) 

45 p. 393 L 0093: Richtlinie 93/93/EWG des 
Rates vom 29. Oktober 1993 über 
Massen und Abmessungen von zwei
rädrigen und dreirädrigen Kraftfahrzeu
gen (ABI. Nr. L 311 vom 14.12. 1993, 
S.76) 

45 q. 393 L 0094: Richtlinie 93/94/EWG des 
Rates vom 29. Oktober 1993 über die 
Anbringungsstelle des amtlichen Kenn
zeichens an der Rückseite von zwei
rädrigen und dreirädrigen Kraftfahrzeu
gen (ABI. Nr. L 311 vom 14. 12. 1993, 
S. 83)" 

B. Kapitel IV. HAUSHALTS GERÄTE 

1. Nummer 1 (Richtlinie 79/530/EWG des 
Rates) wird gestrichen. 

2. Nach Nummer 3 (Richtlinie 86/594/EWG 
des Rates) wird folgende neue Nummer angefügt: 

,,4. 392 L 0075: Richtlinie 92175/EWG des 
Rates vom 22. September 1992 über die 
Angabe des Verbrauchs an Energie und 
anderen Ressourcen durch Haushaltsgeräte 
mittels einheitlicher Etiketten und Produktin
formationen (ABI. Nr. L 297 vom 13. 10. 
1992, S. 16)" 

C. Kapitel V. GAS GERÄTE 

1. Unter Nummer 2 (Richtlinie 90/396/EWG 
des Rates) wird folgendes angefügt: 

" , geändert durch: 
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393 L 0068: Richtlinie 93/68/EWG des 
Rates vom 22. Juli 1993 (AB!. Nr. L 220 
vom 30.8. 1993, S. 1)" 

2. Nach Nummer 2 (Richtlinie 90/396/EWG 
des Rates) wird folgende neue Nummer eingefügt: 

,,3. 392 L 0042: Richtlinie 92/42/EWG des 
Rates vom 21. Mai 1992 über die Wirkungs
grade von mit flüssigen oder gasförmigen 
Brennstoffen beschickten neuen Warmwasser
heizkesseln (ABI. Nr. L 167 vom 22. 6. 1992, 
S. 17), geändert durch: 

393 L 0068: Richtlinie 93/68/EWG des 
Rates vom 22. Juli 1993 (ABI. Nr. L 220 
vom 30.8. 1993, S. 1)". 

D. Kapitel VIII. DRUCKGEFASSE 

1. Unter Nummer 6 (Richtlinie 87/ 404/EWG 
des Rates) wird folgender Gedankenstrich einge
fügt: 

,,- 393 L 0068: Richtlinie 93/68/EWG des 
Rates vom 22. Juli 1993 (ABI. Nr. L 220 
vom 30. 8. 1993, S. 1)" 

2. Nach Nummer 7 (Empfehlung 89/349/EWG 
der Kommission) wird folgende neue Nummer 
angefügt: 

,,8. C/328/92/S. 3: Mitteilung der Kommission 
im Rahmen der Durchführung der Richtlinie 
87/404/EWG des Rates vom 25. Juni 1987 
über einfache Druckbehälter, geändert durch 
die Richtlinie 90/488/EWG des Rates vom 
17. September 1990 (ABI. Nr. C 328 vom 
12. 12. 1992, S. 3)" 

E. Kapitel IX. MESSGERATE 

1. Nummer 16 (Richtlinie 76/764/EWG des 
Rates) wird mit Wirkung vom 1. Januar 1995 
gestrichen. 

2. Unter Nummer 27 (Richtlinie 90/384/EWG 
des Rates) wird folgendes angefügt: 

'" geändert durch: 
- 393 L 0068: Richtlinie 93/68/EWG des 

Rates vom 22. Juli 1993 (ABI. Nr. L 220 
vom 30. 8. 1993, S. 1)" 

3. Nach Nummer .27 (Richtlinie 90/384/EWG 
des Rates) wird folgende neue Nummer eingefügt: 

,,27 a. 393 L 0042: Richtlinie 93/421EWG des 
Rates vom 14. Juni 1993 über Medizin

. produkte (ABI. Nr. L 169 vom 12. 7. 
1993, S. 1)" 

4. Nach Nummer 45 (C/297/811S.1) wird 
folgende neue Nummer angefügt: 

,;46. C/I04/93/S. 9: Mitteilung der Kommission 
gemäß Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie 90/ 
384/EWG des Rates vom 20. Juni 1990 

über nichtselbsttätige Waagen (AB!. 
Nr. C 104 vom 15.4. 1993, S. 9)". 

F. Kapitel X. ELEKTRISCHE BETRIEBSMIT
TEL 

1. Unter Nummer 1 (Richtlinie 73123/EWG des 
Rates) wird vor der Anpassung folgendes einge
fügt: 

" , geändert durch: 
- 393 L 0068: Richtlinie 93/68/EWG des 

Rates vom 22. Juli 1993 (ABI. Nr. L 220 
vom 30. 8. 1993, S. 1)" 

2. Unter Nummer 5 (Richtlinie 84/539/EWG 
des Rates) wird folgendes angefügt: 

" , geändert durch: 
393 L 0042: Richtlinie 93/421EWG des 
Rates vom 14. Juni 1993 (ABI. Nr. L 169 
vom 12. 7. 1993, S. 1)" 

3. Unter Nummer 6 (Richtlinie 89/336/EWG 
des Rates) wird folgendes angefügt: 

" , geändert durch: 
392 L 0031: Richtlinie 92/311EWG des 
Rates vom 28. April 1992 (ABI. Nr. L 126 
vom 12. 5. 1992, S. 11) 
393 L 0068: Richtlinie 93/68/EWG des 
Rates vom 22. Juli 1993 (ABI. Nr. L 220 
vom 30. 8. 1993, S. 1)" 

4. Unter Nummer 7 (Richtlinie 90/385/EWG 
des Rates) werden folgende Gedankenstriche 
eingefügt: 

" , geändert durch: 
393 L 0042: Richtlinie 93/421EWG des 
Rates vom 14. Juni 1993 (ABI. Nr. L 169 
vom 12. 7. 1993, S. 1) 
393 L 0068: Richtlinie 93/68/EWG des 
Rates vom 22. Juli 1993 (AB!. Nr. L 220 
vom 30. 8. 1993, S. 1)" 

5. Nach Nummer 21 (C/311/87/S.3) werden 
folgende neue Nummern angefügt: 

,,22. C/44/92/S. 12: Mitteilung der Kommission 
im Rahmen der Durchführung der Richtlinie 
nach der "Neuen Konzeption" , Richtlinie 
89/336/EWG des Rates vom 3. Mai 1989 
über die elektromagnetische Verträglichkeit 
(ABI. Nr. C 44 vom 19. 2. 1992, S. 12). 

23. C/90/921S. 2: Mitteilung der Kommission 
im Rahmen der Durchführung der Richtlinie 
89/336/EWG des Rates vom 3. Mai 1989 
über die elektromagnetische Verträglichkeit 
(ABI. Nr. C 90 vom 10.4. 1992, S. 2) 

24. C/210/921S. 1: Mitteilung der Kommission 
in Anwendung der Richtlinie 73123/EWG 
des Rates vom 19. Februar 1973 zur 
Angleichung der Rechtsvorschriften der 
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Mitgliedstaaten betreffend elektrische 
Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb 
bestimmter Spannungs grenzen (ABI. 
Nr. C 210 vom 15.8. 1992, S. 1) 

25. C/18/93/S. 4: Mitteilung der Kommission 
in Anwendung der Richtlinie 73/23/EWG 
des Rates vom 19. Februar 1973 zur 
Angleichung der Rechtsvor:schriften der 
Mitgliedstaaten betreffend elektrische 
Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb 
bestimmter Spannungsgrenzen (ABI. 
Nr. C 18 vom 23. 1. 1993, S. 4)" 

G. Kapitel XII. LEBENSMITTEL 

1. Nummer 10 (Richtlinie 75/726/EWG des 
Rates) wird gestrichen. 

2. Unter Nummer 13 (Richtlinie 76/895/EWG 
des Rates) wird vor der Anpassung folgender 
Gedankenstrich eingefügt: 

,,- 393 L 0058: Richtlinie 93/58/EWG des 
Rates vom 29. Juni 1993 (ABI. Nr. L 211 
vom 23. 8. 1993, S. 6)" 

3. Unter Nummer 16 (Richtlinie 78/663/EWG 
des Rates) wird folgender Gedankenstrich ange
fügt: 

392 L 0004: Richtlinie 9214/EWG der 
Kommission vom 10. Februar 1992 (ABI. 
Ne. L 55 vom 29. 2. 1992, S. 96)" 

4. Unter Nummer 18 (Richtlinie 79/112/EWG 
des Rates) wird folgender Gedankenstrich ange
fügt: 

393 L 0102: Richtlinie 93/102lEG der 
Kommission vom 16. November 1993 (ABI. 
Nr. L 291 vom 25.11. 1993, S. 14)". 

5. Unter Nummer 30 (Richtlinie 82/7111EWG 
des Rates) wird folgendes angefügt: 

" , geändert durch: 
393 L 0008: . Richtlinie 93/8/EWG der 
Kommission vom 15. März 1993 (ABI. 
Nr. L 90 vom 14. 4. 1993, S. 22)" 

6. Der Text der Nummer 31 (Richtlinie 83/229/ 
EWG des Rates) wird gestrichen. 

7. Unter Nummer 38 (Richtlinie 86/3621EWG 
des Rates) wird vor der Anpassung folgender 
Gedankenstrich eingefügt: 

393 L 0057: Richtlinie 93/57/EWG des 
Rates vom 29. Juni 1993 (ABI. Nr. L 211 
vom 23. 8. 1993, S. 1)" 

8. Unter Nummer 39 (Richtlinie 86/363/EWG 
des Rates) wird vor der Anpassung folgendes 
eingefügt: 

" , geändert durch: 

393 L 0057: Richtlinie 93/57/EWG des 
Rates vom 29. Juni 1993 (ABI. Nr. L 211 
vom 23. 8. 1993, S. 1)" 

9. Unter Nummer 43 (Richtlinie 88/344/EWG 
des Rates) wird folgendes angefügt: 

", geändert durch: 
392 L 0115: Richtlinie 921115/EWG des 
Rates vom 17. Dezember 1992 (ABI. 
Nr. L 409 vom 31. 12. 1992, S. 31)" 

10. Unter Nummer 49 (Richtlinie 89/396/EWG 
des Rates) wird folgender Gedankenstrich ange
fügt: 

392 L 0011: Richtlinie 92/111EWG des 
Rates vom 3. März 1992 (ABI. Nr. L 65 
vom 11. 3. 1992, S. 32)" . 

11. Unter Nummer 52 (Richtlinie 90/128/EWG 
des Rates) wird folgendes angefügt: 

", geändert durch: 
392 L 0039: Richtlinie 92/39/EWG der 
Kommission vom 14. Mai 1992 (ABI. 
Nr. L 168 vom 23. 6. 1992, S. 21) 
393 L 0009: Richtlinie 93/9/EWG der 
Kommission vom 15. März 1993 (ABI. 
Nr. L 90 vom 14.4. 1993, S. 26)". 

12. Unter Nummer 54 (Richtlinie 90/642/EWG 
des Rates) wird folgendes angefügt: 

" , geändert durch: 
393 L 0058: Richtlinie 93/58/EWG des 
Rates vom 29. Juni 1993 (ABI. Nr. L 211 
vom 23. 8. 1993, S. 6)" 

13. Nach Nummer 54 (Richtlinie 90/642/EWG 
des Rates) werden folgende neue Nummern 
eingefügt: 

,,54 a. 391 L 0321": Richtlinie 91/3211EWG 
der Kommission vom 14. Mai 1991 
über Säuglingsanfangsnahrung und Fol
ge nahrung (ABI. Ne. L 175 vom 4. 7. 
1991, S. 35) 

Unbeschadet der Bestimmungen der 
Richtlinie verbieten Finnland, Island, 
Norwegen, Österreich und Schweden 
den Handel mit richtlinienwidrigen 
Waren bis spätestens 1. Januar 1995. 

Die Richtlinie gilt für die Zwecke dieses 
Abkommens mit folgenden Anpassun
gen: 

a) In Artikel 7 Absatz 1 werden dem 
Unterabsatz 1 folgende Gedanken
striche angefügt: 

in finnischer Sprache: 
"äidinmaidonkorvike" und 
"vierotusvalmiste" 
in isländischer Sprache: 
"ungbarnablanda" und 
"stooblanda" 

1621 der Beilagen und Zu 1621 der Beilagen XVIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 31 von 135

www.parlament.gv.at



32 1621 der Beilagen 

in norwegischer Sprache: 
"morsmelkerstatning" und 
"tilskuddsblanding" 
in schwedischer Sprache: 
"modersmjölksersättning" und 
"tillskottsnäring" " 

b) In Artikel 7 Absatz 1 werden dem 
Unterabsatz 2 folgende Gedanken
striche angefügt: 

in finnischer Sprache: 
"maitopohjainen äidinmaidon-
korvike" und 
"maitopohjainen vierotusvalmi
ste" 
in isländischer Sprache: 
"ungbarnamj6Ik" und 
"mj6Ikurstooblanda" 
in norwegischer Sprache: 
"morsmelkerstatning basert ute
lukkende pa melk" und 
"tillskuddsblanding basert uteluk
kende pa melk" 
in schwedischer Sprache: 
"modersmjölksersättning uteslu
tande baserad painjölk" und 
"tillskottsnäring uteslutande 
baserad pa mjölk". 

54 b. 391 R 2092: Verordnung (EWG) 
Nr. 2092/91 des Rates vom 24. Juni 
1991 über den ökologischen Landbau 
und die entsprechende Kennzeichnung 
der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und 
Lebensmittel (ABl. Nr. L 198 vom 22. 7. 
1991, S. 1), geändert durch: 

392 R 0094: . Verordnung (EWG) 
Nr. 94/92 der Kommission vom 
14. Januar 1992 (ABl. Nr. L 11 vom 
17.1. 1992, S. 14) 
392 R 1535: Verordnung (EWG) 
Nr. 1535/92 der Kommission vom 
15. Juni 1992 (ABl. Nr. L 162 vom 
16. 6. 1992, S. 15) 
392 R 2083: Verordnung (EWG) 
Nr. 2083/92 des Rates vom 14. Juli 
1992 (ABl. Nr. L 208 vom 24. 7. 
1992, S. 15) 
393R 2608: Verordnung (EWG) 
Nr. 2608/93 der Kommission vom 
23. September 1993 (ABl. Nr. L 239 
vom 24.9. 1993, S. 10)" 

Die Verordnung gilt für die Zwecke 
dieses Abkommens mit folgender Anpas
sung: 
Artikel 2 wird wie folgt geändert: 

a) Folgende Gedankenstriche werden 
angefügt: 

,,- finnisch: luonnonmukainen, 
isländisch: lifrrent, 
norwegisch: ·okologisk, 
schwedisch: ekologisk. " 

b) Die Worte "deutsch: ökologisch," 
werden gestrichen. 

c) Folgende Gedankenstriche werden 
angefügt: 

,,- in Deutschland: 
ökologisch, 

- in Österreich: 
biologisch". 

54 c. 392 L 0001: Richtlinie 921l1EWG der 
Kommission vom 13. Januar 1992 zur 
überwachung der Temperaturen von 
tiefgefrorenen Lebensmitteln in Beförde
rungsmitteln sowie Einlagerungs- und 
Lagereinrichtungen (ABl. Nr. L 34 vom 
11. 2. 1992, S. 28) 

Die EFTA-Staaten kommen der Richt
linie spätestens bis zum 1. September 
1994 nach. Sie gestatten jedoch vom 
Inkrafttreten des Abkommens an den 
freien Verkehr mit richtliniengemäß 
behandelten Waren. 

54 d. 392 L 0002: Richtlinie 9212/EWG der 
Kommission vom 13. Januar 1992 zur 
Festlegung des Probenahmeverfahrens 
und des gemeinschaftlichen Analysever
fahrens für die amtliche Kontrolle der 
Temperaturen von tiefgefrorenen 
Lebensmitteln (ABl. Nr. L 34 vom 
11. 2. 1992, S. 30) 

Die EFTA-Staaten kommen der Richt
linie spätestens bis zum 1. September 
1994 nach. Sie gestatten jedoch vom 
Inkrafttreten des Abkommens an den 
freien Verkehr mit richtliniengemäß 
behandelten Waren. 

54 e. 393 R 0207: Verordnung (EWG) 
Nr. 207/93 der Kommission vom 
29. Januar 1993 zur Festlegung des 
Inhalts des Anhangs VI der Verordnung 
(EWG) Nr. 2092191 des Rates über den 
ökologischen Landbau und die entspre
chende Kennzeichnung der landwirt
schaftlichen Erzeugnisse und Lebensmit
tel sowie der Durchführungsvorschriften 
zu deren Artikel 5 Absatz 4 (ABl. 
Nr. L 25 vom 2. 2. 1993, S. 5) 

54 f. 393 R 0315: Verordnung (EWG) 
Nr. 315/93 des Rates vom 8. Februar 
1993 zur Festlegung von gemeinschaft
lichen Verfahren zur Kontrolle von 
Kontaminanten in Lebensmitteln (ABl. 
Nr. L 37 vom 13.2.1993, S. 1) 

54 g. 393 L 0005: Richtlinie 93/5/EWG des 
Rates vom 25. Februar 1993 über die 
Unterstützung der Kommission und die 
Mitwirkung der Mitgliedstaaten bei der 
wissenschaftlichen Prüfung von Lebens-
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mittelfragen (ABI. Nr. L 52 vom 4. 3. 
1993, S. 18) 

54 h. 393 LOOI0: Richtlinie 93/10/EWG der 
Kommission vom 15. März 1993 über 
Mateiialien und Gegenstände aus Zell
glasfolien, die dazu bestimmt sind, mit 
Lebensmitteln in Berührung zu kommen 
(ABl. Nr. L 93 vom 17. 4. 1993, S. 27), 
geändert durch: 

393 L 0111: Richtlinie 93/111/EWG 
der Kommission vom 10. Dezember 
1993 (ABI. Nr. L 310 vom 14. 12. 
1993, S. 41). 

54 i. 393 L 0011: Richtlinie 93/11/EWG der 
Kommission vom 15. März 1993 über 
die Freisetzung von N-Nitrosaminen und 
N-nitrosierbaren Stoffen aus Flaschen 
und Beruhigungssaugern aus Elastome
ren oder Gummi (ABI. Nr. L 93 vom 
17. 4. 1993, S. 37) 

54 j. 393 L 0043: Richtlinie 93/43/EWG des 
Rates vom 14. Juni 1993 über Lebens
mittelhygiene (ABI. Nr. L 175 vom 
19.7. 1993, S.l) 

54 k. 393 L 0045: Richtlinie 93/45/EWG der 
Kommission vom 17. Juni 1993 über die 
Herstellung von Nektar ohne Zusatz 
von Zuckerarten oder Honig (ABI. 
Nr. L 159 vom 1. 7. 1993, S. 133). 

541. 393 R 1593: Verordnung (EWG) 
Nr. 1593/93 der Kommission vom 
24. Juni 1993 zur Anderung der Ver
ordnung (EWG) Nr. 3713/92 zur Ver
schiebung der Anwendung von Arti
kel 11 Absatz 1 der Verordnung 
(EWG) Nr. 2092191 des Rates über 
den ökologischen Landbau und die 
entsprechende Kennzeichnung der land
wirtschaftlichen Erzeugnisse und Lebens
mittel auf die Einfuhr aus bestimmten 
Drittländern (ABI. Nr. L 153 vom 25. 6. 
1993, S. 15) 

54 m. 393 L 0077: Richtlinie 93/77 /EWG des 
Rates ;om 21. September 1993 für 
Fruchtsäfte und elll1ge gleichartige 
Erzeugnisse (ABI. Nr. L 244 vom 30. 9. 
1993, S. 23) 

54 n. 393 L 0099: Richtlinie 93/99/EWG des 
Rates vom 29. Oktober 1993 über 

. zusätzliche Maßnahmen im Bereich der 
amtlichen Lebensmittelüberwachung 
(ABI. Nr. L 290 vom 24. 11. 1993, 
S. 14)" . 

14. Nach Nummer 57 (C/271189/S. 3) werden 
folgende neue Nummern eingefügt: 

,,58. CI270/911S. 2: Erläuternde Mitteilung der 
Kommission über die Verkehrsbezeichnung 

von Lebensmitteln (ABI. Nr. C 270 vom 
15. 10. 1991, S. 2) 

59. C/345/93/S. 3: Mitteilung der Kommission 
über die Verwendung der Sprachen beim 
"Inverkehrbringen von Lebensmitteln im 
Anschluß an das Urteil "Peeters" (ABI. 
Nr. C 345 vom 23. 12. 1993, S. 3.)" 

H. Kapitel XIII: ARZNEISPEZIALIT ATEN 

1. Unter Nummer 1 (Richtlinie 65/65/EWG des 
Rates) wird folgender Gedankenstrich angefügt: 

392 L 0073: Richtlinie 92/73/EWG des 
Rates vom 22. September 1992 (ABI. 
Nr. L 297 vom 13. 10.1992, S. 8)" 

2. Unter Nummer 2 (Richtlinie 75/318/EWG 
des Rates) wird folgender Gedankenstrich ange-
fügt: . 

391 L 0507: Richtlinie 91/507/EWG der 
Kommission vom 19. Juli 1991 (ABI. 
Nr. L 270 vom 26. 9. 1991, S. 32)" 

3. Unter Nummer 3 (Richtlinie 75/319/EWG 
des Rates) wird folgender Gedankenstrich ange
fügt: 

392 L 0073: Richtlinie 92/73/EWG des 
Rates vom 22. September 1992 . (ABI. 
Nr. L 297 vom 13. 10. 1992, S. 8)" 

4. Unter Nummer 5 (Richtlinie 8118511EWG 
des Rates) wird folgender Gedankenstrich einge
fügt: 

392 L 0074: Richtlinie 92/74/EWG des 
Rates vom 22, September 1992 (ABI. 
Nr. L 297 vom 30. 10. 1992, S. 12)" 

5. Unter Num~er 6 (Richtlinie 8118521EWG 
des Rates) wird folgender Gedankenstrich- einge
fügt: 

392 L 0018: Richtlinie 92118/EWG der 
Kommission vom 20. März 1992 (ABI. 
Nr. L 97 vom 10. 4. 1992, S. 1)" 

6. Unter Nummer 14 [Verordnung (EWG) 
Nr. 2377/90 des Rates] wird folgendes angefügt: 

", geändert durch: 
392 R 0675: Verordnung (EWG) Nr. 675/ 
92 der Kommission vom 18. März 1992 
(ABI. Nr. L 73 vom 19.3. 1992, S. 8) 
392 R 0762: Verordnung (EWG) Nr.7621 
92 der Kommission vom 27. März 1992 
(ABI. Nr. L 83 vom 28. 3. 1992, S. 14) 
392 R 3093: Verordnung (EWG) Nr. 3093/ 
92 der Kommission vom 27. Oktober 1992 
(ABI. Nr. L 311 vom 28. 10. 1992, S. 18) 
393 R 0895: Verordnung (EWG) Nr. 895/ 
93 der Kommission vom 16. April 1993 (ABI. 
Nr. L 93 vom 17.4. 1993, S. 10) 
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393 R 2901: Verordnung (EWG) Nr. 29011 
93 des Rates vom 18. Oktober 1993 (ABI. 
Nr. L 264 vom 23. 10. 1993, S. 1) 
393 R 3425: Verordnung (EWG) Nr. 34251 
93 der Kommission vom 14. Dezember 1993 
(ABI. Nr. L 312 vom 15. 12. 1993, S. 12) 
393 R 3426: Verordnung (EWG) Nr. 34261 
93 der Kommission vom 14. Dezember 1993 
(ABI. Nr. L 312 vom 15. 12. 1993, S. 15) 

Österreich kann seine nationalen Rechtsvor
schriften über Spiramycin bis zum 1. Januar 1995 
und über Furazolidon bis zum 1. Juli 1995 
beibehalten. " 

7. Nach Nummer 15 (Richtlinie 911356/EWG 
der Kommission) werden folgende neue Nummern 
eingefügt: 

,,15 a. 391 L 0412: Richtlinie 9114121EWG 
der Kommission vom 23. Juli 1991 zur 
Festlegung der Grund~ätze und Leit
linien der guten Herstellungspraxis für 
Tierarzneimittel (ABI. Nr. L 228 vom 
17. 8.1991, S. 70) 

15b. 392 L 0025: Richtlinie 92125/EWG des 
Rates vom 31. März 1992 über den 
Großhandelsvertrieb von Humanarznei
mitteln (ABI. Nr. L 113 vom 30. 4. 1992, 
S. 1) 

Norwegen kommt den Bestimmungen 
der Richtlinie bis zum 1. Januar 1995 
nach. Jedoch berührt diese übergangs
zeit nicht die Verpflichtungen, die sich 
für Norwegen aus Artikel 16 des 
Abkommens ergeben. 

15 c. 392 L 0026: Richtlinie 92126/EWG des 
Rates vom 31. März 1992 zur Ein
stufung bei der Abgabe von Humanarz
neimitteln (ABI. Nr. L 113 vom 30. 4. 
1992, S. 5) 

15 d. 392 L 0027: Richtlinie 92127/EWG des 
Rates vom 31. März 1992 über die 
Etikettierung und die Packungsbeilage 
von Humanarzneimitteln (ABI. 
Nr. L 113 vom 30. 4. 1992, S. 8) 

15 e. 392 L 0028: Richtlinie 92128/EWG des 
Rates vom 31. März 1992 über die 
Werbung für Humanarzneimittel (ABI. 
Nr. L 113 vom 30. 4. 1992, S. 13) 

15 f. 392 L 0109: Richtlinie 921109/EWG 
des Rates vom 14. Dezember 1992 über 

. die Herstellung und das Inverkehrbrin
gen bestimmter Stoffe, die zur uner
laubten Herstellung von Suchtstoffen 
und psychotropen Stoffen verwendet 
werden (ABI. Nr. L 370 vom 19. 12. 
1992, S. 76), geändert 'durch: 

393 L 0046: Richtlinie 93/46/EWG 
der Kommission vom 22. Juni 1993 

(ABI. Nr. L 159 vom 1. 7. 1993, 
S. 134)" 

1. Kapitel XIV. DÜNGEMITTEL 

1. Unter Nummer 1 (Richtlinie 76/116/EWG 
des Rates) wird vor den Anpassungen folgender 
Gedankenstrich eingefügt: 

393 L 0069: Richtlinie 93/69/EWG der 
Kommission vom 23. Juli 1993 (ABI. 
Nr. L 185 vom 28. 7. 1993, S. 30)" 

2. Unter Nummer 2 (Richtlinie 771535/EWG 
der Kommission) wird folgender Gedankenstrich 
eingefügt: 

393 L 0001: Richtlinie 93/11EWG der 
Kommission vom 21. Januar 1993 (ABI. 
Nr. L 113 vom 7. 5.1993, S. 17)" 

J. Kapitel XV. GEFÄHRLICHE STOFFE 

1. Unter Nummer 1 (Richtlinie 67/548/EWG 
des Rates) werden vor den Anpassungen folgende 
Gedankenstriche eingefügt: 

391 L 0410: Richtlinie 911410/EWG der 
Kommission vom 22. Juli 1991 (ABI. 
Nr. L 228 vom 17. 8. 1991, S. 67) 
391 L 0632: Richtlinie 911632/EWG der 
Kommission vom 28. Oktober 1991 (ABI. 
Nr. L 338 vom 10. 12. 1991, S. 23) 
392 L 0032: Richtlinie 92/321EWG des 
Rates vom 30. April 1992 (ABI. Nr. L 154 
vom 5. 6. 1992, S. 1) 
392 L 0037: Richtlinie 92/37/EWG der 
Kommission· vom 30. April 1992 (ABI. 
Nr. L 154 vom 5. 6. 1992, S. 30) 
392 L 0069: Richtlinie .92/69/EWG der 
Kommission vom 31. Juli 1992 (ABI. 
Nr. L 383 vom 29. 12. 1992, S. 113) 
393 L 0021: Richtlinie 931211EWG der 
Kommission vom 27. April 1993 (ABI. 
Nr. L 110 vom 4. 5. 1993, S. 20) 
393 L 0072: Richtlinie 93/72/EWG der 
Kommission vom 1. September 1993 (ABI. 
Nr. L 258 vom 16. 10. 1993, S. 29) 
393 L 0090: Richtlinie 93/90/EWG der 
Kommission vom 29. Oktober 1993 (ABI. 
Nr. L 277 vom 10. 11. 1993, S. 33) 
393 L 0101: Richtlinie 93/101lEG der 
Kommission vom 11. November 1993 (ABI. 
Nr. L 13 vom 15. 1. 1994, S. 1) 
393 L 0105: Richtlinie 93/105/EG der 
Kommission vom 25. November 1993 (ABI. 
Nr. L 294 vom 30. 11. 1993, S. 21)" 

2. Unter Nummer 4 (Richtlinie 76/769/EWG 
des Rates) wird vor der Anpassung folgender 
Gedankenstrich eingefügt: 

• 
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391 L 0659: Richtlinie 911659/EWG der 
Kommission vom 3. Dezember 1991 (ABI. 
Nr. L 363 vom 31. 12. 1991, S. 36)" 

3. Unter Nummer 6 (Richtlinie 79/117/EWG 
des Rates) wird vor der Anpassung folgender 
Gedankenstrich eingefügt: 

390 L 0335: Richtlinie 90/335/EWG der 
Kommission vom 7. Juni 1990 (ABI. 
Nr. L 162 vom 28.6. 1990, S. 37)" 

4. Unter Nummer 10 (Richtlinie 88/379/EWG 
des Rates) werden vor den Anpassungen folgende 
Gedankenstriche eingefügt: 

" 393 L 0018: Richtlinie 93/18/EWG der 
Kommission vom 5. April 1993 (ABI. 
Nr. L 104 vom 29. 4. 1993, S. 46) 
393 L 0112: Richtlinie 93/112/EWG der 
Kommission vom 10. Dezember 1993 (ABI. 
Nr. L 314 vom 16. 12. 1993, S. 38)" 

5. Unter Nummer 11 (Richtlinie 911157/EWG 
des Rates) wird vor der Anpassung folgendes 
eingefügt: 

" , geändert durch: 
393 L 0086: Richtlinie 93/86/EWG der 
Kommission vom 4. Oktober 1993 (ABI. 
Nr. L 264 vom 23. 10. 1993, S. 51)" 

6. Unter Nummer 12 (Verordnung (EWG) 
Nr. 594/91 des Rates) wird vor der Anpassung 
folgendes eingefügt: 

" , geändert durch: 
392 R 3952 : Verordnung (EWG) Nr. 3952/ 
92 des Rates vom 30. Dezember 1992 (ABI. 
Nr. L 405 vom 31. 12. 1992, S. 41)" 

7. Nach Nummer 12 (Verordnung (EWG) 
Nr. 594/91 des Rates) werden folgende neue 
Nummern eingefügt: 

"12 a. 391 L 0414: Richtlinie 911414/EWG 
des Rates vom 15. Juli 1991 über das 
Inverkehrbringen von Pflanzenschutz
mitteln (ABI. Nr. L 230 vom 19. 8. 
1991, S. 1), geändert durch: 

393 L 0071: Richtlinie 931711EWG 
der Kommission vom 27 . Juli 1993 
(ABI. Nr. L 221 vom 31. 8. 1993, 
S.27) , 

Es steht den EFfA-Staaten frei, den 
Zugang zu ihren' Märkten entsprechend 
den Bestimmungen ihrer zum Zeitpunkt 
des Inkrafttretens des Beschlusses des 
Gemeinsamen EWR-Ausschusses zur 
Einbeziehung dieser Richtlinie in das 
EWR-Abkommen bestehenden Rechts
vorschriften zu beschränken. Neue EG
Regelungen werden nach den Verfahren 
der Artikel 97 bis 104 des Abkommens 
behandelt. 

12 b. 391 L 0442: Richtlinie 911442/EWG 
der Kommission vom 23. Juli 1991 über 
gefährliche Zubereitungen, deren Ver
packungen mit kindergesicherten Ver
schlüssen versehen sein müssen (ABI. 
Nr. L 238 vom 27. 8. 1991, S. 25) 

12 c. 392 R 2455: Verordnung (EWG) 
Nr. 2455/92 des Rates vom 23. Juli 
1992 betreffend die Ausfuhr und Ein
fuhr bestimmter gefährlicher Chemika
lien (ABI. Nr. L 251 vom 29.8. 1992, 
S. 13) 

12 d. 393 L 0067: Richtlinie 93/67/EWG der 
Kommission vom 20. Juli 1993 zur 
Festlegung von Grundsätzen für die 
Bewertung der Risiken für Mensch und 
Umwelt von gemäß der Richtlinie 67/ 
548/EWG des Rates notifizierten Stof
fen (ABI. Nr. L 227 vom 8. 9. 1993; 
S.9) 

Die Vertragsparteien sind sich darüber einIg, 
daß die Bestimmungen der Gemeinschaftsrechts
akte über gefährliche Stoffe und Zubereitungen ab 
1. Januar 1995 Anwendung finden sollten. Finn
land kommt den Bestimmungen der Rechtsakte 
vom Inkrafttreten der siebenten Änderung der 
Richtlinie 67/548/EWG des Rates an nach. Im 
Rahmen der mit der Unterzeichnung dieses 
Abkommens eingeleiteten Zusammenarbeit zur 
Lösung verbleibender Probleme wird im Laufe 
des Jahres 1994 die Lage einschließlich der nicht 
gemeinschaftsrechtlich geregel~en Bereiche über
prüft. Kommt ein EFfA-Staat zu dem Schluß, daß 
er eine Ausnahmeregelung zu den Gemeinschafts
rechtsakten über die Einstufung und Kennzeich
nung benötigt, so finden diese auf ihn keine 
Anwendung, es sei denn, der Gemeinsame EWR
Ausschuß einigt sich auf eine andere Lösung. 

Für den Informationsaustausch gilt folgendes: 
i) Die EFfA-Staaten, die den Besitzstand der 

Gemeinschaft auf dem Gebiet der gefähr
lichen Stoffe und Zubereitungen übernom
men haben, haben für folgendes eine 
Gewähr zu bieten, die der in der Gemein
schaft bestehenden gleichwertig ist: 

Werden Angaben gemäß der. Richtlinie 
auf Grund des Betriebs- oder Geschäfts
geheimnisses in der Gemeinschaft ver
traulich behandelt, so nehmen nur die 
EFfA-Staaten an dem Informationsaus
tausch teil, die den einschlägigen Besitz
stand der Gemeinschaft übernommen 
haben; 
vertrauliche Angaben werden in den 
EFfA-Staaten in gleichem Maße 
geschützt wie in der Gemeinschaft. 

ii) Alle EFfA-Staaten nehmen nach Maßgabe 
der Richtlinie am Informationsaustausch 
über alle übrigen Aspekte teil." 
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8. Nach Nummer 15 (C/146/90/S.4) werden 
folgende neue Nummern eingefügt: 

,,16. C/1/93/S. 3: Europäisches Büro für chemi
sche Stoffe - Mitteilung der Kommission 
an den Rat und an das Europäische 
Parlament (ABI. Nr. C 1 vom 5. 1. 1993, 
S. 3) 

17. C/130/93/S. 1: Mitteilung - Dritte Ver
öffentlichung von ELINCS (ABl. Ni". C 130 
vom 10. 5. 1993, S. 1) 

18. C/130/93/S. 2: Mitteilung der Kommission 
gemäß Artikel 2 des Beschlusses 85/71/ 
EWG der Kommission vom 21. Dezember 
1984 über das Verzeichnis der Stoffe, die 
auf Grund der Richtlinie 67/548/EWG des 
Rates zur Angleichung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften über die Einstu
fung, Verpackung und Kennzeichnung 
gefährlicher Stoffe angemeldet wurden 
(ABl. NI. C 130 vom 10. 5. 1993, S. 2)" 

K. Kapitel XVI. KOSMETIKA 

1. Unter Nummer 1 (Richtlinie 76/768/EWG 
des Rates) werden folgende Gedankenstriche 
angefügt: 

392 L 0008: Vierzehnte Richtlinie 92/8/ 
EWG der Kommission vom 18. Februar 
1992 (ABl. Nr. L 70 vom 17. 3. 1992, S. 23) 
392 L 0086: Fünfzehnte Richtlinie 92/86/ 
EWG der Kommission vom 21. Oktober 
1992 (ABl. Nr. L 325 vom 11. 11. 1992, 
S. 18) 
393 L 0035: Richtlinie 93/35/EWG des 
Rates vom 14. Juni 1993 (ABl. Nr. L 151 
vom 23. 6. 1993, S. 32) 
393 L 0047: Sechzehnte Richtlinie 93/47/ 
EWG der Kommission vom 22. Juni 1993 
(ABl. Nr. L 203 vom 13. 8. 1993, S. 24)" 

2. Nach Nummer 5 (Vierte Richtlinie 85/490/ 
EWG der Kommission) wird folgende neue 
Nummer eingefügt: 

,,6. 393 L 0073: Fünfte Richtlinie 93/73/EWG 
der Kommission vom 9. September 1993 über 
Analysemethoden zur Kontrolle der Zusam
mensetzung kosmetischer Mittel (ABl. 
Nr. L 231 vom 14.9. 1993, S. 34)" 

L. Kapitel XVII. UMWELTSCHUTZ 

1. Nach Nummer 5 (Richtlinie 89/629/EWG 
des Rates) wird folgende neue Nummer eingefügt: 

,,6. 393 L 0012: Richtlinie 93/12/EWG des 
Rates vom 23. März 1993 über den Schwe
felgehalt bestimmter flüssiger Brennstoffe 
(ABl. Nr. L 74 vom 27. 3. 1993, S. 81) 

In bezug auf den Schwefelgehalt von Diesel-
kraftstoffen 

dürfen Finnland und Österreich ihre natio
nalen Rechtsvorschriften bis zum 1. Oktober 
1996 beibehalten; 
darf Island seine nationalen Rechtsvorschrif
ten bis zum 1. Oktober 1999 beibehalten. 
Die Vertragsparteien prüfen die Lage vor . 
Ablauf der übergangszeit erneut. 

In bezug auf den Schwefelgehalt von Gaskraft
stoffen, die keine Dieselkraftstoffe sind oder die zu 
anderen Zwecken als Dieselkraftstoffe verwendet 
werden - mit Ausnahme von Kerosin für 
Luftfahrzeuge - dürfen Finnland und Österreich 
ihre nationalen Rechtsvorschriften bis zum 
1. Oktober 1999 beibehalten. Jedoch werden neue 
EG-Regelungen nach den Verfahren der Artikel 97 
bis 104 des Abkommens behandelt." 

M. Kapitel XVIII. INFORMATIONSTECHNO
LOGIE, TELEKOMMUNIKATION UND 
DATENVERARBEITUNG 

1. Unter Nummer 4 (Richtlinie 911263/EWG 
des Rates~ wird folgendes angefügt: 

" , geändert durch: 
- 393 L 0068: Richtlinie 93/68/EWG des 

Rates vom 22. Juli 1993 (ABl. Nr. L 220 
vom 30. 8. 1993, S. 1) 
393 L 0097: Richtlinie 93/97/EWG des 
Rates vom 29. Oktober 1993 (ABl. 
Nr. L 290 vom 24. 11. 1993, S. 1)" 

2. Nach Nummer 4 (Richtlinie 91/263/EWG 
des Rates) werden folgende neue Rechtsakte 
angefügt: -

,,5. 394 D 0011: Entscheidung 94/11/EG der 
Kommission vom 21. Dezember 1993 über 
eine Gemeinsame Technische Vorschrift für 
Allgemeine Anschaltbedingungen für das 
öffentliche, europaweite, zellulare, terrestri
sche Digital-Mobilfunknetz (ABl. Nr. L 8 
vom 12. 1. 1994, S. 20) 

6. 394 D 0012: Entscheidung 94/12/EG der 
Kommission vom 21. Dezember 1993 über 
eine Gemeinsame Technische Vorschrift für 
Telefonieanwendungen für das öffentliche, 
. europaweite, zellulare, terrestrische Digital
Mobilfunknetz (ABl. Nr. L 8 vom 12. 1. 
1994, S. 23)" 

N. Kapitel XIX. ALLGEMEINE BESTIMMUN
GEN AUF DEM GEBIET DER TECHNI
SCHEN HANDELSHEMMNISSE 

1. Unter Nummer 1 (Richtlinie 83/189/EWG 
des Rates) wird vor den Anpassungen folgender 
Gedankenstrich eingefügt: 
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392 D 0400: Entscheidung 921400/EWG 
der Kommission vom 15. Juli 1992 (ABI. 
Nr. L 221 vom 6. 8.1992, S. 55)" 

2. Der Text der Nummer 2 (Entscheidung 89/ 
45/EWG des Rates) wird mit Wirkung vom 
29. Juni 1994 gestrichen. 

3. Der Text der Nummer 3 (Richtlinie 90/683/ 
EWG des Rates) wird gestrichen. 

4. Folgende neue Nummern werden als 
Nummern 3a bis 3d angefügt: 

,,3 a. 392 L 0059: Richtlinie 92/59/EWG des 
Rates vom 29. Juni 1992 über die 
allgemeine Produktsicherheit (ABI. 
Nr. L 228 vom 11. 8. 1992, S. 24) 

3 b. 393 R 0339: Verordnung (EWG) 
Nr. 339/93 des Rates vom 8. Februar 
1993 über die Kontrolle der überein
stimmung von aus Drittländern eingeführ
ten Erzeugnissen mit den geltenden 
Produktsicherheitsvorschriften (ABI. 
Nr. L 40 vom 17. 2. 1993, S. 1), geän
dert durch: 

393 D 0583 : Entscheidung 93/583/ 
EWG der Kommission vom 28. Juli 
1993 (ABI. Nr. L 279 vom 12. 11. 
1993, S. 39) 

Die Verordnung gilt für die Zwecke 
dieses Abkommens mit folgenden Anpas
sungen: 
a) In Artikel 6 Absatz 1 werden folgende 

Gedankenstriche angefügt: 
"Vaarallinen tuote - ei saa laskea 
vapaaseen liikkeeseen - asetus 
(ETY) N:o 339/93" (finnisch) 
"Haettuleg vara - afhending til 
frjalsrar dreifingar ekki leyfd 
reglugerd (EB) nr. 339/93" (islän
disch) 
"Farlig produkt - overgang til fri 
omsetning ikke tillatt forordning 
(E0F) nr. 339/93" (norwegisch) 
"Farlig produkt - fär inte börja 
omsättas fritt - förordning (EEG) 
nr. 339/93" (schwedisch) 

b) In Artikel 6 Absatz 2 werden folgende 
Gedankenstriche angefügt: 

"Tuote ei vaatimusten mukainen -
ei saa laskea vapaaseen liikkeeseen 
- asetus (ETY) N:o 339/93" 
(finnisch) 
"Vara ekki i samraemi - afhending 
til frjalsrar dreifingar ekki leyfd -
reglugerd (EB) nr. 339/93" (islän
disch) 
"Ikke samsvarende produkt -
overgang til fri omsetning ikke 
tillatt - forordning (E0F) nr. 
339/93" (norwegisch) 

"Icke överensstämmande produkt 
- Hr inte börja omsättas fritt -
förordning (EEG) nr. 339/93" 
(schwedisch) 

3 c. 393 L 0068: Richtlinie 93/68/EWG des 
Rates vom 22. Juli 1993 zur Änderung 
der Richtlinien 87/ 404/EWG (einfache 
Druckbehälter), 88/378/EWG (Sicherheit 
von Spielzeug), 89/106/EWG (Baupro
dukte), 89/336/EWG (elektromagneti
sche Verträglichkeit), 89/392/EWG 
(Maschinen), 89/686/EWG (persönliche 
Schutzausrüstungen), 90/384/EWG 
(nichtselbsttätige Waagen), 90/385/EWG 
(aktive implantierbare medizinische Gerä
te), 90/396/EWG (Gasverbrauchsein
richtungen), 911263/EWG (Telekommu
nikationsendeinrichtungen), 92/421EWG 
(mit flüssigen oder gasförmigen Brenn
stoffen beschickte neue Warmwasserheiz
kessel) und 73123/EWG (elektrische 
Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb 
bestimmter Spannungsgrenzen) (ABI. 
Nr. L 220 vom 30. 8. 1993, S. 1) 

3 d. 393 D 0465: Beschluß 93/465/EWG des 
Rates vom 22. Juli 1993 über die in den 
technischen Harmonisierungsrichtlinien 
zu verwendenden Module für die ver
schiedenen Phasen der Konformitätsbe
wertungsverfahren und die Regeln für die 
Anbringung und Verwendung der CE
Konformitätskennzeichnung (ABI. 
Nr. L 220 vom 30.08.1993, S. 23)" 

5. Nach Num~er 9 (Grünbuch der EG
Kommission 590 DC 0456) werden folgende neue 
Nummern eingefügt: 

,,10. 392 Y 0709(01): Entschließung des Rates 
vom 18. Juni 1992 zur _ Funktion der 
europäischen Normung in der europäischen 
Wirtschaft (ABI. Nr. C 173 vom 9. 7. 1992, 
S. 1) 

11. 392 X 0579: Empfehlung 921579/EWG der 
Kommission vom 27. November 1992 über 
die Schaffung von Infrastrukturen zur 
Identifizierung gefährlicher Produkte an 
den Außengrenzen (ABI. Nr. L 374 vom 
22. 12. 1992, S. 66)" 

O. Kapitel XXI. BAUPRODUKTE 

1. Unter Nummer 1 (Richtlinie 89/106/EWG 
des Rates) wird vor der Anpassung folgendes 
eingefügt: 

", geändert durch: 
393 L 0068: Richtlinie 93/68/EWG des 
Rates vom 22. Juli 1993 (ABI. Nr. L 220 
vom 30. 8. 1993, S. 1)" 
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P. Kapitel XXII. PERSÖNLICHE SCHUfZ
AUSRÜSTIJNGEN 

1. Unter Nummer 1 (Richtlinie 89/686/EWG 
des Rates) wird folgendes eingefügt: 

", geändert durch: 
393 L 0068: Richtlinie 93/68/EWG des 
Rates vom 22. Juli 1993 (ABI. Nr. L 220 
vom 30. 8. 1993, S. 1) 
393 L 0095: Richtlinie 93/95/EWG des 
Rates vom 29. Oktober 1993 (ABI. 
Nr. L 276 vom 9. 11. 1993, S. 11)" 

2. Nach Nummer 1 (Richtlinie 89/686/EWG 
des Rates) werden folgende neue überschrift und 
folgende neue Nummern eingefügt: 

"RECHTSAKTE, DIE DIE VERTRAGSPAR
TEIEN ZUR KENNTNIS NEHMEN 

Die Vertragsparteien nehmen den Inhalt der 
folgenden Rechtsakte zur Kenntnis: 

2. C/44/921S. 13: Mitteilung der Kommission 
im Rahmen der Durchführung der Richtlinie 
nach der "Neuen Konzeption", Richtlinie 
89/686/EWG des Rates vom 21. Dezember 
1989 über persönliche Schutzausrüstungen 
(ABI. Nr. C 44 vom 19. 2. 1992, S. 13) 

3. C/240/921S. 6: Mitteilung der Kommission 
im Rahmen der Durchführung der Richtlinie 
89/686/EWG des Rates über persönliche 
Schutzausrüstungen (ABI. Nr. C 240 vom 
19.9. 1992, S. 6) 

4. C/345/93/S. 8: Mitteilung der Kommission 
im Rahmen der Durchführung der Richtlinie 
89/686/EWG des Rates vom 21. Dezember 
1989 über persönliche Schutzausrüstungen, 
geändert durch die Richtlinien des Rates 931 
68/EWG und 93/95/EWG (ABI. Nr. C 345 
vom 23. 12. 1993, S. 8)." 

Q. Kapitel XXIII. SPIELZEUG 

1. Unter Nummer 1 (Richtlinie 88/378/EWG 
des Rates) wird vor den Anpassungen folgendes 
eingefügt: 

" , geändert durch: 
393 L 0068: Richtlinie 93/68/EWG des 
Rates vom 22. Juli 1993 (ABI. Nr. L 220 
vom 30. 8. 1993, S. 1)" 

2. Nach Nummer 1 (Richtlinie 88/378/EWG 
des Rates) werden folgende neue überschrift und 
folgende neue Nummern eingefügt: 

"RECHTSAKTE, DIE DIE VERTRAGSPAR
TEIEN ZUR KENNTNIS NEHMEN 

Die Vertragsparteien nehmen den Inhalt der 
folgenden Rechtsakte zur Kenntnis: 

2. C/87/93/S. 3: Mitteilung der Kommission 
gemäß Artikel 9 Absatz 2 der Richtlinie 881 
378/EWG des Rates betreffend die von den 
Mitgliedstaaten zugelassenen Stellen, die mit 
der Durchführung der EG-Baumusterprüfung 
gemäß Artikel 8 Absatz 2 und gemäß Arti
kel 10 der Richtlinie (Sicherheit von Spiel
zeug) beauftragt sind (ABI. Nr. C 87 vom 
27.3. 1993, S. 3) 

3. C 155/89/S. 2: Mitteilung der Kommission 
im Rahmen der Durchführung der Richtlinie 
88/378/EWG des Rates vom 3. Mai 1988 
zur Angleichung der Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die Sicherheit von 
Spielzeug (ABI. Nr. C 155 vom 23. 6. 1989, 
S. 2)" 

R. Kapitel XXIV. MASCHINEN 

1. Unter Nummer 1 (Richtlinie 89/3921EWG 
des Rates) werden vor der Anpassung folgende 
Gedankenstriche eingefügt: 

" 
393 L 0044: Richtlinie 93/44/EWG des 
Rates vom 14. Juni 1993 (ABI. Nr. L 175 
vom 19. 7. 1993, S. 12) 
393 L 0068: Richtlinie 93/68/EWG des 
Rates vom 22. Juli 1993 (ABI. Nr. L 220 
vom 30. 8. 1993, S. 1)" 

2. Nach Nummer 1 (Richtlinie 89/3921EWG 
des Rates) werden folgende neue überschrift und 
folgende neue Punkte eingefügt: 

"RECHTSAKTE, DIE DIE VERTRAGSPAR
TEIEN ZUR KENNTNIS NEHMEN: 

Die Vertragsparteien nehmen den Inhalt der 
folgenden Rechtsakte zur Kenntnis: 

2. C/157/921S. 4: Mitteilung der Kommission 
im Rahmen der Durchführung der Richtlinie 
89/3921EWG des Rates vom 14. Juni 1989 
über Maschinen,. geändert durch die Richt
linie 91/368/EWG des Rates (ABI. 
Nr. C 157 vom 24. 6. 1992, S.4) 

3. C1229/93/S. 3: MitteiluQ.g der Kommission 
im Rahmen der Durchführung der Richtlinie 
89/3921EWG des Rates vom 14. Juni 1989 
über Maschinen, geändert durch die Richt
linie 91/368/EWG (ABI. Nr. C 229 vom 
25. 8. 1993, S . .3)." 
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S. Kapitel XXV. TABAK 

1. Unter Nummer 1 (Richtlinie 89/6221EWG 
des Rates) wird folgendes eingefügt: 

" , geändert durch: 
392 L 0041: Richtlinie 92/411EWG des 
Rates vom 15. Mai 1992 (ABI. Nr. L 158 
vom 11. 6. 1992, S. 30) 

Die Richtlinie gilt für die Zwecke dieses 
Abkommens mit folgenden Anpassungen: 
a) Das Verbot des Artikels 8 der Richtlinie 

89/6221EWG, geändert durch die Richt
linie 92/411EWG, gilt nicht für das 
Inverkehrbringen der in Artikel 2 Num
mer 4 der Richtlinie 89/622/EWG, 
geändert durch die Richtlinie 921411 
EWG, definierten Erzeugnisse in Island, 
Norwegen und Schweden. Diese Aus
nahme gilt jedoch nicht für das Verkaufs
verbot für "Snus" in Formen, die an 
Lebensmittel erinnern. Ferner verbieten 
Island, Norwegen und Schweden die 
Ausfuhr der in Artikel 2 Nummer 4 der 
Richtlinie 89/6221EWG, geändert durch 
die Richtlinie 921411EWG, definierten 
Erzeugnisse in alle übrigen Parteien 
dieses Abkommens. 

b) Erzeugnisse, die am 1. Januar 1994 
bereits hergestellt sind und den Anforde
rungen der Richtlinie 89/622/EWG, 
geändert durch die Richtlinie 921411 
EWG, nicht entsprechen, dürfen In 

Österreich noch bis zum 30. Juni 1994 
in Verkehr gebracht werden." 

T. Kapitel XXVII. SPIRITUOSEN 

1. Unter Nummer 1 [Verordnung (EWG) 
Nr. 1576/89 des Rates] wird vor den Anpassun
gen folgendes eingefügt: 

'" geändert durch: 
392 R 3280: Verordnung (EWG) Nr. 32801 
92 des Rates vom 9. November 1992 (ABI. 
Nr. L 327 vom 13. 11. 1992, S. 3)" 

2. Unter Nummer 2 [Verordnung (EWG) 
Nr. 1014/90 der Kommission] wird vor der 
Anpassung folgender Gedankenstrich eingefügt: 

392 R 3458: Verordnung (EWG) Nr. 34581 
92 der Kommission vom 30. November 1992 
(ABI. Nr. L 350 vom 1. 12. 1992, S. 59)" 

3. Unter Nummer 3 [Verordnung (EWG) 
Nr. 1601191 des Rates] wird vor den Anpassun
gen folgendes eingefügt: 

" , geändert durch: 
392 R 3279: Verordnung (EWG) Nr. 32791 
92 des Rates vom 9. November 1992 (ABI. 
Nr. L 327 vom 13. 11. 1992, S. 1)" 

4. Nach Nummer 3 [Verordnung (EWG) 
Nr. 1601191 des Rates] werden folgende neue 
Nummern eingefügt: 

"4. 391 R 3664: Verordnung (EWG) Nr. 36641 
91 der Kommission vom 16. Dezember 1991 
mit übergangsmaßnahmen für aromatisierte 
weinhaltige Getränke und Cocktails (ABI. 
Nr. L 348 vom 17. 12. 1991, S. 53),. geändert 
durch: 

392 R 0351: Verordnung (EWG) 
Nr. 351192 der Kommission vom 
13. Februar 1992 (ABI. Nr. L 37 vom 
14.2. 1992, S. 9) 
392 R 1914: Verordnung (EWG) 
Nr. 1914/92 der Kommission vom 
10. Juli 1992 (ABI. Nr. L J.92 vom 11. 7. 
1992, S. 39) 
392 R 3568: Verordnung (EWG) 
Nr. 3568/92 der Kommission vom 
10. Dezember 1992 (ABI. Nr. L 362 vom 
11. 12.1992, S. 47) 
393 R 1791: Verordnung (EWG) 
Nr. 1791193 der Kommission vom 
30. Juni 1993 (ABI. Nr. L 163 vom 6. 7. 
1993, S. 20) 

5. 392 R 1238: Verordnung (EWG) Nr. 12381 
92 der Kommission vom 8. Mai 1992 zur 
Festlegung gemeinschaftlicher Analyseverfah
ren für neutralen Alkohol im Weinsektor 
(ABI. Nr. L 130 vom 15.5. 1992, S. 13) 

6. 392 R 2009: Verordnung (EWG) Nr.20091 
92 der Kommission vom 20. Juli 1992 zur 
Festlegung der gemeinschaftlichen Analyse
methoden zum Nachweis des zur Bereitung 
von Spirituosen und aromatisierter wein
haItiger Getränke und Cocktails verwende
ten landwirtschaftlichen Äthylalkohols (ABI. 
Nr. L 203 vom 21. 7. 1992, S. 10)" 

U. Folgende neue Kapitel werden angefügt: 

"XXVIII. KULTURGÜTER 

RECHTSAKTE, AUF DIE BEZUG GENOM-
. MENWIRD 

1. 393 L 0007: Richtlinie 93/7/EWG des Rates 
vom 15. März 1993 über die Rückgabe von 
unrechtmäßig aus dem Hoheitsgebiet eines 
Mitgliedstaats verbrachten Kulturgütern (ABI. 
Nr. L 74 vom 27. 3. 1993, S. 74) 

Finnland, Island, Norwegen und Schweden 
kommen der Richtlinie ab 1. Januar 1995 
nach. 

Die Richtlinie gilt für die Zwecke dieses 
Abkommens mit folgender Anpassung: 

In Artikel 13 heißt es für Finnland, Island, 
Norwegen und Schweden statt "ab dem 
1. Januar 1993" "ab dem 1. Januar 1995". 
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XXIX. EXPLOSIVSTOFFE FÜR ZIVILE 
ZWECKE 

RECHTSAKTE, AUF DIE BEZUG GENOM
MENWIRD 

1. 393 L 0015: Richtlinie 93/15/EWG des 
Rates vom 5. April 1993 zur Harmonisie
rung der Bestimmungen über das Inverkehr
bringen und die Kontrolle von Explosivstof
fen für zivile Zwecke (ABI. Nr. L 121 vom 
15. 5. 1993, S. 20) 

Die Richtlinie gilt für die Zwecke dieses 
Abkommens mit folgender Anpassung: 

Im Rahmen von Artikel 9 Absatz 2 dürfen 
die EFfA-Staaten zur Kontrolle der Verbrin
gung gemäß den nationalen Rechtsvorschrif
ten ohne Diskriminierung Kontrollen an den 
Grenzen durchführen. 

xxx. MEDIZINPRODUKTE 

RECHTSAKTE, AUF DIE BEZUG GENOM
MENWIRD 

1. 393 L 0042: Richtlinie 93/421EWG des 
Rates vom 14-. Juni 1993 über Medizinpro
dukte (ABI. Nr. L 169 vom 12. 7. 1993, 
S. 1)." 

Anhang 4 
des Beschlusses Nr. 7/94 

des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 

Anhang IV (ENERGIE) des EWR-Abkommens 
wird wie folgt geändert: 

1. Nach Nummer 3 (Richtlinie 76/491/EWG 
des Rates) wird folgende neue Nummer eingefügt: 

,,3 a. 377 D 0190: Entscheidung 77/190/EWG 
der Kommission vom 26. Januar 1977 zur 
Durchführung der Richtlinie 76/491/ 
EWG über ein gemeinschaftliches Ver
fahren zur Unterrichtung und Konsulta
tion über die Preise für Rohöl und 
Mineralölerzeugnisse in der Gemein
schaft (ABI. Nr. L 61 vom 5.3. 1977, 
S. 34), geändert durch: 

381 D 0883: Entscheidung 81/883/ 
EWG der Kommission vom 
14. Oktober 1981 (ABI. Nr. L 324 
vom 12.11. 1981, S. 19) 

Finnland, Island, Norwegen und Schwe
den kommen dieser Entscheidung· ab 
1. Januar 1995 nach. 

Die Entscheidung gilt für die Zwecke 
dieses Abkommens 'mit folgender Anpas
sung: 

Die Anhänge A, Bund C der Entschei
dung werden durch die Tabellen 1, 2 und 
3 in Anlage 3 zu diesem Anhang er
gänzt." 

2. Nach Nummer 9 (Richtlinie 91/296/EWG 
des Rates) werden folgende neue Nummern 
eingefügt: 

,,10. 392 L0042: Richtlinie 921421EWG des 
Rates vom 21. Mai 1992 über die Wir
kungsgrade von mit flüssigen oder gas
förmigen Brennstoffen beschickten neuen 
Warmwasserheizkesseln (ABI. Nr. L 167 
vom 22. 6. 1992, S. 17), geändert durch '): 

393 L 0068: Richtlinie 93/68/EWG des 
Rates vom 22. Juli 1993 (ABI. Nr. L 220 
vom 30. 8. 1993, S. 1) 

11. 392 L 0075: Richtlinie 92175/EWG des 
Rates vom 22. September 1992 über die 
Angabe des Verbra'uchs an Energie und 
anderen Ressourcen durch Haushaltsgeräte 
mittels einheitlicher Etiketten und Produkt
informationen (ABI. Nr. L 297 vom 13. 10. 
1992, S. 6) ') 

3. In Anlage 1 werden für Österreich folgende 
Gesellschaften eingefügt: 

"Tiroler Wasserkraftwerke AG Hochspan
nungsleitungsnetz 
V orarlberger Kraftwerke AG Hochspannungs
leitungsnetz 
Vorarlberger Illwerke AG Hochspannungslei
tungsnetz" 

4. In Anlage 1 wird für Finnland die Gesellschaft 
"Imatran V oima Oy" durch die Gesellschaft 
"Imatran Voima Oy/IVO Voimansiirto Oy" 
ersetzt. 

5. In Anlage 1 wird für Schweden die Gesell
schaft "Statens V attenfallsverk" durch die Gesell
schaft "Affärsverket svenska kraftnät" ersetzt. 

6. In Anlage 2 wird für Schweden die Gesell
schaft "Swedegas AB" durch die Gesellschaft 
"Vattenfall Naturgas AB" ersetzt. 

7. Es wird folgende neue Anlage 3 angefügt: 

') Hier nur zur Information aufgeführt; hinsichtlich 
der Anwendung siehe Anhang 11, Technische V orschrif
ten, Normen, Prüfung und Zertifizierung. 
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»Anlage 3 

Tabellen, die den Anhängen A, Bund C der Entscheidung 77/190/EWG der Kommission 
hinzuzufügen sind: 

Österreich 

1 Superbenzin 98 
(Superplus) 

2 Euro-Super 95 
Normalbenzin 91 

3 Dieselkraftstoff 

4 

5 Heizöl 
extra leicht 

6 

7 Heizöl 
schwer HS 2 

8 Heizöl 
schwerHS 1 

Tabelle 1 
zu Anhang A 

BEZEICHNUNG FüR MINERALÖlPRODUKTE 

Finnland Island Norwegen 

I. Motorkraftstoffe 

Moottorib ensiini Bensln 98 H0yoktanbensin 
99 oktan 98 

Moottoribensiini Bensln 95 oktan, Lavoktanbensin 
95 blylaust 95, blyfri 
lyijytön Bensln 92 oktan, 

blylaust 

Dieselöljy DlsiloHa Autodiesel 

11. Nichtindustrielle Brennstoffe 

Kevyt polttoöljy GasoHa Fyringsolje nr 1 

Kevyt polttoöljy SvartoHa 
suurkiinteis-
tökäyttöön 

Lämmityspetroli SteinoHa Fyringsparafin 

III. Industrielle Brennstoffe 

Raskas polttoöljy - Tung fyringsolje 

Raskas polttoöljy -
vähärikkinen 

Schweden 

Motorbensin 98 

Motorbensin 95, 
blyfri 

Dieselolja 

Lätt e1dningsolja 

Fotogen för upp-
värmning 

Tung brännölja 
lagsvavlig 
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a) Superbenzin 
Dichte (15' C) 
Oktanzahl: ROZ 
Oktanzahl: MOZ 
Untere Heizwert (kcaJlkg) 
Bleigehalt (g/l) 

b) Euro-Super 95 
Dichte (15' C) 
Oktanzahl: ROZ 
Oktanzahl: MOZ 
Unterer Heizwert (kcaJlkg) 
Bleigehalt (g/l) 

c) Normalbenzin, unverbleit 
Dichte (15' C) 
Oktanzahl: ROZ 
Oktanzahl: MOZ 
Unterer Heizwert (kcaJlkg) 
Bleigehalt (g/l) 

d) Dieselkraftstoff 
Dichte (15' C) 
Cetanzahl: 
Unterer Heizwert (kcallkg) 
Schwefelgehalt (%) 

1) k 1m3
• 

2) ~cht anwendbar. 

1621 der Beilagen 

Tabelle 2 
zu Anhang B 

SPEZIFIKATION DER TREIBSTOFFE 

Österreich Finnland Island 

Bleifrei 
0,735-0,790 1) 0,725-0,770 max. 0,755 
min. 98,0 min.99,0 min. 98,0 
min. 87,0 min. 87,4 min. 88,0 
- 10400 10200 
max. 0,13 max. 0,15 max. 0,15 

max. 780 2) 0,725-0,770 max. 0,755 
min. 95,0 min. 95,0 min.95,0 
min. 85,0 min. 85,0 min. 85,0 

10400 10200 
max. 0,013 max. 0,003 max. 0,005 

0,720-0,770 max. 0,745 
min. 91,0 rriin. 92,0 
min. 82,5 min. 81,0 
- 10200 
max. 0,013 max. 0,005 

0,820-0,860 0,800-0,860 0,845 
min.48 min.45 min.47 
- 10250 max. 10200 
max. 0,15 max.0,2 0,2 

NorWegen Schweden 

0,730-0,770 0,725-0,775 
min. 98,0 min. 98,0 
min.87,0 min. 87,0 
- 10 400 2) 
max. 0,15 max. 0,15 

0,730-0,770 0,725-0,780 
min.95,0 min.95,0 
min. 85,0 min. 85,0 
- 10 400 2) 
max. 0,013 max. 0,013 

0,800-0,870 0,800-0,860 
min.45 min.45 
- 10 300 2) 
max. 0,2 max.0,2 
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Tabelle 3 
zu Anhang C 

SPEZIFIKATION DER BRENNSTOFFE 

--- Österreich Finnland Island Norwegen Schweden 

a) Haushaltsbrennstoffe 

Typ Gasöl 
Dichte (15· C) - 0,820-0,860 max. 0,845 0,820-0,870 082-086 3) 

10 200 j) Unterer Heizwert (kcallkg) - 10250 max. 10200 -
Schwefelgehalt (%) - < 0,2 0,2 0,2 max.0,2 
Stockpunkt (" C) - :c; 15 -15 -8 max. -6 

Typ Heizöl extra leicht 
Dichte (15· C) max. 0,848 0,840-0,890 max. 0,918 - 0,88-0,92 3) 
Unterer Heizwert (kcal/kg) - 10 140 9870 - 10 000 3) 
Schwefelgehalt (%) max. 0,10 < 0,2 max.2,0 - max.0,8 
Stockpunkt (" C) max.6,0 :c; 2 -5 - max. 15 

Typ Petroleum 
Dichte(15· C) - 0,775-0,840 0,780-0,820 max. 0,83 
Unterer Heizwert (kcallkg) - 10 300 - 10 350 3) 

b) Industriebrennstoffe 

Hoher Schwefelgehalt 
Dichte (15· C) - < 1,040 . 3) - 3) 
Unterer Heizwert (kcal/kg) - 9460 -
Schwefelgehalt (%) max. 2,00 < 2,7 2,5 
Niedriger Schwefel gehalt 

3) 0,92-0,96 3) Dichte (15· C) - 0,910-0,990 -
9 900 3) Unterer Heizwert (kcal/kg) - 9670 

Schwefelgehalt (%) max. 1,00 < 1,0 

3) Nicht anwendbar. 

Anhang 5 
des Beschlusses Nr. 7/94 

des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 

Anhang V (FREIZÜGIGKEIT. DER ARBEIT
NEHMER) des EWR-Abkommens wird wie folgt 
geändert: 

1. Unter Nummer 2 [Verordnung (EWG) 
Nr. 1612/68 des Rates] wird vor den Anpassun
gen folgender Gedankenstrich eingefügt: 

392 R 2434: Verordnung (EWG) Nr. 2434/ 
92 des Rates vom 27. Juli 1992 (ABI. 
Nr. L 245 vom 26. 8. 1992, S. 1)" 

2. Unter Nummer 2 [Verordnung (EWG) 
Nr. 1612/68 des Rates] wird die Anpassung unter 
Buchstabe a gestrichen. 

3. Nach Nummer 6 (Richtlinie 77/486/EWG 
des Rates) wird folgende neue Nummer angefügt: 

,,7. 393 D 0569: Entscheidung 93/569/EWG der 
Kommission vom 22. Oktober 1993 zur 
Durchführung der Bestimmungen der Ver
ordnung (EWG) Nr. 1612/68 des Rates über 
die Freizügigkeit der Arbeitnehmer innerhalb 

-
1,0 max. 0,8 

der Gemeinschaft, insbesondere hinsichtlich 
eines Netzwerkes unter der Bezeichnung 
EURES (EURopean Employment Services) 
(ABI. Nr. L 274 vom 6. 11. 1993, S. 32) 

Die Entscheidung gilt für die Zwecke dieses 
Abkommens mit folgender Anpassung: 

In Anhang I Nummer 2.2.1 Definition findet 
der Begriff "Drittstaaten" keine Anwendung 
auf die EFf A-Vertragsparteien (Finnland, 
Island, Norwegen, Österreich und Schwe
den)." 

Anhang 6 
des Beschlusses Nr. 7/94 

des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 

Anhang VI (SOZIALE SICHERHEI1) des 
EWR-Abkommens wird wie folgt geändert: 

RECHTSAKTE, AUF DIE BEZUG GENOM
MEN WIRD 

1. Unter Nummer 1 [Verordnung (EWG) 
Nr. 1408/71 des Rates] werden vor den Anpas
sungen folgende Gedankenstriche eingefügt: 
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392 R 1247: Verordnung (EWG) Nr. 1247/ 
92 des Rates vom 30. April 1992 (ABI. 
Nr. L 136 vom 19.5. 1992, S. 1) 

Die Verordnung (EWG) Nr. 1247/92 des 
Rates gilt für die Zwecke dieses Abkommens 
mit folgender Anpassung: 

Artikel 2 findet keine Anwendung. 
392 R 1248: Verordnung (EWG) 
Nr. 1248/92 des Rates vom 30. April 
1992 (ABI. Nr. L 136 vom 19. 5. 1992, 
S.7) 
392 R 1249: Verordnung (EWG) 
Nr. 1249/92 des Rates vom 30. April 
1992 (ABI. Nr. L 136 vom 19.5. 1992, 
S.28) 
393 R 1945: Verordnung (EWG) 
Nr. 1945/93 des Rates vom 30. Juni 
1993 (ABI. Nr. L 181 vom 23.7. 1993, 
S. 1)" 

Die Verordnung (EWG) Nr. 1945/93 
des Rates gilt für die Zwecke dieses 
Abkommens mit folgender Anpassung: 

Artikel 3 findet keine Anwendung. 

2. Unter Nummer 1 (Verordnung (EWG) 
Nr. 1408/71 des Rates) erhält die Anpassung 
unter Buchstabe i, überschrift M. Österreich, 
folgende Fassung: 

"M. Österreich 

Die für Ärzte, Tierärzte, Rechtsanwälte und 
Ziviltechniker errichteten Versicherungseinrichtun
gen einschließlich der Fürsorgeeinrichtungen und 
der erweiterten Honorarverteilung" 

3. Unter Nummer 1 [Verordnung (EWG) 
Nr. 1408/71 des Rates] werden zwischen den 
Anpassungen unter Buchstaben j und k folgende 
Anpassungen eingefügt: 

"j a) Anhang II Teil I1Iwird wie folgt ergänzt: 

"M. ÖSTERREICH 
Die auf Grund der Rechtsvorschriften der 
Bundesländer an Behinderte und pflegebe
dürftige Personen gewährten Leistungen 

N. FINNLAND 
Keine 

O.ISLAND 
Keine 

P. 

Q. NORWEGEN 
Keine 

R. SCHWEDEN 
Keine" 

j b) Anhang II a wird wie folgt ergänzt: 

"M. ÖSTERREICH 
a) Ausgleichszulage (Bundesgesetz vom 

9. Septeinber 1955 über die Allgemeine 
Sozialversicherung - ASVG, Bundes
gesetz vom 11. Oktober 1978 über die 
Sozialversicherung de~ in der gewerbli
chen Wirtschaft selbständig Erwerbs
tätigen - GSVG und Bundesgesetz 
vom 11. Oktober 1978 über die Sozial
versicherung der in der Land- und 
Forstwirtschaft selbständig Erwerbstäti
gen - BSVG) 

b) Pflegegeld gemäß dem österreichischen 
Bundespflegegeldgesetz mit Ausnahme 
von Pflegegeld, das von einem Träger 
der Unfaflversicherung in Fällen gewährt 
wird, in denen die· Behinderung durch 
einen Arbeitsunfall oder eine Berufs
krankheit verursacht worden ist , 

N. FINNLAND 
a) Kinderpflegegeld (Kinderpflegegeldge

setz, 444/88) 
b) Invaliditätsrente (Invaliditätsrentenge-

setz, 124/88) 
c) Wohngeld für Rentner (Gesetz über das 

Wohngeld für Rentner, 592/78) 
d) Mindestarbeitslosengeld (Arbeitslosen

geldgesetz, 602184) in Fällen, in denen 
der Empfänger die entsprechenden 
Voraussetzungen für das einkommens
bezogene Arbeitslosengeld nicht erfüllt 

O.ISLAND 
Keine 

P. 

Q. NORWEGEN 
a) Grundbeihilfe undPflegebeihilfe gemäß 

Artikel 8 Absatz 2· des norwegischen 
Versicherungsgesetzes vom 17. Juni 
1966 Nr. 12 zur Deckung der Sonder
ausgaben oder der besonderen Betreu
ung, Pflege oder Haushaltshilfe, die 
wegen der Behinderung erforderlich 
sind, außer in Fällen, in denen der 
Begünstigte eine Alters-, Invaliditäts
oder Hinterbliebenenrente aus dem 
norwegischen Versicherungssystem 
bezieht 

b) Garantierte Mindestzusatzrente für Per
sonen, die seit ihrer Geburt oder seit 
ihrer frühen Kindheit behindert sind, 
gemäß Artikel 7 Absatz 3 und Artikel 8 
Absatz 4 des norwegischen Versiche
rungsgesetzes vom 17. Juni 1966 Nr. 12 

c) Kinderpflegegeld und Erziehungsgeld 
für den hinterbliebenen Ehegatten 
gemäß Artikel 10 Absätze 2 und 3 des 
norwegischen Versicherungsgesetzes 
vom 17. Juni 1966 Nr. 12 
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R. SCHWEDEN 
a) Kommunales Wohngeld zur Grundrente 

(Gesetz 1962: 392 Neubekanntmachung 
1976: 1014) 

b) Behindertenbeihilfe für Personen, die 
keine Rente beziehen (Gesetz 1962: 
381 Neubekanntmachung 1982: 120) 

c)Pflegegeld für behinderte Kinder 
(Gesetz 1962 : 381 N eubekanntma
chung 1982: 120)" 

4. Unter Nummer 1 (Verordnung (EWG) 
Nr. 1408/71 des Rates) erhält die Anpassung 
unter Buchstabe m folgende Fassung: 

m) Anhang N Teil A wird wie folgt ergänzt: 

"M. ÖSTERREICH 
Keine 

N. FINNLAND 
Staatliche Renten für Personen, die seit 
ihrer Geburt oder seit ihrer frühen Kindheit 
behindert sind (neues finnisches Renten
gesetz) 

O.ISLAND 
Keine 

P. 

Q. NORWEGEN 
Keine 

R. SCHWEDEN 
Keine" 

m a) Anhang N Teil B wird wi~ folgt ergänzt: 

"M. ÖSTERREICH 
Keine 

N. FINNLAND 
Keine 

O.ISLAND 
Keine 

P. 

Q. NORWEGEN 
Keine 

R. SCHWEDEN 
Keine" 

m b) Anhang N Teil C wird wie folgt ergänzt: 

"M. ÖSTERREICH 
Keine 

N. FINNLAND 
Keine 

O.ISLAND 

P. 

Alle Anträge auf Altersgrund- und -zusatz
renten 

Q. NORWEGEN 
Alle Anträge auf Altersrenten mit Ausnahme 
der in Anhang N Teil D genannten Renten 

R. SCHWEDEN 
Alle Anträge auf Altersgrund- und -zusatz
renten mit Ausnahme der in Anhang N . 
Teil D genannten Renten" 

m c) Anhang N Teil D Nummer 1 wird wie 
folgt ergänzt: 

"g) Finnische staatliche Renten gemäß dem 
finnischen Rentengesetz vom 8. Juni 1956, 
die gemäß den übergangsbestimmungen des 
neuen finnischen _ Rentengesetzes bewilligt 
werden 

h) Die volle schwedische Grundrente, die 
gemäß den vor dem 1. Januar 1993 
geltenden Rechtsvorschriften über die 
Grundrente bewilligt wurden, und die volle 
Grundrente, die gemäß den übergangsbe
stimmungen der ab diesem Datum geltenden 
Rechtsvorschriften bewilligt werden" 

m d) Anhang N Teil D Nummer 2 wird wie· 
folgt ergänzt: 

"e) Finnische Arbeitnehmerrenten, bei denen 
gemäß den finnischen Rechtsvorschriften 
künftige Zeiträume berücksichtigt werden 

f) Norwegische Invaliditätsrenten, auch wenn 
sie bei Erreichen des Rentenalters in eine 
Altersrente umgewandelt werden, und alle 
(Hinterbliebenen- und Alters-)Renten, die 
auf den Renteneinkünften einer verstorbe
nen Person beruhen 

g) Schwedische Invaliditäts- und Hinterbliebe
nenrenten, bei denen ein angerechneter 
Versicherungszeitraum berücksichtigt wird, 
und schwedische Altersrenten, bei denen ein 
bereits erworbener, angerechneter Zeitraum 
berücksichtigt wird" 

m e) Anhang N Teil D Nummer 3 letzter 
Abschnitt (übereinkünfte gemäß Artikel 46 Buch
stabe b Absatz 2 Buchstabe b Ziffer i der 
Verordnung) wird wie folgt ergänzt: 
"Nordisches übereinkommen vom 15. Juni 1992 
über die soziale Sicherheit" 

5. Unter Nummer 1 [Verordnung (EWG) 
Nr. 1408/71 des Rates] wird in der Anpassung 
unter Buchstabe n, überschrift Q. NORWEGEN, 
folgender neuer Absatz 3 angefügt: 

,,3. Soweit nach der Verordnung eine gemäß 
Artikel 46 Absatz 2 in Verbindung mit Arti
kel 45 berechnete norwegische Hinterblie
benen- oder InvaliditätSrenie zahlbar ist, 
finden Artikel 8 Absatz 1 Unterabsatz 3 
und Artikel 10 Absatz 11 Unterabsatz 3 des 
norwegischen Versicherungsgesetzes, die die 
Bewilligung einer Rente in Abweichung. von 
der allgemeinen Voraussetzung erlauben, daß 
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in den zwölf Monaten vor dem Eintritt des 
Versicherungsfalles eine Versicherung gemäß 
dem norwegischen Versicherungsgesetz 
bestanden haben muß, keine Anwendung." 

6. Unter Nummer 2 [Verordnung (EWG) 
Nr. 574/72 des Rates] werden vor den Anpassun
gen folgende Gedankenstriche eingefügt: 

392 R 1248: Verordnung (EWG) Nr. 1248/ 
92 des Rates vom 30. April 1992 (ABI. 
Nr. L 136 vom 19. 5. 1992, S. 7) 
392 R 1249: Verordnung (EWG) Nr. 1249/ 
92 des Rates vom 30. April 1992 (ABI. 
Nr. L 136 vom 19.5. 1992, S. 28) 
393 R 1945: Verordnung (EWG) Nr. 1945/ 
93 des Rates vom 30. Juni 1993 (ABI. 
Ni". L 181 vom 23.7. 1993, S. 1)" 

7. Unter Nummer 2 [Verordnung (EWG) 
Nr. 574/72 des Rates] erhält die Anpassung unter 
Buchstabe b, überschrift N. FINNLAND, folgen
de Fassung: 

"N. FINNLAND 
l. Krankheit und Mutterschaft: 

a) Geldleistungen: 
Kansaneläkelaitos - Folkpensionsan
stalten (Sozialversicherungsanstalt), 
Helsinki, oder 
die Rentenversicherung, bei der die 
betreffende Person, versichert ist 

b) Sachleistungen: 
i) Rückerstattungen aus der Kran

kenversicherung: 
Kansaneläkelaitos Folkpensi
onsanstalten (Sozialversicherungs
anstalt), Helsinki, oder 
die Rentenversicherung, bei der 
die betreffende Person versichert 
ist 

ii) Volks gesundheit und Kranken
hausleistungen : 
die örtlichen Einheiten, die Lei
stungen im Rahmen des Systems 
erbringen 

2. Alter, Invalidität, Tod (Renten): 
a) Staatliche Renten: 

Kansaneliikelaitos - Folkpensionsan
stalten (Sozialversicherungsanstalt), 
Helsinki 

b) Berufsrenten : 
der Berufsrententräger, der Renten 
gewährt und auszahlt 

3. Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten: 
der für die Unfallversicherung der 
betreffenden Person zuständige Träger 

4. Leistungen im Todesfalle: 
Kansaneläkelaitos - Folkpensionsanstal
ten (Sozialversicherungsanstalt), Helsin
ki, oder 

der für die Auszahlung der Leistungen 
aus' der Unfallversicherung zuständige 
Träger 

5. Arbeitslosigkeit: 
a) Grundsystem : 

Kansaneläkelaitos - Folkpensionsan
stalten (Sozialversicherungsanstalt), 
Helsinki 

b) Einkommensbezogenes System: 
die zuständige Arbeitslosenversiche
rung 

6. Famili((nleistungen: 
Kansaneläkelaitos - Folkpensionsanstal
ten (Sozialversicherungsanstalt), Helsin
ki" 

8. Unter Nummer 2 [Verordnung (EWG) 
Nr. 574/72 des Rates] erhält die Anpassung unter 
Buchstabe c, überschrift N. FINNLAl'{D, folgen
de Fassung: 

"N. FINNLAND 
l. Krankheit und Mutterschaft: 

a) Geldleistungen : 
Kansaneläkelaitos, - Folkpensionsan
stalten (Sozialversicherungsanstalt), 
Helsinki 

b) Sachleistungen: 
i) Rückerstattungen aus der Kran

kenversicherung: 
Kansaneläkelaitos Folkpensi
onsanstalten (Sozialversicherungs
anstalt), Helsinki . 

ii) Volksgesundheit· und Kranken
hausleistungen : 
die örtlichen Einheiten, die Lei
stungen im Rahmen des Systems 
erbringen 

2. Alter, Invalidität, Tod (Renten): 
a) Staatliche Renten: 

Kansaneläkelaitos - Folkpensionsan
stalten . (Sozialversicherungsanstalt), 
Helsinki 

b) Berufsrenten : 
Eläketurvakeskus - Pensionsskydd
scentralen (Zentralanstalt für Renten
schutz), Helsinki 

3. Leistungen im Todesfall: 
Allgemeine Leistungen im Todesfall : 
Kansaneläkelaitos - Folkpensionsanstal
ten (Sozialversicherungsanstalt), Helsinki 

4. Arbeitslosigkeit: 
a) Grundsystem: 

Kansaneläkelaitos - Folkpensionsan
stalten (Sozialversicherungsanstalt), 
Helsinki 
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b) Einkommensbezogenes System: 
i) Im Falle des Artikels 69: Kansa

neläkelaitos Folkpensionsanstalten 
(Sozialversicherungsanstalt) , Hel
sinki 

ii) In sonstigen Fällen: 
die zuständige Arbeitslosenversi
cherung 

5. Familienleistungen : 
Kansaneläkelaitos - Folkpensionsanstal
ten (Sozialversicherungsanstalt) ,Helsin
!ci" 

9. Unter Nummer 2 [Verordnung (EWG) 
Nr. 574/72 des Rates] erhält die Anpassung unter 
Buchstabe c, überschrift R. SCHWEDEN, 
Nummer 2 folgende Fassung: 

,,2. Für Leistungen bei Arbeitslosigkeit: 
das Arbeitsamt der Provinz des W ohn- oder 
Aufenthaltsortes" 

10. Unter Nummer 2 [Verordnung (EWG) 
Nr. 574/72 des Rates] erhält die Anpassung unter 
Buchstabe d, überschrift N. FINNLAND, folgen
de Fassung: 

"N. FINNLAND 
1. Kranken- und Mutterschaftsversiche

rung, staatliche Renten, Familienleistun~ 
gen, Leistungen bei Arbeitslosigkeit und 
Leistungen im Todesfall : 
Kansaneläkelaitos - Folkpensionsanstal
ten (Sozialversicherungsanstalt), Helsinki 

2. Berufsrenten : 
Eläketurvakeskus - Pensionsskyddscen
tralen (Zentralanstalt für Rentenschutz), 
Helsinki 

3. Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten: 
Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto -
o lyckfallsförsäkringsanstalternas För
bund (Verband der Unfallversicherer), 
Helsinki" 

11. Unter Nummer 2 [Verordnung (EWG) 
Nr. 574/72 des Rates] werden zwischen den 
Anpassungen unter den Buchstaben d und e 
folgende Anpassungen eingefügt: 

"d a) Anhang 5 wird wie folgt ergänzt: 

·67. ÖSTERREICH-BELGIEN 
Keine 

68. ÖSTERREICH-DÄNEMARK 
Keine 

69. ÖSTERREICH-DEUTSCHLAND 
Abschnitt II Nummer 1 und Abschnitt III 
der Vereinbarung vom 2. August 1979 
über die Durchführung des Abkommens 
vom 19. Juli 1978 über die Arbeitslosen
versicherung 

70. ÖSTERREICH-SPANIEN 
Keine 

71. ÖSTERREICH-FRANKREICH 
Keine 

72. ÖSTERREICH-GRIECHENLAND 
Keine 

73. ÖSTERREICH-IRLAND 
Keine 

74. ÖSTERREICH-ITALIEN 
Keine 

75. ÖSTERREICH-LUXEMBURG 
Keine 

76. ÖSTERREICH-NIEDERLANDE 
Keine 

77: ÖSTERREICH-PORTUGAL 
Keine 

78. ÖSTERREICH-VEREINIGTES 
KÖNIGREICH 
a) Artikel 18 Absätze und 2 der 

Vereinbarung vom 10. November 1980 
über die Durchführung des Abkommens 
über die soziale Sicherheit vom 22. Juli 
1980, geändert durch die Zusatzverein
barung vom 26. März 1986 hinsichtlich 
der Personen, die nicht die Behandlung 
gemäß Titel III Kapitel 1 der Verord
nung beanspruchen können 

b) Artikel 18 Absatz 1 der genannten 
Vereinbarung hinsichtlich der Personen, 
die die Behandlung gemäß Titel III 
Kapitel 1 der Verordnung beanspruchen 
können, mit der Maßgabe, daß für im 
Gebiet Österreichs ansässige österreichi
sche Staatsangehörige und für im 
Gebiet des Vereinigten Königreichs 
(mit Ausnahme Gibraltars) ansässige 
Staatsangehörige des Vereinigten 
Königreichs an die Stelle des Formu
lars E 111 für alle von diesem Formular 
erlaßten Leistungen der betreffende Paß 
tritt 

79. ÖSTERREICH-FINNLAND 
Keine 

80. ÖSTERREICH-ISLAND 
Gegenstandslos 

81. 
82. ÖSTERREICH-NORWEGEN 

Keine 
83. ÖSTERREICH-SCHWEDEN 

Keine 
84. FINNLAND-BELGIEN 

Gegenstandslos 
85. FINNLAND-DÄNEMARK 

Artikel 23 des Nordischen übereinkom
mens über die soziale Sicherheit vom 
15. Juni 1992: Vereinbarung über den 
gegenseitigen Verzicht auf die Erstattung 
gemäß Artikel 36 Absatz 3, Artikel 63 
Absatz 3 und Artikel 70 Absatz 3 der 
Verordnung (Kosten für Sachleistungen bei 
Krankheit und Mutterschaft, Arbeitsun
fällen und Berufskrankheiten sowie 
Arbeitslosengeld)' und gemäß Artikel 105 
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Absatz 2 der Durchführungsverordnung . 
(Kosten für verwaltungsmäßige Kontrollen 
und ärztliche Untersuchungen) 

86. FINNLAND-DEUTSCHLAND 
Keine 

87. FINNLAND-SPANIEN 
Keine 

88. FINNLAND-FRANKREICH 
Gegenstandslos 

89. FINNLAND-GRIECHENLAND 
Keine 

90. FINNLAND-IRLAND 
Gegenstandslos 

91. FINNLAND-ITALIEN 
Gegenstandslos 

92. FINNLAND-LUXEMBURG 
Keine 

93. FINNLAND-NIEDERLANDE 
Gegenstandslos 

94. FINNLAND-PORTUGAL 
Gegenstandslos 

95. FINNLAND-VEREINIGTES KÖNIG
REICH 
Keine 

96. FINNLAND::....ISLAND 

97. 

Artikel 23 des Nordischen übereinkom
mens über die soziale Sicherheit vom 
15. Juni 1992: Vereinbarung über den 
gegenseitigen Verzicht auf die Erstattung 
gemäß Artikel 36 Absatz 3, Artikel 63 
Absatz 3 und Artikel 70 Absatz 3 der 
Verordnung (Kosten für Sachleistungen bei 
Krankheit und Mutterschaft, Arbeitsun
fällen und Berufskrankheiten sowie 
Arbeitslosengeld) und gemäß Artikel 105 
Absatz 2 der Durchführungsverordnung 
(Kosten für verwaltungsmäßige Kontrollen 
und ärztliche Untersuchungen) 

98. FINNLAND-NORWEGEN 
Artikel 23 des Nordischen übereinkom
mens über die soziale Sicherheit vom 
15. Juni 1992: Vereinbarung über den 
gegenseitigen Verzicht auf die Erstattung 
gemäß Artikel 36 Absatz 3, Artikel 63 
Absatz 3 und Artikel 70 Absatz 3 der 
Verordnung (Kosten für Sachleistungen bei 
Krankheit und Mutterschaft, Arbeitsun
fällen und Berufskrankheiten sowie 
Arbeitslosengeld) und gemäß Artikel 105 
Absatz 2 der Durchführungsverordnung 
(Kosten für verwaltungsmäßige Kontrollen 
und ärztliche Untersuchungen) 

99. FINNLAND-SCHWEDEN 
Artikel 23 des Nordischen übereinkom
mens über die soziale Sicherheit vom 
15. Juni 1992: Vereinbarung über den 
gegenseitigen Verzicht auf die Erstattung 
gemäß Artikel 36 Absatz 3, Artikel 63 
Absatz 3 und Artikel 70 Absatz 3 der 
Verordnung (Kosten für Sachleistungen bei 

Krankheit und Mutterschaft, Arbeitsun
fällen und Berufskrankheiten sowie 
Arbeitslosengeld) und gemäß Artikel 105 
Absatz 2 der Durchführungsverordnung 
(Kosten für verwaltungsmäßige Kontrollen 
und ärztliche Untersuchungen) 

100. ISLAND-BELGIEN 
Gegenstandslos 

101. ISLAND-DÄNEMARK 
Artikel 23 des Nordischen übereinkom
mens über die soziale Sicherheit vom 
15. Juni 1992: Vereinbarung über den 
gegenseitigen Verzicht auf die Erstattung 
gemäß Artikel 36 Absatz 3, Artikel 63 
Absatz 3 und Artikel 70 Absatz 3 der 
Verordnung (Kosten für Sachleistungen bei 
Krankheit und Mutterschaft, Arbeitsun
fällen und Berufskrankheiten sowie 
Arbeitslosengeld) und gemäß Artikel 105 
Absatz 2 der Durchführungsverördnung 
(Kosten für verwaltungsmäßige Kontrollen 
und ärztliche Untersuchungen) 

102. ISLAND-DEUTSCHLAND 
Gegenstandslos 

103. ISLAND-SPANIEN 
Gegenstandslos 

104. ISLAND-FRANKREICH 
Gegenstandslos 

105. IS~ND-GRIECHENLAND 
Gegenstandslos 

106. ISLAND-IRLAND 
Gegenstandslos 

107. ISLAND-ITALIEN 
Gegenstandslos 

108. ISLAND-LUXEMBURG 
Keine 

109. ISLAND-NIEDERLANDE 
Gegenstandslos 

110. ISLAND-PORTUGAL 
Gegenstandslos 

111. ISLAND-VEREINIGTES 
REICH 
Keine 

112. 
113. ISLAND-NORWEGEN 

KÖNIG-

Artikel 23 des Nordischen übereinkom
mens über die soziale Sicherheit vom 
15 . Juni 1992 : Vereinbarung über den 
gegenseitigen Verzicht .auf die Erstattung 
gemäß Artikel 36 Absatz 3, Artikel 63 
Absatz 3 und Artikel 70 Absatz 3 der 
Verordnung (Kosten für Sachleistungen bei 
Krankheit und Mutterschaft, Arbeitsun
fällen und Berufskrankheiten sowie 
Arbeitslosengeld) und gemäß Artikel 105 
Absatz 2 der Durchführungsverordnung 
(Kosten für verwaltungsmäßige Kontrollen 
und ärztliche Untersuchungen) 

114. ISLAND-SCHWEDEN 
Artikel 23 des Nordischen übereinkom
mens über die soziale Sicherheit vom 

1621 der Beilagen und Zu 1621 der Beilagen XVIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)48 von 135

www.parlament.gv.at



1621 der Beilagen 49 

115. 
116. 
117. 
118. 
119. 
120. 
121. 
122. 
123. 
124. 
125. 
126. 
127. 
128. 

15. Juni 1992: Vereinbarung über den 
gegenseitigen Verzicht auf die Erstattung 
gemäß Artikel 36 Absatz 3, Artikel 63 
Absatz 3 und Artikel 70 Absatz 3 der 
Verordnung (Kosten für Sachleistungen bei 
Krankheit und Mutterschaft, Arbeitsun
fällen und Berufskrankheiten sowie 
Arbeitslosengeld) und gemäß Artikel' 105 
Absatz 2 der Durchführungsverordnung 
(Kosten für verwaltungsmäßige Kontrollen 
und ärztliche Untersuchungen) 

129. NORWEGEN-BELGIEN 
Gegenstandslos 

130. NORWEGEN-DÄNEMARK 
Artikel 23 des Nordischen übereinkom
mens über die soziale Sicherheit vom 
15. Juni 1992: Vereinbarung über den 
gegenseitigen Verzicht auf die Erstattung 
gemäß Artikel 36 Absatz 3, Artikel 63 
Absatz 3 und Artikel 70 Absatz 3 der 
Verordnung (Kosten für Sachleistungen bei 
Krankheit und Mutterschaft, Arbeitsun
fällen und Berufskrankheiten sowie 
Arbeitslosengeld) und gemäß Artikel 105 
Absatz 2 der Durchführungsverordnung 
(Kosten für verwaltungsmäßige Kontrollen 
und ärztliche Untersuchungen) 

131. NORWEGEN-DEUTSCHLAND 
Gegenstandslos 

132. NORWEGEN-SPANIEN 
Gegenstandslos 

133. NORWEGEN-FRANKREICH 
Keine 

134. NORWEGEN -GRIECHENLAND 
Keine 

135. NORWEGEN-IRLAND 
Gegenstandslos 

136. NORWEGEN-ITALIEN 
Keine 

137. NORWEGEN-LUXEMBURG 
Keine 

138. NORWEGEN-NIEDERLANDE 
Keine· 

139. NORWEGEN-PORTUGAL 
Keine 

140. NORWEGEN-VEREINIGTES 
KÖNIGREICH 
Artikel 7 Absatz 3 des Verwaltungsab
kommens vom 28. August 1990 über die 
Durchführung des Abkommens über die 
soziale Sicherheit 

141. NORWEGEN-SCHWEDEN 
Artikel 23 des Nordischen übereinkom
mens über die soziale Sicherheit vom 
15. Juni 1992: Vereinbarung über den 
gegenseitigen Verzicht auf die Erstattung 
gemäß Artikel 36 Absatz 3, Artikel 63 
Absatz 3 und Artikel 70 Absatz 3 der 
Verordnung (Kosten für Sachleistungen bei 
Krankheit und Mutterschaft, Arbeitsun
fällen und Berufskrankheiten sowie 
Arbeitslosengeld) und gemäß Artikel 105 
Absatz 2 der Durchführungsverordnung 
(Kosten für verwaltungsmäßige Kontrollen 
und ärztliche Untersuchungen) 

142. SCHWEDEN-BELGIEN 
Gegenstandslos 

143. SCHWEDEN-DÄNEMARK 
Artikel 23 des Nordischen übereinko~
mens über die soziale Sicherheit vom 
15. Juni 1992: Vereinbarung über den 
gegenseitigen Verzicht auf die Erstattung 
gemäß Artikel 36 Absatz 3, Artikel 63 
Absatz 3 und Artikel 70 Absatz 3 der 
Verordnung (Kosten für Sachleistungen bei 
Krankheit und Mutterschaft, Arbeitsun
fällen und Berufskrankheiten sowie 
Arbeitslosengeld) und gemäß Artikel 105. 
Absatz 2 der Durchführungsverordnung 
(Kosten für verwaltungsmäßige Kontrollen 
und ärztliche Untersuchungen) 

144. SCHWEDEN-DEUTSCHLAND 
Keine 

145. SCHWEDEN-SPANIEN 
Keine 

146. SCHWEDEN-FRANKREICH 
Keine 

147. SCHWEDEN-GRIECHENLAND 
Keine 

148. SCHWEDEN-IRLAND 
Gegenstandslos 

149. SCHWEDEN-ITALIEN 
Keine 

150. SCHWEDEN-LUXEMBURG 
Keine 

151. SCHWEDEN-NIEDERLANDE 
Keine 

152. SCHWEDEN-PORTUGAL 
Keine 

153. SCHWEDEN-VEREINIGTES KÖNIG
REICH 
Keine" 

12. Unter Nummer 2 (Verordnung (EWG) 
Nr. 574/72 des Rates) werden zwischen den 
Anpassungen unter den Buchstaben fund g. 
folgende Anpassungen eingefügt: 

4 
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"f a) In Anhang 8 wird am Ende von Teil A 
Buchstabe a folgendes eingefügt: 

"Österreich und Belgien 
Österreich und Deutschland 
Österreich und Spanien 
Österreich und Frankreich 
Österreich und Irland 
Österreich und Luxemburg 
Österreich und den Niederlanden 
Öst~rreich und Portugal 
Österreich und dem Vereinigten Königreich 
Österreich und Finnland 
Österreich und Island 
Österreich und Norwegen 
Österreich und Schweden 
Finnland und Belgien 
Finnland und Deutschland 
Finnland und Spanien . 
Finnland und Frankreich 
Finnland und Irland 
Finnland und Luxemburg 
Finnland und den Niederlanden 
Finnland und Portugal 
Finnland und dem Vereinigten Königreich 
Finnland und Island 
Finnland und Norwegen 
Finnland und Schweden 
Island und Belgien 
Island und Deutschland 
Island und Spanien 
Island und Frankreich 
Island und Luxemburg 
Island und den Niederland~n 
Island und dem Vereinigten Königreich 
Island und Norwegen 
Island und Schweden 
Norwegen und Belgien 
Norwegen und Deutschland 
Norwegen und Spanien 
Norwegen und Frankreich 
Norwegen und Irland 
Norwegen und Luxemburg 
Norwegen und den Niederlanden 
Norwegen und Portugal 
Norwegen und dem Vereinigten Königreich 
Norwegen und Schweden 
Schweden und Belgien 
Schweden und Deutschland 
Schweden und Spanien 
Schweden und Frankreich 
Schweden und Irland 
Schweden und Luxemburg 
Schweden und den Niederlanden 
Schweden und Portugal 
Schweden und dem Vereinigten Königreich" 

13. Unter Nummer 2 [Verordnung (EWG) 
Nr. 574/72 des Rates] erhält die Anpassung unter 
Buchstabe g, überschrift N.FlNNLAND, folgen
de Fassung: 

"N. FINNLAND 
Die Jahresdurchschnittskosten für Sachleistun
gen werden unter Berücksichtigung der 
Systeme der Volksgesundheit und der Kran
kenhauspflege, der Rückerstattungen aus der 
Krankenversicherung sowie der Rehabilita
tionsleistungen der Kansaneläkelaitos Folk
pensions anstalten (Sozialversicherungsanstalt), . 
Helsinki, berechnet." 

14. Unter Nummer 2 [Verordnung (EWG) 
Nr. 574/72 des Rates] erhält die Anpassung unter 
Buchstabe h, überschrift N. FINNLAND, folgen
de Fassung: 

"N. FINNLAND 

1. Für die Anwendung von Artikel 14 
Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 14a 
Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung 
und von Artikel 11 Absatz 1, Artikel 11a 
Absatz 1, Artikel 12a, Artikel 13 Absätze 
2 und 3 und Artikel 14 Absätze 1 und 2 
der Durchführungsverordnung : 
Eläketurvakeskus - Pensionsskyddscen
tralen (Zentralanstalt für Rentenschutz), 
Helsinki 

2. Für die Anwendung von Artikel 10b der 
Durchführungsverordnung : 
Kansaneläkelaitos - Folkpensiohsanstal
ten (Sozialversicherungsanstalt) , Helsinki 

3. Für die Anwendung der Artikel 36 und 
90 der Durchführungsverordnung : 
Kansaneläkelaitos - Folkpensionsanstal
ten (Sozialversicherungsanstalt), Helsin
ki, oder 
Työeläkelaitokset (Berufsrententräger) 
und Eläketurvakeskus - Pensionsskydd
scentralen (Zentralanstalt für Renten
schutz), Helsinki 

4. Für die Anwendung von Artikel 37 
Buchstabe b und Artikel 38 Absatz 1, 
Artikel 70 Absatz 1, Artikel 82 Absatz 2, 
Artikel 85 Absatz 2 und Artikel 86 
Absatz 2 der Durchführungsverordnung: 
Kansaneläkelaitos - Folkpensionsanstal
ten (Sozialversicherungsanstalt), Helsinki 

5. Für die Anwendung der Artikel 41 bis 59 
der Durchführungsverordnung : 
Kansaneläkelaitos - Folkpensionsanstal
ten (Sozialversicherungsanstalt), Helsin
ki, oder 
Eläketurvakeskus - Pensionsskyddscen
tralen (Zentralanstalt für Rentenschutz), 
Helsinki . 

6. Für die Anwendung der Artikel 60 bis 
67, 71, 75, 76 und 78 der Durch
führungsverordnung : 
als Träger des Wohn- oder Aufenthalts
ortes der vom Tapaturmavakuutuslait
osten Liitto - Olycksfallsfärsäkringsan-
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stalternas Förbund (Verband der Unfall
versicherer), Helsinki, benannte Ver
sicherungsträger 

7. Für die Anwendung der Artikel 80 und 
81 der Durchführungsverordnung: 
die zuständige Arbeitslosenversicherung 
im Falle von einkommensbezogenen 
Leistungen bei Arbeitslosigkeit 
Kansaneläkelaitos - Folkpensionsanstal
ten (Sozialversicherungsanstalt), Helsin
ki, im Falle der Grundleistungen bei 
Arbeitslosigkeit 

8. Für die Anwendung der Artikel 102 und 
113 der Durchführungsverordnung : 
Kansaneläkelaitos - Folkpensionsanstal
ten (Sozialversicherungsanstalt), Helsin
ki, im Falle der Grundleistungen bei 
Arbeitslosigkeit 
Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto 
Olycksfallsförsäkringsanstalternas För
bund (Verband der Unfallversicherer), 
Helsinki, im Falle "einer Unfallversiche
nmg 

9. Für die Anwendung des Artikels 110 de~ 
Durchführungsverordnung : 
a) Berufsrenten: 

Eläketurvakeskus - Pensionsskydd
scentralen (Zentralanstalt für Renten
schutz), Helsinki, 1m Falle von 
Berufsrenten 

b) Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten: 
Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto 
Olycksfallsförsäkringsanstalternas 
Förbund (Verband der Unfallversi
cherer), Helsinki, im Falle einer 
Unfallversicherung 

c) In allen übrigen Fällen: 
Kansaneläkelaitos - Folkpensionsan
stalten (Sozialversicherungsanstalt), 
Helsinki" 

BESCHLüSSE, DIE DIE VERTRAGSPARTEI
EN ZUR KENNTNIS NEHMEN 

15. Nach Nummer 42 (Beschluß Nr. 147) 
werden folgende neue Nummern eingefügt: 

"42 a. 393 D 0068: Beschluß Nr. 148 vom 
25. Juni 1992 über die Verwendung der 
Bescheinigung über die geltenden 
Rechtsvorschriften (E 101) bei Entsen
dung bis zu drei Monaten (ABI. 
Nr. L 22 vom 30.1. 1993, S. 124) 

42 b. C229/93/S.4: Beschluß Nr. 149 vom 
26. Juni 1992 über die Erstattung der bei 
Aufenthalt in einem anderen Mitglied': 
staat verauslagten Kosten durch den 
zuständigen Träger eines Mitgliedstaa
tes nach dem in Artikel 34 Absatz 4 der 
Verordnung (EWG) Nr. 574/72 ange
gebenen Verfahren (ABI. Nr. C 229 vom 
25. 8. 1993, S. 4) 

42 c. C229/93/S. 5: Beschluß Nr. 150 vom 
26. Juni 1992 zur Anwendung des 
Artikels 77, des Artikels 78 und des 
Artikels 79 Absatz 3 der Verordnung 
(EWG) Nr. 1408/71 und des Artikels 10 
Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ii der 
Verordnung (EWG) Nr. 574/72 (ABI. 
Nr. C 229 vom 25. 8. 1993, S. ·5) 

Der Beschluß gilt für die Zwecke dieses 
Abkommens mit folgenden Anpassun
gen: 

Dem Anhang werden folgende Worte 
angefügt: 

"M. ÖSTERREICH 
1. Wenn es sich ausschließlich um 

Familienbeihilfen handelt: 
das zuständige Finanzamt 

2. In allen anderen Fällen: 
der zuständige Rentenversicherungs
träger 

N. FINNLAND 
1. Kansaneläkelaitos - Folkpensionsan-

stalten (Sozialversicherungsanstalt), 
Helsinki, 
und 

2. Eläketurvakeskus - Pensionsskydd
scentralen (Zentral anstalt für Renten
schutz), Helsinki 

O. ISLAND 

P. 

Tryggingastofnun rikisins (Staatliche 
Anstalt für soziale Sicherheit), Lau
gavegur 114, 150 Reykjavik 

Q. NORWEGEN 
Folketrygdkontoret for Utenlands
saker 
(Staatliche Versicherungsanstalt für 
Sozialversicherung im Ausland), 
Oslo 

R. SCHWEDEN 
Für in Schweden ansässige Leistungs
empfänger: 
die Sozialversicherungsanstalt am 
Wohnort 
Für nicht in Schweden ansässige 
Leistungsempfänger : 
Stockholmsläns allmänna försä
kringskassa, utlandsavdelningen 
(Sozialversicherungsanstalt Stock
holm, Auslandsabteilung)" 

C. RECHTSAKTE, DIE DIE VERTRAGSPAR
TEIEN ZUR KENNTNIS NEHMEN 

16. Nach Nummer 47 (Empfehlung Nr. 18) 
wird folgende neue Nummer eingefügt: 
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,,47 a. C/199/93/S. 11: Empfehlung Nr. 19 
vom 24. November 1992 über die Ver
besserung der Zusammenarbeit zwischen 
den Mitgliedstaaten bei der Durchfüh
rung der Gemeinschaftsregelung (ABI. 
Nr. C 199 vom 23. 7.1993, S. 11)" 

Anhang 7 
des Beschlusses Nr. 7/94 

des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 

Anhang VII (GEGENSEITIGE ANERKEN
NUNG BERUFLICHER QUALIFIKATIONEN) 
des EWR-Abkommens wird wie folgt geändert. 

A. Allgemeines System 

1. Nach Nummer 1 (Richtlinie 89/48/EWG des 
Rates) wird folgende neue Nummer eingefügt: 

,,1 a. 392 L 0051: Richtlinie 921511EWG des 
Rates vom 18. Juni 1992 über eine zweite 
allgemeine Regelung zur Anerkennung 
beruflicher Befähigungsnachweise in 
Ergänzung zur Richtlinie 89/48/EWG 
(ABI. Nr. L 209 vom 24. 7. 1992, S. 25) 

Die Richtlinie gilt für die Zwecke dieses 
Abkommens mit folgenden Anpassungen: 

a) Die Änderung der Anhänge C 
und D gemäß Artikel 15 der Richt
linie wird nach folgenden Verfahren 
vorgenommen: 

1. Änderungen bezüglich der Ausbildungs
gänge in einem EG-Mitgliedstaat 

1. Wird der begründete Antrag von 
einem EG-Mitgliedstaat eingereicht, 

~) so werden Sachverständige der 
EFfA-Staaten gemäß Artikel 100 
des Abkommens an dem in Artikel 
15 der Richtlinie vorgesehenen 
internen Beschlußfassungsverfahren 
der Gemeinschaft beteiligt; 

b) so wird der Beschluß der Gemein
schaft gemäß Artikel 102 des 
Abkommens dem Gemeinsamen 
EWR-Ausschuß übermittelt. 

2. Wird der begründete Antrag von 
einem EFf A-Staat eingereicht, 

a) so reicht der EFf A-Staat einen 
Änderungsantrag beim Gemeinsa
men EWR-Ausschuß ein; 

b) so übermittelt der Gemeinsame 
EWR-Ausschuß den Antrag der 
Kommission; 

c) so unterbreitet die Kommission den 
Antrag dem in Artikel 15 der 
Richtlinie vorgesehenen Ausschuß; 

Sachverständige der EFfA-Staaten 
werden gemäß Artikel 100 des 
Abkommens beteiligt; 

d) so wird der Beschluß der Gemein
schaft gemäß Aqikel 102 des 
Abkommens dem Gemeinsamen 
EWR-Ausschuß übermittelt. 

I1. Änderungen bezüglich der Ausbil
. dungsgänge in einem EFfA-Staat 

1. Wird der begründete Antrag von 
einem EFf A-Staat eingereicht, 

a) so unterbreiten die EFfA-Staaten 
dem Gemeinsamen EWR-Ausschuß 
einen Änderungsantrag; 

b) so übermittelt der Gemeinsame 
EWR-Ausschuß den Antrag über 
den zuständigen Unterausscnuß 
einer Arbeitsgruppe, die sich, auf 
EG-Seite aus Mitgliedern des in 
Artikel 15 der Richtlinie eingesetz
ten EG-Ausschusses und auf EFfA
Seite aus Sachverständigen der 
EFfA-Staaten zusammensetzt; 

c) so faßt der Gemeinsame EWR
Ausschuß seinen Beschluß über die 
Änderung der Anhänge C und D 
auf der Grundlage des von der 
unter Buchstabe b genannten 
Arbeitsgruppe vorgelegten Berichts. 

2. Wird der begründete Antrag von 
einem EG-Mitgliedstaat eingereicht, 

a) so reicht der EG-Mitgliedstaat 
seinen Antrag bei der Kommission 
eIn; 

b) so übermittelt die Kommission den 
Antrag dem Gemeinsamen EWR
Ausschuß; 

c) so wendet der Gemeinsame EWR
Ausschuß das unter Nummer 1 
Buchstaben bund c genannte 
Verfahren an. 

b) Anhang C wird wie folgt ergänzt: 

VERZEICHNIS DER BESONDERS STRUK
TURIERTEN AUSBILDUNGSGÄNGE GE
MÄss Artikel 1 BUCHSTABE a. ZWEITER 
GEDANKENSTRICH ZIFFER ii 

a) Unter der überschrift "1. Paramedizinischer 
und sozialpädagogischer Bereich" wird folgendes 
angefügt: 

"In Österreich 
die Bildung und Ausbildung, die zu folgenden 
Berufen führt: 

Kontaktlinsenoptiker 
Fußpfleger 
Hörgeräteakustiker 
Drogist 
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Die betreffenden Bildungs- und Ausbildungs
gänge haben eine Gesamtdauer von mindestens 
vierzehn Jahren und umfassen eine mindestens 
fünf jährige Ausbildung im Rahmen einer· struk
turierten Ausbildung, die in eine mindestens 
dreijährige Lehre die Ausbildung erfolgt 
teilweise im Unternehmen und teilweise an einer 
berufsbildenden Einrichtung - und eine Phase 
beruflicher Ausbildung und Praxis unterteilt ist und 
die durch eine berufliche Prüfung abgeschlossen 
wird, welche das Recht verleiht, den Beruf 
auszuüben und Lehrlinge auszubild<;n. 

die Bildung und Ausbildung, die zu folgenden 
Berufen führt: 

- Masseur 

Der betreffende Bildungs- und Ausbildungsgang 
hat eine Gesamtdauer von vierzehn Jahren und 
umfaßt eine fünf jährige Ausbildung im Rahmen 
einer strukturierten Ausbildung, die in eine 
zweijährige Lehre, eine zweijährige Phase berufli
cher Ausbildung und Praxis und einen einjährigen 
Ausbildungsgang unterteilt ist und die durch eine 
berufliche Prüfung abgeschlossen wird, welche das 
Recht verleiht, den Beruf auszuüben und Lehrlinge 
auszubilden. 

- Kindergärtnerlin 
- Erzieher 

Die betreffenden Bildungs- und Ausbildungs
gänge haben eine Gesamtdauer von dreizehn 
Jahren und umfassen eine fünf jährige Berufsaus
bildung an einer entsprechenden Schule, die durch 
eine Prüfung abgeschlossen wird." 

b) Unter der überschrift ,,2. Meister (Bildungs
und Ausbildungsgänge zum "Meister", für die nicht 
unter die Richtlinien des Anhangs A fallenden 
handwerklichen Tätigkeiten)" wird folgendes 
angefügt: 

"In Österreich 
die Bildung und Ausbildung, die zu folgenden 
Berufen führt: 

Bandagist 
Miederwarenerzeuger 
Optiker 
Orthopädieschuhmacher 
Orthopädietechniker 
Zahntechniker 
Gärtner 

Die betreffenden Bildungs- und Ausbildungs
gänge haben eine Gesamtdauer von mindestens 
vierzehn Jahren und umfassen eine mindestens 
fünf jährige Ausbildung im Rahmen einer struk
turierten Ausbildung, die in eine mindestens 
dreijährige Lehre die Ausbildung erfolgt 
teilweise im Unternehmen und teilweise an einer 
berufsbildenden Einrichtung - und eine minde
stens zweijährige Phase beruflicher Ausbildung und 
Praxis unterteilt ist und die durch eine Meister-

prüfung abgeschlossen wird, welche das Recht 
verleiht, den Beruf auszuüben, Lehrlinge aus
zubilden und den Titel "Meister" zu führen. 

Die Bildung und Ausbildung, die zu folgenden 
Meisterberufen im Bereich der Land- und Forst
wirtschaft führen: 

Meister in der Landwirtschaft 
Meister in der ländlichen Hauswirtschaft 
Meister im Gartenbau 
Meister im Feldgemüsebau 
Meister im Obstbau und in der Obstverwer
tung 
Meister im Weinbau und in der Kellerwirt
schaft 
Meister in der Molkerei und Käsereiwirt
schaft 
Meister in der Pferdewirtschaft 
Meister in der Fischereiwirtschaft 
Meister in der Geflügelwirtschaft 

- , Meister in der Bienenwirtschaft 
Meister in der Forstwirtschaft 
Meister in der Forstgarten- und Forstpflege
wirtschaft 
Meister in der landwirtschaftlichen Lager
haltung 

Die betreffenden Bildungs- und Ausbildungs
gänge haben eine Gesamtdauer von mindestens 
fünfzehn Jahren und umfassen eine mindestens 
sechsjährige Ausbildung im Rahmen einer struk
turierten Ausbildung, die in eine mindestens 
dreijährige Lehre die Ausbildung erfolgt 
teilweise im Betrieb und. teilweise an einer 
berufsbildenden Einrichtung - und eine drei
jährige Berufspraxis unterteilt ist und die durch 
eine Meisterpriffung abgeschlossen wird, welche 
das Recht verleiht, Lehrlinge auszubilden und den: 
Titel "Meister" zu führen. 

In Norwegen 
die Bildung und Ausbildung, die zu folgenden 
Berufen führt: 

Landschaftsgärtner ("anleggsgartner") 
- Zahntechniker ("tanntekniker") 

Die betreffenden Bildungs- und Ausbildungs
gänge haben eine Gesamtdauer von mindestens 
vierzehn Jahren und umfassen eine mindestens 
fünf jährige Ausbildung im Rahmen einer struk
turierten Ausbildung, die in eine mindestens 
dreijährige Lehre die Ausbildung erfolgt 
teilweise im Unternehmen und teilweise an einer 
berufsbildenden Einrichtung - und eine zwei
jährige Phase beruflicher Ausbildung und Praxis 
unterteilt ist und die durch eine Meisterprüfung 
über den Handwerksberuf abgeschlossen wird, 
w:elche das Recht verleiht, Lehrlinge auszubilden 
und den Titel "Mester" zu führen". 

c) Unter der überschrift ,,3. Seeschiffahrt" wird 
folgendes eingefügt: 
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i) unter der überschrift "a) Schiffsführung" : 
t 

"In Island 
die Bildung und Ausbildung, die zu folgenden 
Berufen führt: 

Kapitän der Handelsmarine ("skipstj6ri") 
Erster Offizier ("styrimadur") 
Wachoffizier ("undirstyrimadur") 
leitender technischer Offizier ("velstj6ri 1. 
stigs") 

In Norwegen 
die Bildung und Ausbildung, die zu folgenden 
Berufen führt: 

Kapitän der Handelsmarine ("skipsf0rer") 
Erster Offizier ("overstyrmann") 
SkipperiSteuermann ("Kystskipper") 
Wachoffizier ("styrmann") 
Schiffsbetriebsmeisterlleitender technischer 
Offizier ("maskinsjef") 
Zweiter technischer Offizier (" 1. maskinist") 
technischer Alleinoffizier ("enemaskinist") 
technischer Wachoffizier ("maskinoffiser") 

Die betreffenden Bildungs- und Ausbildungs-
gänge umfassen 

in Island eine Grundschulzeit von neun oder 
zehn Jahren, an die sich ein zweijähriger 
Seedienst anschließt, ergänzt durch eine 

_ dreijährige (für technische Offiziere fünf
jährige) berufliche Fachausbildung; 
in Norwegen eine Grundschulzeit von neun 
Jahren, an die sich ein dreijähriger (für 
technische Offiziere zweieinhalbjähriger) 
Grundausbildungsgang und Seedienst 
anschließt, ergänzt 
für technische Wachoffiziere durch eine 
einjährige berufliche Fachausbildung; 
für die anderen Berufe durch eine zwei
jährige berufliche Fachausbildung 

und durch weiteren Seedienst, und sind im 
Rahmen des Internationalen STCW-übereinkom
mens (Internationales übe-reinkommen über Nor
men für die Ausbildung, die Eneilung von 
Befähigungszeugnissen und den Wachdienst von 
Seeleuten, 1978) anerkannt. 

In Norwegen 
die Bildung und Ausbildung, die zu folgendem 
Beruf fühn: 

- Schiffselektriker ("elektroautomasjonstek-
niker I skipselektriker") 

Die betreffenden Bildungs- und Ausbildungs
gänge umfassen eine Grundschulzeit von neun 
Jahren, an die sich ein Grundausbildungsgang mit 
einer Dauer von zwei Jahren anschließt, ergänzt 
durch eine einjährige Seedienstpraxis und eine 
einjährige berufliche Fachausbildung." 

ii) unter der überschrift "b) Hochseefischerei": 

"In Island 
die Bildung und Ausbildung, die zu folgenden 
Berufen fühn: 

Kapitän Fischerei ("skipstj6ri") 
Erster Steuermann ("styrima3ur") 
Wachoffizier (" undirstyri~a3ur") 

Die entsprechenden Bildungs- und Ausbildungs
gänge umfassen eine Grundschulzeit von neun 
oder zehn Jahren, an die sich ein zweijähriger 
Seedienst anschließt, ergänzt durch eine zwei
jährige berufliche Fachausbildung, die durch eine 
Prüfung abgeschlossen wird, und sind im Rahmen 
des übereinkommens von Torremolinos (Inter
nationales übereinkommen von 1977 über die 
Sicherheit von Fischereifahrzeugen) anerkannt." 

iii) Unter der neuen überschrift "c) Personal 
mobiler Bohrinseln": 

"In Norwegen 
die Bildung und Ausbildung, die zu folgenden 
Berufen fühn: 

Betriebsleiter einer Bohrplattform' ("platt
formsjef") 
für die Stabilität Verantwonlicher ("stabi
litetssjef") 
Bediener des Kontrollraums ("kontrollro
moperawr") 
technischer Leiter ("teknisk sjef") 
technischer Assistent ("teknisk assistent") 

Die betreffenden Bildungs- und Ausbildungs
gänge umfassen eine Grundschulzeit von neun 
Jahren, an die sich ein Grundausbildungsgang mit 
einer Dauer von zwei Jahren anschließt, ergänzt 
durch einen mindestens einjährigen Dienst auf 
einer Bohrinsel und, 

für den Bediener des Kontrollraums durch 
eine einjährige berufliche Fachausbildung, 
für die anderen Berufe durch eine zweiein
halbjährige berufliche Fachausbildung." 

d) Unter der überschrift ,,4. Technischer 
Bereich" wird folgendes eingefügt: 

"In Österreich 
die Bildung und Ausbildung, die zu folgenden 
Berufen fühn: 

Förster 
Technisches Büro 
überlassung von Arbeitskräften - Arbeits
leihe 
Arbeitsvermittlung 
Vermögensberater 
Berufsdetektiv 
Bewachungsgewerbe 
Immobilienmakler 
Immobilienverwalter 
Werbeagentur 
Bauträger (Bauorganisator, Baubetreuer) 
Inkassobüro/Inkassoinstitut 

Die betreffenden Bildungs- und Ausbildungs
gänge haben eine Gesamtdauer von mindestens 
fünfzehn Jahren und umfassen eine Pflichtschulzeit 
von acht Jahren, an die sich eine technische oder 
winschaftliche Sekundarschulausbildung mit einer 
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Dauer von fünf Jahren anschließt, die durch eine 
technische oder wirtschaftliche Reifeprüfung abge
schlossen wird, ergänzt durch eine mindestens 
zweijährige Phase beruflicher - Ausbildung und 
Praxis, die durch eine berufliche Prüfung abge-
schlossen wird. -

- Berater in Versicherungsangelegenheiten 

Der betreffende Bildungs- und Ausbildungsgang 
hat eine Gesamtdauer von fünfzehn Jahren und 
umfaßt eine sechsjährige Ausbildung im Rahmen 
einer strukturierten Ausbildung, die in eine 
dreijährige Lehre und in eine dreijährige Phase 
beruflicher Ausbildung und Praxis unterteilt ist und 
durch eine Prüfung abgeschlossen wird. 

Planender Baumeister 
- Planender Zimmermeister 

Die betreffenden Bildungs- und Ausbildungs
gänge haben eine Gesamtdauer von mindestens 
achtzehn Jahren und umfassen eine mindestens 
neunjährige Berufsausbildung, die in eine vier
jährige technische Sekundarausbildung und eine 
fünf jährige Phase beruflicher Ausbildung und 
Praxis unterteilt ist und durch eine berufliche 
Prüfung abgeschlossen wird, welche das Recht 
verleiht, den Beruf auszuüben und Lehrlinge 
auszubilden, soweit die Ausbildung sich auf das 
Recht zum Planen von Bauten, zur Durchführung 
von _ technischen Berechnungen und zum Leiten 
von Bauarbeiten bezieht ("Maria-Theresianisches 
Privileg"). ')" 

B. MEDIZINISCHE UND PARAMEDIZINI
SCHE BERUFE 

1. Der Nummer 3 (Richtlinie 8111057/EWG 
des Rates) wird folgendes angefügt: 

", geändert durch: 
393 L 0016: Richtlinie 93/16/EWG des 
Rates vom 5. April 1993 (ABI. Nr. L 165 
vom 7.7. 1993, S. 1)" 

2. Der unter Nummer 4 genannte Rechtsakt 
(Richtlinie 75/3621EWG des Rates und die sie 
ändernden Rechtsakte) wird durch folgenden 
Rechtsakt ersetzt: 

,,4. 393 L 0016: Richtlinie 93/16/EWG des 
Rates vom 5. April 1993 zur Erleichterung 
der Freizügigkeit für Ärzte und zur gegen
seitigen Anerkennung ihrer Diplome, Prü-
fungszeugnisse und sonstigen Befähigungs
nachweise (ABI. Nr. L 165 vom 7.7. 1993, 
S. 1)" 

Danach wird vor den bereits vorgenommenen 
Anpassungen folgendes eingefügt: 

"Abweichend von Artikel 30 der Richtlinie 93/16/ 
EWG in der für die Zwecke dieses Abkommens 
angepaßten Fassung erfüllt Norwegen die darin 

genannten Verpflichtungen statt zum Zeitpunkt 
des Inkrafttretens des Abkommens spätestens am 
1. Januar 1995." 

3. Der Text der Nummern 5 und 6 wird 
gestrichen. 

') Die Tätigkeiten des Baugewerbes fallen unter die 
Richtlinie 64/427/EWG des Rates vom 7. Juli 1964 über 
die Einzelheiten der Übergangsmaßnahmen auf dem 
Gebiet der selbständigen Tätigkeiten der be- und 
verarbeitenden Gewerbe der CITI-Hauptgruppen 
23-40 '(Industrie und Handwerk) (AbI. Nr. 117 vom 
23. 7. 1964, S. 1863), für die Zwecke des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschafts raum angepaßt durch 
Artikel 30 des Abkommens und Anhang VII Nummer 31 
des Abkommens. 

Anhang 8 
des Beschlusses Nr. 7/94 

des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 

ANHANG VIII (:NIEDERLASSUNGSRECHT) 
des EWR-Abkommens wird wie folgt geändert. 

Nummer 8 (Richtlinie 90/366/EWG des Rates) 
erhält folgende Fassung: 

,,8. 393 L 0096: Richtlinie 93/96/EWG des 
Rates vom 29. Oktober 1993 über das 
Aufenthaltsrecht der Studenten (ABI. 
Nr. L 317 vom 18. 12. 1993, S. 59) 

Die Richtlinie gilt für die Zwecke dieses 
Abkommens mit folgender Anpassung: 

In Artikel 2 Absatz 1 Unterabsatz 2 
werden die Worte "Aufenthaltserlaubnis 
für einen Staatsangehörigen eines EWG
Mitgliedstaats" durch das Wort "Aufent
haltserlaubnis" ersetzt." 

Anhang 9 
des Beschlusses Nr. 7/94 

des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 

Anhang IX (FINANZDIENSTLEISTUNGEN) 
des EWR-Abkommens wird wie folgt geändert: 

RECHTSAKTE, AUF DIE BEZUG GENOM
MEN WIRD 

A. Kapitell. VERSICHERUNGEN 

1. Unter Nummer 2 (Erste Richtlinie 73/2391 
EWG des Rates) wird vor den Anpassungen 
folgender Gedankenstrich eingefügt: 

392 L0049: Richtlinie 92/49/EWG des 
Rates vom 18. Juni 1992 (ABI. Nr. L 228 
vom 11. 8. 1992, S. 1)" 

2. Unter Nummer 7 (Zweite Richtlinie 88/3571 
EWG des Rates) wird folgender Gedankenstrich 
eingefügt: 

392 L 0049: Richtlinie 92149/EWG des 
Rates vom 18. Juni 1992 (ABI. Nr. L 228 
vom 11. 8. 1992, S. 1)" 
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3. Nach Nummer 7 (Zweite Richtlinie 88/3571 
EWG des Rates) wird folgende neue Nummer ein
gefügt: 

,,7 a. 392 L 0049: Richtlinie 92/49/EWG des 
Rates vom 18. Juni 1992 zur Koordinie
rung der Rechts- und Verwaltungsvor
schriften für die Direktversicherung (mit 
Ausnahme der Lebensversicherung) sowie 
zur Änderung der Richtlinien 73/2391 
EWG und 88/357/EWG (Dritte Richt
linie Schadenversicherung) (ABI. 
Nr. L 228 vom 11. 8. 1992, S. 1) 

Die Richtlinie gilt für die Zwecke dieses 
Abkommens mit folgenden Anpassungen: 

a) In Artikel 48 werden die Worte "der 
Bekanntgabe dieser Richtlinie" durch 
die Worte "des Beschlusses des 
Gemeinsamen EWR-Ausschusses zur 
Einbeziehung dieser Richtlinie in das 
EWR-Abkommen" ersetzt. 

b) Diese Richtlinie findet auf Finnland 
keine Anwendung." 

4. Unter Nummer 11 (Erste Richtlinie 79/2671 
EWG des Rates) wird vor den Anpassungen 
folgender Gedankenstrich eingefügt: 

392 L 0096: Richtlinie 92196/EWG des 
Rates vom 10. November 1992 (ABI. 
Nr. L 360 vom 9. 12. 1992, S. 1)" 

5. Unter Nummer 11 (Erste Richtlinie 79/2671 
EWG des Rates) erhält die Anpassung unter 
Buchstabe a folgende Fassung: 

"a) Artikel 4 wird wie folgt ergänzt: 

"In Finnland betrifft diese Richtlinie nicht die 
Rentengeschäfte von Rentenversicherungsunter
nehmen nach dem Arbeitnehmerrentengesetz 
(TEL) und anderen damit zusammenhängenden 
finnischen Rechtsvorschriften, vorausgesetzt: 

1. die Rentenversicherungsunternehmen, die 
bereits nach finnischem Recht eigene Buch
führungs- und Managementsysteme für ihre 
Rentengeschäfte haben müssen, gründen 
außerdem mit Wirkung vom Zeitpunkt des 
Inkrafttretens des Beschlusses des Gemein-

"samen EWR-Ausschusses zur Einbeziehung 
der Dritten Richtlinie Lebensversicherung 
(92196/EWG) in das EWR-Abkommen 
eigene rechtliche Einheiten für die Ausübung 
dieser Tätigkeiten; 

2. die finnischen Behörden gestatten allen 
Staatsangehörigen und Unternehmen der 
Vertragsparteien in nichtdiskriminierender 
Weise, die in Artikel 1 aufgeführten, mit 
dieser Ausnahme verbundenen Tätigkeiten 
nach finnischem Recht auszuüben, mittels 

Erwerb von Eigentum oder Beteiligung an 
bestehenden Versicherungsunternehmen 
oder -gruppen oder mittels 

Gründung oder Beteiligung an neuen 
Versicherungsunternehmen oder -grup
pen, einschließlich Rentenversicherungs
unternehmen; 

3. die finnischen Behörden legen dem Gemein
samen EWR-Ausschuß vor dem Zeitpunkt 
des Inkrafttretens des Beschlusses des 
Gemeinsamen EWR-Ausschusses Zur Einbe
ziehung der Dritten Richtlinie Lebensversi
cherung (92/96/EWG) in das EWR-Abkom
men einen Bericht zur Genehmigung vor, in 
dem die Maßnahmen dargelegt werden, die 
getroffen wurden, um die TEL-Tätigkeiten 
von den normalen von den finnischen 
Versicherungsunternehmen ausgeübten Tätig
keiten zu trennen und dadurch allen 
Anforderungen der Dritten Richtlinie Lebens
versicherung zu entsprechen. 

Es wird davon ausgegangen, daß die finnischen 
Behörden gemäß den einschlägigen Bestimmungen 
der Ersten Richtlinie 79/267/EWG des Rates den 
Versicherungsunternehmen die Zulassung entzie
hen, die bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des 
Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
zur Einbeziehung der Dritten Richtlinie Lebens
versicherung (92/96/EWG) in das EWR-Abkom
men den Bestimmungen unter Nummer 1 nicht 
nachgekommen sind." 

6. Unter Nummer 12 (Richtlinie (90/619/EWG) 
des Rates) wird vor der Anpassung folgendes 
eingefügt: 

"' geändert durch: 
392 L 0096: Richtlinie 92/96/EWG des 
Rates vom 10. Novembet 1992 (ABI. 
Nr. L 360 vom 9. 12. 1992, S. 1)" 

7. Nach Nummer 12 (Zweite 
619/EWG) des Rates) wird 
Nummer eingefügt: 

Richtlinie (901 
folgende neue 

"12 a. 392 L 0096: Richtlinie 92196/EWG des 
Rates vom 10. November 1992 zur 
Koordinierung der Rechts- und Verwal
tungsvorschriften für die Direktversiche
rung (Lebensversicherung) sowie zur 
Änderung der Richtlinien 79/267/EWG 
und 90/619/EWG (Dritte Richtlinie 
Lebensversicherung) (ABI. Nr. L 360 
vom 9. 12. "1992, S. 1) 

Die Richtlinie gilt für die Zwecke dieses 
Abkommens mit folgenden Anpassun
gen: 

a) Artikel 2: siehe Anpassung unter 
Buchstabe a zur Richtlinie 79/2671 
EWG des Rates 
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b) 1. Schweden erläßt die erforderli
chen Rechts- und Verwaltungsvor
schriften, um Artikel 22 Absatz 1 
Buchstabe b dieser Richtlinie bis 
zum 1. Januar 2000 nachzukom
men. 

2. Bis zum 1. Juli 1994 legen die 
schwedischen Behörden dem 
Gemeinsamen EWR-Ausschuß 
einen Zeitplan für die Maßnah
men zur Genehmigung vor, die zu 
treffen sind, um die Risiken, die 
die Höchstgrenzen des Artikels 22 
Absatz 1 Buchstabe b dieser 
Richtlinie übersteigen, so weit zu 
senken, daß die genannten Gren
zen eingehalten werden. 

3. Spätestens am 31. Dezember 1997 
legen die schwedischen Behörden 
dem Gemeinsamen EWR -Aus
schuß ein~n Zwischenbericht über 
die Maßnahmen vor, die sie 
ergriffen haben, um dieser Richt
linie nachzukommen. 

4. Der Gemeinsame EWR-Ausschuß 
prüft die Maßnahmen auf der 
Grundlage der unter den Num
mern 2 und 3 genannten Berichte. 
Unter Berücksichtigung der Ent
wicklung werden diese Maßnah
men gegebenenfalls angepaßt, um 
die Senkung der Risiken zu 
beschleunigen. 

5. Die schwedischen Behörden ver
pflichten die betreffenden Lebens
versicherungsunternehmen, unver
züglich die Senkung der entspre
chenden Risiken einzuleiten. Die 
betreffenden Unternehmen erhö
hen zu keiner Zeit diese Risiken, 
es sei denn, sie liegen bereits im 
Rahmen der durch die Richtlinie 
vorgeschriebenen Grenzen und 
übersteigen diese Grenzen auch 
infolge der Erhöhung nicht. 

6. Die schwedischen Behörden legen 
am Ende der übergangszeit einen 
Schlußbericht über die Ergebnisse 
der genannten Maßnahmen vor. 

c) In Artikel 45 werden die Worte "zum 
Zeitpunkt der Bekanntgabe dieser 
Richtlinie" durch die Worte '"zum 
Zeitpunkt des Beschlusses des 
Gemeinsamen EWR-Ausschusses zur 
Einbeziehung dieser Richtlinie in das 
EWR-Abkommen" ersetzt." 

8. Nach Nummer 12 a (Richtlinie 92196/EWG 
des Rates) werden folgende neue überschrift und 
folgende neue Nummer eingefügt: 

"iv) Beaufsichtigung und Abschlüsse 

12 b. 391 L 0674: Richtlinie 91/674/EWG des 
Rates vom 19. Dezember 1991 über den 
Jahresabschluß und den konsolidierten 
Abschluß von Versicherungsunternehmen 
(ABI. Nr. L 374 vom 31. 12.1991, S. 7) 

Die Richtlinie gilt für die Zwecke dieses 
Abkommens mit folgenden Anpassungen: 

a) In Artikel 2 Absatz 1 werden die 
Worte "von Artikel 58 Absatz 2 des 
Vertrages" durch die Worte "des 
Artikels 34 Absatz 2 des EWR
Abkommens" ersetzt. 

b) Norwegen und Schweden erlassen die 
erforderlichen Rechts- und Verwal
tungsvorschriften, um dieser Richtlinie 
vor dem 1. Januar 1995 nachzukom
men. 

c) In Artikel 46 Absatz 3 werden die 
Worte "der Notifizierung dieser Richt
linie" durch die Worte "des Beschlus
ses des Gemeinsamen EWR-Ausschus
ses zur Einbeziehung dieser Richtlinie 
in das EWR-Abkommen" ersetzt und 
gilt der Verweis auf den "in Artikel 70 
Absatz 1 genannten Zeitpunkt" als 
V erweis auf den "Zeitpunkt, bis zu 
dem die' einzelnen EFfA-Staaten die 
erforderlichen Rechts- und Verwal
tungsvorschriften erlassen haben müs
sen, um dieser Richtlinie nachzukom
men"." 

9. Nach Nummer 12 b (Richtlinie 91/674/EWG 
des Rates) wird die überschrift "iv) Sonstiges" 
durch folgende überschrift ersetzt: 

"v)Sonstiges" 

B. Kapitel Ir. BANKEN UND KREDITINSTI-· 
TIITE 

1. Unter Nummer 17 (Richtlinie 891299/EWG 
des Rates) wird folgendes eingefügt: 

" , geändert durch: 
391 L 0633: Richtlinie 91/633/EWG des 
Rates vom 3. Dezember 1991 (ABI. 
Nr. L 339 vom 11. 12. 1991, S. 33) 
392 L 0016: Richtlinie 92/16/EWG des 
Rates vom 16. März 1992 (ABI. Nr. L 75 
vom 21. 3. 1992, S. 48) 

Die Richtlinie gilt für die Zwecke dieses 
Abkommens mit folgender Anpassung: 

Artikel 4 a der Richtlinie 891299/EWG findet 
auf Norwegen Anwendung." 
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2. Nummer 20 (Richtlinie 83/350/EWG des chung der vorliegenden Richtlinie im 
Amtsblatt der Europäischen Gemein
schaften" durch die Worte "zur Zeit 
der Veröffentlichung des Beschlusses 
des Gemeinsamen EWR -Ausschusses 
zur Einbeziehung dieser Richtlinie in 
das EWR-Abkommen im Amtsblatt 
der Europäischen Gemeinschaften" 
ersetzt. 

Rates) erhält folgende Fassung: 

"20. 392 L 0030: Richtlinie 92130/EWG des 
Rates vom 6. April 1992 über die Beauf
sichtigung von Kreditinstituten auf konsoli
dierter Basis (ABI. Nr. L 110 vom 28. 4. 
1992, S. 52) 

Die Richtlinie gilt für die Zwecke dieses 
Abkommens mit folgenden Anpassungen: 

a) Beschließt eine Vertragspartei, Verhand
lungen im Sinne des Artikels 8 der 
Richtlinie aufzunehmen, so teilt sie dies 
dem Gemeinsamen EWR-Ausschuß mit. 
Die Vertragsparteien beraten im Rahmen 
des Gemeinsamen EWR-Ausschusses, 
welcher Weg einzuschlagen ist, wenn 
dies im gemeinsamen Interesse liegt. 

b) Norwegen und Schweden dürfen ihre 
nationalen Buchführungsregeln und den 
Anwendungsbereich der Konsolidierung 
bis zum Ende der übergangszeiten 
beibehalten, die ihnen in. der Anpassung 
zur Richtlinie 86/635/EWG des Rates 
über den Jahresabschluß und den 
konsolidierten Abschluß von Banken 
und anderen Finanzinstituten gewährt 
wird." 

3. Nach Nummer 23 (Richtlinie 911308/EWG 
des Rates) wird folgende neue Nummer eingefügt: 

"23 a. 392 L 0121: Richtlinie 92/1211EWG 
des Rates vom 21. Dezember 1992 über 
die überwachung und Kontrolle der 
Großkredite von Kreditinstituten (ABI. 
Nr. L 29 vom 5. 2. 1993, S. 1) 

Die Richtlinie gilt für die Zwecke dieses 
Abkommens mit folgenden Anpassun
gen: 

a) Norwegen, Österreich und Schweden 
setzen die erforderlichen Maßnah
men in Kraft, um dieser Richtlinie bis 
zum 1. Januar 1995 nachzukommen. 

b) Kredite, die nach Auffassung der 
zuständigen Behörden hinreichend 
durch Anteile an finnischen Woh
nungsbaugesellschaften gesichert sind, 
die gemäß dem finnischen Gesetz 
über Wohnungsbaugesellschaften von 
1991 oder späteren gleichwertigen 
Rechtsvorschriften tätig sind, werden 
wie Kredite, die durch Hypotheken 
auf Wohneigentum gesichert sind, 
nach den Regeln des Artikels 4 
Absatz 7 Buchstabe p und des Arti
kels 6 Absatz 9 der Richtlinie behan
delt. 

c) In Artikel 6 Absatz 1 werden die 
Worte "zur Zeit' der Veröffentli-

d) In Artikel 6 Absatz 3 werden die 
Worte "bei Veröffentlichung dieser 
Richtlinie im Amtsblatt der Euro
päischen Gemeinschaften" durch die 
Worte "bei V eröffentlichung des 
Beschlusses des Gemeinsamen EWR
Ausschusses zur Einbeziehung dieser 
Richtlinie in das EWR-Abkommen 
im Amtsblatt der Europäischen 
Gemeinschaften" ersetzt." 

C. Kapitel III. BÖRSE UND WERTPAPIER
MÄRKTE 

1. Nach Nummer 30 (Richtlinie 85/6111EWG 
des Rates) werden folgende neue überschrift und 
folgende neue Nummern eingefügt: 

"iii) Wertpapierdienstleistungen 

30 a. 393 L 0006: Richtlinie 93/6/EWG des 
Rates vom 15. März 1993 über die 
angemessene Eigenkapitalausstattung 
von Wertpapierfirmen und Kreditinstitu
ten (ABI. Nr. L 141 vom 11. 6. 1993, 
S. 1) 

Die Richtlinie gilt für die Zwecke dieses 
Abkommens mit folgender Anpassung: 

In Artikel 3 Absatz 5 werden die Worte 
"nach der Bekanntgabe dieser Richtlinie" 
durch die Worte "nach dem Inkraft
treten des Beschlusses des Gemeinsamen 
EWR-Ausschusses zur Einbeziehung 
dieser Richtlinie in das .EWR-Abkom
men" ersetzt. 

30 b. 393 L 0022: Richtlinie 93I2i/EWG des 
Rates vom 10. Mai 1993 über Wert
papierdienstleistungen (ABI. Nr. L 141 
vom 11. 6. 1993, S. 27) 

Die Richtlinie gilt für die Zwecke dieses 
Abkommens mit folgender Anpassung: 

Für die in Artikel 7 der Richtlinie 
beschriebenen Beziehungen zu Wertpa
pierfirmen aus Drittländern gilt folgen
des: 

1. Um eine möglichst große Konvergenz 
bei der Anwendung der Drittla:ndsre
gelung auf Wertpapierfirmen zu errei
chen, werden 1m Rahmen des 
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Gemeinsamen EWR-Ausschusses und 
nach den von den Vertragsparteien zu 
vereinbarenden besonderen Verfahren 
die in Artikel 7 Absätze 2 und 6 
genannten Informationen ausgetauscht 
und Beratungen über die in Artikel 7 
Absätze 3, 4 und 5 genannten 
Angelegenheiten abgehalten. 

2. Die Zulassungen, die den direkten 
oder indirekten T ochterunternehmen 
mit Mutterunternehmen, die dem 
Recht eines Drittlands unterliegen, 
von den zuständigen Behörden einer 
Vertragspartei erteilt werden, gelten 
gemäß den Bestimmungen dieser 
Richtlinie im Gebiet aller Vertrags
parteien. Jedoch ist folgendes zu 
beachten: 
a) Wenn ein Drittland mengenmäßige 

Beschränkungen für die Gründung 
von Wertpapierfirmen eines EFfA
Staates einführt oder diesen Wert
papierfirmen Beschränkungen auf
erlegt, die es Wertpapierfirmen der 
Gemeinschaft nicht auferlegt, gel
ten die Zulassungen, die direkten 
oder indirekten Tochterunterneh
men mit Mutterunternehmen, die 
dem Recht dieses Drittlands unter
liegen, von den zuständigen Behör
den in der Gemeinschaft erteilt 
werden, nur in der Gemeinschaft, 
es sei denn, ein EFfA-Staat 
beschließt für seinen Zuständig
keitsbereich etwas anderes; 

b) wenn die Gemeinschaft beschlossen 
hat, daß Beschlüsse über die 
Zulassung von direkten oder indi
rekten Tochterunternehmen mit 
Mutterunternehmen, die dem 
Recht eines Drittlands unterliegen, 
beschränkt oder ausgesetzt wer
den, gilt die diesen Wertpapierfir
men von der zuständigen Behörden 
eines EFf A-Staates erteilte Zulas
sung nur in dessen Zuständigkeits
bereich, es sei denn,. eine andere 
Vertragspartei beschließt für ihren 
Zuständigkeitsbereich etwas ande
res; 

c)die unter den Buchstaben a und b 
genannten Beschränkungen und 
Aussetzungen dürfen nicht auf 
Wertpapierfirmen oder ihre Toch
terunternehmen angewandt· wer
den, die bereits im Gebiet einer 
Vertragspartei zugelassen sind. 

3. Verhandelt die Kommission mit einem 
Drittland aufgrund des Artikels 7 

Absätze 4 und 5, um die Inländerbe
handlung und einen effektiven Markt
zugang für ihre Wertpapierfirmen zu 
erreichen, so bemüht sie sich, die 
gleiche Behandlung für die Wertpa
pierfirmen der EFf AStaaten zu errei
chen." 

RECHTSAKTE, VON DENEN DIE VER
TRAGSPARTEIEN KENNTNIS NEHMEN 

Nach Nummer 36 (Empfehlung 90/109/EWG 
der Kommission) wird folgende neue Nummer ein
gefügt: 

,,37. 392 X 0048: Empfehlung 92148/EWG der 
Kommission vom 18. Dezember 1991 über 
Versicherungsvermittler (ABI. Nr. L 19 vom 
28. 1. 1992, S. 32)" 

Anhang 10 
des Beschlusses Nr. 7/94 

des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 

Anhang XI (TELEKOMMUNIKATIONS
DIENSTE) des EWR-Abkommens wird wie folgt 
geändert. 

RECHTSAKTE, AUF DIE BEZUG GENOM
MENWIRD 

1. Nach Nummer 5 (Richtlinie 91/287/EWG 
des Rates) werden folgende neue Nummern 
eingefügt: 

,,5 a. 392 D 0264: Entscheidung 921264/EWG 
des Rates vom 11. Mai 1992 zur Ein
führung einer gemeinsamen Vorwahlnum
mer für den internationalen Fernsprech
verkehr in der Gemeinschaft (ABI. 
Nr. L 137 vom 20. 5. 1992, S. 21) 

Die Entscheidung gilt für die Zwecke 
dieses Abkommens mit folgender Anpas
sung: 

In Artikel 3 Absatz 2 werden die Worte 
"der Bekanntmachung dieser Entschei
dung" für die EFfA-Staaten durch die 
Worte "dem Beschluß des Gemeinsamen 
EWR-Ausschusses zur Einbeziehung die
ser Entscheidung in das EWR-Abkom
men" ersetzt. 

5 b. 392 L 0044: Richtlinie 92/44/EWG des 
Rates vom 5. Juni 1992 z\lr Einführung 
des offenen Netzzugangs bei Mietleitun
gen (ABI.Nr. L 165 vom 19.6. 1992, S. 
27) 

Die Richtlinie gilt für die Zwecke dieses 
Abkommens mit folgenden Anpassungen: 

a) In Artikel 12 Buchstabe a gilt der 
Verweis auf die Artikel 169 und 170 
EWG-Vertrag für die EFfA-Staaten 
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als Verweis auf die Artikel 31 und 32 
des Abkommens zwischen den EFI'A
Staaten zur Errichtung einer über
wachungsbehörde und eines Gerichts
hofes. 

b) Artikel 12 Nummer 2 wird wie folgt 
ergänzt: 
»a) Wird das unter den Nummern 3 

und 4 vorgesehene V erfahren in 
einem Fall in Anspruch genom
men, der eine oder mehr als eine 
nationale Regulierungsbehörde 
der EFI'A-Staaten betrifft, so sind 
die nationale Regulierungsbehörde 
und die EFI'A-überwachungsbe
hörde zu benachrichtigen. 

b) Wird das unter den Nummern 3 
und 4 vorgesehene Verfahren in 
einem Fall in Anspruch genommen, 
der zwei oder mehr als zwei 
nationale Regulierungsbehörden 
sowohl der EG-Mitgliedstaaten als 
auch der EFI' A -Staaten betrifft, so 
sind die nationale Regulierungs
behörde, die EG-Kommission und 
die EFI' A-überwachungsbehörde 
zu benachrichtigen." 

c) Artikel 12 Nummer 3 wird wie folgt 
ergänzt: 

»a) Stellt die nationale Regulierungs
behörde oder die EFI'A-überwa
chungsbehörde nach einer Benach
richtigung gemäß Nummer 2 
Buchstabe a fest, daß Anlaß für 
weitere Prüfung besteht, so kann 
sie deli Fall an eine Arbeitsgruppe 
weiterleiten, die sich aus Vertre
tern der betroffenen EFI'A-Staa
ten und ihrer Regulierungsbehör
den sowie einem Vertreter der 
EFI' A-überwachungsbehörde 
zusammensetzt, der in der Arbeits
gruppe den Vorsitz führt. Ist der 
Vorsitzende überzeugt, daß . auf 
nationaler Ebene alle zumutbaren 
Schritte unternommen wurden, so 
leitet er ein Verfahren ein, das 
mutatis mutandis den Anforderun
gen des Artikels 12 Nummer 4 
entspricht. 

b), Stellt die nationale Regulierungs
behörde, die EG-Kommission oder 
die EFI' A -überwachungs behörde 
nach einer Benachrichtigung 
gemäß Nummer 2 Buchstabe b 
fest, daß Anlaß für weitere Prü
fung besteht, so kann sie den Fall 
an den Gemeinsamen EWR -Aus-

. schuß weiterleiten. Ist der Gemein
same EWR-Ausschuß überzeugt, 

daß auf nationaler Ebene alle 
zumutbaren Schritte getätigt wur
den, so kann er eine Arbeitsgruppe 
einsetzen, die sich zu gleichen 
Teilen zusammensetzt aus Vertre
tern der betroffenen EFI' A-Staaten 
und ihrer nationalen Regulierungs. 
behörden einerseits und aus Ver
tretern der betroffenen EG-Mit
gliedstaaten und ihrer nationalen 
Regulierungsbehörden andererseits 
sowie aus Vertretern der EFI' A
überwachungsbehörde und der 
EG-Kommission. Der Gemeinsame 
EWR-Ausschuß ernennt auch den 
Vorsitzenden der Arbeitsgruppe. 
Das Verfahren in der Arbeitsgrup
pe entspricht mutatis mutandis den 
Anforderungen des Artikels 12 
Nummer 4 der Richtlinie.» 

RECHTSAKTE, DIE DIE VERTRAGSPARTEI
EN ZUR KENNTNIS NEHMEN 

Nach Nummer 16 (Empfehlung 911288/EWG 
des Rates) werden folgende neue Nummern 
angefügt: 

»17. 392 Y 0114(01): Entschließung 921 C 8/01 
des Rates vom 19. Dezember 1991 über d,ie 
Entwicklung eines gemeinsamen Marktes 
für Satellitenkommunikationsdienste und 
-geräte (ABI. Nr. C 8 vom 14. 1. 1992, S. 1) 

18. 392 X 0382: Empfehlung 921382/EWG des 
Rates vom 5. Juni 1992 zur harmonisierten 
Bereitstellung eines Mindestangebots an 
paketvermittelten Datendiensten nach 
ONP-Grundsätzen (ABI. Nr. L 200 vom 
18.7. 1992, S. 1) 

19. 392 X 0383: Empfehlung 921383/EWG des 
Rates vom 5. Juni 1992 zur Einführung 
harmonisierter ISD N -Zugangsregelungen 
und eines ISDN-Mindestangebots nach 
ONP~Grundsätzen (ABI. Nr. L 200 vom 
18.7. 1992, S. 10) 

20. 392 Y 0625(01): Entschließung des Rates 
vom 5. Juni 1992 zur Entwicklung des 
ISDN in der Gemeinschaft als europaweite 
Telekommunikationsinfrastruktur für 1993 
und darüber hinaus (ABI. Nr. C 158 vom 
25. 6. 1992, S. 1) 

21. 392 Y 1204(02): Entschließung des Rates 
vom 19. November 1992 zur Förderung der 

. europäischen Zusammenarbeit bei der 
Numerierung von Telekommunikationsdien
sten (ABI. Nr. C 318 vom 4. 12. 1992, S. 2) 

22: 393 Y 0106(01): Entschließung des Rates 
vom 17. Dezember 1992 zu der Beurteilung 
der Lage im Bereich der Telekommunika-
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tionsdienste der Gemeinschaft (ABI. Nr. C 2 
vom 6. 1. 1993, S. 5) 

23. 392 Y 1204(01): Entschließung des Rates 
vom 19. November 1992 zur Anwendung 
der Beschlüsse des European Radiocommu
nications Committee in der Gemeinschaft 
(ABI. Nr.C 318 vom 4. 12. 1992, S. 1) 

24. 393 Y 0806(01): Entschließung des Rates 
vom 22. Juli 1993 zur Prüfung der Lage im 
Bereich Telekommunikation und zu den 
notwendigen Entwicklungen in diesem 
Bereich (ABI. Nr. C 213 vom 6.8. 1993, 
S. 1) 

25. 393 Y 1216(01): "Entschließung des Rates 
vom 7. Dezember 1993 über die Einführung 
satellitengestützter Privatkommunikations
dienste in der Gemeinschaft (ABI. 
Nr. C 339 vom 16. 12. 1993, S. 1)" 

Anhang 11 
des Beschlusses Nr. 7/94 

des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 

Anhang XIII (VERKEHR) des EWR-Abkom
mens wird wie folgt geändert. 

A. KAPITEL I. LANDVERKEHR 

1. Unter Nummer 11 (Verordnung (EWG) 
Ni. 1107/70 des Rates) wird vor den Anpassun
gen folgender Gedankenstrich eingefügt: 

392 R 3578: Verordnung (EWG) Nr. 3578/ 
92 des Rates vom 7. Dezember 1992 (ABI. 
Nr. L 364 vom 12. 12. 1992, S. 11)" 

2. Unter Nummer 12 (Verordnung (EWG) 
Nr. 4060/89 des Rates) wird vor der Anpassung 
folgendes eingefügt: 

» , geändert durch: 
391 R 3356: Verordnung (EWG) Nr. 3356/ 
91 des Rates vom 7 . November 1991 (ABI. 
Nr. L 318 vom 20.11. 1991, S. 1)" 

3. "Nach Nummer 12 (Verordnung (EWG) 
Nr. 4060/89 des Rates) wird folgende neue 
Nummer eingefügt: 

»12 a. 392 R 3912: Verordnung (EWG) 
Nr. 3912/92 des Rates vom 
17. Dezember 1992 über innerhalb der 
Gemeinschaft durchgeführte Kontrollen 
im Straßen- und Binnenschiffsverkehr 
von in einem Drittland registrierten 
oder zum Verkehr zugelassenen Ver
kehrs mitteln (ABI. Nr. L 395 vom 
31. 12. 1992, S. 6) 

Die Verordnung gilt für die Zwecke 
dieses Abkommens mit folgenden Anpas
sungen: 

a) Bis zum 1. Januar 2005 kann Öster
reich die unter Buchstabe b in Teil 11 

des Anhangs zu der Verordnung 
(EWG) Nr. 4060/89 des Rates" 
genannten Grenzkontrollen sowie 
Kontrollen weiter durchführen, um 
zu überprüfen, ob die" in einem 
Drittland registrierten oder zum 
Verkehr zugelassenen Verkehrsmittel 
den zwischen Österreich und dem 
betreffenden Drittland vereinbarten 
Quotenregelungen und den öster
reichischen Rechtsvorschriften über 
Gewichte, Abmessungen und andere 
technische Merkmale von Straßen
fahrzeugen entsprechen. 

b) Artikel 4 Satz 1 erhält folgende 
Fassung: 

»Zum Zwecke der Durchführung 
"dieser Verordnung und gemäß Arti
kel 13 des Protokolls 10 zum EWR
Abkommen finden die Bestimmungen 
des Protokolls 11 zum Abkommen 
entsprechende Anwendung.» 

4. Nummer 13 (Richtlinie 75/130/EWG des 
Rates) erhält folgende Fassung: 

»13. 392 L 0106: Richtlinie 92/106/EWG des 
Rates vom 7. Dezember 1992 über die 
Festlegung "gemeinsamer Regeln für 
bestimmte Beförderungen im kombinierten 
Güterverkehr zwischen Mitgliedstaaten 
(ABI. Nr. L 368 vom 17. 12. 1992, S. 38) 

Die Richtlinie gilt für die Zwecke dieses ' 
Abkommens mit folgender Anpassung: 

Artikel 6 Absatz 3 wird wie folgt ergänzt: 
, Finnland: Varsinainen ajoneuvo

vero/Den egentliga for
donsskatten; 

Island: Pungaskattur; 
Norwegen: Vektärsavgift; . 
Österreich: Straßenverkehrsbeitrag; 
Schweden: Fordonsska tt. " 

B. KAPITEL 11. STRASSENVERKEHR 

1. Unter Nummer 14 (Richtlinie 85/3/EWG des 
Rates) wird vor der Anpassung folgender Gedan
kenstrich eingefügt: 

392 L 0007: Richtlinie 92/7 /EWG des Rates 
vom 10. Februar 1992 (ABI. Nr. L 57 vom 
2. 3. 1992, S. 29)" 

2. Unter Nummer 16 (Richtlinie 77/143/EWG 
des Rates) werden vor der Anpassung folgende 

. Gedankenstriche angefügt: 

391 L 0328: Richtlinie 91/328/EWG des 
Rates vom 21. Juni 1991 zur Änderung der 
Richtlinie 77 /143/EWG zur Angleichung 
der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 
über die technische überwachung· der 
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Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger 
(ABI. Nr. L 178 vom 6. 7. 1991, S. 29) 
392 L 0054: Richtlinie 92154/EWG des 
Rates vom 22. Juni 1992 zur Änderung der 
Richtlinie 77 /143/EWG zur Angleichung 
der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 
über die technische Überwachung der 
Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger 
(Bremsen) (ABI. Nr. L 225 vom 10. 8. 1992, 
S.63) 
392 L 0055: Richtlinie 92155/EWG des 
Rates vom 22. Juni 1992 zur Änderung der 
Richtlinie 77 /143/EWG zur Angleichung 
der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 
über die technische Überwachung der 
Kraftfahr~euge und Kraftfahrzeuganhänger 
(Auspuffgase) (ABI. Nr. L 225 vom 10. 8. 
1992, S. 68)" 

3. Nach Nummer 17 (Richtlinie 89/459/EWG 
des Rates) werden folgende neue Nummern 
eingefügt: 

,,17 a. 391 L 0671: Richtlinie 9116711EWG 
des Rates vom 16. Dezember 1991 zur 
Angleichung der Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die Gurtanlege
pflicht in Kraftfahrzeugen mit einem 
Gewicht von weniger als 3,5 Tonnen 
(ABI. Nr. L 373 vom 31. 12. 1991, 
S.26) 

17 b. 392 L 0006: Richtlinie 92/6/EWG des 
Rates vom 10. Februar 1992 über 
Einbau und Benutzung von Geschwin
digkeitsbegrenzern für bestimmte Kraft
fahrzeugklassen in der Gemeinschaft 
(ABI. Nr. L 57 vom 2. 3. 1992, S. 27, 
berichtigt in ABI. Nr. L 244 vom 30. 9. 
1993, S. 34) . 

17 c. 393 D 0704: Entscheidung 93/704/EG 
des Rates vom 30. November 1993 über 
die Einrichtung einer gemeinschaftlichen 
Datenbank über Straßenverkehrsunfälle 
(ABI. Nr. L 329 vom 30. 12. 1993, 
S. 63) ')" 

4. Nach Nummer 18 (Richtlinie 681297/EWG 
des Rates) wird folgende neue Nummer eingefügt: 

,,18 a. 393 L 0089: Richtlinie 93/89/EWG des 
Rates vom 25. Oktober 1993 über die 
Besteuerung bestimmter Kraftfahrzeuge 
zur Güterbeförderung sowie die Erhe
bung von Maut- und Benutzungsgebüh
ren für bestimmte Verkehrswege durch 
die Mitgliedstaaten (ABI. Nr. L 279 vom 
12. 11. 1993, S. 32) 

Die Richtlinie gilt für die Zwecke dieses 
Abkommens mit folgenden Anpassun
gen: 

') Nur informationshalber angeführt. Zur Anwendung 
siehe Anhang XXI.-

a) Diese Richtlinie findet auf Österreich 
keine Anwendung. 

b) Artikel 3 Absatz 1 wird wie folgt 
ergänzt: 

Finnland: Varsinainen aJoneu
vovero/Den egentli
ga fordonsskatten 

Island: Pungaskattur 
Norwegen: Vektärsavgift 
Schweden: Fordonsskatt;" 

c) In Artikel 8 Absatz 1 tritt für die 
EFTA-Staaten an die Stelle der 
"Kommission" die "EFTA-Überwa
chungsbehörde" . 

d) Für die EFTA-Staaten erhält Arti
kel 6 folgende Fassung: 

"Die EFTA-Staaten, auf die diese 
Richtlinie Anwendung findet, wen
den ihre Bestimmungen über die 
Steuern nach Artikel 3 Absatz 1 
weiterhin so an, daß der Wettbewerb 
nicht verzerrt wird, d.h., daß die 
Steuersätze für alle Fahrzeugklassen 
oder -unterklassen gemäß dem 
Anhang nicht unter den dort aufge
führten Mindestsätzen liegen. 

Unbeschadet des Artikels 6 der 
Richtlinie 92/106/EWG des Rates 
vom 7. Dezember 1992 dürfen die 
EFTA-Staaten, auf die diese Richt
linie Anwendung findet, keine Befrei
ung von den Steuern nach Artikel 3 
und keine Ermäßigung . der Steuern 
nach Artikel 3 gewähren, die den 
Wettbewerb verzerren würden, d.h., 
die dazu führen würden, daß die zu 
entrichtende Steuer unter den in 
Absatz 1 genannten Mindestsätzen 
liegt." 

e) In Artikel 7 Buchstabe d wird dem 
Unterabsatz 1 folgender Satz ange
fügt: 

"Sie können in Norwegen auch für 
die Benutzung bestimmter sekundärer 
Straßen erhoben werden." 

f) Dem Artikel 7 Buchstabe d und dem 
Artikel 9 werden folgende Sätze 
angefügt: 

"Hinsichtlich der EFTA-Staaten wird 
die obengenannte vorherige Anhö~ 
rung bei der EFTA-Überwachungs
behörde abgehalten. 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuß 
wird von der Anhörung und ihrem 
Ergebnis in Kenntnis gesetzt. Auf 
Antrag einer Vertragspartei finden 

1621 der Beilagen und Zu 1621 der Beilagen XVIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)62 von 135

www.parlament.gv.at



1621 .der Beilagen 63 

Konsultationen im Gemeinsamen 
EWR-Ausschuß statt." 

5. Nach Nummer 20 [Verordnung (EWG) 
Nr. 3820/85 des Rates] wird folgende neue 
Nummer eingefügt: 

"20 a. 393 D 0173: Entscheidung Nr.93/173/ 
EWG der Kommission vom 22. Februar 
1993 zur Festlegung des in Artikel 16 
der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 
des Rates über die Harmonisierung 
bestimmter Sozialvorschriften im Stra
ßenverkehr vorgesehtmen Berichtsmu
sters (ABI. Nr. L 72 vom 25. 3. 1993, 
S. 33)" 

6. Unter Nummer 21 [Verordnung (EWG) 
Nr. 3821/85 des Rates] wird vor dem ersten 
Gedankenstrich [Verordnung (EWG) Nr. 3572/90 
des Rates] folgender neuer Gedankenstrich einge
fügt: 

" 390 R 3314: Verordnung (EWG) Nr. 3314/ 
90 der Kommission vom 16. November 1990 
(ABI. Nr. L 318 vom 17. 11.1990, S. 20)" 
vor den Anpassungen folgender neuer 
Gedankenstrich eingefügt: 
392 R 3688: Verordnung (EWG) Nr. 3688/ 
92 der Kommission vom 21. Dezember 1992 
(ABI. Nr. L 374 vom 22. 12. 1992, S. 12)" 

7. Nach Nummer 23 (Richtlinie 88/599/EWG 
des Rates) wird folgende neue Nummer eingefügt: 

,,23 a. 393 D 0172: Entscheidung 93/172/ 
EWG der Kommission vom 22. Februar 
1993 zur Festlegung des in Artikel 6 der 
Richtlinie 88/599/EWG des Rates auf 
dem Gebiet des Straßenverkehrs vorge
sehenen Einheitsformulars (ABI. 
Nr. L 72 vom 25. 3. 1993, S. 30)" 

8. Nach Nummer 24 (Richtlinie 89/684/EWG 
des Rates) wird folgende neue Nummer eingefügt: 

"24 a. 391 L 0439: Richtlinie 91/439/EWG 
des Rates vom 29. Juli 1991 über den 
Führerschein (ABI. Nr. L 237 vom 24. 8. 
1991, S. 1)" 

Die Richtlinie gilt für die Zwecke dieses 
Abkommens mit folgenden Anpassun
gen: 

a) Die EFTA-Staaten führen einen 
nationalen Führerschein gemäß den 
Bestimmungen dieser Richtlinie ein. 
Sie können bis zur überprüfung der 
Lage durch den Gemeinsamen EWR
Ausschuß vor dem 1. Juli 1994 ein 
anderes Muster benutzen als das EG
Muster in Anhang I der Richtlinie. 

b) Artikel 2 Absatz 1 erhält folgende 
Fassung: 

"Die Führerscheine der EFTA-Staa
ten enthalten das Nationalitätszei-

chen des ausstellenden Staates. Die 
jeweiligen Nationalitätszeichen sind: 
FIN (Finnland), IS (Island), N 
(Norwegen), A (Österreich), S 
(Schweden)." 

9. Unter Nummer 25 (Erste Richtlinie des Rates 
vom 23. Juli 1962) wird vor den Anpassungen 
folgender Gedankenstrich eingefügt: 

" 392 R 0881: Verordnung (EWG) Nr. 881/ 
92 des Rates vom 26. März 1992 (ABI. 
Nr. L 95 vom 9. 4. 1992, S. 1)" 

10. Nach ,Nummer 26 (Verordnung (EWG) 
Nr. 3164/76 des Rates) werden folgende neue 
N umniern eingefügt: 

,,26 a. 392 R 0881: Verordnung (EWG) 
Nr. 881/92 des Rates vom 26. März 
1992 über den Zugang zum Güterkraft
verkehrsmarkt in der Gemeinschaft für 
Beförderungen aus oder nach einem 
Mitgliedstaat oder durch einen oder 
mehrere Mitgliedstaaten (ABI. Nr. L 95 
vom 9. 4. 1992, S. 1)" 

Die Verordnung gilt für die Zwecke 
dieses Abkommens mit folgenden Anpas
sungen: 

a) Diese Verordnung findet auf Unter
nehmen mit Sitz' in Österreich und 
bei internationalen Beförderungen 
nach, durch oder aus Österreich auf 
die in Österreich zurückgelegte Weg
strecke keine Anwendung. Für die 
Rechte auf gegenseitigen Marktzu
gang gelten die bilateralen Abkom
men zwischen Österreich und den 
anderen Vertragsparteien. 

b) Die Bedingungen für internationale 
Beförderungen von Gütern nach, 
durch und aus Österreich durch 
Güterkraftverkehrsunternehmen, die 
in der Europäischen Gemeinschaft 
niedergelassen sind, richten sich nach 
dem Abkommen zwischen der Euro
päischen Wirtschaftsgemeinschaft 
und der Republik Österreich über 
den Güterverkehr im Transit auf der 
Schiene und der Straße, das am 
2. Mai 1992 in Porto unterzeichnet 
wurde und am 1. Januar 1993 in 
Kraft getreten ist. 

Bezüglich der in Österreich zurückge
legten Wegstrecke richten sich die 
Bedingungen für internationale Beförde
rungen von Gütern nach, durch und aus 
Österreich durch Güterkraftverkehrsun
ternehmen, die in Island, Finnland, 
Norwegen und Schweden niedergelas
sen sind, nach den Verwaltungsabkom
men/Briefwechseln/Protokollen, die von 
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den betreffenden Vertragsparteien am 
23. November 1993 (Island-Öster
reich), am 24. Februarf2. März 1993 
(Finnland-Österreich), am L Februar 
1994 (Norwegen-Österreich) und am 
17. Februar 1994 (Schweden-Öster
reich) geschlossen worden sind. 

Beabsichtigen die Vertragsparteien der 
obengenannten Verwaltungs abkommen/ 
Briefwechsel/Protokolle bzw. des Tran
sitabkommens, ihre jeweiligen Abkom
men zu ändern oder einvernehmlich 
aufzuheben, so teilen sie dies dem 
Gemeinsamen EWR-Ausschuß sechs 
Monate vor dem Inkrafttreten der 
vereinbarten Maßnahmen mit. Anschlie
ßend . finden im Gemeinsamen EWR
Ausschuß Konsultationen über die vor
geschlagene Anderung oder einvernehm
liche Aufhebung statt. 

Ist eine Vertragspartei der Ansicht, daß 
die obengenannte Anderung oder Auf
hebung des betreffenden Abkommens 
ein Ungleichgewicht zwischen den 
Rechten und Pflichten der Vertragspar
teien aus dem EWR-Abkommen schafft, 
so bemüht sich der Gemeinsame EWR
Ausschuß, eine für alle Seiten annehm
bare Lösung zu finden. 

Alle Konsultationen und Erwägungen 
gemäß den beiden v9rstehenden Absät
zen beschränken sich auf die Teile der 
obengenannten V ~rwaltungsabkommen/ 
Briefwechsel/Protokolle bzw. des Tran
sitabkommens, die geändert oder ein
vernehmlich aufgehoben werden sollen. 

Wird innerhalb von sechs Monaten 
keine Lösung gefunden, so findet 
Artikel 114 des EWR-Abkommens ent
sprechend Anwendung. 

"Diese Verordnung berührt nicht die 
in bilateralen Abkommen zwischen 
den . Vertragsparteien enthaltenen 
Vorschriften über. die in Absatz 2 
genannten Beförderungen, die es 
aufgrund bilateraler Genehmigungen 
oder Liberalisierungsvereinbarungen 
gestatten, daß Be- oder Entladungen 
in einer Vertragspartei auch von 

. Transportunternehmen durchgeführt 
werden, die in einer anderen Ver
tragspartei niedergelassen sind." 

e) Die EFTA-Staaten erkennen die 
Gemeinschaftslizenzen an, die von 
den EG-Mitgliedstaaten gemäß der 
Verordnung ausgestellt werden. Für 
die Zwecke dieser Anerkennung 
gelten in den Allgemeinen Bestim
mungen für die Gemeinschaftslizenz 
in Anhang I der Verordnung die 
Bezugnahmen auf die "Gemein
schaft" als Bezugnahmen auf die 
"Gemeinschaft sowie Finnland, 
Island, Norwegen und Schweden" 
und die Bezugnahmen auf die 
"Mitgliedstaaten" als Bezugnahmen 
auf die "EG-Mitgli.edstaaten und 
(oder) Finnland, Island, Norwegen 
und Schweden". 

f) Die . Gemeinschaft und die EG
Mitgliedstaaten erkennen die Lizen
zen an, die von Finnland, Island, 
Norwegen und Schweden gemäß der 
Verordnung in der Fassung der 
Anlage 1 dieses Anhangs ausgestellt 
werden. 

g) Die Lizenzen, die von Finnland, 
Island, Norwegen oder Schweden 
ausgestellt werden, müssen dem 
Muster in Anlage 1 dieses Anhangs 
entsprechen. Die vier vorstehenden Absätze berühren 

nicht die Regelung, daß die Bestimmun
gen des Transitabkommens maßgebend 
sind, soweit dieses und das EWR
Abkommen dasselbe Sachgebiet regeln. 

26 b. 390 R 3916: Verordnung (EWG) 

c) Artikel 1 Absatz 2 erhält folgende 
Fassung: 

"Bei Beförderungen aus einer Vertrags
partei nach einem Drittland oder Öster
reich und umgekehrt gilt diese Verord
nung für die in der Vertragspartei, in der 
die Be- oder Entladung stattfindet, 
zurückgelegte Wegstrecke, sofern die 
Vertragsparteien nichts anderes verein
baren." 

d) Artikel 1 Absatz 3 erhält folgende 
Fassung: 

. NT. 3916/90 des Rates vom 
21. Dezember 1990 über Maßnahmen 
bei Krisen auf dem Güterkraftverkehrs
markt (ABI. Nr. 375 vom 31. 12. 1990, 
S. 10) 

Die Verordnung gilt für die Zwecke 
dieses Abkommens mit folgenden Anpas
sungen: 

a) Diese Verordnung findet auf Öster
reich keine Anwendung. 

b) In Artikel 3 tritt für die EFTA
Staaten an die Stelle der "Kommis
sion" die "EFTA-Überwachungsbe
hörde". 
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c) In Artikel 4 
tritt für die EFfA-Staaten an die 
Stelle der "Kommission" die 
"EFf A-Oberwachungsbehörde" 
und an die Stelle des "Rates" der 
"Ständige Ausschuß der EFf A
Staaten". 
Geht bei der EG-KommissioIi. ein 
Antrag eines EG-Mitgliedstaates 
bzw. bei der EFfA-Oberwa
chungsbehörde ein Antrag eines 
EFTA-Staates auf Erlaß von 
Schutzmaßnahmen ein, so wird 
der Gemeinsame EWR-Ausschuß 
hiervon unverzüglich in Kenntnis 
gesetzt und mit allen erforderli
chen Informationen versehen. 

Auf Antrag einer Vertragspartei finden 
Konsultationen im Gemeinsamen EWR
Ausschuß statt. Derartige Konsultationen 
können auch im Falle der Verlängerung 
der Schutzmaßnahmen beantragt wer
den. 

Hat die EG-Kommission bzw. die 
EFf A-Oberwachungsbehörde einen 
Beschluß gefaßt, so teilt sie die Maß
nahmen unverzüglich dem Gemeinsamen 
EWR-Ausschuß mit. 

Ist eine Vertragspartei der Ansicht, daß 
die Schutzmaßnahmen ein Ungleichge
wicht zwischen den Rechten und 
Pflichten der Vertragsparteien schaffen, 
so findet Artikel 114 des Abkommens 
entsprechend Anwendung. 
d) Im Rahmen des Artikels 5 werden 

die EFTA-Staaten an den Arbeiten 
des Beratenden Ausschusses zur 
Beobachtung der Lage auf dem 
Verkehrsmarkt und zur Beratung 
bei der Erfassung der Angaben 
beteiligt, die erforderlich sind, um 
die Entwicklung des Marktes zu 
verfolgen und gegebenenfalls eine 
Krise erkennen zu können. 

26 c. 393 R 3118:. Verordnung (EWG) 
Nr. 3118/93 des Rates vom 25. Okto
ber 1993 zur Festlegung der Bedingun
gen für die Zulassung von Verkehrs
unternehmen zum Güterkraftverkehr 
innerhalb eines Mitgliedstaats, in dem 

. sie nicht ansässig sind (ABI. Nr. L 279 
vom 12. 11. 1993, S. 1) 

Die Verordnung gilt für die Zwecke 
dieses Abkommens mit folgenden Anpas
sungen: 

a) Diese Verordnung findet auf in 
Österreich niedergelassene Unterneh
men und auf Beförderungen von 

Gütern innerhalb Österreichs keine 
Anwendung. Für die gegenseitigen 
Zugangsrechte gelten die bilateralen 
Abkommen zwischen Österreich und 
den übrigen Vertragsparteien. 

.b). Dem Artikel 2 wird folgendes ange
fügt: 

Island ........... 
Norwegen ... 
Finnland ...... 
Schweden .... 

"Das Kabotagekontingent für Island, 
Norwegen, Finnland und Schweden 
setzt sich aus 2.175 Kabotagegen
ehmigungen zusammen, die für 
jeweils zwei Monate gelten; es wird 
jährlich ab 1. Januar 1995 um 30 % 
erhöht. 

Das Kontingent wird wie folgt auf 
Island, Norwegen, Finnland und 
Schweden aufgeteilt: 

1994 1995 1996 1997 1. 1. 1998-
30. 6. 1998 

10 13 17 23 15 
395 514 669 870 567 
591 769 1 000 1 300 845 

1 179 1 533 1 993 2591 1 685 

b) Das Kabotagekontingent für 1994 
beträgt ein Zwölf tel des Jahresge
samtkontingents für· 1994, multipli
ziert mit der Zahl der Kalendermo
nate, die im Jahr 1994 auf das 
Inkrafttreten des Beschlusses des 
Gemeinsamen EWR-Ausschusses zur 
Einbeziehung dieser Verordnung in 
das Abkommen folgen. 

Belgien : ....... 
Dänemark ... 
Deutschland 
Griechenland 
Spanien ........ 
Frankreich ... 
Irland ........... 
Italien .......... 
Luxemburg .. 

Die Gemeinschaft erhält 2.816 
zusätzliche Kabotagegenehmigungen, 
die für jeweils zwei Monate gelten; 
die Zahl dieser Genehmigungen wird 
jährlich ab 1. Januar 1995 um 30 % 
erhöht. 

Das gemeinschaftliche Kabotagekon
tingent wird wie folgt auf die EG
Mitgliedstaaten aufgeteilt: 

1994 1995 1996 1997 
1. 1. 1998-
30. 6. 1998 

243 316 411 535 348 
236 307 400 520 338 
399 519 675 878 571 
108 141 184 240 156 
252 328 427 556 362 
330 429 558 726 472 
110 143 186 242 158 
330 429 558 726 472 
114 149 194 253 165 

5 
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1994 1995 1996 1997 1. 1. 1998-
30. 6. 1998 

Niederlande 344 448 583 758 493 
Portugal ...... 
Vereinigtes 
Königreich .. 

143 186 247 315 205 

207 270 351 457 298 

Das Kabotagekontingent für 1994 
beträgt ein Zwölftel des Jahresge
samtkontingents für 1994, multipli
ziert mit der Zahl der Kalendermo
nate, die im Jahr 1994 auf das 
Inkrafttreten des Beschlusses des 
Gemeinsamen EWR-Ausschusses zur 
Einbeziehung dieser Verordnung in 
das Abkommen folgen. 

c) In Artikel 3 Absatz 2 wird das Wort 
"Kommission" durch das Wort "EG
Kommission" ersetzt. Für Island, 
Norwegen, Finnland und Schweden 
übermittelt die EG-Kommission die 
Kabotagegenehmigungen an den 
Ständigen Ausschuß der EFf A -Staa
ten' der sie an die entsprechenden 
Niederlassungsstaaten weiterleitet. 

d) In den Artikeln 5 und 11 tritt für die 
EFfA-Staaten an die Stelle der 
"Kommission" der "Ständige Aus
schuß der EFfA-Staaten". 

Die in Artikel.5 Absatz 2 genannten 
zusammenfassenden Übersichten werden 
gleichzeitig dem Gemeinsamen EWR
Ausschuß vorgelegt, der sie zusammen
stellt und den EG-Mitgliedstaaten und 
den EFf A-Staaten übermittelt. 

e) Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e erhält 
folgende Fassung: 
"MWSt. (Mehrwertsteuer) oder 

Umsatzsteuer auf Beförde
rungsdienstleistungen. " 

f) In Artikel 7 
tritt für die EFf A-Staaten an die 
Stelle der "Kommission" die 
"EFf A-Überwachungsbehörde" 
und an die Stelle des "Rates" der 
"Ständige Ausschuß der EFfA: 
Staaten". 
Geht bei der Kommission ein 
Antrag eines EG-Mitgliedstaates 
bzw. bei der EFfA-Überwa
chungsbehörde . ein Antrag. 
Islartds, Norwegens, Finnlands 
oder Schwedens auf Erlaß von 
Schutz maßnahmen ein, so wird 
der Gemeinsame EWR-Ausschuß 
hiervon unverzüglich in Kenntnis 
gesetzt und mit allen erforderli
chen Informationen versehen. 

Auf Antrag einer Vertragspartei finden 
Konsultationen im Gemeinsamen EWR
Ausschuß statt. Derartige Konsultationen 
können auch im Falle der Verlängerung 
der Schutzmaßnahmen beantragt wer
den. 

Hat die EG-Kommission bzw. die 
EFf A -Überwachungs behörde einen 
Beschluß gefaßt, so teilt sie die Maß
nahmen unverzüglich dem Gemeinsamen 
EWR-Ausschuß mit. 

Ist eine Vertragspartei der Ansicht, daß 
die Schutzmaßnahmen ein Ungleichge
wicht zwischen den Rechten und 
Pflichten der Vertragsparteien schaffen, 
so findet Artikel 114 des Abkommens 
entsprechend Anwendung. 

g) Das am 11. April 1993 in Kraft 
getretene Übereinkommen zwischen 
Dänemark, Finnland, Norwegen und 
Schweden über die Kabotage im 
Straßengüterverkehr wird mit dem 
Inkrafttreten des Beschlusses des 
Gemeinsamen EWR-Ausschusses zur 
Einbeziehung dieser Verordnung in 
das EWR-Abkommen durch diese 
Verordnung ersetzt. 

h) Island, Norwegen, Finnland und 
Schweden erkennen die von der 
Kommission und den EG-Mitglied
staaten gemäß den Anhängen I bis III 
der Verordnung ausgestellten Doku
mente als ausreichenden Nachweis 
an, um die Kabotage in Island, 
Norwegen, Finnland oder Schweden 
durchführen zu können. Für die 
Zwecke dieser Anerkennung wird in 
den Bestimmungen der Gemein
schaftsdokumente der Anhänge I, II, 
IU und IV der Verordnung das Wort 
"Mitgliedstaat(en)" durch die Worte 
"EG-Mitgliedstaat(en) Island, Nor
wegen, Finnland und/ oder Schwe
den" ersetzt. 

i) Die Gemeinschaft und die EG
Mitgliedstaaten erkennen die von 
Island, Norwegen, Finnland und 
Schweden gemäß den Anhängen I 
bis III der Verordnung in der Fassung 
der Anlage 2 dieses Anhangs aus
gestellten Dokumente als ausreichen
den Nachweis an, um die Kabotage in 
einem EG-Mitgliedstaat durchführen 
zu können. 

j) Die Dokumente der Anhänge I bis IV 
der Verordnung, die von Island, 
Norwegen, Finnland oder Schweden 
ausgestellt werden, müssen den 
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Mustern in Anlage 2 zu diesem 
Anhang entsprechen." 

11. Nummer 32 (Verordnung (EWG) Nr. 516/ 
72 des Rates) erhält folgende Fassung: 

,,32. 392 R 0684: Verordnung (EWG) Nr. 684/ 
92 des Rates vom 16. März 1992 zur 
Einführung gemeinsamer Regeln für den 
grenzüberschreitenden Personenverkehr mit 
Kraftomnibussen (ABI. Nr. L 74 vom 20. 3. 
1992, S. 1) 

Die Verordnung gilt für die Zwecke dieses 
Abkommens mit folgenden Anpassungen: 

a) Artikel 1 Absatz 2 erhält folgende 
Fassung: 

"Bei Beförderungen aus einer Vertrags
partei nach einem Drittland und umge
kehrt gilt diese Verordnung nicht für die 
in dem Gebiet der Vertragspartei der 
Aufnahme oder des Absetzens zurück
gelegte Wegstrecke, sofern die Vertrags
parteien nichts anderes vereinbaren." 

b) Artikel 1 Absatz 3 findet keine Anwen
dung." 

12. Nummer 33 (Verordnung (EWG) Nr. 517/ 
7-2 des Rates) erhält folgende Fassung: 

"33. 392 R 1839: Verordnung (EWG) Nr. 1839/ 
92 der Kommission vom 1. Juli 1992 mit 
Durchführungsvorschriften zur Verordnung 
Nr. 684/92 des Rates hinsichtlich der 
Be;förderungsdokumente für den grenzüber
schreitenden Personenverkehr (ABI. 
Nr. L 187 vom 7.7. 1992, S.5), geändert 
durch: 

393 R 2944: Verordnung (EWG) 
Nr.2944/93 vom 25. Oktober 1993 
(ABI. Nr. L 266 vom 27. 10. 1993, S. 2) 

Die Verordnung gilt für die Zwecke dieses 
Abkommens mit folgenden Anpassungen: 

a) Die EFf A-Staaten erkennen die Gemein
schaftsdokumente an, die von den EG
Mitgliedstaaten gemäß der Verordnung 
ausgestellt werden .. Für die Zwecke 
dieser Anerkennung gelten in den 
Bestimmungen der Gemeinschaftsdoku
mente in den Anhängen I, la; III, IV und 
V der Verordnung die Bezugnahmen auf 
die "Mitgliedstaaten" als Bezugnahmen 
auf die "EG-Mitgliedstaaten, Island, 
Norwegen, Österreich, Finnland oder 
Schweden" und in den Titeln der 
Beförderungsdokumente in den Anhän
gen la, III, IV und V die Bezugnahmen 
auf die "Mitgliedstaaten" als Bezugnah
men auf die "Staaten, die entweder EG
Mitgliedstaaten oder EFfA-Staaten 
sind". 

b) Die Gemeinschaft und die EG-Mitglied
staaten erkennen die Beförderungsdoku
mente an, die von Island, Norwegen, 
Österreich, Finnland und Schweden 
gemäß der Verordnung und den Anpas
sungen unter Buchstabe c ausgestellt 
werden. 

c) Die Beförderungsdokumente, die von 
Island, Norwegen, Österreich, Finnland 
und Schweden ausgestellt werden, müs
sen entsprechen: 

Anhang I der Verordnung. In diesem 
Anhang wird das Wort "EG-Mit
gliedstaat" durch die Worte "EG
Mitgliedstaat, Island, Norwegen, 
Österreich, Finnland oder Schwe
den" ersetzt. 
den übrigen Anhängen der Verord
nung. Die Beförderungsdokumente 
werden nach dem Muster in Anlage 
3 dieses Anhangs ausgestellt." 

13. Nach Nummer 33 (Verordnung (EWG) 
Nr. 1839/92 der Kommission) wird folgende neue 
Nummer eingefügt: 

"33 a. 392 R 2454: Verordnung (EWG) 
Nr. 2454/92 des Rates vom 23. Juli 
1992 zur Festlegung der Bedingungen 
für die Zulassung von Verkehrsunter-

. nehmen zum Personenverkehr mit Kraft
omnibussen innerhalb eines Mitglied
staats, in dem sie nicht ansässig sind 
(ABI. Nr. L 251 vom 29. 8. 1992, S. 1) 

Die Verordnung gilt für die Zwecke 
dieses Abkommens mit folgenden Anpas
sungen: 

a) Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe e· erhält 
folgende Fassung: 

" MWSt. (Mehrwertsteuer) oder 
Umsatzsteuer auf die Beför
derungsdienstleistungen. " 

b) In Artikel 8 
tritt für die EFfA-Staaten an die 
Stelle der "Kommission" die 
"EFf A-überwachungsbehörde" 
und an die Stelle des "Rates" der 
"Ständige Ausschuß der EFfA
Staaten". 
Geht bei der EG-Kommission ein 
Antrag eines EG-Mitgliedstaates 
bzw. bei der EFTA-überwa
chungsbehörde ein Antrag eines 
EFfA-Staates ein.. Schutzmaßnah
men zu ergreifen, so wird der 
Gemeinsame EWR-Ausschuß 
unverzüglich davon unterrichtet 
und mit allen erforderlichen· 
Angaben versehen. 
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Auf Antrag einer Vertragspartei finden 
im Gemeinsamen EWR-Ausschuß Kon
sultationen statt. Derartige Konsultatio
nen können auch im Falle der Verlänge
rung von Schutzmaßnahmen beantragt 
werden. 

Sobald die EG-Kommission oder die 
EFf A-überwachungsbehörde emen 
Beschluß gefaßt hat, teilt sie die 
getroffenen. Maßnahmen unverzüglich 
dem Gemeinsamen EWR-Ausschuß mit. 

Ist eine Vertragspartei der Ansicht, daß 
die Schutzmaßnahmen ein Ungleichge
wicht zwischen den Rechten und 
Pflichten der Vertragsparteien schaffen, 
so findet Artikel 114 des EWR-Abkom
mens entsprechend Anwendung. 

c) Die EFfA-Staaten erkennen die 
Gemeinschaftsdokumente an, die von 
den EG-Mitgliedstaaten gemäß der 
Verordnung ausgestellt ·werden. Für 
die Zwecke dieser Anerkennung 
gelten in den Bestimmungen der 
Gemeinschaftsdokumente in den 
Anhängen I, 11 und III der Verord
nung die Bezugnahmen auf die 
"Mitgliedstaaten" als Bezugnahmen 
auf die "EG-Mitgliedstaaten, Island, 
Norwegen, Österreich, Finnland 
undl oder Schweden". 

d) Die Gemeinschaft und die EG
Mitgliedstaaten erkennen die Beför
derungsdokumente an, die von 
Island, Norwegen, Österreich, Finn
land und Schweden gemäß der 
Verordnung in der Fassung der 
Anlage 4 dieses Anhangs ausgestellt 
werden. 

e) Die Beförderungsdokumente, die von 
Island, Norwegen, Österreich, Finn
land und Schweden ausgestellt wer
den, müssen den Mustern in Anlage 4 
dieses Anhangs entsprechen." 

C. KAPITEL III. EISENBAHNVERKEHR 

1. Nummer 37 (Entscheidung 75/372/EWG des 
Rates) erhält folge?de Fassung: 

,,37. 391 L 0440: Richtlinie 911440/EWG des 
Rates vom 29. Juli 1991 zur Entwicklung 
der Eisenbahnunternehmen der Gemein
schaft (ABI. Nr. L 237 vom 24. 8. 1991, 
S.25) 

Die Richtlinie gilt für die Zwecke dieses 
Abkommens mit folgenden Anpassungen: 

a) In Artikel 7 Absatz 1 werden die Worte 
"der Gemeinschaft" durch .die Worte 
"des EWR" ersetzt. 

b) Österreich kommt dieser Richtlinie bis 
spätestens 1. Juli 1995 nach." 

D. KAPITEL IV. BINNENSCHIFFSVERKEHR 

1. Nach Nummer 43 (Verordnung (EWG) 
Nr. 2919/85 des Rates) wird folgende neue 
Nummer eingefügt: 

,,43 a. 391 R 3921: Verordnung (EWG) 
Nr. 3921191 des Rates vom 
16. Dezember 1991 über die Bedingun
gen für die Zulassung von Verkehrs
unternehmen zum Binnenschiffsgüter
und -personenverkehr innerhalb eines 
Mitgliedstaats, in dem sie nicht ansässig 
sind (ABI. Nr. L 373 vom 31. 12. 1991, 
S. 1)" 

2. Unter Nummer 45 (Verordnung (EWG) 
. Nr. 1102/89 der Kommission) werden vor der 
Anpassung folgende Gedankenstriche eingefügt: 

392 R 3690: Verordnung (EWG) Nr. 3690/. 
92 der Kommission vom 21. Dezember 1992 
(ABI. Nr. L 374 vom 22. 12. 1992, S. 22) 
393 R 3433: Verordnung (EG) Nr. 3433/93 
der Kommission vom 15. Dezember 1993 
(ABI. Nr. L 314 vom 16. 12. 1993, S. 10)" 

3. Nach Nummer 46 (Richtlinie 87/540/EWG 
des Rates) wird folgende neue Nummer eingefügt: 

,,46 a. 391 L 0672: Richtlinie 911672/EWG 
des Rates vom 16. Dezember 1991 über 
die gegenseitige Anerkennung der ein
zelstaatlichen Schifferpatente für den 
Binnenschiffsgüter- und -personenver
kehr (ABI. Nr. L 373 vom 31. 12. 1991, 
S.29) 

Die Richtlinie gilt für die Zwecke dieses 
Abkommens mit folgenden Anpassun
gen: 

a) Anhang I wird wie folgt ergänzt: 

GRUPPE A: 

"Republik Finnland 
Laivurinkirja/Skepparbrev 

- Kuljettajankirjat I ja II/Förarbrev I 
och 11" 

GRUPPE B: 

"Republik Österreich 
- Kapitänspatent A 
- Schiffsführerpatent A 

Republik Finnland 
Laivurinkirja/Skepparbrev . 

- Kuljettajankirjat I ja II/Förarbrev I 
och Ir' 

b) Anhang 11 wird wie folgt ergänzt: 

"Finnland 
Saimaan kanava/Saima kanal 

- Saimaan vesistö/Saimens vattendrag 

1621 der Beilagen und Zu 1621 der Beilagen XVIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)68 von 135

www.parlament.gv.at



1621 der Beilagen 69 

Schweden 
Trollhätte kanal und Göta älv 
Vänersee 
Mälarsee 
Södertälje kanal 
Falsterbo kanal 
Sotenkanalen" 

H. KAPITEL V. SEEVERKEHR 

1. Nummer 55 (Richtlinie 79/116/EWG des 
Rates) wird mit Wirkung vom 13. September 1995 
gestrichen: 

2. Nach Nummer 55 (Richtlinie 79/116/EWG 
des Rates) wird folgende neue Nummer eingefügt: 

"55 a. 393 L 0075: Richtlinie 93/75/EWG des 
Rates vom 13. September 1993 über 
Mindestanforderungen an Schiffe, die 
Seehäfen der Gemeinschaft anlaufen 
oder aus ihnen auslaufen und gefähr
liche oder umweltschädliche Güter 
befördern (ABI. Nr. L 247 vom 5. 10. 
1993, S. 19)" 

3. Nach Nummer 56 (Verordnung (EWG) 
Nr. 613/91 des Rates) wird folgende neue 
Nummer eingefügt: 

,,56 a. 393 R 2158: Verordnung (EWG) 
Nr. 2158/93 der Kommission vom 
28. Juli 1993 über die Anwendung von 
Änderungen des Internationalen über
einkommens von 1974 zum Schutz des 
menschlichen Lebens auf See sowie des 
Internationalen übereinkommens von 
1973 zur Verhütung der Meeresver
schmutzung durch Schiffe für die Zwek
ke der Verordnung (EWG) Nr. 613/91 
(ABI. Nr. L 194 vom 3. 8. 1993, S. 5)" 

4. Nach Nummer 59 (Entscheidung 83/5731 
EWG des Rates) wird folgende neue Nummer ein
gefügt: 

,,59 a. 392 D 0143: Entscheidung 92/1431 
. EWG des Rates vom 25. Februar 1992 

über Funknavigationssysteme für Europa 
(ABI. Nr. L 59 vom 4. 3. 1992, S. 17)" 

I. KAPITEL VI. ZIVILLUFTFAHRT 

1. Unter Nummer 63 (Verordnung (EWG) 
Nr. 2299/89) wird die Anpassung durch folgendes 
ersetzt: 

" ,geändert durch: 
393 R 3089: Verordnung (EWG) Nr. 30891 
93 des Rates vom 29. Oktober 1993 (ABI. 
Nr. L 278 vom 11. 11. 1993, S. 1) 

Die Verordnung gilt für die Zwecke dieses 
Abkommens mit folgender Anpassung: 

Für die Anwendung des Artikels 6 Absatz 5, 
des Artikels 7 Absätze 3, 4 und 5, der 
Artikel 11 bis 21 a und des Artikels 23 
Absatz 2 tritt hinsichtlich der EFf AStaaten 

an die Stelle der "Kommission" die "EFf A
Oberwachungsbehörde" und an die $.telle des 
"Rates" der,;Ständige Ausschuß der EFfA
Staaten". 

Ferner tritt in Artikel 15 Absatz 1 und 
Artikel 17 für die EFfA-Staaten an die Stelle 
des ,;Gerichtshofes" der "EFf A-Gerichtshof" 
und gilt der Verweis in Artikel 17 auf 
Artikel 172 EWG-Vertrag als Verweis auf 
Artikel 35 des Abkommens zwischen den 
EFf A-Staaten zur Errichtung einer über
wachungsbehörde und eines Gerichtshofes". 

2. Nach Nummer 64 (Verordnung (EWG) 
Nr. 294/91 des Rates) werden folgende neue 
Nummern eingefügt: 

,,64 a. 392 R 2408: Verordnung (EWG) 
Nr. 2408/92 des Rates vom 23. Juli 
1992 über den Zugang von Luftfahrt
unternehmen der Gemeinschaft zu Strek
ken des innergemeinschaftlichen Flug
verkehrs (ABI. Nr. L 240 vom 24. 8. 
1992, S. 8) 

Die Verordnung' gilt für die Zwecke 
dieses Abkommens mit folgenden Anpas
sungen: 

a) In den in den Artikeln 4, 6, 8, 9 und 
10 genannten Fällen tritt für die 
EFfA-Staaten an die Stelle der 
"Kommission" die "EFfA-überwa
chungsbehörde" und an die. Stelle 
des "Rates" der "Ständige Ausschuß 
der EFfA-Staaten". 

b) Das Verzeichnis in Anhang I der 
Verordnung wird wie folgt ergänzt: 
"Finnland: Helsinki-Vantaa/Hel-

singfors-Vanda 
Island: Keflavfk 
Norwegen: Flughafensystem Oslo 
Österreich: Wien 
Schweden: Flughafensystem Stock

holm" 

c) Das Verzeichnis in Anhang II der 
Verordnung wird wie folgt ergänzt: 
"Norwegen: Oslo-Fornebu/Garder

moen 
Schweden: Stockholm-Arlandal 

Bromma" 

64 b. 393 R 0095: Verordnung (EWG) 
Nr. 95/93 des Rates vom 18. Januar 
1993 über gemeinsame Regeln für die 
Zuweisung von Zeitnischen auf Flug
häfen in der Gemeinschaft (ABI. 
Nr. L 14 vom 22. 1. 1993, S. 1) 

Die Verordnung gilt für die Zwecke 
dieses Abkommens mit folgenden Anpas
sungen: 

1621 der Beilagen und Zu 1621 der Beilagen XVIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 69 von 135

www.parlament.gv.at



70 1621 der Beilagen 

a) Im Falle des Artikels 8 Absatz 6 
finden die Artikel 99 und 102 bis 104 

. des Abkommens Anwendung. 

b) Im Falle des Artikels 11 Absatz 3 tritt 
für die EFTA-Staaten an die Stelle 
der "Kommission" die "EFI'A-Ober
wachungsbehörde". 

c) In den Fällen des Artikels 12 unter
richten die Vertragspaneien einander 
und finden auf Antrag Konsultatio
nen im Gemeinsamen EWR-Ausschuß 
statt." 

3. Nummer 65 (Verordnung (EWG) Nr. 23421 
90 des Rates) erhält folgende Fassung: 

,,65. 392 R 2409: Verordnung (EWG) Nr. 24091 
92 des Rates vom 23. Juli 1992 über 
Flugpreise und Luftfrachtraten . (ABI. 
Nr. L 270 vom 24.8.1992, S. 15) 

Die Verordnung gilt für die Zwecke dieses 
Abkommens mit folgender Anpassung: 

In den Artikeln 6 und 7 tritt für die EFT A
Staaten an die Stelle der "Kommission" die 
"EFTA-Oberwachungsbehörde" und an die 
Stelle des "Rates" der "Ständige Ausschuß 
der EFTA-Staaten"." 

4. Nach Nummer 66 (Richtlinie 80/1266/EWG 
des Rates) werden folgende neue Nummern 
eingefügt: 

,,66 a. 391 R 3922: Verordnung (EWG) 
Nr. 3922/91 des Rates vom 
16. Dezember 1991 zur Harmonisie
rung der technischen Vorschriften und 
der Verwaltungsverfahren in der Zivil
luftfahn (ABI. Nr. L 373 vom 31. 12. 
1991, S. 4) 

Die Verordnung gilt für die Zwecke 
dieses Abkommens mit folgender Anpas
sung: 

Artikel 9 findet keine Anwendung. 

66 b. 392 R 2407: Verordnung (EWG) 
Nr. 2407192 des Rates vom 23. Juli 
1992 über die Eneilung von Betriebs
genehmigungen an Luftfahnunterneh
men (ABI. Nr. L 240 vom 24.8. 1992, 
S. 1) 

Die Verordnung gilt für die Zwecke 
dieses Abkommens mit folgenden Anpas
sungen: 

a) Im Falle des Artikels 5 . Absatz 7 
Buchstaben bund c finden die 
Artikel 99 und 102 bis 104 des 
EWR-Abkommens Anwendung. 

b) In Artikel 13 Absatz 3 gilt hinsicht
lich der EFI'A-Staaten der Verweis 

auf Artikel 169 EWG-Vertrag als 
Verweis auf Artikel 31 des Abkom
mens zwischen den EFTA-Staaten 
zur Errichtung einer Oberwachungs
behörde und eines Gerichtshofes. 

66 c. 393 L 0065: Richtlinie 93/65/EWG des 
Rates vom 19. Juli 1993 über die 
Aufstellung und Anwendung kompatib
ler technischer Spezifikationen für die 
Beschaffung von Ausrüstungen und 
Systemen für das Flugverkehrsmanage
ment (ABI. Nr. L 187 vom 9.7. 1993, 
S.52) 

Die Richtlinie gilt für die Zwecke dieses 
Abkommens mit folgenden Anpassun
gen: 

a) Das Verzeichnis in Anhang II wird 
wie folgt ergänzt: 

"Finnland 
Ilmailulaitos/Luftfansverket 
P.O. Box 50 
FIN-01531 Vantaa 

Österreich 
AUSTRO CONTROL GesmbH., 
Schnirchgasse 11, 
A-1030 Wien 

Die Beschaffungen für kleine Flugplätze 
und Flugfelder können von den jewei
ligen Gebietskörperschaften oder Eigen
tümern vorgenommen werden. 

Norwegen 
Luftfansverket 
P.O. Box 8124 Dep. 
N-0032 Oslo 
Oslo Hovedflyplass AIS 
P.O. Box 2654 St. Hanshaugen 
N-0131 Oslo 

Die Beschaffungen für kleine Flugplätze 
und Flugfelder können von den jewei
ligen Gebietskörperschaften oder Eigen
tümern vorgenommen werden. 

Schweden 
Luftfansverket 
S-601 79 Norrköping" 

b) Diese Richtlinie findet auf Island 
keine Anwendung." 

5. Nach Nummer 68 (Verordnung (EWG) 
Nr. 295/91 des Rates) wird folgende neue 
Nummer eingefügt: 

"68 a. 391 L 0670: Richtlinie 911670/EWG 
des Rates vom 16. Dezember 1991 über 
die gegenSeItIge Anerkennung von 
Erlaubnissen für Luftfahnpersonal zur 
Ausübung von Tätigkeiten in der Zivil
luftfahn (ABI. Nr. L 373 vom 31. 12. 
1991, S. 21)" 
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J. RECHTSAKTE, DIE DIE VERTRAGSPAR
TEIEN ZUR KENNTNIS NEHMEN 

Nach Nummer 75 (Entschließung des Rates 
vom 7. Dezember 1970) werden folgende neue 
Nummern eingefügt: 

"76. 391 Y.0208(01): Entschließung des Rates 
vom 17. Dezember 1990 über die Entwick
lung eines europäischen Hochgeschwindig
keitsbahnnetzes (ABI. Nr. C 33 vom 8. 2. 
1991, S. 1) 

77. 392 Y 0407(04): Entschließung des Rates 
vom 26. März 1992 zur Verlängerung des 
Marktbeobachtungssystems auf dem Gebiet 
des Eisenbahn-, Straßen- und Binnenschiffs
güterverkehrs (ABI. Nr. C 86 vom 7. 4. 
1992, S. 4)" 

K. Die folgenden vier Anlagen werden zu den 
Anlagen 1, 2, 3 und 4 des Anhangs XIII 
(VERKEHR) des EWR-Abkommens: 

ANLAGE 1 

DOKUMENTE IM ANHANG ZU DER 
VERORDNUNG (EWG) Nr. 881/92 DES RATES IN DER FÜR DIE 

ZWECKE DES EWR-ABKOMMENS ANGEPASSTEN FASSUNG 

(SIEHE Anhang XIII DES ABKOMMENS, NUMMER 26 a, ANPASSUNG UNTER BUCHSTABE g) 
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ANHANG I 

a) 

(Blaues Kraftpapier im Format DIN A4) 
(Erste Seite der Lizenz) 

(Wortlaut in der, in den oder in einer der Amtssprachen des EFfA-Staates, der die Lizenz erteilt) 

Staat, der die Lizenz 
eneilt 

Bezeichnung der zuständigen 
Behörde oder Si:elle 

Nationalitätszeichen ') 

LIZENZ Nr . ............................. . 
für den grenzüberschreitenden gewerblichen Güterkraftverkehr 

Diese Lizenz berechtigt 

............................................................................•......... 2) 

auf allen Verkehrsverbindungen für die Wegstrecken im Gebiet der Europäischen Gemeinschaft sowie 
Finnlands, Islands, Norwegens und Schwedens ') zum grenzüberschreitenden gewerblichen Güterkraft
verkehr im Sinne der Verordnung (EWG) Nr. 881/92 des Rates vom 26. März 1992 in der für die 
Zwecke des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR-Abkommen) angepaßten 
Fassung und der Allgemeinen Bestimmungen dieser Lizenz. 

Besondere Bemerkungen: 

Diese Lizenz gilt vom .................... bis zum 

Erteilt in ................................................. : ...................... , am ......................................................................... 4) 

') Nacionalitätszeichen: IS (Island), N (Norwegen), FIN (Finnland), S (Schweden). 
2) Name oder Firma und· vollständige Anschrift des Transportunternehmers. 
') Im folgenden "Referenzstaaten" genannt. Die für die Zwecke des EWR-Abkommens angepaßte Verordnung 

(EWG). Nr. 88.~/92 findet bei internacio~alen Beförderungen vo~ Gütern nach, durch ~?d aus Osterreich auf die !n 
qsterrelc? zuru<;kgel7gte Wegstrecke keine ~wendung. Für .dle Rechte auf gege~seltlgen Mar~tzugang gelten In 

diesen Fallen die bilateralen Abkommen zWischen Osterreich und der Europäischen Gemeinschaft bzw. den 
Referenzstaaten. 

4) Unterschrift und Dienstsiegel der zuständigen Behörde oder Stelle, die die Lizenz erteilt. 
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(b) 

(Zweite Seite der Lizenz) 

Diese Lizenz wird gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 881/92 des Rates vom 26. März 1992 in der 
für die Zwecke des EWR-Abkommens angepaßten Fassung ausgestellt. 

Sie berechtigt auf allen Verkehrsverbindungen für die Wegsttecken im Gebiet der Europäischen 
Gemeinschaft sowie der Referenzstaaten, gegebenenfalls unter den in der Lizenz festgelegten 
Bedingungen, zum grenzüberschreitenden gewerblichen Güterkraftverkehr für Beförderungen 

mit oder ohne Durchfahrt durch einen oder mehrere EG-Mitgliedstaaten oder Referenzstaaten 
oder ein oder mehrere Drittländer, bei denen sich der Ausgangspunkt und der Bestimmungsort in 
zwei verschiedenen EG-Mitgliedstaaten oder Referenzstaaten befinden, 

mit oder ohne Durchfahrt durch einen oder mehrere EG-Mitgliedstaaten oder Referenzstaaten 
oder ein oder mehrere Drittländer, bei denen sich der Ausgangspunkt in einem EG-Mitgliedstaat 
oder Referenzstaat und der Bestimmungsort in einem Drittland oder umgekehrt befindet, 

zwischen Drittländern mit Durchfahrt durch einen oder mehrere EG-Mitgliedstaaten oder 
Referenzstaaten 

sowie zu Leerfahrten in Verbindung mit diesen Beförderungen. 

Im Falle einer Beförderung aus einem EG-Mitgliedstaat oder Referenzstaat nach einem Drittland 
oder Österreich und umgekehrt gilt diese Lizenz nicht für die Wegstrecke im Gebiet des EG
Mitgliedstaats oder Referenzstaats, in dem die Be- oder Entladung stattfindet. 

Die Lizenz ist persönlich und nicht übertragbar. 

Sie kann von der zuständigen Behörde des Referenzstaats, der sie erteilt hat, insbesondere dann 
entzogen werden, wenn der Transportunternehmer 

es unterlassen hat, alle Bedingungen für die Verwendung der Lizenz zu erfüllen; 

zu Tatsachen, die für die Erteilung bzw. Erneuerung der Lizenz erheblich waren, unrichtige 
Angaben gemacht hat. 

Das Original der Lizenz ist vom Transportunternehmen aufzubewahren. 

Eine beglaubigte Abschrift der Lizenz ist im Fahrzeug mitzuführen. ') 

Bei Fahrzeugkombinationen ist sie im Kraftfahrzeug mitzuführen. Sie gilt für die gesamte 
Fahrzeugkombination auch dann, wenn der Anhänger oder Sattelanhänger nicht auf den Namen des 
Lizenzinhabers amtlich zugelassen oder zum Verkehr zugelassen ist oder wenn er in einem EG
Mitgliedstaat oder einem anderen Referenzstaat amtlich zugelassen oder zum Verkehr zugelassen ist. 

Die Lizenz ist den Kontrollberechtigten auf Verlangen vorzuzeigen. 

Der Lizenzinhaber ist verpflichtet, im Gebiet jedes EG-Mitgliedstaats und jedes Referenzstaats 
insbesondere dessen Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Durchführung von Beförderungen und 
für den Straßenverkehr einzuhalten. 

') Unter Fahrzeug ist ein in einem Referenzstaat amtlich zugelassenes Kraftfahrzeug oder eine Fahrzeug
kombination zu verstehen, bei der zumindest das Kraftfahrzeug in einem Referenzstaat amtlich zugelassen ist, sofern 
sie ausschließlich für die Cüterbeförderung bestimmt sind. 
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74 1621 der Beilagen 

ANLAGE 2 

DOKUMENTE IN DEN ANHÄNGEN ZU DER 

VERORDNUNG (EWG) Nr. 3118/93 DES RATES 

IN DER FÜR DIE ZWECKE DES EWR-ABKOMMENS ANGEPASSTEN FASSUNG 

(SIEHE ANHANG XIII DES ABKOMMENS, NUMMER 26 c, 
ANPASSUNG UNTER BUCHSTABEj) 
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1621 der Beilagen 

ANHANG I 

a) 

(Starkes grünes Papier - Abmessungen DIN A4) 

tErste Seite der Kabotagegenehmigung) 

(Angabe des Beginns und des Endes der Gültigkeitsdauer) 

75 

[Wortlaut in der Amtssprache bzw. den Amtssprachen des Staates, der die Genehmigung erteilt -
übersetzung ins Finnische, Isländische, Norwegische bzw. Schwedische und in die Amtssprachen der EG

Mitgliedstaaten auf den Seiten (f), (g) und (h)] 

KOMMISSION 
DER 

EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFfEN 

(Prägestempel 
der Kommission 

der Europäischen 
Gemeinschaft) 

Staat, der die 
Genehmigung er
teiltiN ationalitäts

zeichen ') 

KABOTAGEGENEHMIGUNG Nr. 

für die Beförderung von Gütern im Güterverkehr innerhalb 
eines Mitgliedstaats der Europäischen Gemeinschaft *) 

oder innerhalb Finnlands, Islands, Norwegens oder Schwedens **) 
durch einen in diesem Staat nicht ansässigen Verkehrsunternehmer 

(Kabotage) 

Die Genehmigung berechtigt 2) .................................. .. 

Zuständige 
Behörde 

oder Stelle 

zur Beförderung von Gütern im Güterkraftverkehr innerhalb eines Mitgliedstaats der Europäischen 
Gemeinschaft oder innerhalb eines Referenzsiaats, in dem der Inhaber dieser Genehmigung nicht ansässig 
ist, mit einem Kraftfahrzeug oder einer Fahrzeugkombination sowie zu Leerfahrten mit diesen 
Fahrzeugen im gesamten Gebiet der genannten EG-Mitgliedstaaten oder Referenzstaaten. 

Diese Genehmigung gilt für zwei Monate, und zwar 

vom ........................................................................... . bis zum 

erteilt -in .................................................................... . am 

3) 

*) EG-Mitgliedstaaten sind: Belgien, Dänemark, Deutschland, Griechenland, Spanien, Frankreich, Irland, Italien, 
Luxemburg, die Niederlande, Portugal und das Vereinigte Königreich. 

**) Im folgenden "Referenzstaaten" genannt. Die für die Zwecke des EWR-Abkommens angepaßte Verordnung 
(EWG) Nr. 3118/93 findet auf in Österreich niedergelassene Unternehmen und auf das Gebiet Österreichs keine 
An"Y"endung. Für. die Rechte auf g~genseitigen .Marktzugang gelten in diesen Fällen die bilateralen Abkommen 
zWlschen Osterreich und der Europäischen Gememschaft bzw. den Referenzstaaten. 

') Nationalitätszeichen: FIN (Finnland), IS (Island), N (Norwegen), S (Schweden). 
2) Name oder Firma und vollständige Anschrift des Verkehrsunternehmers. 
3) Unterschrift und Stempel der zuständigen Behörde oder Stelle, die die Genehmigung erteilt. 
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76 1621 der Beilagen 

(b) 

(Zweite Seite der Kabotagegenehmigung) 

[Wortlaut in der Amtssprache bzw. den Amtssprachen des Referenzstaats, der die Genehmigung 
erteilt - übersetzung in die Amtssprachen der übrigen Referenzstaaten und der EG-Mitgliedstaaten auf 
den Seiten (c), (d) und (e)] 

Allgemeine Bestimmungen 

Diese Genehmigung berechtigt zum Güterkraftverkehr im Inlandsverkehr der EG-Mitgliedstaaten 
oder der Referenzstaaten, in denen der Inhaber dieser Genehmigung nicht ansässig ist (Kabotage). 

Die Genehmigung ist persönlich und nicht übertragbar. 

Sie kann von der zuständigen Behörde des Referenzstaats, der sie erteilt hat, entzogen werden. Im 
Fall der Fälschung der Genehmigung kann sie auch von dem EG-Mitgliedstaat oder Referenzstaat, in dem 
die Kabotagebeförderung durchgeführt wird, entzogen werden. 

Sie darf jeweils nur für ein einziges Fahrzeug verwendet werden. Unter Fahrzeug ist ein im 
Referenzstaat der Niederlassung amtlich zugelassenes, ausschließlich für die Güterbeförderung bestimmtes 
Kraftfahrzeug oder eine ausschließlich für die Güterbeförderung bestimmte Fahrzeugkombination zu 
verstehen, bei der zumindest das Kraftfahrzeug im Referenzstaat der Niederlassung amtlich zugelassen ist. 

Sie ist bei Einsatz von Fahrzeugkombinationen in der Zugmaschine mitzuführen. 

Sie ist zusammen mit dem Fahrtenberichtsheft für Kabotagebeförderungen im Inlandsverkehr, die im 
Rahmen dieser Genehmigung ausgeführt werden, im Fahrzeug mitzuführen. 

Die Kabotagegenehmigung und das Fahrtenberichtsheft müssen vor Beginn der Kabotagebeförde
rung ausgefüllt werden. 

Die Genehmigung und das Fahrtenberichtsheft für Kabotagebeförderungen im Inlandsverkehr sind 
den zuständigen Kontrollbeamten auf Verlangen auszuhändigen. 

Vorbehaltlich der Anwendung der Gemeinschaftsregelung in der für die Zwecke des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschafts raum angepaßten· Fassung unterliegt die Durchführung der 
Kabotagefahrten den Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Aufnahme-EGMitgliedstaats oder 
-referenzstaats in folgenden Bereichen: 

a) für den Beförderungsvertrag geltende Preise und Bedingungen; 

b) Fahrzeuggewichte und -abmessungen; diese Gewichte und Abmessungen dürfen gegebenenfalls 
die im Niederlassungsreferenzstaat des Verkehrsunternehmers geltenden, keinesfalls aber die 
technischen Normen überschreiten, die in der übereinstimmungsbescheinigung vermerkt sind; 

c) Vorschriften für die Beförderung bestimmter Kategori~n von Beförderungsgut, insbesondere 
gefährlicher Güter, verderblicher Lebensmittel und lebender Tiere; 

d) Lenk- und Ruhezeiten; 

e) MWSt. oder Umsatzsteuer auf die Beförderungsdienstleistungen. 

Für die im Kabotagebetrieb eingesetzten Fahrzeuge gelten dieselben technischen Bau- und 
Ausrüstungsnormen wie für die im internationalen Güterverkehr zum Betrieb freigegebenen Fahrzeuge. 

Diese Genehmigung ist binnen acht Tagen nach Ablauf ihrer Gültigkeitsdauer an die zuständige 
Behörde oder Stelle, die sie erteilt hat, zurückzusenden. 

(c), (d) und (e) 

(Dritte, vierte und fünfte Seite der Kabotagegenehmigung) 

(übersetzung des auf Seite (b) abgedruckten Wortlauts in die Amtssprachen der übrigen Referenzstaaten 
und der EG-Mitgliedstaaten) 

(f), (g) und (h) 

(Sechste, siebte und achte Seite der Kabotagegenehmigung) 

(übersetzung des auf Seite (a) abgedruckten Wortlauts in die Amtssprachen der übrigen Referenzstaaten 
und der EG-Mitgliedstaaten) 
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1621 der Beilagen 

ANHANG 11 

a) 

(Starkes rosa Papier - Abmessungen DIN A4) 

(Erste Seite der kürzerfristigen Kabotagegenehmigung) 

(Angabe des Beginns und des Endes des Gültigkeitsdauer) 

77 

[Wortlaut in der Amtssprache bzw. den Amtssprachen des Staates, der die Genehmigung erteilt -
übersetzung ins Finnische, Isländische, Norwegische bzw. Schwedische und in die Amtssprachen der EG

Mitgliedstaaten auf den Seiten (b), (g) und (h)] 

KOMMISSION 
DER 

EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFTEN 

(Prägestempel 
der Kommission 
der Europäischen 

Gemeinschaft) 

Staat, der die 
Genehmigung er
teiltiN ationalitäts

zeichen ') 

KABOTAGEGENEHMIGUNG Nr. 

für die Beförderung von Gütern im Güterverkehr innerhalb 
eines Mitgliedstaats der Europäischen Gemeinschaft *) 

oder innerhalb Finnlands, Islarids, Norwegens oder Schwedens '~*) 
durch einen in diesem Staat nicht ansässigen Verkehrsunternehmer 

(Kabotage) 

Zuständige 
Behörde 

oder Stelle 

Die Genehmigung berechtigt 2) ......................................................................................................................... . 

zur Beförderung von Gütern im Güterkraftverkehr innerhalb eines Mitgliedstaats der Europäischen 
Gemeinschaft oder innerhalb eines Referenzstaats, in dem der Inhaber dieser Genehmigung nicht ansässig 
ist, mit einem Kraftfahrzeug oder .einer Fahrzeugkomb'ination sowie zu Leerfahrten mit diesen 
Fahrzeugen im gesamten Gebiet der genannten EG-Mitgliedstaaten oder Referenzstaaten. 

Diese Genehmigung gilt für einen Monat, und zwar 

vom ........................................................................... . bis zum 

erteilt in .................................................................... . am 

3) 

*) EG-Mitgliedstaaten sind: Belgien, Dänemark, Deutschland, Griechenland, Spanien, Frankreich, Irland, Italien, 
Luxemburg, die Niederlande, Portugal und das Vereinigte Königreich. 

**) Im folgenden "Referenzstaaten" genannt. Die für die Zwecke des EWR-Abkommens angepaßte Verordnung 
(EWG) Nr. 3118/93 findet auf in Österreich niedergelassene Unternehmen und auf das Gebiet Österreichs keine 
An:vendung. Für. die Rechte auf gegenseitigen .Marktzugang gelten in diesen Fällen die bilateralen Abkommen 
ZWIschen OsterreIch und der EuropäIschen Gememschaft bzw. den Referenzstaaten. 

') Nationalitätszeichen: FIN (Finnland), 1S (1sland), N (Norwegen), S (Schweden). 
2) Name oder Firma und vollständige Anschrift des Verkehrsunternehmers. 
3) Unterschrift und Stempel der zuständigen Behörde oder Stelle, die die Genehmigung erteilt. 
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78 1621 der Beilagen 

(b) 

(Zweite Seite der Kabotagegenehmigung) 

[Wortlaut in der Amtssprache bzw. den Amtssprachen des Referenzstaats, der die Genehmigung 
erteilt - übersetzung in die Amtssprachen der übrigen Referenzstaaten und der EG-Mitgliedstaaten auf 
den Seiten (c), (d) und (e)] 

Allgemeine Bestimmungen 

Diese Genehmigung berechtigt zum Güterkraftverkehr im Inlandsverkehr der EG-Mitgliedstaaten 
oder der Refer~nzstaaten, in denen der Inhaber dieser Genehmigung nicht ansässig ist (Kabotage). 

Die Genehmigung ist persönlich und nicht übertragbar. 

Sie kann von der zuständigen Behörde des Referenzstaats, der sie erteilt hat, entzogen werden. Im 
Fall der Fälschung der Genehmigung kann sie auch von dem EG-Mitgliedstaat oder Referenzstaat, in dem 
die Kabotagebeförderung durchgeführt wird, entzogen werden. 

Sie darf jeweils nur für ein einziges Fahrzeug verwendet werden. Unter Fahrzeug ist ein im 
Referenzstaat der Niederlassung amtlich zugelassenes, ausschließlich für die Güterbeförderung bestimmtes 
Kraftfahrzeug oder eine ausschließlich für die Güterbeförderung bestimmte Fahrzeugkombination zu 
verstehen, bei der zumindest das Kraftfahrzeug im Referenzstaat der Niederlassung amtlich zugelassen ist. 

Sie ist bei Einsatz von Fahrzeugkombinationen in der Zugmaschine mitzuführen. 

Sie ist zusammen mit dem Fahrtenberichtsheft für Kabotagebeförderungen im Inlandsverkehr, die im 
Rahmen dieser Genehmigung ausgeführt werden, im Fahrzeug mitzuführen. 

Die Kabotagegenehmigung und das Fahrtenberichtsheft müssen vor Beginn der Kabotagebeförde
rung ausgefüllt werden. 

Die Genehmigung und das Fahrtenberichtsheft für Kabotagebeförderungen im Inlandsverkehr sind 
den zuständigen Kontrollbeamten auf Verlangen auszuhändigen. 

Vorbehaltlich der Anwendung der Gemeinschaftsregelung in der für die Zwecke des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum angepaßten Fassung unterliegt die Durchführung der 
Kabotagefahrten den Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Aufnahme-EGMitgliedstaats oder 
-referenzstaats in folgenden Bereichen: 

a) für den Beförderungsvertrag geltende Preise und Bedingungen; 

b) Fahrzeuggewichte und -abmessungen; diese Gewichte und Abmessungen dürfen gegebenenfalls 
die im Niederlassungsreferenzstaat des Verkehrs unternehmers geltenden, keinesfalls aber die 
technischen Normen überschreiten, die in der übereinstimmUngsbescheinigung vermerkt sind; 

c) Vorschriften für die Beförderung bestimmter Kategorien von Beförderungsgut, insbesondere 
gefährlicher Güter, verderblicher Lebensmittel und lebender Tiere; 

d) Lenk- und Ruhezeiten; 

e) MWSt. oder Umsatzsteuer auf die Beförderungsdienstleistungen. 

Für die im Kabotagebetrieb eingesetzten Fahrzeuge gelten dieselben technischen Bau- und 
Ausrüstungsnormen wie für die im internationalen Güterverkehr zum Betrieb freigegebenen Fahrzeuge. 

Diese Genehmigung ist binnen acht Tagen nach Ablauf ihrer Gültigkeitsdauer an die zuständige 
Behörde oder Stelle, die sie erteilt hat, zurückzusenden. 

(c), (d) und (e) 

(Dritte, vierte und fünfte Seite der Kabotagegenehmigung) 

(übersetzung des auf Seite (b) abgedruckten Wortlauts in die Amtssprachen der übrigen Referenzstaaten 
und der EG-Mitgliedstaate)n) 

(f), (g). und (h) 

(Sechste, siebte und achte Seite der Kabotagegenehmigung) 

(Übersetzung des auf Seite (a) abgedruckten Wortlauts in die Amtssprachen der übrigen Referenzstaaten 
und der EG-Mitgliedstaaten) 
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1621 der Beilagen 79 

ANHANG III 

a) 

(Abmessungen DIN A4) 

(Erste Umschlagseite des Fahrtenberichtshefts - Vorderseite) 

[Wortlaut in der Amtssprache bzw. den Amtssprachen des Referenzstaats, der das Heft ausgibt -
Übersetzung in die Amtssprachen der übrigen Referenzstaaten auf der Rückseite und in die Amtssprachen 

der EG-Mitgliedstaaten und auf Seite (d)] 

Staat, der das Fahrtenberichtsheft ausgibt Bezeichnung der zuständigen Behörde oder Stelle 

Nationalitätszeichen ') Heft Nr .............................. . 

FAHRTENBERICHTSHEFT FÜR KABOTAGEBEFÖRDERUNGEN IM INLANDSVERKEHR 

IM RAHMEN DER KABOTAGEGENEHMIGUNG Nr ............................. .. 

Dieses Heft gilt bis zum ............................................................................................................................... :. 2) 

ausgegebert in ........................................................... . am 

') 

') Nationalitätszeichen der Referenzstaaten: Finnland (FIN), Island (IS), Norwegen (N), Schweden (S). 
2) Die Gültigkeitsdauer darf die der Kabotagegenehmigung nicht überschreiten. 
3) Stempel der zuständigen Behörde oder Stelle, die das Fahrtenberichtsheft ausgibt. 
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80 1621 der Beilagen 

(b) 

(Erste Umschlagseite des Fahrtenberichtshefts - Rückseite) 
1. (übersetzung des auf der Vorderseite abgedruckten Wortlauts in die anderen Amtssprachen der 

Referenzstaaten) 
2. (Wartlaut in der Amtssprache bzw. den "Amtssprachen des Referenzstaats, der das Heft ausgibt) 

Allgemeine Bestimmungen 

1. Dieses Heft enthält 25 heraustrennbare Seiten, von 1 bis 25 durchnumeriert, auf denen bei der 
Beladung der Fahrzeuge alle im Rahmen der zugehörigen Kabotagegenehmigungbeförderten 
Güter einzutragen sind. Jedes Heft trägt eine Nummer, die auf den einzelnen Seiten erscheint. 

2. Der Verkehrsunternehmer. ist für die ordnungsgemässe Führung der Fahrtenberichte für 
Kabotagebeförderungen im Inlandsverkehr verantwortlich. 

3. Das Fahrtenheft ist gemeinsam mit der zugehörigen Kabotagegenehmigung an Bord des 
Fahrzeuges mitzuführen, dessen leer oder beladen zurückgelegte Fahrten im Rahmen dieser 
Genehmigung erfolgen. Es ist den zuständigen Kontrollbeamten auf Verlangen vorzuzeigen. 

4. Die Fahrtenberichte müssen unter Beachtung ihrer Numerierung verwendet werden; die 
Eintragungen müssen den zeitlichen Ablauf der aufeinanderfolgenden Ladungen wiedergeben. 

5. Jede Spalte des Fahrtenberichts ist genau und gut leserlich in nicht auslöschbarer Druckschrift 
auszufüllen. 

6. Die ausgefüllten Fahrtenberichte sind der zuständigen Behörde oder Stelle des Referenzstaats, die 
dieses Fahrtenheft ausgegeben hat, spätestens acht Tage nach Ablauf des Berichtsmonats 
zurückzusenden. Erstreckt sich eine Beförderung über zwei Berichtszeiträume, so bestimmt der 
Zeitpunkt der Ladung den Berichtsmonat, zu dem der Fahrtenbericht gehört (Beispiel: die 
Beförderung eines Ende Januar geladenen und Anfang 'Februar entladenen Gutes gehört zu den 
Fahrtenberichten des Monats Januar). 

(c) 

(Vorderseite des Zwischenblatts vor den 25 heraustrennbaren Seiten) 

(Wortlaut in der Amtssprache bzw. den Amtssprachen des Referenzstaats, der das Fahrtenberichtsheft 
ausgibt) 

Erläuterungen 

Auf den folgenden Seiten sind alle Angaben über alle Güter' einzutragen, die 1m Rahmen der 
Kabotagegenehmigung, für die das Heft gilt, befördert worden sind. 

Für jede geladene Gütersendung ist eine Zeile des Heftes auszufüllen. 

Spalte 2: Gegebenenfalls Angaben, die von dem Referenzstaat, der das Fahrtenberichtsheft 
ausgibt, verlangt werden. 

Spalte 3: Tag (01, 02 ... 31) des am Kopf der Seite angegebenen Monats, in dem die 
Fahrt mit Ladung angetreten wurde. 

Spalte 4 und 5: Name des Ortes sowie gegebenenfalls des Departements, der Provinz, des 
"Landes" usw. angeben, so daß der Ort auffindbar ist. 

Spalte 6: Folgende Kennzeichen verwenden: 
Belgien: B 
Dänemark: DK 
Deutschland: D 
Griechenland: GR 
Frankreich: F 
Irland: IRL 
Spanien: E 
Italien: I 
Luxemburg L 
Niederlande: NL 
Vereinigtes Königreich: GB 
Portugal: P 
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Spalte 7: 

Spalte 8: 

Spalte 9: 

Spalte 10: 

Island: IS 
Norwegen: N 
Finnland: FIN 
Schweden: S. 

1621 der Beilagen 81 

Die zurückgelegte Entfernung zwischen Beladeortund Entladeort der 
Gütersendung angeben. 

Das Gewicht der Gütersendung in Tonnen bis zur ersten Dezimalstelle angeben 
(zB 10,0 t) und die gleichen Gewichtsangaben wie in der Zollerklärung 
verwenden; Container- und Palettengewichte bleiben dabei unberücksichtigt. 

Art der Güter einer Sendung möglichst gen au angeben. 

Der Verwaltung vorbehaltene Spalte. 

(d) 

(Rückseite des Zwischenblatts vor den 25 heraustrennbaren Seiten) 

[übersetzung des auf Seite (a) abgedruckten Wortlauts in die Amtssprachen der EG-Mitgliedstaaten] 

6 
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Name und Anschrift des Verkehrsteilnehmers 

Lfd. Datum der Beladeort Entladeort Nr. Abfahrt 

1 2 3 4 5 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

(e) 
Monat/Jahr 

I ..... ../..=-u
1 

BEFÖRDERTE GüTER 

Land Entfernung 
(km) 

6 7 

Tonnen 
( ... ) 

8 

Nummer der Genehmigung C-I 
Nummer des Heftes I I 
Nummer des Blattes I I 

Art des Gutes Schlüssel-
nummer 

9 10 . 

00 
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--------------- -----

1621 der Beilagen 83 

ANHANG N 

BEFÖRDERUNGSLEISTUNGEN IM LAUFE DES .................... (VIERTELJAHRS) ................... . 

.................... UAHR) IM RAHMEN DER VON .................... (NATIONALITÄTSZEICHEN) 

ERTEILTEN KABOTAGEGENEHMIGUNGEN 

Zahl der 
Land der Beladung und Entladung 

geleisteten Tonnenkilometer beförderten Tonnen (in Tausend) 

D 

F 

I 

NL 

B 

L 

GB 

IRL 

DK 

GR 

E 

P 

IS 

N 

FIN 

S 

Kabotage insgesamt 
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84 1621 der Beilagen 

ANLAGE 3 

DOKUMENTE IN DEN ANHÄNGEN ZU DER VERORDNUNG (EWG) Nr. 1839/92 DES RATES 
IN DER FÜR DIE ZWECKE DES EWR-ABKOMMENS ANGEPASSTEN FASSUNG 

(SIEHE ANHANG XIII DES ABKOMMENS, NUMMER 33, ANPASSUNG UNTER BUCH
STABE c) 
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1621 der Beilagen 

ANHANG Ia 

Deckblatt des Fahrtenhefts 

(Papier - A4) 

Wortlaut in der Amtssprache oder in den oder einer der Amtssprachen des EFTA-Staats, in dem 
der Verkehrsunternehmer niedergelassen ist 

STAAT, IN DEM DAS HEFT AUSGEGEBEN WIRD 
- Nationalitätszeichen - I) 

HEFT Nr .............................. . 

Zuständige Behörde 

Fahrtenblätter für Pendelverkehrsdienste mit 
Unterbringung und grenzüberschreitende Gelegenheitsverkehre 

mit Kraftomnibussen zwischen Staaten, die entweder 
EG-Mitgliedstaaten oder EFTA-Staaten sind *), 

ausgegeben aufgrund der Verordnung (EWG) Nr. 684/92 des Rates 
in der für die Zwecke des Abkommens über den 

Europäischen Wirtschaftsraum angepaßten Fassung 

85 

an ........................................................................................................................................................................ . 

(Name und Vorname oder Firma des Verkehrs unternehmers) 

(Vollständige Anschrift und Telefonnummer) 

(Ort und Tag der _Ausgabe) (Unterschrift und Stempel· der Behörde oder der Stelle, 
die das Fahrtenheft ausgibt) 

I) Finnland (FIN), Island (IS), Norwegen (N), Österreich (A), Schweden (S). 
*) EG-Mitgliedstaaten sind: Belgien, Dänemark, Deutschland, Griechenland, Spanien, Frankreich, Irland, Italien, 

Luxemburg, die Niederlande, Portugal und das Vereinigte Königreich. 
EFTA-Staaten sind: Finnland, Island, Norwegen, Österreich und Schweden. 
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Fahrtenheft - zweites Deckblatt 

Wortlaut in der Amtssprache oder in den oder einer der Amtssprachen des EFTA-Staats, in dem 
der Verkehrsunternehmer niedergelassen ist . 

Wichtiger Hinweis 

A. GEMEINSAME BESTIMMUNGEN FüR DEN GRENZüBERSCHREITENDEN PENDELVER
KEHRSDIENST MIT UNTERBRINGUNG UND FüR DEN GRENZüBERSCHREITENDEN 
GELEGENHEITSVERKEHR 

1. Das Fahrtenblatt gilt für die gesaII1te Fahrtstrecke. 
2. Der Inhaber des Fahrtenblattes ist berechtigt, grenzüberschreitenden Pendelverkehrsdienst mit 

Unterbringung und grenzüberschreitenden Gelegenheitsverkehr sowie örtliche Ausflüge in einem 
anderen EG-Mitgliedstaat oder einem anderen EFTA-Staat als dem, in dem er niedergelassen ist, 
durchzuführen. Bei solchen örtlichen Ausflügen, die ausschließlich für gebietsfremde Fahrgäste 
bestimmt sind, die zuvor von demselben Verkehrsunternehmen mittels grenzüberschreitenden 
Pendelverkehrs mit Unterbringung oder eines grenzüberschreitenden Gelegenheitsverkehrs 
befördert wurden, wird dasselbe Fahrzeug oder ein Fahrzeug desselben Unternehmens bzw. 
derselben Dnternehmensgruppe eingesetzt. 

3. Das Fahrtenblatt ist entweder vom Verkehrsunternehmer oder vom Fahrer vor Beginn einer jeden 
Fahrt im grenzüberschreitenden Pendelverkehrsdienst mit Unterbringung und grenzüberschrei
tenden Gelegenheitsverkehr in doppelter Ausfertigung auszufüllen; nur örtliche Ausflüge müssen 
vor Abfahrt des Fahrzeugs zum entsprechenden Ausflug eingetragen werden. Die Durchschrift des 
Fahrtenblattes verbleibt beim Unternehmen. Das Original ist vom Fahrer während der gesamten 
Dauer der Fahrt im Fahrzeug mitzuführen. Das Fahrtenblatt ist den Kontrollberechtigten auf 
Verlangen jederzeit vorzuzeigen. 

4. Nach Beendigung der Fahrt händigt der Fahrer das Fahrtenblatt dem Unternehmen' aus. Der. 
Verkehrsunternehmer ist für die Führung der Fahrtenblätter verantwortlich .. Die Blätter sind gut 
leserlich und in nicht auslöschbarer Schrift auszufüllen. 

5. Wird ein grenzüberschreitender Pendelverkehrsdienst mit Unterbringung oder ein grenzüber
schreitender Gelegenheitsverkehr von einer Gruppe von Beförderungsunternehmen betrieben, die 
für Rechnung desselben Auftraggebers tätig sind, und nehmen die Fahrgäste dabei gegebenenfalls 
bei einem anderen Beförderungsunternehmen derselben Gruppe eine Anschlußverbindung auf der 
Strecke wahr, muß sich das Original des Fahrtenblatts in dem diesen Dienst ausführenden 
Fahrzeug befinden. Eine Durchschrift dieses Fahrtenblatts befindet sich am Sitz jedes 
entsprechenden Unternehmens, und eine andere Durchschrift wird den Behörden des EG
Mitgliedstaats oder EFTA-Staats, in dem das geschäftsführende Unternehmen niedergelassen ist, 
im Laufe des auf den Monat der Leistungserbringung folgenden Monats zugestellt, wenn der 
betreffende EG-Mitgliedstaat oder EFTA-Staat diese Unternehmer nicht für einen oder mehrere 
EG-Mitgliedstaaten oder EFTA-Staaten von dieser Verpflichtung befreit hat. 

B. GRENZüBERSCHREITENDER PENDELVERKEHRSDIENST MIT UNTERBRINGUNG 
1. Nach Artikel 2 Nummern 2.1 und 2.2 der Verordnung (EWG) Nr. 684/92 in der für die Zwecke 

des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum angepaßten Fassung ist Pendelverkehr 
mit Unterbringung der Verkehrsdienst, bei dem vorab gebildete Gruppen yon Fahrgästen bei 
mehreren Hin- und Rückfahrten von demselben Ausgangsgebiet zu demselben Zielgebiet befördert 
werden. 

Unter Ausgangsgebiet und Zielgebiet sind der Ort des Reiseantritts und der Ort des Reiseziels 
sowie die in einem Umkreis von 50 km gelegenen Orte zu verstehen. 
Das Ausgangsgebiet oder das Zielg~biet und die zusätzlichen· Aufnahme- und Absetzpunkte 
können sich im Hoheitsgebiet eines oder mehrerer EG-Mitgliedstaaten oder EFT A-Staaten 
befinden. 

Unter einer vorab gebildeten Fahrgastgruppe ist eine Gruppe zu verstehen, für die eine nach den 
Vorschriften des Niederlassungsstaats verantwortliche Stelle bzw. Person den Abschluß des 
Vertrags oder die Sammelbegleichung der Leistung übernommen hat oder alle Buchungen und die 
Zahlungen vor der Abfahrt erhalten hat. 

2. Im Pendelverkehr mit Unterbringung wird neben der Beförderungsleistung die Unterbringung mit 
oder ohne Verpflegung am Zielort und gegebenenfalls während der Reise für mindestens 80% der 
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Fahrtenheft - drittes Deckblatt 

Fahrgäste erbracht, und die Dauer des Aufenthalts der Fahrgäste am Zielort muß mindestens zwei 
Nächte betragen. 

3. Nach . Artikel 14 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Ne. 684/92 in der für die Zwecke des 
Abkommens, über den Europäischen Wirtschaftsraum angepaßten Fassung müssen Fahrgäste, die 
einen Pendelverkehr benutzen, während der ganzen Fahrt einen Einzel- oder Sammelfahrausweis 
mit sich führen, der folgende Angaben enthält: 

den Abfahrts- und den Zielort, 
die Gültigkeitsdauer des Fahrausweises sowie 
den Beförderungspreis, den Gesamtpreis für Beförderung und Unterbringung SOWIe die 
Unterkunft. 

C. GRENZÜBERSCHREITENDER GELEGENHEITSVERKEHR 

1. Nach Artikel 11 Absatz 1, zusammen mit Artikel 4 Absatz 1, der Verordnung (EWG) Nr. 684/92 
in der für die Zwecke des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum angepaßten 
Fassung können folgende Gelegenheitsverkehre mit dem Kontrollpapier durchgeführt werden (dh. 
die in Artikel 2 Nummer 3.1 Buchstaben abis c in der für die Zwecke des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum angepaßtenFassung genannten Verkehrs dienste) : 
a) Rundfahrten, dh. Fahrten, die mit demselben Fahrzeug ausgeführt werden, das eine oder 

mehrere vorab gebildete Fahrgastgruppen befördert und das jede Gruppe an ihren Ausgangsort 
zurückbringt; 

b ) Verkehrs dienste 
für vorab gebildete Fahrgastgruppen, bei denen die Fahrgäste im Verlauf derselben Reise 
nicht zum Ausgangsort zurückgebracht werden und 
bei denen im Fall eines Aufenthalts am Zielort auch die Unterbringung und sonstige 
touristische Dienstleistungen angeboten werden, die keine Nebenleistungen der Unter
bringung oder der Beförderung sind; 

c) Verkehrsdienste bei besonderen Veranstaltungen wie Seminaren, Konferenzen und Sport- und 
Kulturveranstaltungen sowie 

d) die nachstehenden Verkehrsdienste: 
i) Rundfahrten ohne Aus- und Zusteige möglichkeit, dh. Verkehrsdienste mit em und 

demselben Fahrzeug, mit dem ein und dieselbe Fahrgastgruppe über die gesamte 
Fahnstrecke befördert und an den Ausgangspunkt zurückgebracht wird; 

ii) Verkehrs dienste, die eine Fahrt mit Fahrgästen von einem bestimmten Ausgangsort zu 
einem bestimmten Zielon und anschließend eine bestimmte Leerfahrt zum Ausgangspunkt 
des Fahrzeugs umfassen; 

iii) Verkehrsdienste, denen eine Leerfahrt von einem EG-Mitgliedstaat oder EFT A-Staat in 
einen anderen EG-Mitgliedstaat oder EFTA-Staat vorausgeht, in dessen Hoheitsgebiet 
Fahrgäste aufgenommen werden, sofern diese Fahrgäste 

durch Beförderungsverträge, die vor ihrer Ankunft in einem Land, in dem sie zur 
Beförderung aufgenommen werden, abgeschlossen wurden, zu emer Gruppe 
zusammengefaßt sind oder 
zuvor durch dasselbe Beförderungsunternehmen nach den unter Ziffer ii genannten 
Bedingungen in das Land befördert wurden, wo sie aufgenommen werden, und aus 
diesem Land hinaus gebracht werden, oder 
zu einer Reise in einen anderen EG-Mitgliedstaat oder EFTA-Staat eingeladen wurden, 
wobei die Beförderungskosten von der einladenden Person übernommen werden. Die 
Fahrgäste müssen eine homogene Gruppe bilden, die nicht ausschließlich mit Blick auf 
diese Reise gebildet worden sein darf. 

Unter einer vorab gebildeten Fahrgastgruppe ist eine Gruppe zu verstehen, für die eine 
nach den Vorschriften des Niederlassungsstaats verantwortliche Stelle bzw. Person den 
Abschluß des Vertrages oder die Sammelbegleichung der Leistung übernommen hat oder 
alle Buchungen und die Zahlungen vor der Abfahrt erhalten hat, wobei die Größe dieser 
Gruppe 

entweder mindestens zwölf Personen 
- oder mindestens 40% der Kapazität des Fahrzeugs ohne den Fahrer (Artikel 2 

Nummer 3.2) 
beträgt. 

2. Fahrten des Gelegenheitsverkehrs verlieren die Eigenschaft des Gelegenheitsverkehrs auch dann 
nicht, wenn sie mit einer gewissen Häufigkeit ausgeführt werden. 
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88 1621 der Beilagen 

ANHANG III 

(Weißes Papier - A4) 

Wortlaut in der Amtssprache oder in den oder einer der Amtssprachen des EG-Mitgliedstaats oder 
des EFfA-Staats, in dem der Antrag gestellt wird 

GENEHMIGUNGSANTRAG FÜR,co) 

LINIENVERKEHR 
PENDELVERKEHRSDIENSTE OHNE UNTERBRINGUNG 

RESTLICHE GELEGENHEITSVERKEHRSDIENSTE ') 
EINE SONDERFORM DES LINIENVERKEHRS 2) 

. EINEN WERKVERKEHR ') 
ERNEUERUNG DER GENEHMIGUNG FÜR EINEN VERKEHRSDIENST 

mit Kraftomnibussen zwischen Staaten, die entweder EG-Mitgliedstaaten oder EFfA-Staaten sind **), 
gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 684/92 des Rates in der für die Zwecke des Abkommens über den 

Europäischen Wirtschaftsraum angepaßten Fassung 

an 

(Zuständige Behörde) 

1. Name und Vorname oder Firma des antragstellenden und ggf. geschäftsführenden Unternehmens 

2. Verkehrsdienste betrieben durch *) Unterauftragnehmer *) Unternehmensvereinigung 

*) Zutreffendes bitte ankreuzen oder ausfüllen. 
**) EG-Mitgliedstaaten sind: Belgien, Dänemark, Deutschland, Griechenland, Spanien, Frankreich, Irland, Italien, 

Luxemburg, die Niederlande, Ponugal und das Vereinigte Königreich. 
EFTA-Staaten sind: Finnland, !sland, Norwegen, Österreich und Schweden. 

') Restliche Verkehrsdienste sind die in Anikel 2 Nummer 3.1 Buchstabe e der Verordnung (EWG) Nr.684/92 
in der für die Zwecke des Abkommens über den Europäischen Winschaftsraum angepaßten Fassung genannten 
Verkehrsdienste. 

2) Hierbei handelt es sich um andere als die in Anikel 2 Nummer 1.2 Buchstaben abis d der Verordnung (EWG) 
Nr. 684/92 in der für die Zwecke des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum angepaßten Fassung 
genannten Sondedormen des Linienverkehrs. 

3) Hierbei handelt es sich um andere als die in Anikel 2 Nummer 4 der Verordnung (EWG) Nr. 684/92 in der 
für die Zwecke des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum angepaßten Fassung genannten 
Werkverkehre. 

i 
I 
I. 
I 
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3. Namen und Anschriften des Verkehrsunternehmers oder der Verkehrsunternehmer, des Unterauf
tragnehmers oder der Unterauftragnehmer bzw. der an einer Vereinigung beteiligten Unternehmen: 

3.1. Tel. 

3.2. Tel. 

3.3 . ........................................................ , .............. . Tel. 

3.4. Tel. 

Liste liegt gegebenenfalls bei. *) 

(Antrag auf Genehmigung oder Erneuerung einer Genehmigung - Seite 2) 

4. Bei 

*) restlichen Verkehrsdiensten im Gelegenheitsverkehr: 
- Beschreibung: 

'~) - Sondertormen des Linienverkehrs: 
Fahrgastkategorie : 

- Unternehmen, für das der Verkehrsdienst durchgeführt wird: 

*) Werkverkehr: 
- Beschreibung des Dienstes: 

5. Gültigkeitsdauer der beantragten Genehmigung oder Termin der Durchführung des Verkehrs
dienstes *): 

6. Hauptstrecke des Verkehrsdienstes (Angabe der Aufnahmepunkte) : 

7. Dauer des Verkehrsdienstes: 

8. Häufigkeit (täglich, wöchentlich usw.): 

9. Fahrpreise: Anhang 

10. Zahl der beantragten Genehmigungen oder Durchschschriften 1): 

11. Zusätzliche Angaben: 

12. 
(Ort und Tag) (Unterschrift des Antragstellers) 

*) Zutreffendes bitte ankreuzen oder ausfüllen. 
1) Der Antragsteller hat zu beachten, daß die Genehmigung immer im Fahrzeug mitzuführen ist und er daher 

über so viele Genehmigungen verfügen muß, wie für den beantragten Verkehrsdienst gleichzeitig Fahrzeuge eingesetzt 
werden müssen. 
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90 1621 der Beilagen 

(Antrag auf Genehmigung oder Erneuerung einer Genehmigung - Seite 3) 

Wichtiger. Hinweis 

1. Dem Antrag sind gegebenenfalls beizufügen: 
i) die Fahrpläne; 

ii) die Fahrpreistabellen; 
iii) der. Nachweis, daß der Antragsteller in dem EG-Mitgliedstaat oder EFTA-Staat, in dem er 

niedergelassen ist, die Bedingungen für den Zugang zum Beruf des Personenkraftverkehrsunter
nehmers im grenzüberschreitenden Verkehr erfüllt; 

iv) Angaben zu Art und Umfang des Verkehrsdienstes, den der Antragsteller betreiben will, falls es 
sich um einen Antrag auf Einrichtung eines Verkehrsdienstes handelt, oder den er betrieben hat, 
falls es sich um einen Antrag auf Erneuerung einer Genehmigung handelt, sowie weitere 
zweckdienliche Angaben; 

v) eine Karte in geeignetem Maßstab, auf der die Fahrtstrecke sowie die Aufnahme- und 
Absetzpunkte für die Fahrgäste eingezeichnet sind. 

2. Nach Artikel 4 Absatz 4 sowie Artikel 13 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 684/92 des Rates in 
der für die Zwecke des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum angepaßten Fassung sind 
genehmigungspflichtig: 

i) der Linienverkehr; 
ii) der Pendelverkehr ohne Unterbringung; 

iii) die restlichen Verkehrsdienste im Gelegenheitsverkehr, dh. Verkehrsdienste, die nicht unter eine 
der folgenden Kategorien fallen: , 

a) Rundfahrten, dh. Fahrten, die mit demselben Fahrzeug ausgeführt werden, das eine oder 
mehrere vorab gebildete Fahrgastgruppe(n) befördert und das jede Gruppe an ihren 
Ausgangsort zurückbringt; 

b) Verkehrsdienste 
für vorab gebildete Fahrgastgruppen, bei denen die Fahrgäste im Verlauf derselben Reise 
nicht zum Ausgangsort zurückgebracht werden und 
bei denen im Fall eines Aufenthalts am Zielort auch die Unterbringung oder sonstige 
touristische Dienstleistungen angeboten werden, die keine Nebenleistung der Beförderung 
oder der Unterbringung sind; 

(Antrag auf Genehmigung oder Erneuerung einer Genehmigung - Seite 4) 

Im Sinne der Buchstaben a und b ist unter einer vorab gebildeten Fahrgastgruppe eine Gruppe 
zu verstehen, für die eine nach den Vorschriften des Niederlassungsst.aats verantwortliche Stelle 
bzw. Person den Abschluß des Vertrages oder die Sammelbegleichung der Leistung 
übernommen hat oder alle Buchungen und die Zahlungen vor der Abfahrt erhalten hat, . 
wobei die Größe dieser Gruppe 
- entweder mindestens zwölf Personen 
- oder mindestens 40 % der Kapazität des Fahrzeugs ohne den Fahrer beträgt; 

c) Verkehrsdienste bei besonderen Veranstaltungen wie Seminaren, Konferenzen sowie Sport
und Kulturveranstaltungen ; 

d) die im Anhang zu Verordnung (EWG) Nr. 684/92 in der für die Zwecke des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum angepaßten Fassung aufgeführten Verkehrsdienste : 

Rundfahrten ohne Aus- und Zusteigemöglichkeit, dh. Verkehrsdienste mit ein und 
demselben Fahrzeug, mit dem ein und dieselbe Fahrgastgruppe über die gesamte 
Fahrtstrecke befördert und an den Ausgangspunkt zurückgebracht wird; 
Verkehrsdienste, die eine Fahrt mit Fahrgästen von einem bestimmten Ausgangsort zu 
einem bestimmten Zielort und anschließend eine bestimmte Leerfahrt zum Ausgangspunkt 
des Fahrzeugs umfassen; 
Verkehrsdienste, denen eine Leerfahrt von einem EG-Mitgliedstaat oder EFf A-Staat in 
einen anderen EG-Mitgliedstaat oder EFfA-Staat vorausgeht, in dessen Hoheitsgebiet 
Fahrgäste aufgenommen werden, sofern diese Fahrgäste 

durch Beförderungsverträge, die vor ihrer Ankunft in einem Land, in dem sie zur 
Beförderung aufgenommen werden, abgeschlossen wurden, zu emer Gruppe 
zusammengefaßt sind oder 
zuvor durch dasselbe Beförderungsunternehmen nach den im zweiten Gedankenstrich 
genannten Bedingungen in das Land befördert wurden, wo sie aufgenommen werden, 
und aus diesem Land hinaus verbracht werden, oder 
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= -zu einer Reise in einen anderen EG-Mitgliedstaat oder EFfA-Staat eingeladen wurden, 
wobei die Beförderungskosten von der einladenden Person übernommen werden. Die 
Fahrgäste müssen eine homogene Gruppe bilden, die nicht ausschließlich mit Blick auf 
diese Reise gebildet worden sein darf; 

(Antrag auf Genehmigung oder Erneuerung einer Genehmigung - Seite 5) 

iv) Sonderformen des Linienverkehrs, dh. solche Verkehrsdienste, die nicht unter eine der folgende 
Kategorien fallen: 
a) die Beförderung von Arbeitnehmern zwischen Wohnort und Arbeitsstätte, 
b) die Beförderung von Schülern und Studenten zwischen Wohnort und Lehranstalt, 
c) die Beförderung von Angehörigen der Streitkräfte und ihren Familien zwischen Herkunftsland 

und Stationierungsort, 
d) der Nahverkehr im Grenzgebiet; 

v) Werkverkehr, der nicht folgende Kriterien erfüllt: 
ein Verkehrs dienst, den ein Unternehmen für seine eigenen Arbeitnehmer oder eine Vereinigung 
ohne Erwerbszweck zur Beförderung ihrer Mitglieder im Rahmen des Zwecks der Vereinigung 
unter folgenden Bedingungen dUrchführt: 

bei der Beförderungstätigkeit handelt es sich lediglich um eine Nebentätigkeit des Unternehmens 
bzw. der Vereinigung, und 

die eingesetzten Fahrzeuge sind Eigentum dieses Unternehmens bzw. dieser Vereinigung oder 
wurden von dem Unternehmen bzw. der Vereinigung im Rahmen eines Abzahlungsgeschäfts 
gekauft oder sind Gegenstand eines Langzeitleasing-Vertrags und werden von einem 
Belegschaftsmitglied des Unternehmens bzw. einem Mitglied der Vereinigung gesteuert. 

3. Der Genehmigungsantrag ist bei der zuständigen Behörde des EG-Mitgliedstaats oder des EFfA
Staats, in dessen Hoheitsgebiet sich der Ausgangsort des Verkehrs dienstes, dh. der Punkt, an dem die 
ersten Fahrgäste aufgenommen werden, oder im Falle des Linienverkehrs eine der Endhaltestellen des 
Verkehrsdienstes befinden. 

4. Die maximale Gültigkeitsdauer der Genehmigungen beträgt fünf Jahre für den Linienverkehr und zwei 
Jahre für den Pendelverkehr ohne Unterbringung. 

5. Im Pendelverkehr können Fahrgastgruppen an maximal drei verschiedenen Stellen aufgenommen oder 
abgesetzt werden. 
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ANHANG IV 

(Genehmigung - Erste Seite) 

(Rosa Papier - A4) 

Wortlaut in der Amtssprache oder in den oder einer der Amtssprachen des EFfA-Staats, der die 
Genehmigung erteilt 

STAAT, DER DIE GENEHMIGUNG ERTEILT 
- Nationalitätszeichen - ') 

GENEHMIGUNG Nr. 

eines Linienverkehrs 2) 
eines Pendelverkehrs ohne Unterbringung 2) 
von restlichen Gelegenheitsverkehrsdiensten 2) 
von nicht liberalisierten Sonderformen des Linienverkehrs 2) 
eines nicht liberalisierten Werkverkehrs 2) 

Zuständige Behörde 

mit Kraftomnibussen zwischen Staaten, die entweder EG-Mitgliedstaaten oder EFfA-Staaten sind *), 
ausgegeben aufgrund der Verordnung (EWG) Nr. 684/92 des Rates in der für die Zwecke des 

Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum angepaßten Fassung 

für 

(Name und V omame oder Bezeichnung der Firma des Verkehrsunternehmers, der Genehmigungsinhaber oder der 
geschäftsführende Unternehmer ist) 

Anschrift ............................................................................................................................................................. . 

Tel. ..................................................................................................................................................................... . 

Namen, Anschriften und Telefonnummern der Verkehrsunternehmer, die Unteraufrragnehmer bzw. an 
einer Vereinigung beteiligt oder Mitglieder dieser Vereinigung sind: 

1 .................... , ...................................................................................................................................................... . 

2 .......................................................................................................................................................................... . 

3 .......................................................................................................................................................................... . 

4 .......................................................................................................................................................................... . 

5. 

6 .......................................................................................................................................................................... . 

Liste liegt gegebenenfalls bei 2). 

Gültig bis ........................................................................................................................................................... . 

(Ort und Tag der Erteilung) (Uilterschrift und Stempel der Behörde, die die 
Genehmigung erteilt) 

') Finnland (FIN), Island (IS), Norwegen (N), Österreich (A), Schweden (S). 
2) Unzutreffendes bitte streichen. 
*) EG~Mitgliedstaaten sind: Belgien, Dänemark, Deutschland, Griechenland, Spanien, Frankreich, Irland, Italien, 

Luxemburg, die Niederlande, Portugal und das Vereinigte Königreich. 
EFTA-Staaten sind: Finnland, Island, Norwegen, Österreich und Schweden. 
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(Genehmigung Nr. . ......... - Seite 2) 

1. Streckenführung 

a) Ausgangsort des Verkehrsdienstes: 

b) Zielort des Verkehrs dienstes: ................................................................................................................ . 

c) Hauptstreckenführung des Verkehrsdienstes, wobei die Orte, an denen Fahrgäste aufgenommen 
oder abgesetzt werden, unterstrichen sind: 

2. Dauer des Verkehrsdienstes '): 

3. Häufigkeit '): ................................................................................................................................................ . 

4. Fahrplan I): ................................................................................................................................................... . 

5. Merkmale des restlichen Gelegenheitsverkehrs I): 

6. Sonderformen des Linienverkehrs '): 

Fahrgastkategorie: ........................................... : ...................................................................................... . 

Unternehmen, für das der Verkehrsdienst durchgeführt wird: 

7. Werkverkehr: 
Merkmale der Fahrt(en) I): 

8. Besondere Bedingungen oder Bemerkungen: ............................................................................................ . 

(Stempel der Genehmigungsbehörde) 

') Zutreffendes bitte ausfüllen. 
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94 1621 der Beilagen 

(Genehmigung Nr. . ......... - Seite 3) 

Wortlaut in der Amtssprache oder in den oder einer der Amtssprachen des EG-Mitgliedstaats 'oder 
des EFfA-Staats, der die Genehmigung erteilt 

Wichtiger Hinweis 

1. Diese Genehmigung gilt für die gesamte Fahrtstrecke. Sie darf nicht von emem Unternehmen 
verwendet werden, dessen Namen darauf nicht genannt ist. 

2. Die Genehmigung oder eine von der Genehmigungsbehörde beglaubigte Durchschrift ist während der 
gesamten Dauer der Fahrt im Fahrzeug mitzuführen und den Kontrollberechtigten auf Verlangen 
jederzeit vorzuzeigen. 

I 
I 
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1621 der Beilagen 

ANHANG V 

(Bescheinigung - Seite 1) 

(Gelbes Papier - A4) 

Wortlaut in der Amtssprache oder in den oder einer der Amtssprachen des EFTA-Staats, in dem 
das Fahrzeug zugelassen ist 

STAAT, DER DIE BESCHEINIGUNG AUSSTELLT 
Nationalitätszeichen _ ') 

BESCHEINIGUNG 

Zuständige Behörde 

95 

für die Beförderungen auf der Straße im Werkverkehr zwischen Staaten, die entweder EG-Mitgliedstaaten 
oder EFT A-Staaten .. ) sind, mit Kraftomnibussen 2) 

(Vom Unternehmen oder der Vereinigung ohne Erwerbszweck auszufüllen) 

Der Unterzeichnete 
(Name, Vorname und Funktion) 

verantwortliche Person des Unternehmens oder der Vereinigung ohne Erwerbszweck 3) 

(Name und Vorname oder anderer amtlicher Name, vollständige Anschrift) 

bestätigt, daß der Kraftomnibus mit dem amtlichen Kennzeichen . ... ....... ..... ...... ........ Eigentum dieses 
Unternehmens bzw. dieser Vereinigung ist, von diesem Unternehmen bzw. dieser Vereinigung im Rahmen 
eines Abzahlungsgeschäfts gekauft wurde oder Gegenstand eines Langzeitleasing-Vertrags ist. 

Diese Bescheinigung gilt für die Beförderung von Arbeitnehmern eines Unternehmens durch 
Belegschaftsmitglieder bzw. von Mitgliedern einer Vereinigung durch ein Mitglied derselben Vereinigung 
im Rahmen ihres Zwecks 3). . 

(Unterschrift eines verantwortlichen Leiters des Unter
nehmens oder der Vereinigung) 

') Finnland (FIN), 1sland (1S), Norwegen (N), Österreich (A), Schweden (S). 
2) Artikel 2 Nummer 4 der Verordnung (EWG) Nr. 684/92 in der für die Zwecke des Abkommens über den 

Europäischen Wirtschaftsraum angepaßten Fassung. 
3) Unzutreffendes bitte streichen. 
*) EG-Mitgliedstaaten sind: Belgien, Dänemark, Deutschland, Griechenland, Spanien, Frankreich, Irland, Italien, 

Luxemburg, die Niederlande, Portugal und das Vereinigte Königreich. 
EFf A -Staaten sind: Finnland, 1sland, Norwegen, Österreich und Schweden. 
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96 1621 der Beilagen 

(Bescheinigung - Seite 2) 

(Von der zuständigen Behörde auszufüllen) 

Dieses Dokument ist eine Bescheinigung im Sinne von Artikel 13 der Verordnung (EWG)' Nr. 684/92 in 
der für die Zwecke des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum angepaßten Fassung. 

Gültigkeitsdauer: ................................................................................................................................................ . 

(Ort) ..................................................................... , (Datum) ........................... : ....................................... .. 

(Unterschrift und Stempel der zuständigen Behörde) 
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(Bescheinigung - Seite 3) 

Wortlaut in der Amtssprache oder in den oder einer der Amtssprachen des EG-Mitgliedstaats oder 
des EFf A-Staates, in dem das Fahrzeug zugelassen ist. 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

1. Artikel 2 Nummer 4 der Verordnung (EWG) Nr. 684/92 in der für die Zwecke des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum angepaßten Fassung besagt: 

»Werkverkehr ist der Verkehrsdienst, den ein Unternehmen für seine eigenen Arbeitnehmer oder eine 
Vereinigung ohne Erwerbszweck zur Beförderung ihrer Mitglieder im Rahmen des Zwecks der 
Vereinigung unter folgenden Bedingungen durchführt: 

bei der Beförderungstätigkeit handelt es sich lediglich um eine Nebentätigkeit des Unternehmens 
bzw. der Vereinigung, und 

die eingesetzten Fahrzeuge sind Eigentum dieses Unternehmens bzw. dieser Vereinigung oder 
wurden von dem Unternehmen bzw. der Vereinigung im Rahmen eines Abzahlungsgeschäftes 
gekauft oder sind Gegenstand eines Langzeitleasing-Vertrags und werden von einem Belegschafts
mitglied des Unternehmens bzw. einem Mitglied der Vereinigung gesteuert." 

In Artikel 13 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 684/92 in der für die Zwecke des Abkommens 
über den Europäischen' Wirtschaftsraum angepaßten Fassung' heißt es: 

»Beförderungen auf der Straße im Werkverkehr gemäß Artikel 2 Nummer 4 fallen unter keine 
Genehmigungsregelung : für sie gilt eine Bescheinigungsregelung. " 

2. Die Bescheinigung berechtigt 'ihren Inhaber zu grenzüberschreitenden Beförderungen auf der Straße 
im Werkverkehr. Sie wird von der zuständigen Behörde des EG-Mitgliedstaats oder des EFfA-Staats, 
in dem das Fahrzeug zugelassen ist, ausgestellt und gilt für diese gesamte Fahrstrecke einschließlich des 
Transits. 

3. Die Bescheinigung ist von einem Verantwortlichen des Unternehmens oder der Vereinigung ohne 
Erwerbszweck in dreifacher Ausfertigung in nicht auslöschbaren Druckbuchstaben auszufüllen und von 
der zuständigen Behörde zu ergänzen. Eine Durchschrift wird bei der Verwaltungsbehörde 
aufbewahrt, eine zweite verbleibt beim Unternehmen oder der Vereinigung ohne Erwerbszweck. 
Das Original oder eine beglaubigte Durchschrift ist vom Fahrer während der gesamten Dauer der 
Fahrt im grenzüberschreitenden Verkehr im Fahrzeug mitzuführen. Die Bescheinigung ist den 
Kontrollberechtigten auf Verlangen jederzeit vorzuzeigen. Das Unternehmen bzw. die Vereinigung 
ohne Erwerbszweck ist für die ordnungsgemäße Führung der Bescheinigungen verantwortlich. 

ANLAGE 4 

DOKUMENTE IN DEN ANHÄNGEN ZU DER VERORDNUNG (EWG) Nr. 2454/92 DES RATES 
IN DER FÜR DIE ZWECKE DES EWR-ABKOMMENS ANGEPASSEN FASSUNG 

(SIEHE ANHANG XIII DES ABKOMMENS, NUMMER 33 a, ANPASSUNG UNTER BUCH
STABE e) 

7 
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98 1621 der Beilagen 

ANHANG I 

MUSTER DER BESCHEINIGUNG NACH ARTIKEL 5 ABSATZ 1 

(Helloranges Papier, Format DIN A4) 

(Erste Seite der Bescheinigung) 

(Wortlaut in der Amtssprache bzw. den oder einer der Amtssprachen des EFT A-Staats der Niederlassung) 

EFT A-Staat der Niederlassung 
_ Nationalitätszeichen 1) _ 

Bezeichnung der zuständigen 
Behörde oder Stelle 

BESCHEINIGUNG Nr ............................. .. 

für die gewerbliche innerstaatliche Personenbeförderung mit Kraftomnibussen in einem EG-Mitgliedstaat 
oder in einem anderen EFTA-Staat *) als dem EFfA-Staat der Niederlassung (Kabotagebeförderung) 

Mit dieser Bescheinigung wird bestätigt, daß 

.......................................................................................... 2) 

entsprechend dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum die Genehmigung für die 
Ausübung des Berufs des Personenkraftverkehrsunternehmers im grenzüberschreitenden Verkehr erhalten 
hat. 

Aufgrund von Sanktionen gelten folgende Einschränkungen: 

EG-Mitgliedstaat oder 
EFTA-Staat, in dem die 
Einschränkung gilt 
- Nationalitätszeichen ') 

Art und Dauer der 
Einschränkung 

Diese Bescheinigung gilt vom ..................................................... bis zum ................................................... .. 

Ausgestellt in ....................................................................... , am ..................................................................... . 

................................................................................. 4) 

*) EG-Mitgliedstaaten sind: Belgien, Dänemark, Deutschland, Griechenland, Spanien, Frankreich, Irland, Italien, 
Luxemburg, die Niederlande, Portugal und das Vereinigte Königreich. 
EFfA-Staaten sind: Finnland, Island, Norwegen, Österreich, Schweden. 

1) Nationalitätszeichen der EFfA-Staaten: FIN (Finnland), IS (Island), N (Norwegen), A (Österreich), S 
(Schweden). ' 

2) Name oder Firma und vollständige Anschrift des Transportunternehmers. 
') Nationalitätszeichen der EG-Mitgliedstaaten und der EFfA-Staaten: B (Belgien), DK (Dänemark), 

D (Deutschland), GR (Griechenland), E (Spanien), F (Frankreich), IRL (Irland), I (Italien), L (Luxemburg), 
NL (Niederlande), P (Portugal), GB (Vereinigtes Königreich), FIN (Finnland), IS (Island), N (Norwegen), 
A (Österreich), S (Schweden), 

4) Unterschrift und Dienstsiegel der zuständigen Behörde oder Stelle, die die Bescheinigung erteilt. 

I 
I 

I 

I 

I 
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1621 der Beilagen 99 

(Zweite Seite der Bescheinigung) 

(Wortlaut in der Amtssprache bzw. den oder einer der Amtssprachen des EFTA-Staats der Niederlassung) 

Allgemeine Bestimmungen 

Diese Bescheinigung berechtigt zur Kabotagebeförderung in den EG-Mitgliedstaaten und in den 
EFTA-Staaten gemäß der Verordnung (EWG) Nr: 2454/92 des Rates vom 23. Juli 1992 zur Festlegung 
der Bedingungen für die Zulassung von Verkehrsunternehmen zum Personenverkehr mit Kraftomnibussen 
innerhalb eines EG-Mitgliedstaats oder EFTA-Staats, in dem sie nicht ansässig sind (Amtsblatt der 
Europäischen Gemeinschaften Nr. L 251 vom 29. August 1992, S. 1), in der für die Zwecke des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum angepaßten Fassung. 

Sie ist personengebunden und nicht übertragbar. 

Sie kann von der zuständigen Behörde des EFT A-Staats der Niederlassung insbesondere dann 
eingezogen werden, wenn der Transportunternehmer . 

es unterlassen hat, alle Bedingungen für die Ausstellung der Bescheinigung zu erfüllen j 

- zu Sachverhalten, die für die Ausstellung bzw. Erneuerung erheblich waren, unrichtige Angaben 
gemacht hat. 

Die Bescheinigung oder eine beglaubigte Abschrift kann von der zuständigen Behörde jedes 
EG-Mitgliedstaats oder jedes EFTA-Staats im Falle der Fälschung eingezogen werden. 

Das Original der Bescheingung oder eine beglaubigte Abschrift ist im Fahrzeug mitzuführen und den 
Kontrollberechtigten auf Verlangen vorzuzeigen. 
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ANHANG 11 

MUSTER DES FAHRTENBlATTHEFfES NACH ARTIKEL 6 ABSATZ 4 

(Helloranges Papier, Format DIN A4) 

(Erste Umschlagseite des Fahrtenblattheftes) 

(Wortlaut in der Amtssprache bzw. den oder einer der Amtssprachen des EFfA-Staats der Niederlassung) 

EFfA-Staat der Niederlassung 

_ Nationalitätszeichen 1) _ 

Bezeichnung der zuständigen 
Behörde oder Stelle 

Heft Nr .............................. . 

FAHRTENBLATTHEFT FÜR DIE KABOTAGEBEFÖRDERUNG (PERSONENVERKEHR) 

gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 2454/92 des Rates vom 23. Juli 1992 zur Festlegung der Bedingungen 
für die Zulassung von Verkehrsuntemehmen zum Personenverkehr. mit Kraftomnibussen innerhalb eines 
EG-Mitgliedstaats oder eines EFTA-Staats .. ), in dem sie nicht ansässig sind (Amtsblatt der Europäischen 
Gemeinschaften Nr. L 251 vom 29. August 1992, S. 1), in der für die Zwecke des Abkommens über den 

Europäischen Wlrtschaftsraum angepaßten Fassung 

Dieses Heft gilt bis zum .................................................................................................................................... . 

ausgegeben in ......................................................... : ............ , am ..................................................................... . 

.................................................................................. 2) 

*) EG-Mitgliedstaaten sind: Belgien, Dänemark, Deutschland, Griechenland, Sp.anien, Frankreich, Irland, Italien, 
Luxemburg, die Niederlande, Portugal und das Vereinigte Königreich. 
EFfA-Staaten sind: Finnland, Island, Norwegen, Österreich und Schweden. 

1) Nationalitätszeichen der EFfA-Staaten: FIN (Finnland), IS (Island), N (Norwegen), A (Österreich), 
S (Schweden). 

2) Stempel der zuständigen Behörde oder Stelle, die das Heft ausstellt. 
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(Rückseite der ersten Umschlagseite des Fahrtenblattheftes) 

(Wortlaut in der Amtssprache bzw. den oder einer der Amtssprachen des EFfA-Staats der Niederlassung) 

Allgemeine· Bestimmungen 

1. Dieses Heft enthält 25 heraustrennbare, von 1 bis 25 durchnumerierte Seiten, von denen eine vor 
Beginn eines Kabotageverkehrsdienstes für diesen Verkehrsdienst auszufüllen ist. Jedes Heft trägt eine 
Nummer, die auf den einzelnen Seiten erscheint. 

Bei den Sonderformen des Linienverkehrs gemäß Nummer 6 zweiter Gedankenstrich dieser 
allgemeinen Bestimmungen wird das Fahrtenblatt jedoch in Form einer monatlichen Aufstellung 
ausgefüllt, indem unter den Nummern 4 und 5 alle Zeitpunkte angegeben werden, zu denen diese 
Verkehrsdienste durchgeführt wurden. 

2. Der Verkehrsunternehmer ist für die ordnungsgemäße Führung der Fahrtenblätter verantwortlich. 

3. Das Fahrtenblatt ist zusammen mit einer Sammlung der übersetzungen während der gesamten Dauer 
der Kabotagefahrt im Fahrzeug mitzuführen. Es ist den zuständigen Kontrollbeamten auf Verlangen 
vorzuzeigen. 

Bei den Sonderformen des Linienverkehrs gemäß Nummer 6 zweiter Gedankenstrich dieser 
allgemeinen Bestimmungen gilt jedoch der Vertrag zwischen dem Verkehrsunternehmer und dem 
Veranstalter des Verkehrsdienstes oder eine beglaubigte Abschrift des Vertrags als Kontrollpapier. 

4. Jedes Fahrtenblatt ist gut leserlich und in nicht auslöschbarer Schrift auszufüllen. 

5. Die verwendeten Fahrtenblätter sind der zuständigen Behörde oder Stelle des EFfA-Staats der 
Niederlassung zl,lfückzusenden. 

6. Hinweis: 

Die Kabotageverkehrsdienste im Rahmen des Gelegenheitsverkehrs sind bis zum 31. Dezember 
1995 auf Rundfahrten ohne Aus- und Zusteigemöglichkeit beschränkt. Danach sind alle 
Gelegenheitsdienste zur Kabotagebeförderung zugelassen. 

Die Kabotageverkehrsdienste im Rahmen des Linienverkehrs sind auf die Sonderformen des 
Linienverkehrs beschränkt, die in einer Grenzzone durchgeführt werden und zur Beförderung von 
Arbeitnehmern zwischen Wohnort und Arbeitsstätte sowie zur Beförderung von Schülern und 
Studenten zwischen Wohnort und Lehranstalt bestimmt sind. Die übrigen Linienverkehrsdienste 
sind von der Kabotage ausgeschlossen. 

7. Vorbehaltlich der Anwendung der Gemeinschaftsregelung in der für die Zwecke des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum angepaßten Fassung unterliegt die Durchführung der Kabotage
beförderungen den Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Aufnahme-EG-Mitgliedstaats oder 
Aufnahme-EFf A-Staats in folgenden Bereichen: 

a) für den Beförderungsvertrag geltende Preise und Bedingungen; 

b) Fahrzeuggewichte und -abmessungen; diese Gewichte und Abmessungen dürfen gegebenenfalls die 
im EFfA-Staat der Niederlassung des Verkehrsunternehmers geltenden Gewichte und 
Abmessungen, keinesfalls aber die technischen Normen überschreiten, die in der übereinstim
mungsbescheinigung vermerkt sind; 

c) Vorschriften für die Beförderung von Personen bestimmter Kategorien, und zwar Schüler, Kinder 
und Körperbehinderte; 

d) Lenk- und Ruhezeiten; 

e) MWSt (Mehrwertsteuer) oder Umsatzsteuer auf die Beförderungsdienstleistungen. 

8. Für die im Kabotagebereich eingesetzten Fahrzeuge gelten dieselben technischen Bau- und 
Ausrüstungsnormen wie für die im internationalen Güterverkehr zum Betrieb freigegebenen Fahrzeuge. 
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MUSTER DES FAHRTENBLATTES NACH ARTIKEL 6 ABSATZ 3 

HEFT Nr. 

FAHRTENBLATT Nr . ............................ .. 
Kabotagebeförderung (Personenverkehr) 

(Helloranges Papier - DIN A4) 

EFTA-Staat der Niederlassung - Nationalitätszeichen: ............................................................................... . I 

! 
Heft Nr ................................................................... . 

Fahrtenblatt Nr. . ..................................................... . 

1. Name(n) des Fahrers/der Fahrer: ........ ~ ..................................................................................................... . 

2. Name(n) des Verkehrsunternehmers/der Verkehrs unternehmer und Anschrift(en): 

3. Strecke: 

a) Ausgangsort(e) des Verkehrsdienstes: 

'b) Bestimmungsort( e) des Verkehrsdienstes: 

c) Gesamtstrecke des Verkehrsdienstes (in km): 

4. Zeitpunkt des Beginns des Verkehrsdienstes: ............................................................................................ . 

5. Zeitpunkt der Beendigung des Verkehrsdienstes: ..................................................................................... . 

6. Anzahl der Fahrgäste: ................................................................................ , ................................................. . 

7. Unvorhergesehene Änderungen des Fahrtablaufs: ....................................... , ............................................. . 
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ANHANG III 

MUSTER DER MITTEILUNG NACH ARTIKEL 7 ABSATZ 1 DER VERORDNUNG (EWG) 
NR.2454/92 DES RATES IN DER FüR DIE ZWECKE DES ABKOMMENS üBER DEN 

EUROPAISCHEN WIRTSCHAFfSRAUM ANGEPASSTEN FASSUNG· 

KABOTAGEBEFÖRDERUNGEN IM .................... (QUARTAL) ..................... (JAHR) VON 

VERKEHRSUNTERNEHMERN, DIE IN .................... (NATIONALITÄTSZEICHEN DES 

EG-MITGLIEDSTAATS ODER DES EFTA-STAATS) NIEDERGELASSEN SIND 

Aufnahme- Anzahl der Fahrgäste Fahrgastkilometer 
EG-Mitgliedstaat oder 

Aufnahme- Sonderformen des Sonderformen des 
EFfA-Staat Linienverkehrs Gelegenheitsverkehr Linienverkehrs Gelegenheitsverkehr 

D 

F 

I 

NL 

B 

L 

GB 

IRL 

DK 

GR 

E 

P 
-

IS 

N 

A 

FIN 

S 

Kabotage insgesamt 
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104 1621 der Beilagen 

Anhang 11 
des Beschlusses Nr. 7/94 

des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 

Anhang XIV (WETIBEWERB) des EWR
Abkommens wird wie· folgt geändert: 

a) Kapitel C. PATENTLIZENZVEREINBA
RUNGEN 

1. Unter Nummer 5 [Verordnung (EWG) 
Nr. 2349/84 der Kommission] wird vor den 
Anpassungen folgender Gedankenstrich eingefügt: 

.393 R 0151: Verordnung (EWG) Nr. 151/ 
93 der Kommission vom 23. Dezember 1992 
(ABL Nr. L 21 vom 29. 1. 1993, S. 8)" 

b) Kapitel D. SPEZIALISIERUNGSVEREIN
BARUNGEN SOWIE VEREINBARUNGEN 
ÜBER FORSCHUNG UND ENIWICKLUNG 

1. Unter Nummer 6 [Verordnung (EWG) 
Nr.417/85 der Kommission] wird vor den 
Anpassungen folgender Gedankenstrich eingefügt: 

393 R 0151: Verordnung (EWG) Nr. 151/ 
93 der Kommission vom 23. Dezember 1992 
(ABL Nr. L 21 vom 29. 1. 1993, S. 8)" 

2. Unter Nummer 7 (Verordnung (EWG) 
Nr. 418/85 der Kommission) wird vor den 
Anpassungen folgender Gedankenstrich eingefügt: 

393 R 0151: Verordnung (EWG) Nr. 151/ 
93 der Kommission vom 23. Dezember 1992 
(ABL Nr. L 21 vom 29. 1. 1993, S. 8)" 

c) Kapitel F. KNOW-HOW-VEREINBARUN
GEN 

1. Unter Nummer 9 [Verordnung (EWG) 
Nr. 556/89 der Kommission] wird vor den 
Anpassungen folgendes eingefügt: 

'" geändert durch: 
393 R0151: Verordnung (EWe) Nr.151/ 
93 der Kommission vom 23. Dezember 1992 
(ABL Nr. L 21 vom 29~ 1. 1993, S. 8)" 

d) Kapitel G. VERKEHR 

1. Nach Nummer 11 '[Verordnung (EWG) 
Nr. 4056/86 des Rates] werden folgende neue 
Nummern eingefügt: 

,,11 a. 393 R 3652: Verordnung (EWG) 
Nr. 3652/93 der Kommission vom 
22. Dezember 1993 zur Anwendung von 
Artikel 85 Absatz 3 des Vertrages auf 
bestimmte Gruppen von Vereinbarungen 
zwischen Unternehmen über computerge
steuerte Buchungssysteme für -den Luft
verkehr (ABL Nr. L 333 vom 31. 12. 
1993, S. 37) 

Die Verordnung gilt für die Zwecke 
dieses Abkommens mit folgenden Anpas
sungen: 

a) In Artikel 9 Absatz 1 werden die 
Worte "Luftfahrtunternehmen der 
Gemeinschaft" durch "im Geltungsbe
reich des EWR-Abkommens nieder-
gelassenen 
ersetzt. 

Luftfahrtunternehmen" 

b) In Artikel 9 Absatz 4 wird nach Satz 2 
folgender neuer Satz eingefügt: "Die 
zuständige Überwachungsbehörde teilt 
dies auch dem Gemeinsamen EWR
Ausschuß mit." 

c) Im einleitenden Teil von Artikel 14 
werden die Worte "Gemäß Artikel 7 
der Verordnung (EWG) Nr. 3976/87" 
durch "Auf Initiative der zuständigen 
Überwachungsbehörde oder auf 
Antrag der anderen Überwachungsbe
hörde, eines Staates ihres Zuständig
keitsbereichs oder einer natürlichen 
oder juristischen Person; die ein 
berechtigtes Interesse geltend macht," 
ersetzt. 

d) Dem Artikel 14 wird folgendes ange
fügt: "Die zuständige Überwachungs
behörde kann in diesen Fällen gemäß 
Artikel 13 der Verordnung (EWG) 
Nr. 3975/87 oder den entsprechen
den Bestimmungen des Protokolls 21 
zum EWR-Abkommen alle geeigneten 
Maßnahmen ergreifen, um diese 
Zuwiderhandlungen zu beenden. 
Bevor sie einen solchen Beschluß 
faßt, kann die zuständige Überwa
chungsbehörde Empfehlungen für die 
Beendigung der Zuwiderhandlung an 
die betreffenden Personen richten." 

e) Artikel 15 Absatz 2 erhält folgende 
Fassung: 
"Dieser Rechtsakt gilt rückwirkend· für 
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des 
EWR-Abkommens ,bereits bestehende 
Vereinbarungen von dem Zeitpunkt 
ab, in dem die . Voraussetzungen für 
die Anwendung dieses Rechtsaktes 
erfüllt waren." 

11 b. 393 R 1617: Verordnung (EWG) 
Nr. 1617/93 der Kommission vom 
25. Juni 1993 zur Anwendung von 
Artikel 85 Absatz 3 EWG-Vertrag auf 
Gruppen von Vereinbarungen, Beschlüs
sen und aufeinander abgestimmten Ver
haltensweisen betreffend die gemeinsame 
Planung und Koordinierung von Flug
plänen, den gemeinsamen Betrieb von
Flugdiensten, Tarifkonsultationen im Per-
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sonen- und Frachtlinienverkehr sowie die 
Zuweisung von Zeitnischen auf Flughäfen 
(ABI. Nr. L 155 vom 26. 6. 1993, S. 18) 

Die Verordnung gilt für die Zwecke 
dieses Abkommens mit folgenden Anpas
sungen: 

a) In Artikel 1 wird der Begriff "Flug
häfen in der Gemeinschaft" durch 
"Flughäfen im Geltungsbereich des 
EWR-Abkommens" ersetzt. 

b) Im einleitenden Teil von Artikel 6 
werden die Worte "gemäß Artikel 7 
der Verordnung (EWG) Nr. 3976/87" 
durch "von sich aus oder auf Antrag 
der anderen Oberwachungsbehörde, 
eines Staates ihres Zuständigkeitsbe
reichs oder einer natürlichen oder 
juristischen Person, die ein berech
tigtes Interesse geltend macht," ersetzt. 

c) Dem Artikel 6 wird folgendes ange
fügt: "Die zuständige Oberwachungs
behörde kann in diesen Fällen gemäß 
Artikel 13 der Verordnung (EWG) 
Nr. 3975/87 oder den entsprechenden 
Bestimmungen des Protokolls 21 zum 
EWR-Abkommen alle geeigneten 
Maßnahmen ergreifen, um diese Zuwi
derhandlungen zu beenden. Bevor sie 
einen solchen Beschluß faßt, kann die 
zuständige Oberwachungsbehörde 
Empfehlungen für die Beendigung der 
Zuwiderhandlung an die betreffenden 
Personen richten." 

d) Artikel 7 Absatz 2 erhält folgende 
Fassung: 

"Dieser Rechtsakt gilt rückwirkend für 
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des 
EWR-Abkommens bereits bestehende 
Vereinbarungen, Beschlüsse und auf
einander abgestimmte Verhaltenswei
sen von dem Zeitpunkt ab, in dem die 
Voraussetzungen für die Anwendung 
dieses Rechtsaktes erfüllt waren."" 

e) Kapitel I. KOHLE UND STAHL 

1. Unter Nummer 15 (Entscheidung Nr. 25/67 
der Hohen Behörde) wird vor den Anpassungen 
folgender Gedankenstrich eingefügt: 

391 S 3654: Entscheidung Nr. 3654/91/ 
EGKS der Kommission yom 13. Dezember 
1991 (ABI. Nr. L 348 vom 17. 12. 1991, 
S. 12)" 

f) Nach Nummer 15 (Entscheidung Nr.25/67 
der Hohen Behörde) werden folgendes neues 
Kapitel und folgende neue Nummern eingefügt: 

"J. VERSICHERUNGSWIRTSCHAFT 

15 a. 392 R 3932: Verordnung (EWG) 
Nr. 3932/92 der Kommission vom 
21. Dezember 1992 über die Anwendung 
von Artikel 85 Absatz 3 EWG-Vertrag 
auf bestimmte Gruppen von Vereinbarun
gen, Beschlüssen und aufeinander abge
stimmten Verhaltensweisen im Bereich 
der Versicherungswirtschaft (ABI. Nr. L 
398 vom 31. 12. 1992, S. 7) 

Die Verordnung gilt für die Zwecke 
dieses Abkommens mit folgenden Anpas
sungen: 

a) Im einleitenden Teil von Artikel 17 
werden die Worte "gemäß Artikel 7 
der Verordnung (EWG) Nr. 1534/91 
des Rates" durch "von sich aus oder 
auf Antrag der anderen Oberwa
chungsbehörde, eines Staates ihres 
Zuständigkeits bereichs oder einer 
natürlichen oder juristischen Person, 
die ein berechtigtes Interesse geltend 
macht," ersetzt. 

b) Dem Artikel 17 wird folgender 
Absatz angefügt: 

"Die zuständige Oberwachungsbehör
de kann in diesen Fällen gemäß den 
Artikeln 6 und 8 der Verordnung 
(EWG) Nr. 17/62 oder den entspre
chenden Bestimmungen des Protokolls 
~21 zum EWR-Abkommen eine Erklä
rung abgeben; eine Anmeldung durch 
die Unternehmen ist nicht erforder
lich."" 

c) Artikel 18 findet keine Anwendung. 

d) Artikel 19 findet keine Anwendung. 

e) Artikel 20 findet keine Anwendung. 

f) Artikel 21 erhält folgende Fassung: 

"Dieser Rechtsakt gilt bis zum 
31. März 2003." " 

g) RECHTSAKTE, DIE DIE EG-KOMMIS
SION UND DIE EFT A-ÜBERWACHUNGSBE
HÖRDE GEBÜHREND BERÜCKSICHTIGEN 
MüSSEN 

Nach Nummer 25 (C/233/911S. 2) wird folgen
der neuer Abschnitt angefügt: 

"ALLGEMEINES 

I. Die vorstehenden Rechtsakte sind von der 
EG-Kommission bis zum 31. Juli 1991 erlassen 
worden. Bei Inkrafttreten des Abkommens sind 
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gemäß Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe bund 
Artikel 25 des Abkommens zwischen den EFf A
Staaten zur Errichtung einer überwachungsbehör
de und eines Gerichtshofes von der EFf A
überwachungsbehörde entsprechende Rechtsakte 
zu erlassen. Diese sind gemäß dem Briefwechsel 
über die Veröffentlichung EWR-relevanter Infor
mationen zu veröffentlichen. 

II. Was die EWR-relevanten Rechtsakte betrifft, 
die die EG-Kommission nach dem 31. Juli 1991 
erlassen hat, hat die EFf A-überwachungsbehörde 
gemäß den ihr im Abkommen zwisch.en den 
EFfA-Staaten zur Errichtung einer überwa
chungsbehörde und eines Gerichtshof~s übertrage
nen Befugnisse nach Beratung mit der EG
Kommission entsprechende Rechtsakte zu erlas
sen, damit weiterhin gleiche Wettbewerbsbedin
gungen gelten. Die von der Kommission erlassenen 
Rechtsakte werden nicht in diesen Anhang aufge
nommen. Bei ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Europäischen Gemeinschaften wird auf ihre 
Relevanz für den EWR hingewiesen und in der 
EWR-Beilage zum Amtsblatt auf diese Veröffent
lichung verwiesen. Die entsprechenden Rechtsakte 
der EFf A-überwachungsbehörde werden in der 
EWR-Beilage zum Amtsblatt und in der EWR
Abteilung des Amtsblattes veröffentlicht. Beide 
überwachungs behörden müssen diese Rechtsakte 
in den Fällen gebührend berücksichtigen, für die 
sie nach dem Abkommen zuständig sind." 

Anhang 13 
des Beschlusses Nr. 7/'4 

des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 

Anhang XV (STAATLICHE BEIHILFEN) des 
EWR-Abkommens wird wie folgt geändert: 

a) Öffentliche Unternehmen 

a) Unter Nummer 1 (Richtlinie 80/723/EWG 
der Kommission) wird vor den Anpassungen 
folgender Gedankenstrich eingefügt: 

393 L 0084: Richtlinie 93/84/EWG der 
Kommission vom 30. September 1993 
(ABI. Nr. L 254 yom 12. 10. 1993, 
S. 16)" 

b) Unter Nummer 1 (Richtlinie 80/723/EWG 
der Kommission) wird folgende Anpassung 
angefügt: 

"c) In Artikel 5a Absatz 3 Unterabsatz 2 
werden die Worte "in anderen Mitglied
staaten" durch "in anderen EG-Mitglied
staaten oder EFfA-Staaten" ersetzt." 

b) Nach Nummer 1 (Richtlinie 80/723/EWG der 
Kommission) werden folgende neue überschrift 
und folgende neue Nummer eingefügt: 

"Beihilfen an die Eisen- und Stahlindustrie 

1 a. 391 S 3855: Entscheidung Nr.3855/91/ 
EGKS der Kommission vom 
27 . November 1991 zur Einführung 
gemeinschaftlicher Vorschriften über Bei
hilfen an die Eisen- und Stahlindustrie 
(ABI. Nr. L 362 vom 31. 12. 1991, S. 57) 

Die Entscheidung gilt für die Zwecke 
dieses Abkommens mit folgenden Anpas
sungen: 

a) Der Begriff "Kommission" wird durch 
"gemäß Artikel 62 des EWR-Abkom
mens zuständige überwachungsbehör
de" ersetzt. 

b) Der Begriff "Handel zwischen Mit
gliedstaaten" wird durch "Handel 
zwischen Vertragsparteien" ersetzt. 

c) Der Begriff "mit dem Gemeinsamen' 
Markt vereinbar" wird durch "mit dem 
Funktionieren des EWR-Abkommens 
vereinbar" ersetzt. 

d) In Artikel 4 Absatz 1 werden dem 
zweiten Gedankenstrich folgende 
Worte angefügt: "bzw. im Falle eines 
EFfA-Staates die Beihilfen für die 
Zahlungen nicht die Beihilfen über
schreiten, die einem Unternehmen der 
Eisen- und Stahlindustrie der Gemein
schaft in einer entsprechenden Lage 
gewährt werden dürfen." 

e) In Artikel 6 Absatz 1 werden die 
Worte "aufgrund des EWG-Vertrags" 
durch "aufgrund des EWG-Vertrags' 
oder des Abkommens zwischen den 
EFf A-Staaten zur Errichtung einer 
überwachungsbehörde und eines 
Gerichtshofes" ersetzt. 

f) In Artikel 6 Absatz 4 werden die 
Worte "Artikel 88 des Vertrages" 
durch "Artikel 88 des Vertrags und 
das entsprechende Verfahren gemäß 
dem Abkommen zwischen den EFfA
Staaten zur Errichtung einer üb er
wachungsbehörde und eines Gerichts
hofes" ersetzt." 

c) RECHTSAKTE, DIE DIE EG-KOMMISSI
ON UND DIE EFfA-ÜBERWACHUNGSBE
HÖRDE GEBÜHREND BERÜCKSICHTI
GEN MÜSSEN 

Nach Nummer 37 (C/320/88/S. 3) wird folgen
der neuer Abschnitt angefügt: 

"ALLGEMEINES 

I. Die vorstehenden Rechtsakte sind von der 
EG-Kommission bis zum 31. Juli 1991 erlassen 
worden. Bei .Inkrafttreten des Abkommens sind 
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gemäß Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe bund 
Artikel 24 des Abkommens zwischen den EFTA
Staaten zur Errichtung einer Überwachungsbehör
de und eines Gerichtshofes von der EFTA
Überwachungsbehörde entsprechende Rechtsakte 
zu erlassen. Diese sind gemäß dem Briefwechsel 
über die Veröffentlichung EWR -relevanter Infor
mationen zu veröffentlichen. 

11. Was die EWR-relevanten Rechtsakte betrifft, 
die die EG-Kommission nach dem 31. Juli 1991 
erlassen hat, hat die EFTA-Überwachungsbehörde 
gemäß den ihr im Abkommen zwischen den 
EFTA-Staaten zur Errichtung einer Überwa
chungsbehörde und eines Gerichtshofes übertrage
nen Befugnisse nach Beratung mit der EG
Kommission entsprechende Rechtsakte zu erlas
sen, damit weiterhin gleiche Wettbewerbsbedin
gungen gelten. Die von der Kommission erlassenen 
Rechtsakte werden nicht in diesen Anhang aufge
nommen. Bei ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Europäischen Gemeinschaften wird auf ihre 
Relevanz für den EWR hingewiesen und in der 
EWR-Beilage zum Amtsblatt auf diese Veröffent
lichung verwiesen. Die entsprechenden Rechtsakte 
der EFT A-Überwachungsbehörde werden in der 
EWR-Beilage zum Amtsblatt und in der EWR
Abteilung des Amtsblattes veröffentlicht. Beide 
Überwachungsbehörden müssen diese Rechtsakte 
in den Fällen gebührend berücksichtigen, für die 
sie nach dem Abkommen zuständig sind." 

Anhang 14 
des Beschlusses Nr. 7/94 

des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 

Anhang XVI (ÖFFENTLICHES AUFTRAGS
WESEN) des EWR-Abkommens wird wie folgt 
geändert: 

a) SEKTORALE ANPASSUNGEN 

Unter Nummer 1 werden die Bezugnahmen auf 
die Richtlinien 711305/EWG, 89/440/EWG und 
90/5311EWG durch Bezugnahmen auf die 
Richtlinien 93/36/EWG, 93/37/EWG und 93/ 
38/EWG ersetzt. 

b) RECHTSAKTE, AUF DIE BEZUG GENOM
MEN WIRD 

1. Nummer 2 (Richtlinie 71/305/EWG des Rates) 
erhält folgende Fassung: 

,,2. 393 L 0037: Richtlinie 93/37/EWG des 
Rates vom 14. Juni 1993 über die Koordinie
rung der Verfahren zur Vergabe öffentlicher 
Bauaufträge (ABI. Nr. L 199 vom 9. 8. 1993, 
S. 54) 

Die Richtlinie gilt für die Zwecke dieses 
Abkommens mit folgenden Anpassungen: 

a) In Artikel 5 Buchstabe a werden die 
Worte "gemäß dem Vertrag" durch 
"gemäß dem EWR-Abkommen" ersetzt. 

b) Soweit in Finnland die Mehrwertsteuer 
nicht eingeführt ist, tritt in Artikel 6 
Absätze 1 und 3 für Finnland an die 
Stelle der "Mehrwertsteuer" die 

~ - "Liikevaihtovero/ omsättningsskatt". 

c) Der Schwellenwert wird nach Artikel 6 
Absatz 2 Buchstabe a zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens des EWR-Abkommens in 
den Währungen der EFTA-Staaten 
berechnet, mit Wirkung vom 1. Januar 
1994 grundsätzlich alle zwei Jahre über
prüft und im Amtsblatt der Europäischen 
Gemeinschaften veröffentlicht. 

d) Artikel 25 wird wie folgt ergänzt: 

,,- für Finnland "Kaupparekisteri" 
"Handelsregistret" ; 

für Island "Firmaskra"; 

für Norwegen "Foretaksregisteret"; 

für Österreich "Firmenbuch", 
"Gewerberegister" , "Mitgliederver-
zeichnisse der Landeskammern" ; 

für Schweden "Aktiebolagsregistret", 
"Handelsregistret", . "Föreningsregi
stret'\ " 

e) In Artikel 34 Absatz 1 wird das Datum 
,,31. Oktober 1993" durch ,,31. Oktober 
1995" ersetzt. 

f) Anhang I wird durch Anlage 1 zu diesem 
Anhang ergänzt." 

2. Nummer 3 (Richtlinie 77 1621EWG des Rates) 
erhält, frühestens ab 14. Juni 1994, folgende 
Fassung: 

,,3. 393 L 0036: Richtlinie 93/36/EWG des 
Rates vom 14. Juni 1993 über die Koordinie
rung der Verfahren zur Vergabe öffentlicher 
Lieferaufträge (ABI. Nr. L 199 vom 9. 8. 
1993, S. 1) 

Die Richtlinie gilt für die Zwecke dieses 
Abkommens mit folgenden Anpassungen: 

a) In Artikel 3 werden die Worte "Arti
kel 223 Absatz 1 Buchstabe b des Ver
trages" durch die Worte "Artikel 123 des 
EWR-Abkommens" ersetzt. 

b) Soweit in Finnland die Mehrwertsteuer 
nicht eingeführt ist, tritt in Artikel 5 
Absatz 1 Buchstabe a für Finnland an 
die Stelle der "MWSt" 

- "Liikevaihtovero/omsättningsskatt" 

1621 der Beilagen und Zu 1621 der Beilagen XVIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 107 von 135

www.parlament.gv.at



108 1621 der Beilagen 

c) Mit der Maßgabe, daß der Schwellenwert 
in ECU nur innerhalb des EWR gilt, 
werden in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c 

Satz 1 die Worte "und der Schwellen
wert des GATf-übereinkommens in 
ECU werden" durch "wird" ersetzt; 

Satz 2 die Worte "und der ECU in 
SZR" gestrichen. 

d) Der Schwellenwert wird nach Artikel 5 
Absatz 1 Buchstabe c zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens des EWR-Abkommens in 
den Währungen der EFfA-Staaten 
berechnet. 

e) Artikel 21 Absatz 2 wird wie folgt 
ergänzt: 

für Finnland: "kaupparekisteri" 
"Handelsregistret" ; 

für Island: "Firmaskra"; 

für Norwegen: "Foretaksregisteret"; 

für Österreich: "Firmenbuch", 
"Gewerberegister" , "Mitgliederver-
zeichnisse der Landeskammern " ; 

für Schweden: "Aktiebolagsregistret", 
"Handelsregistret", "Föreningsregi
stret"." 

f) In Artikel 31 Absatz 1 Buchstabe b wird 
das Datum ,,31. Oktober 1991" durch 
"31. Oktober 1994" ersetzt. 

g) Anhang I dieser Richtlinie wird durch 
Anlage 2 zu diesem Anhang ergänzt. Der 
in Artikel 1 Buchstabe b dieser Richtlinie 

. geq.annte Anhang wird durch Anlage 1 zu 
diesem Anhang ergänzt." . 

3. Nummer 4 (Richtlinie 90/531/EWG des Rates) 
erhält, frühestens ab 1. Juli 1994, folgende 
Fassung: 

"4. 393 L 0038: Richtlinie 93/38/EWG des 
Rates vom 14. Juni 1993 zur Koordinierung 
der Auftragsvergabe durch Auftraggeber im 
Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrs
versorgung sowie im T elekommunikations
sektor (ABI. Nr. L 199 vom 9.8. 1993, S. 84) 

Die Richtlinie gilt für die Zwecke dieses 
Abkommens mit folgenden Anpassungen: 

a) Die in Norwegen erforderlichen Maß
nahmen, um dieser Richtlinie nachzukom
men, treten am 1. Januar 1995 oder früher 
in Kraft, wenn Norwegen mitgeteilt hat, 
daß es dieser Richtlinie nachgekommen 
ist. 

Während dieser übergangszeit wird die 
Anwendung der Richtlinie im Verhältnis 
zwischen Norwegen und den anderen 
Vertragsparteien gegenseitig ausgesetzt. 

b) In Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe ewerden 
die Worte "Artikel 36 des Vertrages" 
durch ,;Artikel 13 des EWR-Abkommens" 
ersetzt. 

c) In Artikel 11 werden die Worte "mit dem 
Vertrag vereinbar sind" durch "mit dem 
EWR-Abkommen vereinbar sind" ersetzt. 

d) In Artikel 12 Absatz 1 werden die Worte 
"gemäß dem Vertrag" durch "gemäß dem 
EWR-Abkommen" ersetzt. 

e) Soweit in Finnland die Mehrwertsteuer 
nicht eingeführt ist, tritt in Artikel 14 
Absätze 1 und 10 für Finnland an die 
Stelle der "MWSt" die 

- "Liikevaihtovero/ omsättningsskatt". 

f) In Artikel 34 Absatz 5 werden die Worte 
"Artikel 93 Absatz 3 des Vertrages" durch 
"Artikel 62 des EWR-Abkommens" 
ersetzt. 

g) "Drittländer" im Sinne des Artikels 36 sind 
solche, die nicht Vertragsparteien des 
EWR-Abkommens sind. 

h) In Artikel 36 Absatz 1 werden die Worte 
"Gemeinschaft" und "hat" durch 
"Gemeinschaft hinsichtlich ihrer Einrich
tungen bzw. die EFTA-Staaten hinsicht
lich ihrer Einrichtungen" bzw. "haben" 
ersetzt. 

i) In Artikel 36 Absatz 1 werden die Worte 
"Unternehmen der Gemeinschaft" durch 
"Unternehmen der Gemeinschaft hinsicht
lich der übereinkünfte der Gemeinschaft 
bzw. der EFTA-Staaten hinsichtlich der 
übereinkünfte der EFTA-Staaten" ersetzt. 

j) In Artikel 36 Absatz 1 werden die Worte 
"der Gemeinschaft oder ihrer Mitglied
staaten gegenüber den Drittländern" 
durch "der Gemeinschaft oder ihrer 
Mitgliedstaaten gegenüber den Drittlän
dern bzw. der EFTA-Staaten gegenüber 
den Drittländern" ersetzt. 

k) In Artikel 36 Absatz 5 werden die Worte 
"durch einen Beschluß des Rates" durch 
"durch einen Beschluß im Rahmen des 
allgemeinen Beschlußfassungsverfahrens 
des EWR-Abkommens" ersetzt. 

1) Artikel 36 Absatz 6 erhält folgende Fas
sung: 

,,(6) Im Rahmen der allgemeinen institu
tionellen Bestimmungen des EWR
Abkommens werden Jahresberichte vorge
legt über die Fortschritte bei den multila
teralen . bzw. bilateralen Verhandlungen 
hinsichtlich des Zugangs der Unternehmen 
der Gemeinschaft und der EFTA-Staaten 
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zu den Märkten von Drittländern in den 
unter diese Richtlinie fallenden Bereichen, 
über alle durch diese Verhandlungen 
erzielten Ergebnisse und über die tatsäch
liche Anwendung aller geschlossenen 
übereinkünfte. 

Auf Grund dieser Entwicklungen können 
die Bestimmungen dieses Artikels im 
Rahmen des allgemeinen Beschlußfas
sungsverfahrens des EWR-Abkommens 
geändert werden." 

m) Damit die vom EWR-Abkommen "erfaß
ten Auftraggeber im EWR Artikel 36 
Absätze 2 und 3 anwenden können, 
sorgen die Vertragsparteien dafür, daß 
die in ihrem jeweiligen Hoheitsgebiet 
niedergelassenen Lieferanten den 
Ursprung der Waren, die in ihren" im 
Hinblick auf öffentliche Lieferaufträge 
eingereichten Angeboten enthalten sind, 
gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 8021 
68 des Rates vom 27. Juni 1968 über die 
gemeinsame Begriffsbestimmung für den 
Warenursprung (ABI. Nr. L 148 vom 
28. 6. 1968, S. 1) bestimmen. 

n) Um die größtmögliche Konvergenz zu 
erreichen, gilt Artikel 36 im Rahmen des 
EWR mit der Maßgabe, daß 

das Vorgehen gemäß Absatz 3 den 
bestehenden Liberalisierungsgrad 
gegenüber Drittländern unberührt 
läßt; 

die Vertragsparteien sich bei ihren 
Verhandlungen mit Drittländern eng 
miteinander abstimmen. 

Die Anwendung dieser Regelung wird 
1996 gemeinsam überprüft. 

0) Artikel 37 findet keine Anwendung. 

p) Der Schwellenwert wird nach Artikel 38 
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des 
EWR-Abkommens in den Währungen 
der EFfA-Staaten berechnet. Er wird mit 
Wirkung vom 1. Januar 1994 grundsätz
lich alle zwei Jahre überprüft. 

q) Die Anhänge I bis X werden durch die 
Anlagen 4 bis 13 zu diesem Anhang er
gänzt." 

4. Nach Nummer 4 (Richtlinie 90/5311EWG des 
Rates) wird folgende neue Nummer eingefügt: 

,,4 a. 393 D 0327: Entscheidung 93/372/EWG 
der Kommission vom 13. Mai 1993 zur 
Festlegung der Voraussetzungen, unter 
denen die öffentlichen Auftraggeber, die 
geographisch abgegrenzte Gebiete zum 
Zwecke der Suche oder Förderung von 
Erdöl, Gas, Kohle oder anderen Fest-

brennstoffen nutzen, der Kommission 
Auskunft über die von ihnen vergebenen 
Aufträge zu erteilen haben (ABI. 
Nr. L 129 vom 27. 5. 1993, S. 25)" 

5. Nach Nummer 5 (Richtlinie 89/665/EWG des 
Rates) werden folgende neue Nummern eingefügt: 

,,5 a. 392 L 0013: Richtlinie 92/13/EWG des 
Rates vom 25. Februar 1992 zur Koor
dinierung der Rechts- und Verwaltungs
vorschriften für die Anwendung der 
Gemeinschaftsvorschriften über die Auf
tragsvergabe "durch Auftraggeber 1m 
Bereich der Wasser-, Energie- und 
Verkehrsversorgung sowi~ im Telekom
munikationssektor (ABI. Nr. L 76 vom 
23.3. 1992, S. 14) 

Die Richtlinie gilt für die Zwecke dieses 
Abkommens mit folgenden Anpassungen: 

a) Die in Norwegen erforderlichen Maß
nahmen, um dieser Richtlinie nach
zukommen, treten zu dem Zeitpunkt 
in Kraft, zu dem die Richtlinie 90/ 
5311EWG gemäß Anhang XVI des 
EWR-Abkommens in Kraft tritt. 

Während dieser übergangszei! wird 
die Anwendung der Richtlinie im 
Verhältnis zwischen Norwegen und 
den anderen Vertragsparteien gegen
seitig ausgesetzt. 

b) In Artikel 2 Absatz 9 werden die 
Worte "des Artikels 177 des V er
trags" durch "der vom Gerichtshof in 
seiner Rechtsprechung zu Artikel 177 
des Vertrags entwickelten Kriterien" 
ersetzt. 2) 

c) In Artikel 11 Absatz 2 Buchstabe a 
werden die Worte "Artikel 169 bzw. 
170 des Vertrags" durch "Artikel 169 
bzw. 170 des Vertrags sowie den 
entsprechenden Verfahren des Abkom
mens zwischen den EFfA-Staaten zur 

"Errichtung einer überwachungsbehör
de und eines Gerichtshofes" ersetzt. 

d) Der Anhang der Richtlinie wird durch 
Anlage 14 zu diesem Anhang ersetzt. 

5 b. 392 L 0050: Richtlinie 92150/EWG des 
Rates vom 18. Juni 1992 über die 
Koordinierung der Verfahren zur Ver
gabe öffentlicher Dienstleistungsaufträge 
(ABI. Nr. L 209 vom 24. 7. 1992, S. 1) 

Die Richtlinie gilt für die Zwecke dieses 
Abkommens mit folgenden Anpassungen: 

2) Siehe EWR-Abkommen, Nummer 5, Anpassung 
unter Buchstabe b zur Richtlinie 89/665/EWG des 
Rates, Fußnote 1. 
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a) In Artikel 4 Absatz 1 werden die 
Worte "Artikel 223 des Vertrages" 
durch "Artikel 123 des EWR-Abkom-

" mens ersetzt. 

b) Artikel 30 Absatz 3 wird wie folgt 
ergänzt: 

für Finnland das "Kaupparekisteri" 
- "Handelsregistret"; 

für Island die "Firmaskd." und die 
"Hlutafelagaskra" ; 

für Norwegen das "Foretaksregi
steret" ; 

für Österreich das "Firmenbuch", 
·das "Gewerberegister" und die 
"Mitgliederverzeichnisse der Lan
deskammern" ; 

für Schweden das "Aktiebolags
registret", das "Handelsregistret" 
und das "Föreningsregistret"." 

c) DOKUMENTE, DIE DIE VERTRAGS PAR
TEIEN ZUR KENNTNIS NEHMEN 

1. Nach Nummer 8 (Mitteilung der Kommission 
[KOM(89)400]) werden folgende Nummern ange
fügt: 

,,9. 391 X 0561: Empfehlung 9115611EWG 
der Kommission vom 24. Oktober 1991 
über die Standardisierung der Bekannt
machungen öffentlicher Aufträge (ABI. 
Nr. L 305 vom 6. 11. 1991, S. 19) 

10. 592 DC 0722S: Mitteilung der Kommis
sion - Die Teilnahme der kleinen und 
mittelständischen Unternehmen am 
öffentlichen Auftragswesen innerhalb der 
Gemeinschaft [SEK(92)722 endg. vom 
1. Juni 1992] 

11. Mitteilung der Kommission vom 
30. Dezember 1992 hinsichtlich der Vor
drucke, die von den vom Inkrafttreten der 
Richtlinie 90/531/EWG betroffenen Ver
gabesteIlen zu verwenden sind (ABI. 
Nr. S 252 A vom 30. 12. 1992, S. 1)" 

d) Nach Anlage 13" wird folgende Anlage 
angefügt: 

"Anlage 14 

EINZELSTAATLICHE BEHÖRDEN, AN DIE 
ANTRÄGE AUF DURCHFÜHRUNG DES 
SCHLICHTUNGSVERFAHRENS GEMÄSS 
ARTIKEL 9 DER RICHTLINIE 92113/EWG 
DES RATES GERICHTET WERDEN KÖN-

NEN 

ÖSTERREICH 

Bundesministerium für wirtschaftliche Angele
genheiten 

FINNLAND 

Kauppa-ja teollisuusministeriö, Handels- och 
industriministeriet (Ministerium für Handel und 
Industrie) . 

ISLAND 

FjarmaIacailuneytiil (Finanzministerium) 

NORWEGEN 

N<erings- og energidepartementet (Industrie- und 
Energieministerium) 

SCHWEDEN 

Nämnden för offentlig upphandling (Schwedi
scher Rat für Öffentliches Auf tragwesen) " 

Anhang 15 
des Beschlusses Nr. 7/94 

des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 

Anhang XVII (GEISTIGES EIGENTUM) des 
EWR-Abkommens .wird wie folgt geändert. 

1. Unter Nummer 2 (Erste Entscheidung 90/510/ 
EWG des Rates) wird vor den Anpassungen 
folgendes eingefügt: 

'" geändert durch: 

393 D 0017: Entscheidung 93/17/EWG der 
Kommission vom 21. Dezember 1992 (ABI. 
NT. L 11 vom 19. 1. 1993, S. 22)" 

2. Unter Nummer 2 (Erste -Entscheidung 90/510/ 
EWG des Rates) erhält die Anpassung unter 
Buchstabe a folgende Fassung: 

"a) Im Anhang werden die Verweise auf 
Finnland, Island, Norwegen, Österreich und 
Schweden gestrichen." 

3. Nach Nummer 3 Buchstabe b (Entscheidung 
90/5411EWG der Kommission) werden folgende 
neue Buchstaben eingefügt: 

"c) 393 D 0016: Entscheidung 93/16/EWG des 
Rates vom 21. Dezember 1992 zur Aus
dehnung des Rechtsschutzes der Topogra
phien von Halbleitererzeugnissen auf Perso
nen aus den Vereinigten Staaten von 
Amerika und. aus bestimmten Gebieten 
(ABI. Nr. L 11 vom 19. 1. 1993, S.20), 
geändert durch: 

393 D 0520: Entscheidung 93/520/ 
EWG des Rates vom 27. September 
1993 (ABI. Nr. L 246 vom 2. 10. 1993, 
S. 31) 

d) 393 D 0217: Entscheidung 931217/EWG 
der Kommission vom 19. März 1993 gemäß 
der Entscheidung 93/16/EWG des Rates zur 
Bestimmung der Vereinigten Staaten von 
Amerika als Land, auf deren Unternehmen 
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oder sonstige juristische Personen der 
Rechtsschutz für Topographien von Halb

. leitererzeugnissen ausgedehnt wird (ABl. 
Nr. L 94 vom 20. 4. 1993, S. 30) 

e) 394 D 0004: Entscheidung 94/4/EG des 
Rates vom 20. Dezember 1993 zur Aus
dehnung des Rechtsschutzes der Topogra
phien von Halbleitererzeugnissen auf Perso
nen aus den Vereinigten Staaten von 
Amerika (ABI. Nr. L 6 vom 8. 1. 1994, 
S. 23)" 

4. Unter Nummer 3 erhält der einleitende Satz der 
Anpassung folgende Fassung: 

"Zusätzlich zu diesen Entscheidungen gilt 
folgendes :" 

5. Nach Nummer 5 (Richtlinie 911250/EWG des 
Rates) werden folgende neue Nummern angefügt: 

,;6. 392 R 1768: Verordnung (EWG) Nr. 17681 
92 des Rates vom 18 . Juni 1992 über die 
Schaffung eines ergänzenden Schutzzertifi
kats für Arzneimittel (ABI. Nr. L 182 vom 
2.7. 1992, S. 1)" 

Die Verordnung gilt für die Zwecke dieses 
Abkommens mit folgenden Anpassungen: 

a) Dem Artikel 3 Buchstabe b wird folgendes 
angefügt: 

"für die Zwecke dieses Buchstabens und der 
auf ihn verweisenden Artikel gilt eine gemäß. 
den nationalen Rechtsvorschriften eines 
EFTA-Staates erteilte Genehmigung für das 
Inverkehrbringen als Genehmigung gemäß 
der Richtlinie 65/65/EWG bzw. der Richt
linie 8115811EWG;" 

b) Artikel 19 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

,,(1) Für jedes Erzeugnis, das am 2. Januar 
1993 durch ein in Kraft befindliches Grund
patent geschützt war und für das als 
Arzneimittel eine erste Genehmigung für das 
Inverkehrbringen im Gebiet der Vertragspar
teien nach dem 1. Januar 1985 erteilt wurde, 
kann ein Zertifikat erteilt. werden. 

Bezüglich der in Dänemark, in Deutschland, 
in Finnland und in Norwegen zu erteilenden 
Zertifikate tritt an die Stelle des 1. Januars 
1985 der 1. Januar 1988. 

Bezüglich der in Belgien, in Italien und in 
Österreich zu erteilenden Zertifikate tritt an 
die Stelle des 1. Januars 1985 der 1. Januar 
1982." , 

c) Dem Artikel 19 werden folgende Absätze 
angefügt: 

,,(3) Erlischt ein Grundpatent in einem 
EFT A-Staat wegen Ablaufs seiner gesetz
lichen Laufzeit zwischen dem 2. Januar 1993 

und dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser 
Verordnung gemäß diesem Abkommen, so 
wird das Zertifikat erst für die Zeit nach dem 
Zeitpunkt der Bekanntmachung der Zertif
kats anmeldung wirksam. Die Laufzeit des 
Zertifikats wird gemäß Artikel 13 berechnet. 

(4) Im Falle des Absatzes 3 ist die 
Zertifikatsanmeldung innerhalb einer Frist 
von zwei Monaten ab dem Zeitpunkt 
einzureichen, zu dem die Verordnung in 
dem betreffenden EFTA-Staat in Kraft tritt. 

(5) Ein gemäß Absatz 3 angemeldetes 
Zertifikat hindert einen Dritten, der zwi
schen dem Erlöschen des Grundpatents und 
der Bekanntmachung der Zertifikatsanmel
dung gutgläubig die Erfindung gewerbsmäßig 
genutzt oder ernsthafte Vorbereitungen dafür 
getroffen hat, nicht daran, diese Nutzung 
fortzusetzen. " 

7. 392 L 0100: Richtlinie 92/100/EWG des 
Rates vom 19. November 1992 zuIl1 Vermiet
recht und Verleihrecht sowie zu bestimmten 
dem Urheberrecht verwandten Schutzrechten 
im Bereich des geistigen Eigentum.!' (ABI. 
Nr. L 346 vom 27. 11. 1992, S. 61) 

Finnland, Island, Norwegen und Schweden 
kommen der Richtlinie bis zum 1. Januar 
1995 nach. 

. Die Richtlinie gilt für die Zwecke dieses 
Abkommens mit folgenden Anpassungen: 

a) In Artikel 8 Absatz 2 gilt für Norwegen 
folgendes: 

Norwegen setzt die erforderlichen Maß
nahmen in Kraft, um Artikel 8 Absatz 2 
dieser Richtlinie hinsichtlich der öffentlichen 
Wiedergabe von Tonträgern, die anders als 
durch Rundfunkübertragung erfolgt, ab 
1. Januar 1996 nachzukommen. 

b) Artikel 9 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

"Das Verbreitungsrecht im Gebiet der 
Vertragsparteien hinsichtlich eines der in 
Absatz 1 genannten Gegenstände erschöpft 
sich nur, wenn der Erstverkauf des Gegen
stands im Gebiet der Vertragsparteien durch 
den Rechtsinhaber oder mit seiner Zustim
mung erfolgt." 

8. 393 L 0083: Richtlinie 93/83/EWG des 
Rates vom 27. September 1993 zur Koor
dinierung -bestimmter urheber- und leistungs
schutzrechtlicher Vorschriften betreffend 
Satellitenrundfunk und Kabelweiterverblei
tung (ABI. Nr. L 248 vom 6. 10. 1993, S. 15) 
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9. 393 L 0098: Richtlinie 93/98/EWG des 
Rates vom 29. Oktober 1993 zur Harmoni
sierung der Schutzdauer des Urheberrechts 
und bestimmter verwandter Schutzrechte 
(ABI. Nr. L 290 vom 24. 11. 1993, S. 9)" 

6. Nach Nummer 9 (Richtlinie 93/98/EWG des 
Rates) werden folgende neue Überschrift und 
folgende neue Nummern angefügt: 

"RECHTSAKTE, DIE DIE VERTRAGSPAR
TEIEN ZUR KENNTNIS NEHMEN 

Die Vertragsparteien nehinen den Inhalt der 
nachstehenden Rechtsakte zur Kenntnis: 

10. 392 Y 0528(01): Entschließung 921C 1381 
01 des Rates vom 14. Mai 1992 im Hinblick 
auf einen verstärkten Schutz des Urheber
rechts und der Leistungsschutzrechte (ABI. 
Nr. C 138 vom 28. 5. 1992, S. 1) 

11. KOM(92) 445 endg.: Mitteilung der Kom
mission vom 27. Oktober 1992 Gewerbliche 
Schutzrechte und Normen [KOM(92) 445 
endg.]" 

Anhang 16 
des Beschlusses Nr. 7/94 

des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 

Anhang XVIII (SICHERHEIT UND 
GESUNDHEITSSCHUTZ AM ARBEITS
PLATZ, ARBEITSRECHT' SOWIE GLEICHBE
HANDLUNG VON MÄNNERN UND FRAU
EN) des EWR-Abkommens wird wie folgt 
geändert: 

A. SICHERHEIT UND GESUNDHEITS-
SCHUTZ AM ARBEITSPLATZ 

1. Unter Nummer 15 (Richtlinie 90/679/EWG 
des Rates) wird folgendes angefügt: 

" geändert durch: 

393 L 0088: Richtlinie 93/88/EWG des 
Rates vom 12. Oktober 1993 (ABI. Nr. L 
268 vom 29. 10. 1993, S. 71)" 

2. Nach Nummer 16 (Richtlinie 911383/EWG 
des . Rates) werden folgende neue Nummern 
eingefügt: 

,,16 a. 392 L 0029: Richtlinie 92129/EWG des 
Rates vom 3 L März 1992 über Mindest
vorschriften für die Sicherheit und den 
Gesundheitsschutz zum Zweck einer 

. besseren medizinischen Versorgung auf 
Schiffen (ABI. Nr. L 113 vom 30. 4. 
1992, S. 19) 

i6 b. 392 L 0057: Richtlinie 92157/EWG des 
Rates vom 24. Juni 1992 über die auf 
zeitlich begrenzte oder ortsveränderliche 
Baustellen anzuwendenden Mindestvor
schriften für die Sicherheit und den 

Gesundheitsschutz (Achte Einzelrichtli
nie im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 
der Richtlinie 89/391/EWG)' (ABI. 
Nr. L 245 vom 26. 8. 1992, S. 6) 

Die Richtlinie gilt für die Zwecke dieses 
Abkommens mit folgenden Anpassun-. 
gen: 

Österreich und Norwegen setzen die zur 
Umsetzung dieser Richtlinie erforderli
chen Maßnahmen zum 1. Januar 1995 in 
Kraft. 

16 c. 392 L 0058: Richtlinie 92158/EWG des 
Rates vom 24. Juni 1992 über Mindest
vorschriften für die Sicherheits- und/ 
oder Gesundheitsschutzkennzeichnung 
am Arbeitsplatz (Neunte Einzelrichtlinie 
im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der 
Richtlinie 89/3911EWG) (ABI. Nr. L 
245 vom 26. 8. 1992, S. 23) 

16 d. 392 L 0085: Richtlinie 92185/EWG des 
Rates vom 19. Oktober 1992 über die 
Durchführung von Maßnahmen zur 
Verbesserung der Sicherheit und des 
Gesundheitsschutzes von schwangeren 
Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen und 
stillenden Arbeitnehmerinnen am 
Arbeitsplatz (Zehnte Einzelrichtlinie im 
Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der 
Richtlinie 89/3911EWG) (ABI. Nr. L 
348 vom 28. 1 L 1992, S. 1) 

16 e. 392 L 0091: Richtlinie 92191/EWG des 
Rates vom 3. November 1992 über 
Mindestvorschriften zur Verbesserung 
der Sicherheit und des Gesundheits
schutzes der Arbeitnehmer in den 
Betrieben, in denen durch Bohrungen 
Mineralien gewonnen werden (Elfte 
Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 
Absatz 1 der Richtlinie 89/3911EWG) 
(ABI. Nr. L 348 vom 28. 11. 1992, S. 9) 

16 f. 392 L 0104: Richtlinie 921104/EWG 
des Rates. vom 3. Dezember 1992 über 
Mindestvorschriften zur Verbesserung 
der Sicherheit und des Gesundheits
schutzes der Arbeitnehmer in übertägi
gen oder untertägigen mineralgewinnen
den Betrieben (Zwölfte Einzelrichtlinie 
im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der 
Richtlinie 89/3911EWG) (ABI. Nr. L 
404 vom 31. 12. 1992, S. 10) 

16 g. 393 L 0103: Richtlinie 93/103/EG des 
Rates vom 23. November i 993 über 
Mindestvorschriften für Sicherheit und 
Gesundheitsschutz bei der Arbeit an 
Bord von Fischereifahrzeugen (Drei
zehnte Einzelrichtlinie im Sinne von 
Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 891 
3911EWG (ABI. Nr. L 307 vom 13. 12. 
1993, S. 1)" 

, 
I 
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B. ARBEITSRECHT 

1. Nach Nummer 24 (Richtlinie 80/987/EWG 
des Rates) werden folgende neue Nummern 
angefügt: 

,,25. 391 L 0533: Richtlinie 911533/EWG des 
Rates vom 14. Oktober 1991 über die 
Pflicht des Arbeitgebers zur Unterrichtung 
des Arbeitnehmers über die für seinen 
Arbeitsvertrag oder sein Arbeitsverhältnis 
geltenden Bedingungen (ABI. Nr. L 288 
vom 18. 10. 1991, S. 32) 

Die Richtlinie gilt für die Zwecke dieses 
Abkommens mit folgender Anpassung: 

Island und Norwegen setzen die zur 
Umsetzung dieser Richtlinie erforderlichen 
Maßnahmen zum 1. Juli 1994 in Kraft. 

26. 392 L 0056: Richtlinie 92/56/EWG des 
Rates vom 24. Juni 1992 zur Anderung der 
Richtlinie 75/129/EWG zur Angleichung 
der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 
über Massenentlassungen (ABI. Nr. L 245 
vom 26. 8. 1992, S. 3)" 

Anhang 17 
des Beschlusses Nr. 7/94 

des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 

Anhang XIX (VERBRAUCHERSCHUTZ) des 
EWR-Abkommens wird wie folgt geändert: 

RECHTSAKTE, AUF DIE BEZUG GENOM
MEN WIRD 

Nach Nummer 7 (Richtlinie 90/314/EWG des 
Rates) wird folgende neue Nummer eingefügt: 

,,7 a. 393 L 0013: Richtlinie 93/13/EWG des 
Rates vom 5. April 1993 über mißbräuch
liche Klauseln in Verbraucherverträgen 
(ABI. Nr. L 95 vom 21. 4. 1993, S. 29)" 

RECHTSAKTE, DIE DIE VERTRAGS PARTEI
EN ZUR KENNTNIS NEHMEN 

Nach Nummer 9 (Entschließung 88/C/153/01 
'des Rates) werden folgende neue Nummern 

angefügt: 

,,10. 392 X 0295: Empfehlung 921295/EWG der 
Kommission vom 7. April 1992 über die 
Verhaltenskodizes zum Verbraucherschutz 
bei Vertragsabschlüssen im Fernabsatz (ABI. 
Nr. L 156 vom 10.6. 1992, S. 21) 

11. 393 Y 04iO(01): Entschließung 93/C 110/ 
01 des Rates vom 5. April 1993 über 
künftige Maßnahmen auf dem Gebiet der 
verbraucherfreundlichen Kennzeichnung 
von Erzeugnissen (ABI. Nr. C 110 vom 
20. 4. 1993, S. 1) 

12. 379 Y 0630(01): Entschließung des Rates 
vom 19. Juni 1979 über die Angabe des 
Preises bei Lebensmitteln und anderen 
Erzeugnissen des kurzfristigen Verbrauchs 
in Fertigpackungen mit im voraus fest
gelegten Füllmengen (ABI. Nr. C 163 vom 
30, 6. 1979, S, 1) 

13. 486 Y 0723(07): Entschließung der im Rat 
vereinigten Minister für das Bildungswesen 
vom 9. Juni 1986 über die Verbraucherer
ziehung in Primar- und Sekundarschulen 
(ABI. Nr. C 184 vom 23. 7. 1986, S, 21) 

14. 387 Y 0107(01): Entschließung des Rates 
vom 15. Dezember 1986 für die Integration 
. der Verbraucherpolitik in die anderen 
gemeinsamen Politiken (ABI. Nr. C 3 vom 
7. 1. 1987, S. 1) 

15. 387 Y 0704(02): Entschließung des Rates 
vom 25. Juni, 1987 über den Zugang der 
Verbraucher zum Recht (ABI. Nr. C 176 
vom 4. 7. 1987, S. 2) 

16. 387 Y 0704(03): Entschließung des Rates 
vom 25. Juni 1987 über die Sicherheit der 
Verbraucher (ABI. Nr. C 176 vom 4. 7. 
1987, S. 3) 

17. 388 X 0041: Empfehlung 88/411EWG der 
Kommission vom 10. Dezember 1987 
betreffend die Einbeziehung und stärkere 
Mitwirkung der Verbraucher bei den 
Normungsarbeiten (ABI. Nr. L 23 vom 
28. 1. 1988, S. 26)" 

Anhang 18 
des Beschlusses Nr. 7/94 

des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 

Anhang XX (UMWELTSCHUTZ) des EWR
Abkommens wird wie folgt geändert: 

A. I. Allgemeines 

1. Nach Nummer 2 (Richtlinie 90/313/EWG 
de,s Rates) werden folgende neue Nummern 
eingefügt: 

,,2 a. 391 L 0692: Richtlinie 911692/EWG des 
Rates vom 23. Dezember 1991 zur 
Vereinheitlichung und zweckmäßigen 
Gestaltung der Berichte über die Durch
führung bestimmter Umweltschutzrichtli
nien (ABI. Nr.377 vom 31. 12. 1991, 
S.48) 

Die Richtlinie gilt für die Zwecke dieses 
Abkommens mit folgender Anpassung: 

Die Richtlinie gilt nur für die in das 
EWR-Abkommen einbezogenen Richtli
men. 

8 
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2 b. 392 R 0880: Verordnung (EWG) 
Nr. 880/92 vom 23. März 1992 betref
fend ein gemeinschaftliches System zur 
Vergabe eines Umweltzeichens (ABI. 
Nr. L 99 vom 11. 4.1992, S. 1) 

2 c. 393 0 0430: Entscheidung 93/430/ 
EWG der Kommission vom 28. Juni 
1993 über die Umweltkriterien . zur 
Vergabe des EG-Umweltzeichens für 
Waschmaschinen (ABI. Nr. L 198 vom 
7.8. 1993, S. 35) 

2 d. 39300431: Entscheidung 93/431 EWG 
der Kommission vom 28. Juni 1993 über 
die Umweltkriterien zur Vergabe des 
EG-Umweltzeichens für Geschirrspüler 
(ABI. Nr. L 198 vom 7.8.1993, S. 38) 

2 e. 39300517: Entscheidung 93/517/ 
EWG der Kommission vom 15. Sep

. tember 1993 . über einen Mustervertrag 
über die Bedingungen für die Verwen
dung des Umweltzeichens der Gemein
schaft (ABI. Nr. L 243 vom 29. 9. 1993, 
S. 13) 

2 f. 393 R 1836: Verordnung (EWG) 
Nr. 1836/93 des Rates vom 29. Juni 
1993 über die freiwillige Beteiligung 
gewerblicher Unternehmen an einem 
Gemeinschaftssystem für das Umwelt
management und die Umweltbetriebs
prüfung (ABI. Nr. L 168 vom 10. 7. 
1993, S. 1)" 

B. II. Wasser 

1. Nach Nummer 13 (Richtlinie 91/271/EWG 
des Rates) werden folgende neue Nummern 
eingefügt: 

,,13 a. 391 L 0676: Richtlinie 911676/EWG 
des Rates vom 12. Dezember 1991 zum 
Schutz der Gewässer vor Verunreini
gung durch Nitrat aus landwirtschaft
lichen Quellen (ABI. Nr. L 375 vom 
31. 12. 1991, S. 1) 

13 b. 392 0 0446: Entscheidung 92/446/ 
EWG der Kommission vom 27. Juli 
1992 über die Fragebögen zu den 
Wasserrichtlinien (ABI. Nr. L 247 vom 
27. 8. 1991, S. 10) 

Die Entscheidung gilt für die Zwecke 
dieses Abkommens mit folgender Anpas
sung: 

Die Entscheidung und ihre Anhänge 
gelten nur für die in das EWR
Abkommen einbezogenen. Richtlinien." 

C. III. Luft 

Nach Nummer 21 (Richtlinie 89/429/EWG des 
Rates) wird folgende neue Nummer eingefügt: 

,,21 a. 392 L 0072: Richtlinie 92/72/EWG des 
Rates vom 21. September 1992 über die 
Luftverschmutzung durch Ozon (ABI. 
Nr. L 297 vom 13. 10. 1992, S. 1)" 

D. IV. Chemische Stoffe, industrielle Risiken und 
Biotechnologie 

1. Nach Nummer 24 (Richtlinie 901219/EWG 
des Rates) wird folgende neue Nummer eingefügt: 

"24 a. 391 D 0448: Entscheidung 91/448/ 
EWG der Kommission vom 29. Juli 
1991 betreffend die Leitlinien für die 
Einstufung gemäß Artikel 4 der Richt
linie 90/219/EWG des Rates (ABI. 
Nr. L 239 vom 28. 8. 1991, S. 23). 

Die Entscheidung gilt für die Zwecke 
dieses Abkommens mit folgender Anpas
sung: 

Finnland, Island, Norwegen, Österreich 
und Schweden setzen die erforderlichen 
Maßnahmen in Kraft, um dieser Richt
linie ab 1. Januar 1995 nachzukommen." 

2. Nach Nummer 25 (Richtlinie 901220/EWG 
des Rates) werden folgende neue Nummern 
eingefügt: 

"25 a. 391 0 0596: Entscheidung 91/596/ 
EWG des Rates vom 4. November 
1991 über den formalen Aufbau der 
Zusammenfassung der Anmeldung nach 
Artikel 9 der Richtlinie 901220/EWG 
über die absichtliche Freisetzung gene
tisch veränderter Organismen in die 
Umwelt (ABI. Nr. L 322 vom 23. 11. 
1991, S. 1) 

Die Entscheidung gilt für die Zwecke 
dieses Abkommens mit folgenden Anpas
sungen: 

a) In Teil A Nummer 3 Buchstabe b 
Ziffer i des Anhangs "Formaler 
Aufbau der Zusammenfassung der 
Anmeldung der Freisetzung von 
genetisch veränderten Organismen 
(GVO) zu Forschungs- und Entwick
lungszwecken" werden folgende 
Worte eingefügt: 

Boreal D 
Arktisch D 

b) Finnland, Island, Norwegen, Öster
reich und Schweden . setzen die 
erforderlichen Maßnahmen in Kraft, 
um dieser Richtlinie ab 1. Januar 
1995 nachzukommen. 
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25 b. 392 D 0146: Entscheidung 92/146/ 
EWG der Kommission vom 11. Februar 
1992 betreffend den formalen Aufbau 
der Zusammenfassung der Anmeldung 
gemäß Artikel 12 der Richtlinie 90/220/ 
EWG (ABI. Nr. L 60 vom 5. 3. 1992, 
S. 19) 

Die Entscheidung gilt für die Zwecke 
dieses Abkommens mit folgender Anpas
sung: 

Finnland, Island, Norwegen, Österreich 
und Schweden setzen die erforderlichen 
Maßnahmen in Kraft, um dieser Richt
linie ab 1. Januar 1995 nachzukommen." 

E. V. Abfälle 

1. Unter Nummer 27 (Richtlinie 75/4421EWG 
des Rates) wird vor der Anpassung folgender neuer 
Gedankenstrich eingefügt: 

394 D 0003: Entscheidung 94/3/EG der 
Kommission vom 20. Dezember 1993 
(ABI. Nr. L 5 vom 7. 1. 1994, S. 15)". 

2. Nach Nummer 32 (Richtlinie 861278/EWG 
des Rates) werden folgende neue Nummern 
eingefügt: 

"32 a. 391 L 0689: Richtlinie 911689/EWG 
des Rates vom 12. Dezember 1991 über 
gefährliche Abfälle (ABI. Nr. L 377 vom 
31. 12. 1991, S. 20) 

Die Richtlinie gilt für die Zwecke dieses 
Abkommens mit folgender Anpassung: 

Finnland, Island, Norwegen, Österreich 
und Schweden setzen die erforderlichen 
Maßnahmen in Kraft, um diese; Richt
linie vom 1. Januar 1995 an - vorbe
haltlich einer überprüfung vor diesem 
Termin - nachzukommen. Für N orwe
gen erfolgt die überprüfung zusammen 
mit der Richtlinie 75/442/EWG, geän
dert durch die Richtlinie 911156/EWG. 

32 b. 392 L 0112: Richtlinie 92/1121EWG 
des Rates vom 15. Dezember 1992 über 
die Modalitäten zur Vereinheitlichung 
der Programme zur Verringerung und 
späteren Unterbindung der Verschmut~ 
zung durch Abfälle der Titandioxid
Industrie (ABI. Nr. L 409 vom 31. 12. 
1992, S. 11) 

Die Richtlinie gilt für die Zwecke dieses 
Abkommens mit folgender Anpassung: 

Norwegen setzt die erforderlichen Maß
nahmen in Kraft, um Artikel 9 Absatz 1 
Buchstabe a Ziffer ii vom 1. Januar 1997 
an nachzukommen. Norwegen legt dem 
Gemeinsamen Ausschuß spätestens am 

1. Januar 1995 ein effektives Programm 
zur Verringerung der SOz-Emissionen, 
einschließlich einer Darstellung des 
Investitionsplans und der gewählten 
technischen Optionen, sowie eine 
Umweltverträglichkeitsstudie über Meer
wasser im Aufbereitungsverfahren zur 
Prüfung vor. 

32 c. 393 R 0259: Verordnung (EWG) 
Nr. 259/93 des Rates vom 1. Februar 
1993 zur überwachung und Kontrolle 
der Verbringung von Abfällen in der, in 
die und aus der Europäischen Gemein
schaft (ABI. Nr. L 30 vom 6. 2. 1993, 
S. 1) 

Die Verordnung gilt für die Zwecke 
dieses Abkommens mit folgenden Anpas
sungen: 

Finnland, Island, Norwegen und Schwe
den setzen die erforderlichen Maßnah
men in Kraft, um dieser Verordnung 
vom 1. Januar 1995 an nachzukommen. 

Österreich setzt die erforderlichen Maß
nahmen in Kraft, um dieser Verordnung 
vom 1. Januar 1997 an nachzukommen." 

F. Nach Nummer 32 c (Verordnung (EWG) 
Nr. 295/93 des Rates) werden folgende neue 
überschrift und folgende neue Nummer eingefügt: 

"VI. Lärm 

32 d. 392 L 0014: Richtlinie 92114lEWG des 
Rates vom 2. März 1992 zur Einschrän
kung des Betriebs von Flugzeugen des 
Teils 11 Kapitel 2 Band 1 des Anhangs 
16 zUm Abkommen über die Internatio
nale Zivilluftfahrt, 2. Ausgabe (1988) 
(ABI. Nr. L 76 vom 23.3. 1992, S.21, 
berichtigt in ABI. Nr. L 168 vom 23. 6. 
1992, S. 30). 

Die Richtlinie gilt für die Zwecke dieses 
Abkommens mit folgender Anpassung: 

Österreich kann strengere nationale 
Schutzvorschriften, die zum Zeitpunkt 
des Inkrafttretens des EWR-Abkommens 
bestehen und die Einschränkung des 
Betriebs von Flugzeugen des Teils II 
Kapitel 2 Band 1 des Anhangs 16 zum 
Abkommen über die Internationale 
Zivilluftfahrt, 2. Ausgabe (1988), auf 
österreichischen Flughäfen betreffen, bis 
zum 1. April 2002 anwenden." 
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Anhang 19 
des Beschlusses Nr. 7/94 

des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 

Anhang XXI (STATISTIK) des EWR-Abkom
mens wird wie folgt geändert: 

A.,INDUSTRIESTATISTIK 

Die überschrift "Industriestatistik" wird durch 
"Wirtschaftsstatistik" ersetzt. Unter dieser über
schrift werden nach Nummer 4 (Richtlinie 78/ 
166/EWG des Rates) folgende neue Nummern 
eingefügt: 

,,4 a. 391 R 3924: Verordnung (EWG) 
Nr. 3924/91 des Rates vom 
19. Dezember 1991 zur Einführung 
einer Gemeinschaftserhebung über die 
Produktion von Gütern (ABI. Nr. L 374 
vom 31. 12. 1991, S. 1) 

Die Verordnung gilt für die Zwecke 
dieses Abkommens mit folgenden Anpas
sungen: 

a) Artikel 3 
Finnland, 
Schweden. 

Absatz 3 
Island, 

gilt nicht für 
Norwegen und 

b) In Artikel 3 gilt der Verweis auf "jede 
Klasse nach NACE Rev. 1" für die 
EFTA-Staaten als Verweis auf "jede 
Gruppe zusammengefaßter Güterposi
tionen nach NACE Rev. 1". 

c) Artikel 5 Absatz 2 gilt nicht für die 
EFT A-Staaten, in denen die Unter
nehmen nach nationalem Recht zur 
Erteilung statistischer Auskünfte ver
pflichtet sind. 

d) Die EFTA-Staaten sind von dem 
Erfordernis der Erfassung der monat
lichen Daten ausgenommen. 

e) Finnland, Island, Norwegen, Öster
reich und Schweden führen die nach 
dieser Verordnung geforderte Erhe
bung spätestens ab 1995 durch. Finn
land, Island, Norwegen und Schwe
den brauchen jedoch vor 1997 die 
Güter der PRODCOM-Liste nicht bis 
zur Ebene der 7. und 8. Stelle der 
Kombinierten Nomenklatur im Sinne 
der Verordnung (EWG) Nr. 3367/87 
des Rates vom 9. November 1987 
über die Anwendung der Kombinier· 
ten Nomenklatur auf die Statistik des 
Handels zwischen den Mitgliedstaaten 
(ABI. Nr. L 321 vom 11. 11. 1987, 
S. 3) aufzuschlüsseln. 

f) Für die Unternehmen, die unter der 
Kennzahl 27.10 der NACE Rev. 1 
eingeordnet sind, liefern die EFTA
Staaten ungeachtet der in Artikel 3 

POSITION 

1. 

1.1 

1.2 
1.2.1 
1.2.2 
1.2.3 
1.2.4 
1.2.5 
1.2.6 

1.3 

1.4 

1.4.1 
1.4.2 
1.4.3 
1.4.4 
1.4.5 
1.4.6 
1.4.7 

1.4.8 . 

1.4.9 

1.4.10 

1.4.11 

1.5 

1.5.1 

1.5.2 
1.5.3 

1.5.4 

1.6 

1.6.1 
1.6.2 

2. 
2.1 

genannten Schwelle die Daten gemäß 
dem nachstehenden Verzeichnis. Ab 
1995 sind die Daten vierteljährlich 
spätestens sechs Wochen nach dem 
Ende des Bezugsquartals zu liefern. 

WARENBEZEICHNUNG 

ERZEUGUNG 

Roheisen 

Rohstahl 
Rohblöcke 
Stranggußerzeugnisse 
Flüssigstahl für Stahlguß 
Reinsauerstoffstahl 
Elektrostahl 
anderer Stahl 

Edelstähle 

Gesamtproduktion Walzstahl
fertigerzeugnisse 
Gleisbaumaterial 
schwerer Formstahl 
Walzdraht in Rollen 
Betonstahl 
anderer Stab stahl 
Universalstahl 
warmgewalzter Bandstahl und 
warmgewalzte Röhrenstreifen 
warmgewalzte Bleche 
> = 4,75 mm 
> = 3 mm, < 4,75 mm 
< 3 mm 
warmgewalzte Coils (Fertig
erzeugnisse) 
warmgewalzte Bleche 
< 3 mm 
> = 3 mm 
Röhrenhalbzeuge 

Erzeugung von 
Enderzeugnissen 
Weißblech, andere verzinnte 
Bleche, verzinnte Bänder, 
ECCS (elektrolytisch mit 
Chrom oder Chromoxid be
schichteter Stahl) 
Schwarzblech als solches 
verzinkte Bleche, Ternblech, 
andere beschichtete Bleche 
Elektrobleche 

Erzeugung und Be- oder 
Verarbeitung von Warmbreit
band 
Warmbreitbandstraßen 
Coils 

VERBRAUCH 
Abfälle aus der Eisen- und 
Stahlindustrie 
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3. 

3.1 

3.2 

3.3 

4. 

4.1 
4.2 
4.3 

5. 

5.1 
5.2 
5.3 

NEUE AUFTRAGE UND 
- LIEFERUNGEN 

Lieferungen gewöhnlicher 
Stähle, aufgeschlüsselt nach: 

Inlandsmarkt, übrige 
EFfA-Staaten, EG-Mitglied
staaten, Drittländer (weder 
EFf A noch EG) 

Lieferungen von Edelstählen, 
aufgeschlüsselt nach: 

Inlandsmarkt, übrige 
EFfA-Staaten, EG-Mitglied
staaten, Drittländer (weder 
EFf A noch EG) 

Neue Aufträge für gewöhnliche 
Stähle, aufgeschlüsselt nach: 

Inlandsmarkt, übrige 
EFTA-Staaten, EG-Mitglied
staaten, Drittländer (weder 
EFfA noch EG) 

EINGEHENDER STAHL 
ZUM WIEDERAUSWALZEN 
Rohblöcke 
Halbzeug 
Coils, aufgeschlüsselt nach: 

Inlandsmarkt, übrige 
EFf A-Staaten, EG-Mitglied
staaten, Drittländer (weder 
EFfA noch EG) 

LAGERBESTÄNDE STAHL
ERZEUGNISSE BEI 
ERZEUGERN UND 
LAGERHALTERN 
Rohblöcke 
Halbzeug und Coils 
Fertigerzeugnisse 

4 b. 393 R 2186: Verordnung (EWG) 
Nr.2186/93 des Rates vom 22. Juli 
1993 über die innergemeinschaftliche 
Koordinierung des Aufbaus von Unter
nehmensregistern für statistische Verwen
dungszwecke (ABI. Nr. L 196'lom 5. 8. 
1993, S. 1) 

Die Verordnung gilt für die Zwecke 
dieses Abkommens mit folgenden Anpas
sungen: 

a) Nummer 1 Buchstabe k des Anhangs 
II der Verordnung gilt nicht für die 
EFT A-Staaten. 

b) Österreich kommt dieser Verordnung 
spätestens am 1. Januar 1997 nach." 

B. VERKEHRS STATISTIK 

Nach Nummer 7 (Richtlinie 8011177 /EWG des 
Rates) wird folgende neue Nummer eingefügt: 

,,7 a. 393 D 0704: Entscheidung 93/704/EG 
des Rates vom 30. November 1993 über 
die Einrichtung einer gemeinschaftlichen 
Datenbank über Straßenverkehrsunfälle 
(ABI. Nr. L 329 vom 30. 12. 1993, S. 63) 

Die Entscheidung gilt für die Zwecke 
dieses Abkommens mit folgenden Anpas
sungen: 

a) Für die EFf A-Staaten erfolgt die 
erstmalige übermittlung der in Arti
kel 2 Absatz 1 gena~nten Daten vor 
dem 31. März 1995 und betrifft die 
Jahre 1991, 1992 und 1993; in der 
Folge werden diese Daten spätestens 
neun Monate nach Ablauf des 
jeweiligen Bezugsjahres übermittelt. 

b) Die Verordnung (Euratom, EWG) 
Nr. 1588/90 in der für die Zwecke 
dieses Abkommens angepaßten Fas
sung gilt für die EFTA-Staaten auch 
für die in Artikel 2 Absatz 3 genann
ten Daten." 

C. STATISTIKEN DES AUSSENHANDELS 
UND DES INNERGEMEINSCHAFTLI-
CHEN HANDELS 

Unter Nummer 8 [Verordnung (EWG) 
Nr. 1736/75 des Rates] wird vor den Anpassun
gen folgender neuer Gedankenstrich eingefügt: 

393 R 3478: Verordnung (EWG) Nr. 3478/ 
93- der Kommission vom 17_ Dezember 1993 
(ABI. Nr. L 317 vom 18. 12. 1993, S. 32)". 

D. BEVÖLKERUNGS- UND SOZIALSTATI
STIK 

Nach Nummer 18 
Nr.311/76 des Rates] 
Nummer eingefügt: 

[Verordnung (EWG) 
wird folgende neue 

,,18 a. 391 R 3711: Verordnung (EWG) 
Nr. 3711/91 des Rates vom 
16. Dezember 1991 zur Durchführung 
einer jährlichen Stichprobenerhebung 
über Arbeitskräfte in der Gemeinschaft 
(ABI. Nr. L 351 vom 20. 12. 1991, S. 1) 

Die Verordnung gilt für die Zwecke 
dieses Abkommens mit folgenden Anpas
sungen: 

a) Den EFfA-Staaten ist es gestattet, 
die nach dieser Verordnung gefor
derte Erhebung bei einer Stichprobe 
von Einzelpersonen an statt bei einer 
Stichprobe von Haushalten durch
zuführen. Die EFfA-Staaten, die 
von dieser Möglichkeit Gebrauch 
machen, liefern jedoch Angaben 
über die anderen Mitglieder des 
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Haushaltes, in dem die betreffende 
Einzelperson lebt, die mindestens die 
in Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben a 
und b genannten Merkmale umfas
sen. 

b) Die EFf A-Staaten sorgen dafür, daß 
durch die Gestaltung des Stichpro
benplans für die Erhebung sicherge
stellt ist, daß die in Artikel 3 Absatz 2 
Unterabsatz 1 genannte Obergrenze 
für den relativen Standardfehler 
zumindest auf nationaler Ebene 
eingehalten wird. 

c) Den EFT A-Staaten ist es gestattet, 
einen Teil der in Artikel 4 Absatz 1 
genannten Angaben über Einzelper
sonen auf der Grundlage von Regi
sterdaten zu liefern, sofern diese 
Daten den grundlegenden Definitio
nen entsprechen und die Ergebnisse 
hinsichtlich Präzision und Qualität 
mindestens gleichwertig sind. 

d) Artikel 5 Absatz 2 Unterabsatz 2 gilt 
nicht für die EFTA-Staaten. 

e) Die EFfA-Staaten führen die nach· 
dieser Verordnung geforderte Erhe
bung spätestens ab 1995 durch." 

E. VOLKSWIRTSCHAFTLICHE 
RECHNUNGEN - BIP 

GESAMT-

Unter Nummer 19 (Richtlinie 89/130/EWG, 
Euratom des Rates) wird vor den Anpassungen 
folgendes eingefügt: 

" , geändert durch: 

393 00454: Entscheidung 93/454/EWG, 
Euratom der Kommission vom 22. Juli 
1993 (ABI. Nr. L 213 vom 24.8. 1993, 
S. 18) 

393 0 0475: Entscheidung 93/475/EWG, 
Euratom der Kommission vom 22. Juli 
1993 (ABI. Nr. L 224 vom 3. 9. 1993, S. 27) 

393 0 0570: Entscheidung 93/570/EWG, 
Euratom der Kommission vom 4. Oktober 
1993 (ABI. Nr. L 276 vom 9.11. 1993, 
S. 13)" 

F. NOMENKLATUREN 

1. Unter Punkt 20 [Verordnung (EWG) 
Nr. 3037/90 des Rates] wird vor der Anpassung 
folgendes eingefügt: 

" , geändert durch: 

393 R 0761: Verordnung (EWG) Nr.761/ 
93 der Kommission vom 24. März 1993 
(ABI. Nr. L 83 vom 3. 4. 1993, S. 1)" 

2. Nach Punkt 20 [Verordnung (EWG) 
Nr. 3037/90 des Rates] werden folgende neue 
Nummern eingefügt: 

"20 a. 393 R 0696: Verordnung (EWG) 
Nr. 696/93 des Rates vom 15. März 
1993 betreffend die statistischen Ein
heiten für die Beobachtung und Analyse 
der Wirtschaft in der Gemeinschaft (ABI. 
Nr. L 76 vom 30. 3. 1993, S. 1). 

Die Verordnung gilt für die Zwecke 
dieses Abkommens mit folgenden Anpas
sungen: 

a) Finnland, Island, Norwegen, Öster
reich und Schweden verwenden die in 
Artikel 1 der Verordnung genannten 
Definitionen für Statistiken, die sich 
auf die Zeit nach dem 1. Januar 1995 
beziehen. 

b) Die in Artikel 4 Absatz 1 genannte 
Übergangszeit beginnt für Finnland, 
Island, Norwegen, Österreich und 
Schweden am 1. Januar 1995 und 
endet am 31. Dezember 1996. 

c) Der Aufzählung in Abschnitt Ir Buch
stabe B Nummer 2 des Anhangs 
werden folgende Worte angefügt: 

"Gemeinde" in Österreich, "kuntal 
kommun" in Finnland, "sveitarfelag" 
in Island, "kommune" in Norwegen, 
"primärkommun" in Schweden." 

20 b. 393 R 3696: Verordnung (EWG) 
Nr. 3696/93 des Rates vom 29. Okto
ber 1993 betreffend die statistische 
Güterklassifikation in Verbindung mit 
den Wirtschaftszweigen (CPA) in der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
(ABI. Nr. L 342 vom 31. 12. 1993, S. 1) 

Die Verordnung gilt für die Zwecke 
dieses Abkommens mit folgender Anpas
sung: 

Für die EFTA-Staaten endet die in 
Artikel 8 genannte übergangszeit am 
31. Dezember 1996." 

G. LANDWIRTSCHAFTS STATISTIK 

1. Unter Nummer 23 [Verordnung (EWG) 
Nr. 571/88 des Rates] wird vor den Anpassungen 
folgelJ.der Gedankenstrich eingefügt: 

" 
393 00156: Entscheidung 93/156/EWG 
der Kommission vom 9. Februar 1993 (ABI. 
Nr. L 65 vom 17.3. 1993, S. 12)" 

2. Unter Nummer 23 [Verordnung (EWG) 
Nr. 571/88 des Rates] werden in der Anpassung 
unter Buchstabe e folgende Fußnoten gestrichen: 
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,;B.03: Fakultativ für Finnland, Island und Schwe
den. 

B.04: Fakultativ für Österreich und Finnland. 

C.04: Fakultativ für Österreich, Finnland, Island, 
Norwegen und Schweden. 

K.02: Fakultativ für Österreich." 

3. Unter Nummer 23 [Verordnung (EWG) 
Nr. 571/88 des Rates] wird in der Anpassung 
unter Buchstabe e folgende Fußnote eingefügt: 

,,1.07: Fakultativ für Island." 

"Fußnote 3 zu Punkt 1.07 b) in Anhang I der 
Verordnung (EWG) Nr. 571/88 des Rates in der 
geändenen Fassung lautet: 

"Fakultativ für Dänemark und Schweden". 

"Fußnot 4 zu Punkt 1.07 b) in Anhang I der 
Verordnung (EWG) Nr. 571188 des Rates in der 
geändenen Fassung lautet: 

"Fakultativ, außer für Dänemark und Schwe
den". 

H. FISCHEREIST A TISTII<. 

1. Unter Nummer 25 (Verordnung (EWG) 
Nr. 1382/91 des Rates) wird vor den Anpassun
gen folgendes eingefügt: 

" , geänden durch: 

393 R 2104: Verordnung (EWG) Nr. 2104/ 
93 vom 22. Juli 1993 (ABI. Nr. L 191 vom 
31. 7. 1993, S. 1)" 

2. Unter Punkt 25 (Verordnung (EWG) 
Nr. 1382/91 des Rates) wird die Anpassung unter 
Buchstabe a gestrichen. 

3. Nach Nummer 25 (Verordnung (EWG) 
Nr. 1382/91 des Rates) werden folgende neue 
Nummern eingefügt: 

"25 a. 391 R 3880: Verordnung (EWG) 
Nr. 3880/91 des Rates vom 
17. Dezember 1991 über die Vorlage 
von Fangstatistiken durch die Mitglied
staaten, die im Nordostatlantik Fischfang 
betreiben (ABI. Nr. L 365 vom 31. 12. 
1991, S. 1) 

Die Verordnung gilt für die Zwecke 
dieses Abkommens mit folgenden Anpas
sungen: 

a) Den EFT A-Staaten ist es gestattet, 
ungeachtet der im Rahmen der 
gemeInsamen Fischereipolitik der 
Europäischen Gemeinschaft ange
nommenen Bestimmung Stichproben
verfahren nach Maßgabe des Ani
kels 3 Satz 1 anzuwenden. 

b) Die EFT A -Staaten erfassen die nach 
der Verordnung geforderten Daten 
spätestens ab 1995. Der in Anikel 6 
Absatz 1 genannte Bericht ist von 
den EFTA-Staaten spätestens Ende 
1995 zu übermitteln." 

25 b. 393 R 2018: Verordnung (EWG) 
Nr.2018/93 des Rates vom 30. Juni 
1993 über die Vorlage von Statistiken 
über die Fänge und die Fischereitätigkeit 
der Mitgliedstaaten, die im Nordwest
atlantik Fischfang betreiben (ABI. Nr. L 
186 vom 28.7. 1993, S. 1) 

Die Verordnung gilt für die Zwecke 
dieses Abkommens mit folgenden Anpas
sungen: 

a) Den EFTA-Staaten ist es gestattet, 
ungeachtet der im Rahmen der 
gemeinsamen Fischereipolitik der 
Europäischen Gemeinschaft ange
nommenen Bestimmung Stichproben
verfahren nach Maßgabe des Ani
kels 3 Satz 1 anzuwenden. 

b) Die EFTA-Staaten erfassen die nach 
der Verordnung geforderten Daten 
spätestens ab 1995. Der in .Anikel 7 
Absatz 1 genannte Bericht ist von 
den EFTA-Staaten spätestens Ende 
1995 zu übermitteln." 

Anhang 20 
des Beschlusses Nr. 7/94 

des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 

Anhang XXII (GESELLSCHAFTSRECHT) des 
EWR-Abkommens wird wie folgt geändert. 

RECHTSAKTE, AUF DIE BEZUG GENOM
MEN WIRD 

Unter Nummer 2 (Zweite Richtlinie 77/911 
EWG des Rates) wird vor den Anpassungen 
folgender Gedankenstrich eingefügt: 

392 L 0101: Richtlinie 92/101lEWG des 
Rates vom 23. November 1992 (ABI. 
Nr. L 347 vom 28. 11. 1992, S. 64)" 

GEMEINSAME ERKLÄRUNG 

ZUR AUTHENTIFIZIERUNG DES WORT
LAUTS DER IN DEN 

ANHÄNGEN ZU DEM BESCHLUSS Nr. 7/94-
DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES 

GENANNTEN EG-RECHTSAKTE 

Die Vertragsparteien vereinbaren, daß der 
Gemeinsame EWR-Ausschuß spätestens bei 
Inkrafttreten des Beschlusses Nr. 7/94 über die 
Authentifizierung des Wortlauts der in den 
Anhängen zu diesem Beschluß genannten EG-
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Rechtsakte in finnischer, isländischer, norwegischer 
und schwedischer Sprache beschließt. 

GEMEINSAME ERKLÄRUNG 

ÜBER SCHUTZMASSNAHMEN 
IM VETERINÄRBEREICH 

Die Vertragsparteien 

erkennen an, daß Nummer 9 des einleitenden 
Teils von Kapitel I des Anhangs I des EWR
Abkommens Schutzmaßnahmen vorsieht, die die 
Vertragsparteien linter bestimmten V oraussetzun
gen in Anspruch nehmen können, 

erkennen an, daß die "EFfA-Vertragsparteien 
des EWR-Abkommens auch dann dem Umstand 
Rechnung tragen, daß ihnen keine Gemeinschafts
mittel für die Finanzierung der Bekämpfung 
möglicherweise auftretender. Tierseuchen zur 
Verfügung stehen, wenn sie Schutzmaßnahmen 
einführen, um ein übergreifen von Tierseuchen auf 
ihr Gebiet zu verhindern, 

vereinbaren, daß solche Maßnahmen sowohl 
zeitlich als auch geographisch begrenzt bleiben, 

stellen fest, daß sich die jeweiligen EFfA
Staaten das Recht vorbehalten, in Fällen klassischer 
Schweinepest oder vesikulärer Schweinekrankheit 
je nach Seuchengebiet spezifische Schutzmaßnah
men durchzuführen und solche Maßnahmen für 
einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten 
nach d~m letzten Auftreten der Seuche aufrecht
zuerhalten, 

stellen fest, daß die Europäische Union aufgrund 
von Absatz 1 Buchstabe b der vorgenannten 
Nummer 9 Konsultationen beantragen kann. " 

ERKLÄRUNG 

DER REGIERUNG NORWEGENS 
ZUR INFEKTIÖSEN LACHSANÄMIE 

Norwegen akzeptiert die Einbeziehung der 
Richtlinie des Rates 93/54/EWG zur Anderung 
der Richtlinie 91/67/EWG betreffend die tier
seuchenrechtlichen Vorschriften für die Vermark-

" tung von Tieren und anderen Erzeugnissen der 
Aquakultur in das Abkommen, wünscht jedoch 
seine feste überzeugung zum Ausdruck zu 
bringen, daß es bei dem gegenwärtigen Kenntnis
stand zur Epidemiologie der infektiösen Lachs
anämie und angesichts der nachweislichen Wirk
samkeit der veterinärmedizinischen Bekämpfungs
maßnahmen wissenschaftlich nicht gerechtfertigt 
ist, die infektiöse Lachsanämie als schwere 
exotische Tierseuche einzustufen. 

GEMEINSAME ERKLÄRUNG 

BETREFFEND STAATSANGEHÖRIGE DER 
REPUBLIK ISLAND, 

DIE INHABER EINES IN EINEM DRITT
LAND ERTEILTEN, EINE 

BERUFSAUSBILDUNG ABSCHLIESSENDEN 
DIPLOMS ODER PRÜFUNGSZEUGNISSES 

SIND 

Mit der Feststellung, daß die Richtlinie 92/51/ 
EWG des Rates vom 18. Juni 1992 über eine 
zweite allgemeine Regelung zur Anerkennung 
beruflicher Befähigungsnachweise in Ergänzung 
zur Richtlinie 89/48/EWG (ABI. Nr. L 209 vom 
24. 7. 1992, S. 25) in der für die Zwecke des EWR 
angepaßten Fassung in erster Linie die von den 
Vertragsparteien erteilten Diplome, Prüfungszeug
nisse und sonstigen Befähigungsnachweise betrifft; 

in dem Bestreben jedoch, der besonderen Lage 
der Staatsangehörigen der Republik Island Rech
nung zu tragen, die wegen der dortigen begrenzten 
Möglichkeiten einer Berufsausbildung und auf
grund einer langen Tradition, wonach Studenten 
diese Ausbildung im Ausland erhalten, ihr Studium 
in einem Drittland absolviert haben; 

empfehlen die Vertragsparteien den betreffenden 
Regierungen, den Staatsangehörigen der Republik 
Island, die ein unter die allgemeine Regelung 
fallendes, in einem Drittland erteiltes und von den 
zuständigen Behörden der Republik Island aner
kanntes Diplom oder Prüfungszeugnis besitzen, 
durch die Anerkennung dieser Diplome in ihrem 
Hoheitsgebiet zu gestatten, im Europäischen 
Wirtschaftsraum eine entsprechende Berufstätig
keit aufzunehmen und auszuüben. 

GEMEINSAME ERKLÄRUNG 

ÜBER DIE AUSÜBUNG VON TÄTIGKEITEN 
DES BAUGEWERBES IN 

ABHÄNGIGER BESCHÄFTIGUNG IN DER 
REPUBLIK ISLAND 

Mit der Feststellung, daß 

die Richtlinie 921511EWG des Rates vom 
18. Juni 1992 über eine zweite allgemeine 
Regelung zur Anerkennung beruflicher Befähi
gungsnachweise in Ergänzung zur Richtlinie 89/ 
48/EWG (ABI. Nr. L 209 vom 24. 7. 1992, S. 25) 
in der für die Zwecke des EWR angepaßten 
Fassung gemäß ihrem Artikel 2 nicht für Tätig
keiten gilt, die Gegenstand einer in Anhang A 
aufgeführten Richtlinie sind; 

gemäß Artikel 2 der Richtlinie 921511EWG des 
Rates ferner die in Anhang B aufgeführten 
Richtlinien für die Ausübung der in diesen 
Richtlinien genannten Tätigkeiten in abhängiger 
Beschäftigung gelten; 

die Richtlinie 64/427/EWG des Rates vom 
7. Juli 1964 über die Einzelheiten der übergangs-
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maßnahmen auf dem Gebiet der selbständigen 
Tätigkeiten der be- und verarbeitenden Gewerbe 
der CITI-Hauptgruppen 23-40 (Industrie und 
Handwerk) zu den in den Anhängen A und B 
aufgeführten Richtlinien gehört; 

daher für die Ausübung von Tätigkeiten des 
Baugewerbes durch Selbständige oder abhängig 
Beschäftigte die Richtlinie 64/427/EWG in der für 
die Zwecke des EWR angepaßten Fassung und 
nicht die Richtlinie 92/511EWG maßgebend ist; 

in dem Bestreben jedoch, aufmerksam zu 
machen auf die außergewöhnlichen geologischen 
und meteorologischen Bedingungen in Island und 
die Anforderungen, die daher an die Fertigkeiten, 
Fähigkeiten und Kenntnisse ·der Handwerker 
gestellt werden, insbesondere bezüglich der Wahl 
der Baustoffe und der Schutzmaßnahmen wegen 
der Wechselbeziehungen zwischen Erdbeben, 
heftigem Regen und plötzlichen T emperaturwech
seln; 

in der Erkenntnis, daß nach der Regel der 
Inländerbehandlung die Migranten aus den 
anderen EFTA-Staaten oder aus den EG-Mitglied
staaten die isländischen Bauvorschriften einhalten 
müssen und daß ein Verstoß gegen diese 
Vorschriften zu berufsdisziplinarischen Maßnah
men und/ oder zu strafrechtlicher Verfolgung 
führen kann; 

empfehlen die Vertragsparteien den betreffenden 
Regierungen, ihre Staatsangehörigen, die gemäß 
der Richtlinie 64/427 /EWG in der für die Zwecke 
des EWR angepaßten Fassung als abhängig 
Beschäftigte Tätigkeiten des Baugewerbes in 
Island aufnehmen und ausüben wollen, davon zu 
unterrichten, daß eine Fachausbildung ratsam ist, 
um sich mit den verlangten besonderen Fertig
keiten, Fähigkeiten und Kenntnissen für den 
Umgang mit den geologischen und meteorologi
schen Bedingungen in Island und den dort . 
geltenden Bauvorschriften vertraut zu machen. 

GEMEINSAME ERKLÄRUNG 

ZUR RICHTLINIE 92196/EWG DES RATES 
(NEUE NUMMER 12 a DES ANHANGS IX 

DES EWR-ABKOMMENS) 

Bei der Vereinbarung der in der Anpassung 
unter Buchstabe b zur Richtlinie 92196/EWG des 
Rates (neue Nummer 12 a des Anhangs IX des 
EWR-Abkommens) genannten Übergangszeit 
besteht Einvernehmen darüber, daß die bestehen
den schwedischen Rechtsvorschriften über die von 
Wohnungsbaufinanzierungseinrichtungen ausgege
benen hypothekarisch gesicherten Schuldverschrei
bungen einen Inhaberschutz vorsehen, der dem des 
Artikels 22 Absatz 4 der obengenannten Richtlinie 
entspricht, und daß sie daher während der 
Übergangszeit in Kraft bleiben. 

In diesem Zusammenhang hat Schweden erklärt, 
daß es das Ziel der schwedischen Regierung ist, 
das außerordentliche System für die Unterstützung 
der Finanzwirtschaft so bald wie möglich abzu
bauen. Das System steht zur Verfügung, solange es 
benötigt wird, und wird erst aufgegeben, wenn dies 
ohne Gefährdung der Gläubigerrechte geschehen 
kann. 

Die schwedische Regierung und die Gemein
schaft sind sich darüber einig, daß die Risiken, die 
zur Zeit 20 vH übersteigen, bis sp.ätestens 1. Juli 
1996, möglichst aber vor dem 31. Dezember 1995, 
auf höchstens 20 vH zu senken sind. 

ERKLÄRUNG 
DER BETROFFENEN EFTA-STAATEN 

ZUR RICHTLINIE 93/89/EWG DES RATES 
(NEUE NUMMER 18 a DES ANHANGS XIII 

DES EWR-ABKOMMENS) 

Die Richtlinie 93/89/EWG des Rates stellt 
einen wesentlichen Bestandteil des gesamten 
Funktionierens eines integrierten Marktes für die 
Beförderung von Waren im Straßengüterverkehr 
dar. Die betroffenen EFTA-Staaten wollen daher 
die Richtlinie 93/89/EWG des Rates in der den 
Zwecken des EWR -Abkommens angepaßten Fas
sung anwenden. Dies gilt unbeschadet ihrer 
Auffassung, daß die Steuerharmonisierung als 
solche außerhalb des Anwendungsbereichs des 
EWR-Abkommens bleibt. 

Diese Erklärung läßt Artikel 118 des EWR
Abkommens unberührt. 

GEMEINSAME ERKLÄRUNG 

BETREFFEND DIE VERORDNUNG (EWG) 
NR. 3118/93 DES RATES 

(NEUE NUMMER 26 c DES ANHANGS XIII 
DES EWR-ABKOMMENS) 

Die Vertragsparteien stimmen darin überein, daß 
die zwischen ihnen erzielte Vereinbarung über die 
Verteilung und die Anzahl von Lizenzen für die 
EFTA-Staaten im Bereich der Kabotage im 
Straßenverkehr in keiner Weise mögliche ent
sprechende Erörterungen oder Vereinbarungen in 
anderen Zusammenhängen präjudiziert. 

9 
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ERKLÄRUNG GEMEINSAME ERKLÄRUNG 
DER VERTRAGSPARTEIEN 

ZUR RICHTLINIE (EWG) Nr. 3577/92" DES 
RATES 

(NEUE NUMMER 53 a DES ANHANGS XIII 
DES EWR-ABKOMMENS) 

Bei der Nichtanwendung von Artikel 1 Absatz 2 
der Verordnung (EWG) Nr. 3577/92 des Rates im 
Rahmen dieses Abkommens wird davon ausge
gangen, daß sich die Worte ;,zu dem betreffenden 
Zeitpunkt" in diesem Absatz auf das in Artikel 1 
Absatz 1 genannte Datum ,,1. Januar 1993" 
beziehen. 

Die Gemeinschaft nimmt die Erklärung der 
norwegischen Regierung zur Kenntnis, daß sie 
nicht die Absicht hat, ihr nationales Gesetz über 
das Norwegische Internationale Schiffsregister vor 
dem 1. Januar 1997 zu ändern. In der Zwischen
zeit erkennt die Gemeinschaft das besondere 
Interesse Norwegens an den Arbeiten der Gemein
schaft auf dem Gebiet des Marktzugangs für 
Schiffe an, die nicht alle Voraussetzungen erfüllen, 
um im Flaggenstaat zur Kabotage zugelassen zu 
werden. Norwegen wird an diesen Arbeiten gemäß 
den Bestimmungen des Abkommens beteiligt 
werden. 

ERKLÄRUNG 
DER SCHWEDISCHEN REGIERUNG 

ZU DER ENTSCHEIDUNG 921143/EWG DES 
RATES 

(NEUE NUMMER 59 a DES ANHANGS XIII 
DES EWR-ABKOMMENS) 

Die schwedischen Küstengewässer werden von 
Decca-Navigationsketten bedeckt, die noch einige 
Zeit über das Jahr 2000 hinaus betrieben werden 
könnten. Für den Teil des schwedischen Seever
kehrs, der vom Decca-System gedeckt wird, wird 
kein weiteres System benötigt. Schweden nimmt 
die Entscheidung 92/143/EWG des Rates zur 
Kenntnis, wird aber weder das Loran-C-System 
einführen noch dessen anderweitige Förderung 
finanziell unterstützen. 

GEMEINSAME ERKLÄRUNG 

ZU BESTIMMTEN RECHTSAKTEN AUF 
DEM GEBIET DER 

SOZIALEN SICHERHEIT 

Die Annahme der Verordnungen (EWG) 
Nr. 1247/92, Nr. 1248/92, Nr. 1249/92 und 
Nr. 1945/93 des Rates schließt nicht aus, daß 
Finnland, Island, Norwegen und Schweden die 
einschlägigen alten Regelungen bis zum Inkraft
treten des Beschlusses Nr. 7/94 des Gemeinsamen 
EWR-Ausschusses anwenden, soweit diese für die 
Betreffenden günstiger sind. 

ZUM GEMEINSCHAFTLICHEN BESITZ
STAND 

AUF DEM GEBIET DER GEOGRAPHI
SCHEN ANGABEN UND 

URSPRUNGSBEZEICHNUNGEN FÜR 
AGRARERZEUGNISSE UND 

LEBENSMITTEL SOWIE DER BESCHEINI
GUNG IHRER 

BESONDEREN MERKMALE· 

L Die Verordnung (EWG) "Nr. 2081192 des 
Rates und die Verordnung (EWG) Nr. 20821 
92 des Rates haben den Aspekten Rechnung 
getragen, die bei der Einführung des 
Gemeinschaftssystems der geographischen 
Angaben und Ursprungsbezeichnungen 
sowie des Gemeinschaftssystems der Beschei-

"nigung ihrer besonderen Me~kmale für 
Drittländer von Interesse sind, indem sie bei 
den Einspruchsverfahren und den Schutz
möglichkeiten Garantien vorsehen. Diese 
Garantien sind in der Verordnung (EWG) 
Nr. 2081/92 des Rates folgende: 

Artikel 7 Absatz 3 gibt jeder Person, die 
durch den Antrag auf Eintragung in der 
Gemeinschaft in ihrem berechtigten Inter
esse betroffen ist, die Möglichkeit, Ein
spruch gegen diesen Antrag einzulegen. 
Wenn der Einspruch darauf gestützt wird, 
daß ein gleichlautend bezeichnetes 
Erzeugnis besteht, das sich zum Zeit
punkt der Veröffentlichung der Verord
nung "rechtmäßig in Verkehr befindet, ist 
nach Auffassung" der" Kommission der 
Gemeinschaftseinführer - im Falle ein
geführter Erzeugnisse - in gleichem 
Maße als in seinem berechtigten Interesse 
betroffen anzusehen wie die Bersteller 
von Gemeinschaftserzeugnissen. 
Was die Marken betrifft, ist dieser 
Artikel so auszulegen, daß er jedem 
Inhaber einer i~ einem Mitgliedstaat 
eingetragenen Marke erlaubt, Einspruch 
gegen die Eintragung einzulegen. 
Hinsichtlich des Schutzes der Bezeich
nungen von Drittländern in der Gemein
schaft enthält Artikel 12 Absatz·2 Bestim
mungen für die Regelung der Fälle, in 
denen eine geschützte Bezeichnung der 
Gemeinschaft mit einer geschützten 
Bezeichnung eines Drittlands gleichlau
tend· ist. 

2. Die Gemeinschaft und die EFTA-Staaten 
werden die Lage bezüglich der Verordnun
gen (EWG) Nr. 2081192 und Nr. 2082192 
des Rates erneut prüfen, wenn die in 
Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EWG) 
Nr. 2081192 des Rates genannten Bezeich-
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nungen nach dem Verfahren des Artikels 17 
Absatz 2 letzterer Verordnung eingetragen 
sind. 

ERKLÄRUNG 
DER REGIERUNG ÖSTERREICHS 

ZUM SML-WERT BEI 1,4-DICHLORBENZOL 
(RICHTLINIE 93/9/EWG DER 

KOMMISSION) 

Österreich akzeptiert den SML-Wert von -
12 mg/kg für 1,4-Dichlorbenzol, wie in Ab
schnitt A des Anhangs I der Richtlinie 93/9/ 
EWG festgelegt, nimmt für sich aber die 
Möglichkeit in Anspruch, diesen Zulässigkeitswert 
jederzeit auf der Grundlage von wissenschaftlichen 
Ergebnissen oder Überlegungen zu überprüfen. 
Österreich vertritt die Ansicht, daß bei einer 
solchen Überprüfung einschlägige künftige For
schurtgsergebnisse zu berücksichtigen sowie ein 
gründlicher Vergleich und eine kritische Bewer
tung der verschiedenen Methoden der Probe
nahme, Analyse, Datenaufbereitung und -auswer
tung vorzunehmen sind, um sicherzustellen, daß 
nur die präzisesten und verläßlichsten: Testmetho
den zur Anwendung kommen. 

ERKLÄRUNG 
DER REGIERUNG ÖSTERREICHS 

ZUR VERWENDUNG GENETISCH VERÄN
DERTER ORGANISMEN (GVO) 

BEI DER HERSTELLUNG LANDWIRT
SCHAFTLICHER ERZEUGNISSE UND 

LEBENSMITTEL 
(VERORDNUNG (EWG) Nr. 2092191 DES 

RATES) 

Die österreichischen Behörden nehmen zur 
Kenntnis, daß GVO im Sinne der Richtlinie 90/ 
220/EWG des Rates Zur Zeit nicht im Verzeichnis 
der Bestandteile aufgeführt sind, die bei Lebens
mitteln aus ökologischer Erzeugung zugelassen 
sind. 

Falls künftig Maßnahmen beschlossen werden, 
die nach dem Verfahren des Artikels 14 die 

Einbeziehung von GVO einschließen, wird sich 
Österreich in Anwendung der Verfahren des 
Abkommens entschieden dagegen aussprechen, 
daß Waren, die GVO im Sinne der Richtlinie 
90/220/EWG enthalten oder daraus bestehen oder 
die unter Verwendung solcher GVO erzeugt 
wurden, das Etikett "ökologisch erzeugt" oder 
eine ähnlich lautende Kennzeichnung erhalten. 

GEMEINSAME ERKLÄRUNG 

ZUM SCHIFFBAU 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuß nimmt zur 
Kenntnis, daß die Siebte Schiffbau-Richtlinie (90/ 
684/EWG) durch die Richtlinie 93/115/EG des 
Rates vom 16. Dezember 1993 bis Ende 1994 
verlängert wurde. Gleichzeitig bleiben die 
"Gemeinsame Erklärung zum Schiffbau" und die 
"Erklärung der Europäischen Gemeinschaft zum 
Schiffbau"; die beide der am 2. Mai 1992 in Porto 
unterzeichneten Schlußakte zum Abkommen über 
den Europäischen Wirtschaftsraum beigefügt sind, 
bis Ende 1994 in Kraft. Sollte die Siebte Schiffbau
Richtlinie über 1994 hinaus verlängert oder durch 
eine neue Richtlinie ersetzt werden, wird die 
geltende Richtlinie mit Wirkung vom 1. Januar 
1995 in das EWR-Abkommen aufgenommen. 

GEMEINSAME ERKLÄRUNG 

ÜBER DIE EINBEZIEHUNG 
DES WEITEREN RELEVANTEN INTERIM

BESITZSTANDS DER GEMEINSCHAFT 
IN DAS ABKOMMEN 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuß nimmt zur 
Kenntnis, daß eine Reihe von Rechtsakten, die vor 
dem 31. Dezember 1993 erlassen wurden und für 
den EWR relevant sind, nicht in die gegenwärtige 
Liste des Interim-Besitzstands der Gemeinschaft 
aufgenommen worden sind. 

Die Vertragsparteien kommen überein, daß 
diese Rechtsakte vom Gemeinsamen EWR-Aus
schuß geprüft werden, um sie so bald wie möglich 
in das Abkommen einzubeziehen. -
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VORBLATT 

Problem: 

Übernahme der seit dem Stichtag 1. August 1991 und dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des EWR
Abkommens (Stichtag 31. Dezember 1993) ergangenen EWR-relevanten Rechtsakte des EG-Sekundär
rechtes in das EWR-Abkommen. 

Problemläsung: 

Parlamentarische Genehmigung des Beschlusses Nr. 7/94 des Gemeinsamen EWR-Ausschusses. 

Alternative: 

Keine. 

Kosten: 

Die finanziellen Auswirkungen lassen sich nicht quantifizieren. 

EG-Konformität: 

Der vorliegende Beschluß ergeht In Durchführung des mit der EG abgeschlossenen EWR
Abkommens. 
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Erläuterungen 

ERLÄUTERUNGEN ZUM BESCHLUSS DES 
GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES 

Nr.7/94 

(A) Allgemeiner Teil 

Das Abkommen über den Europäischen Wirt
schaftsraum (EWR), BGBL Nr. 909/1993, ist in 
seiner durch das Anpassungsprotokoll zum Abkom
men über den Europäischen Wirtschaftsraum, 
BGBL Nr.910/1993, geänderten Fassung am 
1. Jänner 1994 in Kraft getreten. 

Um die Schaffung eines einheitlichen Euro
päischen Wirtschaftsraumes und damit die Ver
wirklichung binnenmarktähnlicher Verhältnisse 
zwischen den Vertragsparteien tatsächlich sicherzu
stellen, wurden die materiell-rechtlichen Bestim
mungen des Abkommens, sofern sie auch vom EG
Recht abgedeckte Bereiche betreffen, inhaltlich 
möglichst gleichartig mit den Bestimmungen des 
gemeinschaftlichen Primär- und Sekundärrechtes 
gestaltet. 

Darüber hinaus sind die für das Abkommen 
relevanten und für seine Zwecke angepaßten 
Rechtsakte des EG-Sekundärrechtes, auf die in 
den Anhängen und Protokollen zum Abkommen 
verwiesen wird, Bestandteil des Abkommens und 
als solche von den EFTA-Staaten in ihre Rechts
ordnung zu übernehmen. 

In den Anhängen und Protokollen sind jedoch 
nur jene EWR-relevanten Rechtsakte des EG
Sekundärrechtes berücksichtigt, ~ie bis zum 
Stichtag 31. Juli 1991 im Amtsblatt der EG 
kundgemacht wurden. Daher mußten die zwi
schen dem 1. August 1991 und dem Zeitpunkt des 
Inkrafttretens des Abkommens . (Stichtag 
31. Dezember 1993) ergangenen EWR-relevanten 
Rechts akte des EG-Sekundärrechtes von den 
Vertragsparteien durch eine entsprechende Ände
rung der relevanten Protokolle und Anhänge des 
Abkommens berücksichtigt werden. 

Dies geschah unter anderem mit dem Beschluß 
Nr. 7/94 des Gemeinsamen EWR-Ausschusses. 

Der Beschluß des Gemeinsamen EWR-Aus
schusses Nr. 7/94 vom 21. März 1994 Zur 
Änderung des Protokolls 47 und. bestimmter 
Anhänge zum EWR-Abkommen hat sowohl 

gesetzändernden bzw. gesetzesergänzenden als 
auch verfassungsändernden Charakter und bedarf 
somit gemäß Art. 2 Abs. 2 EWR-Bundesverfas
sungsgesetz, BGBL Nr. 115/1993, der Genehmi
gung des Nationalrates. 

Der Beschluß enthält die folgenden verfassungs-
ändernden Bestimmungen: 

Art. 32 der Richtlinie 93/38/EWG des Rates 
vom 14. Juni 1993 zur Koordinierung .der 
Auftragsvergabe durch Auftraggeber im 
Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrs
versorgung sowie im Telekommunikations
sektor in Anhang 14 des Beschlusses, mit 
dem Anhang XVI des EWR-Abkommens 
geändert wird; 
Art. 33 der Richtlinie 92/50/EWG des Rates 
vom 18 . Juni 1992 über die Koordinierung 
der Verfahren zur Vergabe öffentlicher 
Dienstleistungsaufträge in Anhang 14 des 
Beschlusses, mit dem Anhang XVI des 
EWR-Abkommens geändert wird. 

Entstehungsgeschichte, Ziele, Grundsätze, Auf
bau und Organe des EWR sowie die Rechtsetzung 
im EWR, die Fortentwicklung .des EWR-Rechts, 
und die finanziellen Auswirkungen des EWR
Abkommens sind bereits in den "Erläuterungen 
zum Abkommen über den Europäischen Wirt
schaftsraum (EWR-Abkommen) sowie Abkommen 
in Form eines Briefwechsels zwischen der EWG 
und der Republik Österreich über bestimmte die 
Landwirtschaft betreffende Vereinbarungen" -
Band 3, 460 BlgNR XVIII. GP ausführlich darge
stellt und erläutert. 

Durch den Beschluß Nr. 7/94 ("EWR-Zusatz
paket"), sind diverse Anhänge und Protokoll 47 des 
ursprünglichen EWR-Abkommens auf Grund der 
seit dem "Redaktionsschluß" hinzugekommenen, 
EWR-relevanten EG-Sekundärrechtsakte abzuän
dern bzw. zu ergänzen (zu aktualisieren). 

Die Genehmigung der Beschlüsse Nr. 1/94 bis 
Nr. 6/94 des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
durch den Nationalrat bzw. durch die Bundesre
gierung erfolgt nach einem separaten Verfahren. 
Die diesbezüglichen Erläuterungen finden sich bei 
den Wortlauten dieser Beschlüsse. 
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(B) Besonderer Teil 

Beschluß des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 7/94 vom 21. März 1994 zur Änderung des 

Protokolls 47 und bestimmter Anhänge zum EWR
Abkommen 

Die Erläuterungen folgen in ihrem Aufbau jenem 
des Beschlusses Nr. 7/94 des Gemeinsamen EWR
Ausschusses vom 21. März 1994. Die übernomme
nen Rechts akte stellen im wesentlichen eine 
Fortschreibung des bereits im EWR-Abkommen 
enthaltenen Gemeinschaftsrechts dar. Generell wird 
nur auf jene Rechtsakte, deren innerstaatliche 
Implementierung oder direkte Anwendbarkeit eine 
Änderung der österreichischen Rechtslage her
beiführt, ausdrücklich Bezug genommen. 

1. Anhang 1 zur Änderung von Protokoll 47 
zum EWR-Abkommen über die 
Beseitigung technischer HandeIs
hemmnisse für Wein 

Im Hauptteil des Protokolls 47 werden einerseits 
allgemeine, andererseits spezifisch auf Österreich 
abgestellte Formulierungsänderungen vorgenom
men, sowie Verordnungen aktualisiert. 

Als wesentliche Ergänzung werden Bestimmun
gen beigefügt, die die von den Vertragsparteien 
durchzuführenden wechselseitigen Kontrollen auf 
dem Weinsektor zum Inhalt haben. 

Dabei werden allgemein Grundsätze aufgestellt, 
die KontrollsteIlen näher definieren sowie die 
Vorgangsweise bei der Amtshilfe zwischen den 
KontrollsteIlen festlegen. Die staatliche Souveräni
tät sowie die öffentliche Ordnung und Sicherheit 
sind ebenso wie Währungs- und Steuervorschriften 
durch Ausnahmen von der Verpflichtung zur 
Amtshilfe nach wie vor geschützt. Außerdem 
enthält diese Zusatzbestimmung Vorschriften 
betreffend die Verwendung der Auskünfte, deren 
Beweiskraft, sowie Bestimmungen über die Durch
führung der Kontrolle zwischen den Vertragspar
teien. 

Von der Amtshilfe im Sinne dieser Anlage zum 
Protokoll 47 sind nur Verwaltungs stellen betroffen. 
Vorschriften über Strafverfahren bzw. über die 
gegenseitige Rechtshilfe der Vertragsparteien In 
Strafsachen bleiben hievon unberührt. 

2. Anhang 2 zur Änderung von Anhang I des 
EWR-Abkommens (Veterinärwesen 
und Pflanzenschutz) 

Die hinzugekommenen Richtlinien im Futter
mittelbereich beinhalten Ergänzungen in den 
Anhängen der Zusatz stoff-Richtlinie durch Auf
nahme neuer Substanzen oder Setzung neuer 
Fristen für die Zulassung, die Regelung einer 
Abverkaufsfrist für Mischfuttermittel, die Neu
erlassung eIner Diätfuttermittel-Richtlinie, die 

Bestimmung verbotener Stoffe für die Misch
futterherstellung sowie eine Bezeichnungsregelung 
für Ausgangsstoffe für Mischfutter, weiters Ergän
zungen der Anhänge der Richtlinie über bestimmte 
Erzeugnisse für die Tierernährung, eine Änderung 
der Analysenmethoden für die amtliche Futter
mitteluntersuchung sowie die Einführung einer 
neuen Methode derselben, sowie die Ergänzung 
des Anhanges der Richtlinie über unerwünschte 
Stoffe und Erzeugnisse durch Aufnahme eines 
weiteren Grenzwertes für Arsen, die Regelung der 
Behandlung kontaminierter Futtermittel-Partien 
und eine Regelung über die Ausfuhr kontaminier
ter Futtermittel in Drittstaaten. 

Alle angeführten Richtlinien, mit Ausnahme der 
Richtlinie 92188, sind bereits durch das Futter
mittelgesetz 1993, BGBI. Nr. 905, und die Futter
mittelverordnung 1994, BGBI. Nr. 273, bzw. die 
Futtermittel-Probenahmeverordnung 1994, BGBI. 
Nr. 274, In österreichisches Recht umgesetzt 
worden. 

3. Anhang 3 zur Änderung von Anhang II des 
EWR-Abkommens (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung 
und Zertifizierung) 

Bei den Richtlinien in Kapitel I handelt es sich 
um technische Bau- und Prüfvorschriften, die dem 
Betriebserlaubnisverfahren (in Österreich dem 
Typengenehmigungsverfahren) zugrunde zu legen 
sind. 

Es werden dabei bestehende Richtlinien geändert 
bzw. weiterentwickelt und neue Bestimmungen für 
weitere Bauteile eingeführt. Zahlreiche neue Ein
zelrichtlinien wurden im Hinblick auf Betriebser
laubnis für zweirädrige und dreirädrige Kraftfahr
zeuge erforderlich. 

Die Inhalte dieser Richtlinien sind größtenteils in 
der 37. KDV-Novelle bzw. in der derzeit in 
Begutachtung befindlichen 17. KFG-Novelle 
bereits verwirklicht, für die innerstaatliche Umset
zung eInIger weniger Richtlinien wird eine 
Anpassung der KDV mit ejner nächsten Novelle 
erforderlich werden. 

Da durch die 37. KDV-Novelle die optionelle 
Anwendung von EG-Recht bei der Typengenehmi
gung ermöglicht worden ist, ist jedoch auch dieser 
Bereich als unproblematisch zu erachten. 

In Kapitel XII enthält die Richtlinie 91/321 
genaue Bestimmungen hinsichtlich der Zusammen
setzung von Säuglingsanfangsnahrung; darüber 
hinaus werden sehr restriktive Anforderungen an 
die Werbung und Aufmachung der Produkte 
gestellt. Derzeit erfolgt eine Beurteilung dieser 
Produkte im Rahmen. des Anmeldeverfahrens 
gemäß § 17 Lebensmittelgesetz, In dem die 
generelle Eignung geprüft wird. 
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In den Richtlinien 93/57 und 93/58 werden 
Höchstwerte für zusätzliche Pestizide bei noch 
weiteren Lebensmitteln festgelegt. Für eInige 
Substanzen wird die Nachweisgrenze als zulässi
ger Höchstwert genannt. 

Diese Richtlinien führen auch Substanzen an, die 
bisher nicht in der Schädlingsbekämpfungsmittel
Höchstwerteverordnung, BGBL Nr. 649/1988, 
waren. Die Richtlinie 92146 (Milchhygienericht
linie) sieht strenge Anforderungen an Rohmilch, 
wärmebehandelte Konsummilch, Werkmilch und 
Erzeugnisse auf Milchbasis vor; sie setzt auch die 
Bedingungen für die Be- oder Verarbeitung von 
Rohmilch. Gegenüber den bisherigen Bestimmun
gen (§§ 20 Lebensmittelgesetz 1975) sieht die 
Milchhygienerichtlinie bzw. ihre innerstaatliche 
Umsetzung wesentlich detailliertere Bestimmungen 
vor. 

Bezüglich Kapitel XV enthält das Zusatzpaket 
im Bereich Chemikalien vorwiegend Änderungen 
und Anpassungen der diesbezüglichen Grundricht
linien des EWR-Abkommens. Die zu den Grund
richtlinien oder -verordnungen vereinbarten Klau
seln, wie Übergangsfristen oder die Beibehaltung 
nationaler Regelungen, gelten auch für die sachlich 
zuzuordnenden Richtlinien und Verordnungen des 
Zusatz pakets. 

Neue Rechtsinstrumente sind die Richtlinie 91/ 
422, die die Verpackung von Zubereitungen 
betrifft, und die Richtlinie 93/67 zur Risikobewer
tung. Für die Richtlinie 91/414 über die Zulassung 
von Pflanzenschutzmitteln ist die uneingeschränkte 
Anwendung bestehender nationaler Regelungen 
auch beim Import möglich. Neu ist auch die 
Verordnung 2455/92 über den Export und Import 
bestimmter gefährlicher Stoffe. Diese wird ohne 
Vorbehalt übernommen, denn Österreich hat das 
System des Prior Informed Consent bereits vor der 
EU umgesetzt. 

In Kapitel XVII darf Österreich bezüglich der 
Richtlinie 93/12 über den Schwefelgehalt bestimm
ter flüssiger Brennstoffe seine nationalen Rechts
vorschriften in bezug auf den Schwefelgehalt in 
Dieselkraftstoffen bis zum 1. Oktober 1996 
beibehalten, bezüglich des Schwefelgehalts anderer 
Gasöle bis zum 1. Oktober 1999. Ab diesen beiden 
Daten gelten auch in der EU die strengeren 
österreichischen Werte. 

In Kapitel XVIII werden die Richtlinien 93/68 
und 93/97 im Rahmen der derzeit in Ausarbeitung 
befindlichen Verordnung über die Konformitätsbe
wertungsverfahren, die Konformitätserklärung des 
Herstellers, die Kennzeichnung der Geräte, die 
Produktkontrolle und die überwachungsaufgaben, 
welche zur Regelung der Zuhissung von End
geräten dient, berücksichtigt. 

Die Entscheidungen 94/11 und 94/12 der 
Kommission legen technische Normen fest, auf 
die in den oben angeführten Richtlinien Bezug 
genommen wird bzw. ohne die diese Richtlinien 
nicht angewendet werden können. 

In Kapitel XIX wird die Kommissionsentschei
dung 921400, welche die Interpretation einiger 
Artikel der im EWR-Abkommen enthaltenen 
Richtlinie 83/189 betrifft, gemeinsam mit dieser 
Richtlinie im Wege des gegenwärtig im Begut
achtungs;erfahren befindlichen österreichischen 
Notifikationsgesetzes implementiert. 

Die Richtlinie 92/59 über die allgemeine 
Produktsicherheit normiert die Anforderungen an 
ein "sicheres Produkt" und die Pflichten für 
Inverkehrbringer, nur sichere Produkte auf den 
Markt zu bringen. Neben einem umfassenden 
Maßnahmenkatalog sind internationale Informa
tionsaustausch- und Nachrichtenverfahren sowie 
die Überprüfung der behördlichen Entscheidungen 
vorgesehen. Die Umsetzung dieser Richtlinie 
erfolgt durch das Produktsicherheitsgesetz 1994. 

Die Umsetzung der Richtlinien und der 
Mitteilungen der Kommission in Kapitel XXII 
erfolgt durch die "Persönliche Schutzausrüstun
gen-Sicherheitsverordnung - PSASV", gestützt 
auf § 71 der, Gewerbeordnung 1994, BGBL 
Nr. 194. Die PSASV wurde vom Bundesminister 
für' wirtschaftliche Angelegenheiten im April 1994 
unterzeichnet, derzeit wird das Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Arbeit und Soziales 
hergestellt. Die Publikation im Bundesgesetzblatt 
erfolgt im Mai 1994. 

Die Umsetzung der in Kapitel XXIV enthalte
nen Richtlinien und der Mitteilungen der Kommis-, 
sion erfolgte durch die "Maschinen-Sicherheits
verordung - MSV", BGBL Nr. 306/1994, gestützt 
auf § 71 der Gewerbeordnung 1994, BGBL 
Nr. 194. Die MSV wurde am 27. April 1994 im 
Bundesgesetzblatt publiziert. 

Von genereller Bedeutung sind weiters die 
folgenden bei den Richtlinien: 

Die Richtlinie 93/42 regelt den Gesamtbereich 
der Medizinprodukte (Medizinische Geräte und 
Bedarfsartikel) mit Ausnahme der aktiven Implan
tate und der In-vitro-DiagnostikcProdukte. Wesent
liche Elemente des neuen europäischen Regelungs
systems sind die Festlegung der grundlegenden 
Anforderungen an die Sicherheit und leistungs
fähigkeit der Medizinprodukte, das neue euro
päische Zulassungsverfahren für diesen Produktbe
reich und Regelungen für die klinische Prüfung. 
Die Übernahme dieser Richtlinie wird zu einer 
deutlichen Verbesserung der Medizinprodukte
sicherheit in Österreich führen. 

Die Richtlinie 93/68 (CE-Kennzeichnungsricht
linie) hat in erster Linie die Aufgabe, die in den 
bisherigen Richtlinien nach der neuen Konzeption 
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unterschiedlich geregelten Modalitäten für die 
Anbringung der CE-Kennzeichnung zu vereinheit
lichen. Im Hinblick auf die Vereinfachung und 
Kohärenz der gemeinschaftlichen Rechtsvorschrif
ten war es erforderlich, die unterschiedlichen 
Bestimmungen durch einheitliche Vorschriften zu 
ersetzen. Dies wurde durch die Änderung der 
entsprechenden Richtlinien (insgesamt 10) erreicht, 
welche in Anhang 3 Kapitel XIX Pkt. 3 c ange
führt sind. Die CE-Kennzeichnungsrichtlinie ist bis 
1. Juli 1994 in einzelstaatliches Recht umzusetzen, 
ist ab 1. Jänner 1995 optionell und ab 1. Jänner 
1997 verpflichtend anzuwenden. 

4. Anhang 4 zur Änderung von Anhang IV des 
EWR-Abkommens (Energie) 

Bezüglich der CE-Kennzeichnungsrichtlinie wird 
auf die Erläuterungen zu Anhang 3 verwiesen. 

Eine Ergänzung von Anhang 1 der Elektrizitäts
transitrichtlinie wurde vorgenommen, da eine 
eingehende rechtliche und elektrizitätswirtschaft
liehe Untersuchung der relevanten Sachverhalte 
hinsichtlich der österreichischen Hochspannungs
leitungen zum Ergebnis geführt hat, daß neben der 
Österreichischen Elektrizitätswirtschafts AG drei 
weitere Unternehmen die Kriterien der Richtlinie 
erfüllen. Es sind dies die 

Tiroler Wasserkraftwerke AG 
- Vorarlberger Kraftwerke AG 
- Vorarlberger Illwerke AG. 

Diese Gesellschaften verfügen über entsprechen
de Hochspannungsleitungsnetze, welche durch ihre 
Verknüpfung mit dem europäischen Verbundnetz 
für den Transit von Elektrizität geeignet sind. Aus 
diesem Grund waren die genannten Gesellschaften 
in den Anhang IV, Anlage 1 des EWR-Abkom
mens aufzunehmen. 

5. Anhang 5 zur Änderung von 
EWR-Abkommens 
der Arbeitnehmer) 

Anhang V des 
(Freizügigkeit 

Durch das Inkrafttreten des EWR-Abkommens 
ist Österreich verpflichtet, die länderübergreifende 
Freizügigkeit der Arbeitnehmer. zu ermöglichen. 
Das heißt sowohl Österreicher als auch andere 
EWR-Bürger sind berechtigt, ohne Beschäftigungs
bewilligung in jeweils anderen EWR-Staaten zu 
arbeiten. 

Der Verwirklichung dieses Rechtes dient das 
durch die Verordnung 1612/68 in der Fassung der 
Verordnung 2434/92 geschaffene System EURES 
(= European Employment Service = Europäi
sches Arbeitsmarktservice ). 

Neben der Vermittlungstätigkeit können außer
dem Informationen - EDV -mäßig aufbereitet -
über Lebens- und Arbeitsbedingungen sowie die 
Arbeitsmarktlage in den einzelnen Ländern zur 
Verfügung gestellt werden. 

Österreich ist derzeit durch zwei Euroberater (in 
Wien und Innsbruck) am EURES-Netzwerk 
beteiligt. über ihre EDV-Arbeitsplätze können sie 
sämtliche europaweit ausgeschriebenen offenen 
Stellen abfragen und Interessenten suchen. Außer
dem sind sie mit entsprechenden Geräten aus
gestattet, um die Kommunikation mit den anderen 
Euroberatern, aber auch mit Arbeitgebern und 
Arbeitssuchenden, EWR-weit rasch und unbüro
kratisch abwickeln zu können. 

6. Anhang 6 zur Änderung von Anhang VI des 
EWR-Abkommens (Soziale Sicher
heit) 

Von besonderer Bedeutung ist die Verordnung 
1247/92 zur Änderung der Verordnung 1408/71. 
Durch Einbeziehung dieser Verordnung in das 
EWR-Abkommen wurde sichergestellt, daß bei
tragsunabhängige Leistungen der sozialen Sicher
heit nur bei Wohnort des Betreffenden im jeweils 
zuständigen Staat zu zahlen sind. Eine - vom 
EuGH vor dieser Verordnungsänderung gesehene 
- Verpflichtung zur Gewährung dieser Leistungen 
auch bei Aufenthalt außerhalb des zuständigen 
Staates besteht daher nicht. Für Österreich ist diese 
Rechtsänderung insbesondere für die Ausgleichs
zulage (zB §§ 292ff ASVG) aber auch für das 
Pflegegeld nach dem Bundespflegegeldgesetz von 
Bedeutung. 

Im Hinblick darauf, daß diese Änderungen der 
Verordnung 1408/71 rückwirkend mit 1. Jänner 
1994 in Kraft treten und auch die diesbezügliche 
übergangsregelung der Verordnung 1247/92 
(Art. 2) betreffend die Wahrung von bereits vor 
dem Inkrafttreten der in Rede stehenden Ände
rungsverordnung nach der - alten Rechtslage 
bestehenden Rechten für die vom EWR-Abkom
men erfaßten EFTA-Staaten nicht gilt, wird daher 
die bisherige Rechtslage, wonach weder die 
Ausgleichszulage noch das Pflegegeld bei W ohn
ort außerhalb Österreichs gewährt wurden, auch 
durch das EWR-Abkommen nicht geändert. 

Die übrigen Änderungen der Verordnungen 
1408/71 und 574/72 betreffen vorrangig Anpas
sungen des EU-Rechts an die Judikatur des EuGH 
bzw. an die Rechtsentwicklung in einzelnen 
Mitgliedstaaten und haben für Österreich keine 
wesentlichen Auswirkungen. 

In Ergänzung zur übernahme der zwischen
zeitig eingetretenen Rechtsänderungen im Rahmen 
der EU werden auch noch in einigen Anhängen zu 
den Verordnungen 1408/71 und 574/72 Ein
tragungen vorgenommen, die aus zeitlichen 
Gründen nicht bereits 1m EWR-Abkommen 
berücksichtigt werden konnten. - Dies betrifft 
insbesondere die Ausnahme bestimmter Versor
gungseinrichtungen von in Österreich freiberuflich 
Tätigen vom Anwendungsbereich der beiden 
Verordnungen (Anhang lI/I zur Verordnung 
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1408171), die weiterhin anwendbaren Bestimmun
gen bilateraler Durchführungsvereinbarungen 
(Anhang 5 zur Verordnung 574/72 und die 
Bezugszeiträume für die Gewährung von Familien
leistungen (Anhang 8 zur Verordnung 574/72)). 

7. Anhang 7 zur Änderung von Anhang VII des 
EWR-Abkommens (Gegenseitige 
Anerkennung beruflicher Qualifika
tionen) 

Die Richtlinie 92151 über eine zweite allgemeine 
Regelung zur Anerkennung beruflicher Befähi
gungsnachweise dient der Ergänzung der Richtlinie 
89/48 und soll die Ausübung geregelter Berufe im 
Aufnahmestaat auf Grund der im Heimatstaat 
erworbenen Qualifikationen ermöglichen. 

Es werden drei Niveaus unterschieden: Das 
Diplom, das Prüfungszeugnis und der Befähigungs
nachweis. 

In dieser Richtlinie sind vor allem gewerbliche 
Berufe enthalten, sofern sie nicht von den 
Übergansrichtlinien erfaßt sind. Sie wurden in 
den Anhang C, somit unter das Diplomniveau der 
Richtlinie 92151, eingeordnet, wodurch ein Über
stieg in das Diplomniveau nach der Richtlinie 89/ 
48 gewährleistet ist. Hinsichtlich der gewerblichen 
Berufe erfolgt die Umsetzung auf Grund des 
§ 373 d GewO 1973 in der Fassung der Gewerbe
rechtsnovelle 1993. 

Durch die Richtlinie 93/16 wurden die 
bisherigen, den Beruf des Arztes betreffenden 
gemeinschaftsrechtlichen Regelungen kodifiziert. 
In der Novelle zum Ärztegesetz 1984, BGBI. 
N r. 100/1994, ist die gegenständliche Richtlinie 
bereits in innerstaatliches Recht umgesetzt worden. 

8. Anhang 8 zur Änderung von Anhang VIII des 
EWR-Abkommens (Niederlas-
sungsrecht) 

Die Richtlinie 93/96 über das Aufenthaltsrecht 
der Studenten ersetzt die ursprüngliche Richtlinie 
des Rates 90/366, die vom EuGH mit Urteil vom 
7. Juli 1992, Rechtssache C-295/90, für nichtig 
erklärt wurde. 

Das Europäische Parlament als Kläger machte in 
der Begründung seiner Klage geltend, daß der Rat 
mit der Wahl der Rechtsgrundlage die Befugnisse 
des Parlaments im Gesetzgebungsverfahren verletzt 
habe, da Art. 7 (2) EGV die Beteiligung des 
Parlaments im Wege des Kooperationsverfahrens 
vorsieht, während Art. 235 EGV nur dessen 
Anhörung verlangt. Die ursprüngliche Richtlinie 
hatte Art. 235 EGV zur Rechisgrundlage, obwohl 
die Kommission vorgeschlagen hatte, sie auf Art. 7 
(2) EGV· zu stützen. Der EuGH entschied im 
Sinne des Klägers. 

Die nunmehr geltende Richtlinie stützt sich nun 
a.uf Art. 7 (2) EGV und enthält darüber hinaus 
eine klarere Regelung des Aufenthaltsrechtes für 
Studenten. In ihrem Art. 1 wurde nun ein Hinweis 
auf den Nichtdiskriminierungsgrundsatz hinsicht
lich . der Gewährleistung des Zuganges zur 
beruflichen Bildung sowie jene Bestimmung, 
wonach dem Studenten das Aufenthaltsrecht in 
einem Mitgliedstaat erst dann zu gewähren ist, 
nachdem er dort. zu einer Berufsausbildung 
zugelassen wurde, aufgenommen. Eine klarere 
Formulierung wurde auch hinsichtlich der Kinder 
des studierenden Staatsangehörigen im Rahmen 
ihres Rechtes auf Arbeitsaufnahmeals Selb- oder 
Unselbständige im Mitgliedstaat gefunden. Lautete 
die ursprüngliche Regelung "Kinder dieses Staats
angehörigen, denen er Unterhalt gewährt", -so 
erfolgte nunmehr in Art. 2 (2), zweiter Unterab
satz, der neuen Richtlinie mit der Formulierung 
"unterhaltsberechtigte Kinder" eine KlarsteIlung 
bezüglich der Berechtigten. 

9. Anhang 9 zur Änderung von Anhang IX des 
EWR-Abkommens (Finanzdienst-
leistungen) 

In Kapitel I verwirklichen die Richtlinien 92149 
und 92196 den Binnenmarkt im Versicherungs
wesen, indem sie im wesentlichen die einheitliche 
Zulassung und die Herkunftslandkontrolle ein
führen. Demnach darf ein Versicherungsunter
nehmen mit Sitz in einem EWR-Vertragsstaat auf 
Grund der Zulassung in seinem Sitzstaat die 
Vertragsversicherung in jedem anderen Vertrags
staat betreiben, sei es durch eine Zweignieder
lassung odl;!r im Diensdeistungsverkehr. Die Beauf
sichtigung der gesamten Geschäftstätigkeit eines 
Betriebes im EWR obliegt der zuständigen 
Behörde des Sitzstaats. 

Die beiden Richtlinien sollen in einer Novelle 
des Versicherungs aufsichts gesetzes (VAG-Novelle 
1994) im .Kraftfahrzeughaftpflichtgesetz 1994, die 
im Mai dem Parlament zugeleitet werden, umge
setzt werden. 

Die Richtlinie 91/674 (Bilanzrichtlinie) wurde 
weitestgehend bereits durch die 2. VAG-Novelle 
1991 umgesetzt. 

In Kapitel II ändern die Richtlinien 91/633 und 
92116 die Eigenmittelvorschriften für Kreditinsti
tute. Die Umsetzung erfolgte bereits mit dem 
Finanzmarktanpassungsgesetz, Artikel I (BWG) , 
BGBI. Nr. 532/1993. Die Richtlinie 92130 regelt 
die Beaufsichtigung von Kreditinstituten auf 
konsolidierter Basis. Die Richtlinie 921121 defi
niert Obergrenzen für Einzelkredite im Verhältnis 
zu den Eigenmitteln. Österreich hat zur Umset
zung beider Richtlinien eine Übergangsfrist bis 
Anfang 1995. An der Erstellung eines Entwurfes zu 
einer BWG-Novelle wird bereits gearbeitet. 
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In Kapitel III sind die Richtlinien 93/6 und 93/ 
22 bis zum 30. Juni 1995 mittels Novellierung des 
BWG umzusetzen und ab 1. Jänner 1996 anzu
wenden. Die erste enthält Vorschriften über 
Erfassung und Unterlegung der Marktrisken mit 
Eigenmitteln mit dem Ziel des Anlegerschutzes und 
der Schaffung gleicher Wettbewerbsbedingungen. 
Die zweite enthält Regelungen betreffend Dienst
leistungs- und Niederlassungsfreiheit für Wert
papierfirmen. 

10. Anhang 10 zur Änderung von Anhang XI des 
EWR-Abkommens (Telekommu
nikationsdienste ) 

Die ONP-Richtlinie 92/44 ermöglicht es auch 
privaten Unternehmen, Fernmeldedienstleistungen 
unter Benützung des öffentlichen Netzes auf 
entgeltlicher Basis zu erbringen. Sie wurde durch 
das Fernmeldegesetz implementiert, das am 1. April 
1994 in Kraft getreten ist. 

11. Anhang 11 zur Änderung von Anhang XIII 
des EWR-Abkommens (Verkehr) 

Im Kapitel Straßenverkehr wurde die Umset
zung der meisten in diesen Bereich fallenden 
Richtlinien bereits im Rahmen der 15. KFG
Novelle vollzogen. 

Lediglich die unter Punkt 8 angeführte Richtlinie 
91/439 über den Führerschein weicht in einigen 
Punkten vom österreichischen Führerscheinrecht ab 
und wird daher durch einige Änderungen des 
7. Abschnittes des Kraftfahrgesetzes umzusetzen 
sein. Diese Richtlinie sieht unter anderem die 
gegenseitige Anerkennung der Führerscheine aus 
den Mitgliedstaaten vor. Es ist somit keine 
Führerscheinumschreibung mehr erforderlich. 

Weiters wird ein einheitliches neues Führer
scheinformular eingeführt. Der stufenweise Zugang 
zu den einspurigen Kraftfahrzeugen weicht von der 
österreichischen Stufenregelung ab. Zusätzlich ist 
mit dieser Richtlinie eine Änderung der Lenker
prüfung verbunden, da eine längere Prüfungsfahrt 
(praktische Prüfung) erforderlich wird. Dies wäre 
in der KDV zu normieren. 

Im Kapitel Eisenbahnverkehr bleibt lediglich die 
auf Grund der Richtlinie 911440 einzuräumende 
Möglichkeit entgeltlichen Zuganges zur Infrastruk
tur durch Dritte im Wege einer Novellierung des 
Eisenbahngesetzes 1957 während der übergangs
frist bis 1. Juli 1995 umzusetzen. 

Im Kapitel Seeverkehr ist Österreich als Binnen
staat von der Richtlinie 93/75 nur teilweise 
betroffen. Soweit sich für Österreich aus dieser 
Richtlinie Verpflichtungen ergeben, die vom See
schiffahrtsverwaltungsrecht nicht erfaßt sind, wer
den sie in das in Ausarbeitung befindliche 
Seeschiffahrts-Erfüllungsgesetz Eingang finden. 

12. Anhang 12 zur Änderung von Anhang XIV 
des EWR-Abkommens (Wettbe
werb) 

Die Verordnung 151/93 ändert die Verordnung 
. 2349/84, die sich auf die Anwendung von Art. 85 

Abs. 3 EGV auf Gruppen von Patentlizenzverein
barungen bezieht. Der Geltungsbereich der 
Gruppenfreistellung wurde dahin gehend geän
dert, daß Vereinbarungen, durch die die Gründer 
einem Gemeinschaftsunternehmen Patentlizenzen 
erteilen, nicht mehr von der Freistellung aus
geschlossen werden, selbst wenn die Gründer 
Wettbewerber sind. Im Falle einer auf die 
Herstellung beschränkten Lizenz beträgt die 
Marktanteilsschwelle 20%, erstreckt sich die 
Lizenz auf Herstellung und Vertrieb, so beträgt 
sie 10%. 

Die Verordnung 417/85 über die Anwendung 
von Art. 85 Abs.3 EGV auf Gruppen von 
Spezialisierungsvereinbarungen und die Verord
nung 418/85 über die Anwendung von Art. 85 
Abs. 3 EGV auf Gruppen von Vereinbarungen 
über Forschung und Entwicklung, werden ebenfalls 
durch die Verordnung 151/93 geändert. Der 
Geltungsbereich der Gruppenfreistellungen wurde 
erweitert, indem nunmehr auch der gemeinsame 
Vertrieb der spezialisierten oder aus gemeinsamer 
Forschung und Entwicklung hervorgegangenen 
Erzeugnisse erfaßt ist. Für Vereinbarungen, die 
eine Zusammenarbeit auch auf der Vertriebsstufe 
vorsehen, wurde die Marktanteilsgrenze auf 10% 
festgesetzt. 

Auch die Verordnung 556/89 über die Anwen
dung von Art. 85 Abs. 3 EGV auf Gruppen von 
Know-how-Vereinbarungen wird durch die Ver
ordnung 151/93 geändert. Vereinbarungen, durch 
die die Gründer einem Gemeinschaftsunternehmen 
Know-how-Lizenzen erteilen, werden nun nicht 
mehr von der Freistellung ausgeschlossen, selbst 
wenn die Gründer Wettbewerber sind. 

Mit der Verordnung 3652/93 hat die Kommis
sion bestimmte Gruppen von Vereinbarungen 
zwischen Unternehmen über computergesteuerte 
Buchungssysteme für den Luftverkehr gemäß 
Art. 85 Abs. 3 EGV freigestellt, da diese Verein
barungen zwar den Wettbewerb beschränken und 
den Handel zwischen den Mitgliedstaaten beein
trächtigen können, aber auch durch den sofortigen 
Zugriff zu aktuellen und gezielten Informationen 
insbesondere über Flugmöglichkeiten, Flugpreise 
und das Sitzplatzangebot den Luftfahrtunterneh
men, Reisevermittlern und Flugreisenden nützliche 
Dienste ermöglichen. 

Durch die Verordnung 1617/93 werden gemäß 
Art. 85 Abs. 3 EGV Vereinbarungen, Beschlüsse 
und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen 
betreffend die gemeinsame Planung und Koor
dinierung von Flugplänen, den gemeinsamen 
Betrieb von Flugdiensten, Tarifkonsultationen im 
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Personen- und Frachtlinienverkehr sowie die 
Zuweisung von Zeitnischen auf Flughäfen freige
stellt. 

Diese Art der Kooperation birgt vor allem für 
kleinere Fluglinien den Vorteil, daß sie von 
anderen zur Erhaltung des Flugnetzes Marketing
und Finanzhilfe erhalten, was erstere wiederum 
wettbewerbsfähig bleiben läßt, obwohl sie unter 
Umständen nur unrentable Strecken bedienen. 

Durch die Entscheidung 3654/91 wurde die 
Entscheidung 25/67 dahingehend modifiziert, daß 
die Absatzgrenzen für Zusammenschlüsse zwischen 
Vertriebsunternehmen erhöht wurden. Auch ist die 
gemeinschaftliche Gründung eines neuen Unter
nehmens oder die Begründung einer gemeinschaft
lichen Kontrolle über ein bestehendes Unter
nehmen vom Erfordernis der vorherigen Genehmi~ 
gung befreit, wenn diese Transaktion keine 
spürbare Auswirkung auf den Wettbewerb hat. 

Die Verordnung 3932192 bezieht sich auf die 
Anwendung von Art. 85 Abs. 3 EGV auf 
bestimmte Gruppen von Vereinbarungen, Beschlüs
sen und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen 
im Bereich der Versicherungswirtschaft. 

13. Anhang 13 zur Änderung von Anhang XV 
des EWR-Abkommens (Staatliche 
Beihilfen) 

Mit der Richtlinie 93/84 wird die "Trans
parenzrichtlinie" 801723 dahin gehend geändert, 
daß es für öffentliche -Unternehmen im verarbei
tenden Gewerbe eine erweiterte Informationspflicht 
(im EWR gegenüber der ESA) über die finan
ziellen Beziehungen zwischen öffentlicher Hand 
und öffentlichen Unternehmen, aber auch mner
halb eines öffentlichen Unternehmens bzw. inner
halb einer Gruppe öffentlicher Unternehmen 
festgelegt wird. Diese Berichterstattung soll 
sowohl öffentlich zugängliche Daten, als auch 
Informationen umfassen, die Mehrheitsaktionären 
zugänglich· sind und betrifft den Lagebericht und 
Jahresabschluß sowie zusätzliche Daten, sofern 
diese nicht im Lagebericht . und Jahresabschluß 
enthalten sind. Diese Informationen sind der ESA 
von den EFTA-Staaten jährlich zur Verfügung zu 
stellen; desgleichen ein Verzeichnis der Unter
nehmen, die von diesem Berichterstattungssystem 
betroffen sind. 

Die Entscheidung 3855/91 ist eine Verlängerung 
des sogenannten "EGKS-Beihilfenkodex" 322189, 
der mit 31. Dezember 1991 befristet war. Es wird 
festgelegt, welche Beihilfen weiterhin zulässig sind: 
Beihilfen für Umweitmaßnahmen, Forschung und 
Entwicklung, Schließungsbeihilfen sowie solche zur 
Abfederung sozialer Härten. Gemäß Art. 5 des 
Protokolls 14 zum EWR-Abkommen haben sich 
die EFT A-Staaten verpflichtet, die neuen Regeln 
der Gemeinschaft für Beihilfen an die Stahl
industrie zu übernehmen, sofern sie dem vorer-

wähnten Kodex in der Substanz ähnlich sind. 
Österreich hat im übereinkommen mit den USA 
über die Beihilfedisziplin auf dem Stahlsektor 
(BGBL Nr. 36/1992) bereits idente Regelungen 
übernommen (vgl. auch Erläuterungen zum EWR
Abkommen). 

14. Anhang 14 zur Änderung von Anhang XVI 
des EWR-Abkommens (Öffentli
ches Auftragswesen) 

Die Richtlinie 92/13 zur Koordinierung der 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die 
Anwendung der Gemeinschaftsvorschriften über 
die Auftragsvergabe durch Auftraggeber im Bereich 
der Wasser-, . Energie- und Verkehrsversorgung 
sowie im Telekommunikationssektor (Sektoren
Rechtsmittel-Richtlinie) erfordert die Ausdehnung 
des Geltungsbereiches des vierten Teils des 
Bundesvergabegesetzes (Rechtsschutz) auf Auf
tragsvergaben im Sektorenbereich. 

Die Richtlinie 92/50 über die Koordinierung d~r 
Verfahren zur Vergabe öffentlicher Dienstlei
stungsaufträge (Dienstleistungsrichtlinie ) erfordert 
eine Erweiterung des sachlichen Geltungsbereiches 
des Bundesvergabegesetzes auf derartige Aufträge. 

In Art. 32 der Richtlinie 93/38 sowie in Art. 33 
der Richtlinie 92150 sind jeweils verfassungsän
dernde Bestimmungen, nämlich sogenannte dyna
mische Verweise enthalten, die nicht durch Art. 5 
des EWR-Bundesverfassungsgesetzes, BGBL 
Nr. 115/1993, abgedeckt sind. Als dynamische 
Verweise bedürfen diese Bestimmungen daher des 
Verfassungsranges. Wegen dieser verfassungsän
dernden Bestimmungen hat die Genehmigung von 
Beschluß Nr. 7/94 des Gemeinsamen EWR-Aus
schusses gemäß Art. 2 Abs. 2 des EWR-Bundes
verfassungsgesetzes, BGBL Nr. 115/1993, zu 
erfolgen. 

15. Anhang 15 zur Änderung von Anhang XVII 
des EWR-Abkommens (Geistiges 
Eigentum) 

Die Entscheidungen 93/17, 93/16 in der 
Fassung 93/520, 93/217 sowie 94/4 betreffen das 
Gebiet des Rechtsschutzes der Topographien von 
Halbleitererzeugnissen. Hinsichtlich jener darin 
enthaltenen Staaten, die noch nicht vom öster
reichischen Halbleiterschutzgesetz (BGBL Nr. 372/ 
1988 in der Fassung von BGBL Nr~ 194/1989) 
erfaßt sind, wird die Gegenseitigkeit festgestellt 
und gemäß § 5 (2) des Halbleiterschutzgesetzes 
kundgemacht werden. 

Mit der Verordnung 1768/92 über die Schaf
fung eines ergänzenden Schutzzertifikates für 
Arzneimittel wurde für die Inhaber von Arznei
mittelpatenten, deren Inverkehrbringen einem 
Genehmigungsverfahren unterliegt, die Möglich-
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keit geschaffen, einen an die Patentdauer anschlie
ßenden Schutz in Form eines ergänzenden 
Schutzzertilikats zu erwerben. 

Gleichzeitig mit dem Beschluß Nr. 7/94 des 
Gemeinsamen EWR-Ausschusses soll das Schutz
zertifikatsgesetz, das flankierende Maßnahmen zur 
Verorqnung 1768/92 enthält, in Kraft treten. 

16. Anhang 16 zur Änderung von Anhang XVIII 
des EWR-Abkommens (Sicherheit 
und Gesundheitsschutz am Ar
beitsplatz, Arbeitsrecht sowie 
Gleichbehandlung von Männern 
und Frauen) 

Die Richtlinie 92/29 über Mindestvorschriften 
für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz zum 
Zweck einer besseren medizinischen Versorgung 
auf Schiffen macht eine Anpassung der Seeschif
fahrtsverordnung erforderlich. 

Die Richtlinie 93/88 betreffend den Schutz der 
Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch biologische 
Arbeitsstoffe bei der Arbeit, die Richtlinie 92/57 
betreffend den Sicherheits- und Gesundheitsschutz 
auf Baustellen und die Richtlinie 92/58 betreffend 
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung 
sind weitere Einzelrichtlinien zu der bereits im 
Anhang XVIII des EWR-Abkommens enthaltenen 
Rahmenrichtlinie 89/391 betreffend die Durch
führung von Maßnahmen zur Verbesserung der 
Sicherheit und des Gesundheitsschutzes von 
Arbeitnehmern bei der Arbeit. Die Umsetzung 
dieser Richtlinien in nationale Rechtsvorschriften 
erfolgt durch Änderung des Arbeitnehmerschutz
gesetzes und der auf Grund des Gesetzes 
ergangenen Verordnungen. Dabei ist zu beachten, 
daß in den Richtlinien Mindeststandards festgelegt 
sind. Die bestehenden Rechtsvorschriften, durch 
die ein höheres Sicherheitsniveau erreicht wurde, 
werden dadurch nicht berührt. Ebenso steht es bei 
der Ausarbeitung künftiger Arbeitnehmerschutz
vorschriften den Mitgliedstaaten frei, die von der 
EU festgelegten MindestStandards durch strengere 
Bestimmungen zu ergänzen. 

Die Richtlinie 92/57 betreffend Baustellen sieht 
für Baustellen, auf denen gleichzeitig oder aufein
anderfolgend mehrere Unternehmer tätig sind, eine 
umfassende Koordination vor. 

Die Umsetzung der Verpflichtungen der "Bau
herrn" und "Bauleiter" soll durch ein eigenes 
Bundesgesetz erfolgen. Da die Implementierung 
dieser Richtlinie eine entsprechende Abstimmung 
von Arbeitnehmerschutzrecht und Gewerberecht 
erforderlich macht, wurde eine übergangsfrist bis 
1. Jänner 1995 vereinbart. 

Die Bestimmungen der Richtlinie 91/533 über 
die Pflicht des Arbeitgebers zur Unterrichtung des 
Arbeitnehmers über die für seinen Arbeitsvertrag 
oder sein Arbeitsverhältnis geltenden Bedingungen 

(Dienstzettelrichtlinie) wurden in das Österreichi
sche Arbeitsrecht durch § 2 des Arbeitsvertrags
Anpassungsgesetzes, BGBI. Nr. 459/1993, über
nommen. Danach haben alle Arbeitnehmer 
Anspruch auf Aushändigung einer schriftlichen 
Aufzeichnung über die wesentlichen Rechte und 
Pflichten aus dem Arbeitsvertrag bei Beginn des 
Arbeitsverhältnisses (Dienstzettel) . Die N eurege
lung bedeutet eine Verbesserung des Österreichi
schen Arbeitsrechts, da eine Pflicht des Arbeit
gebers zur überreichung eines Dienstzettels bei 
Beginn des Arbeitsverhältnisses bisher nur für 
Hausgehilfen, Hausangestellte und Journalisten 
vorgesehen war. 

Die Bestimmungen des Hausgehilfen- und 
Hausangestelltengesetzes über den Dienstzettel 
wurden durch Ergänzungen richtlinienkonform 
gestaltet. Die im Angestelltengesetz und Guts
angestelltengesetz enthaltenen Bestimmungen über 
den Dienstzettel wurden durch einen Verweis auf 
das Arbeitsvertrags-Anpassungsgesetz dem EU
Recht angepaßt. 

Ziel der Richtlinie 92/85 (Mutterschutzricht
linie), welche die 10. Einzelrichtlinie der Arbeit
nehmerschutz-Rahmenrichtlinie 89/391 .darstellt, 
ist die Durchführung von Maßnahmen zur 
Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheits
schutzes von schwangeren Arbeitnehmerinnen, 
Wöchnerinnen und stillenden Arbeitnehmerinnen 
am Arbeitsplatz. 

Das österreichische Mutterschutzgesetz 1979, 
BGBI. Nr. 221, in der Fassung BGBI. Nr. 257/ 
1993 geht in w,eiten Teilen über die Forderungen 
der Richtlinie hinaus. Die noch erforderlichen 
Anpassungen werden durch Novellierungen des 
Mutterschutzgesetzes erfolgen. 

Das Frühwarnsystem gemäß § 45 ades Arbeits
marktförderungsgesetzes wurde an die Richtlinie 
zur Angleichung der Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften 
über Massenentlassungen (75/129 in der Fassung 
92/56) bereits mit Wirksamkeit vom 1. August 
1993 angepaßt (Bundesgesetze BGBI. Nr. 18/1993 
und BGBI. Nr. 502/1993). Österreich hat daher 
die Verpflichtungen aus der Richtlinie 92/56 
bereits erfüllt. 

17. Anhang 17 zur Änderung von Anhang XIX 
des EWR-Abkommens (Verbrau
cherschutz) 

Nachdem das österreichische Verbraucher
schutzrecht (insbesondere Konsumentenschutzge
setz) bereits die in der Richtlinie 93/13 vorgese
henen Garantien enthält, konnte von deren 
Umsetzung abgesehen werden. 
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18. Anhang 18 zur Anderung von Anhang XX 
des EWR-Abkommens (Umwelt
schutz) 

Mit der EMAS-Verordnung 1836/93 (Environ
mental Management and Audit Scheme) wird ein 
System zur Bewertung und Verbesserung des 
betrieblichen Umweltschutzes geschaffen, an dem 
sich gewerbliche Unternehmen freiwillig beteiligen 
können. Eine weitere zentrale Zielsetzung stellt die 
Herstellung von Publizität durch die Information 
der Öffentlichkeit über die umweltorientierten 
Leistungen des Betriebes dar. Die EMAS-Verord
nung verpflichtet die Mitgliedstaaten dazu, die zur 
Umsetzung der Verordnung notwendigen Struk
turen und Einrichtungen (das sind ein Zulassungs
system für unabhängige Umweltgutachter sowie 
eine zuständige Stelle zur Registrierung von 
überprüften Betriebsstandorten) zu schaffen. Für 
die Umsetzung ist in der Verordnung selbst eine 
übergangsfrist bis April 1995 vorgesehen. 

Gemäß der Verordnung 880/92 betreffend ein 
gemeinschaftliches System zur Vergabe eines 
Umweltzeichens wird das Bundesministerium für 
Umwelt, Jugend und Familie als zuständige Stelle 
der Europäischen Kommission gegenüber zu 
benennen sein und die erforderlichen Aufgaben 
wahrnehmen. 

Die übernahme des EG-Eco-Label-Systems ist 
für Österreich mit Inkrafttreten des Zusatzpaketes 
zum EWR-Abkommen verpflichtend. Die Aufga
ben, die im Rahmen des EG-Eco-Label-Systems für 
die "zuständige Stelle" anfallen, werden im Bereich 
des Bundesministeriums für Umwelt, Jugend und 
Familie wahrgenommen werden, wobei danach 
getrachtet wird, ein effizientes Zusammenwirken 
von EG-Eco-Label und dem österreichischen 
Umweltzeichen sicherzustellen. 

Die Richtlinie 91/676 ("Nitrat-RL") wurde als 
flankierendes Instrument zur Durchsetzung der 
EG-Begrenzungswerte für den NitratgehaJt im 
Trinkwasser und Rohwasser für die Trinkwasser
versorgung erlassen. Das Wasserrechtsgesetz -
(WRG) wird dementsprechenden Modifikationen 
zu unterziehen sein. 

Die immissionsrelevanten Inhalte der Richtlinie 
91/692 zur Vereinheitlichung und zweckmäßigen 
Gestaltung der Berichte über die Durchführung 
bestimmter Umweltschutzrichtlinien werden im 
Rahmen des künftigen Immissionsschutzgesetzes, 
das auf Grund des EWR-Abkommens zu erarbei
ten ist, umgesetzt. 

Die Kommissionsentscheidung 92/446 legt die 
Berichtspflichten zu verschiedenen wasserbezoge
nen Richtlinien fest, die in der Umsetzung nicht 
nur das Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft, sondern auch das Bundesministe
rium für Gesundheit, Sport und Konsumenten
schutz (Badegewässer-, Trinkwasserregelungen) 

und das Bundesministerium für Umwelt, Jugend 
und Familie (Abfallregelung) treffen. Die Anfor
derungen gehen über das mit dem Gewässer
schutzbericht an den Nationalrat (§ 33 e WRG) 
geforderte Maß bei weitem hinaus. Es ist daher 
vorgesehen, in einer Novelle zum WRG die 
Verpflichtung des Landeshauptmannes (der Län
der) zur Bereitstellung der erforderlichen Daten 
aus dem Vollzug auch auf die sich aus den EU
Regelungsmaterien ergebenden Anforderungen 
auszudehnen. 

Im Abfallbereich sind die Bestimmungen des 
österreichischen Abfallwirtschaftsgesetzes, BGBr. 
Nr. 325/1990, in der geltenden Fassung, strenger 
als die Bestimmungen der EU. Deshalb wurde im 
Abkommen unter anderem für die Richtlinie über 
gefährliche Abfälle eine übergangsfrist bis zum 
1. Jänner 1995 festgelegt, wobei vor diesem 
Datum zwischen den EFTA-Staaten und der 
Europäischen Union eine überprüfung der Situa
tion stattfinden wird. Derzeit liegt ein Vorschlag 
der Europäischen Kommission für eine Anderung 
der Richtlinie über gefährliche Abfälle und ein 
Vorschlag für eine Liste der gefährlichen Abfälle 
vor. 

Sollten die EG-Regelungen bis 1995 nicht den 
strengeren Bestimmungen des österreichischen 
Abfallwirtschaftsgesetzes bzw. darauf basierender 
Verordnungen entsprechen, wird in der für 1994 
zwischen den EFTA-Staaten und der Europäischen 
Union vorgesehenen überprüfung die weitere 
Vorgangsweise festzulegen sein. 

Betreffend die Verbringung von Abfällen in der, 
in die und aus der Gemeinschaft wird eine 
übergangsfrist bis zum 1. Jänner 1997 festgelegt, 
wobei sich diese Frist entsprechend verlängern 
kann; denn im Rahmen der Ministereinigung am 
21. Dezember 1993 in Brüssel wurde eine über
gangsfrist von zwei Jahren ab Beitrittsdatum 
beschlossen. 

Betreffend Entscheidung 94/3 ist festzustellen, 
daß seitens der EU zugesichert wurde, daß das 
gegenständliche Abfallverzeichnis nicht verbindlich 
bei der Umsetzung der Rahmenrichtlinieange
wendet werden muß. 

Aus Gründen des Umweltschutzes kann Öster
reich seine strengen nationalen Schutzvorschriften, 
die den Betrieb von . bestimmten Flugzeugen 
[Teil 11, Kapitel 2, Band 1 des Anhangs 16 zum 
Abkommen über die Internationale Zivilluftfahrt, 
2. Ausgabe (1988)] auf österreichischen Flughäfen 
einschränken, bis zum 1. April 2002 weiter 
anwenden. 
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19. Anhang 19 zur Änderung von Anhang XXI 
des EWR-Abkommens (Statistik) 

ad A: INDUSTRIESTATISTIKIWIRT-
SCHAFTS STATISTIK 

Pkt. 4 a: 

Allgemeines: Mit dieser Verordnung wird die 
laufende Statistik der Erzeugung von Sachgütern 
geregelt. Hauptmerkmal dieser "Produkt-Statistik" 
ist die sehr tief gegliederte und damit über die 
traditionelle österreichische Industrie- und Groß
gewerbeproduktionsstatistik hinausgehende Klassi
fikationstiefe ["PRODCOM"-Klassifikation, in 
Abstimmung mit "NACE-Rev.l (Verordnung 
3037/90) für Wirtschaftsklassen" und "KN" für 
Außenhandel (Verordnung 3367/87)]. 

Entsprechende Vorkehrungen im Erhebungs
und Merkmalskatalog der Novelle zum Bundes
statistikgesetz 1965, BGBI. Nr.9111965, sind 
vorgesehen. 

Die Österreich-Version (ÖPRODCOM) der 
zugrundeliegenden Klassifikation ist in Arbeit; sie 
wird voraussichtlich durch eine entsprechende 
nationale Verordnung einzuführen sein. 

lit. d: 

ÖST A T wird die monatlichen Erhebungen wie 
bisher nach Tunlichkeit durchführen, um so die' 

. Grundlagen des Produktionsindexes zu erhalten; 
eine "Ausnahme von der Ausnahme" schien jedoch 
im Hinblick auf allfällige übergangsprobleme nicht 
angezeigt. 

lit. e: 

Die Durchführung dieser Erhebungen auf neuer 
Klassifikationsbasisper 1995 entspricht der all
gemeinen EFTA-Linie bei den Referenzzeiten. 

ad B : VERKEHRSSTATISTIK 

Pkt. 7 a: 

Allgemeines: Mit gegenständlichem EG-Rechts
instrument werden keine über die hierzulande 
bestehende Unfallstatistik hinausgehenden Anfor
derungen gestellt. Es kann daher in jeder Hinsicht 
ohne weiteres erfüllt werden. Die Straßenverkehrs
unfallstatistik beruhte bislang allerdings nur auf 
ministeriellen Erlässen aus 1960 bis 1991 und erhält 
damit erstmals eine (europäische) Rechtsgrundlage. 

Eine Ausführung durch Gesetze oder Verord
nungen erscheint im Hinblick a'uf die bestehende 
Situation nicht vordringlich. 

lit. a: 

Vorgeschilderte Situation gilt analog für die 
Übennittlung zum Aufbau der Datenbank. 

lit. b: 

Bezugnahme auf die Verordnung zur Statisti
schen Geheimhaltung. 

ad D: BEVÖLKERUNGS- UND SOZIALSTA
TISTIK 

Pkt. 18 a: 

Allgemeines: Das gegenständliche EG-Rechts
instrument sieht eine Verpflichtung der Staaten zur 
Durchführung einer jährlichen Erhebung (gege
benenfalls auf Stichprobenbasis, unter Wahrung 
gewisser Genauigkeitsanforderungen) über Arbeits
kräfte vor. Es .hat damit zentrale Bedeutung im 
Rahmen der Sozialstatistiken erlangt. In Österreich 
kann das bestehende Instrument des Mikrozensus 
(MZ; BGBI. Nr. 33/1967) herangezogen werden. 

lit. a und c: 

Gegenstandslos. 

lit. b: 

Wird im Rahmen des MZ (gerade noch) erfüllt. 

ad E: VOLKSWIRTSCHAFTLICHE GESAMT
RECHNUNG (VGR) - BRUTTOINLANDS
PRODUKT (BIP) 

Die hier angeführten Rechtsakte betreffen 
methodische Detailfragen der Definitionen und 
Berechnungen der VGR (Indirekte Steuern und 
Subventionen) . 

Legistische Vorkehrungen irgendwelcher Art 
werden nicht erforderlich sein, weil diese Fragen 
im Rahmen der amtlichen VGR selbst durch 
Anwendung der betreffenden Methodologie gelöst 
werden können. 

ad F: NOMENKLATUREN 

Pkt. 1: 

Die hier angezogenen Änderungen sind mInI
maler Art (Druckfehler und ähnliches) und ohne 
weiteres implementierbar. 

Pkt. 2/20 a: 

Allgemeines: Diese Verordnung regelt die 
Erhebungseinheiten für alle statistischen Erhebun
gen (Unternehmen, Betriebe, örtliche Einheiten, 
usw.) Sie bildet mit der Register-Verordnung 
(Verordnung 2180/93) gewissermaßen eine Ein-

·heit. Für die Vergleichbarkeit der Europäischen 
Statistiken haben diese Standards daher grund
legende Bedeutung. In Österreich bestand bislang 
kein so streng reglementiertes und strukturiertes 
System dieser Art. 
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ad Pkt. a und b: 

Die Übergangszeit ergibt sich aus den umfang
reichen Vorarbeiten zum Aufbau - emes zuge
hörigen Registers (siehe dort). 

Pkt. 2120 b: 

Die CPA bedeutet im Rahmen der Europäischen 
"Klassifikationsfamilie" für Güter (PRODCOM; 
KN) und Winschaftszweige (NACE) gewisserma
ßen den "Schlußstein", indem damit zwischen den 
zwei Hauptsystemen wechselseitige Verbindungen 
ermöglicht werden. Eine unmittelbare Anwendung 
in Erhebungen ist vorerst nicht vorgesehen; ein 
gleichartiges rudimentäres Instrument bestand 
bislang n\Jr für amtsinterne Zwecke. 

Auch für CPA v.,:ird (analog wie für PROD
COM und NACE) eine Österreich-Version erar
beitet werden (ÖCPA). 

Die übergangszeit bis Ende 1996 ist analog wie 
bei ÖNACE. 

ad G: LANDWIRTSCHAFTS STATISTIK 

Pkt.2: 

Die gegenständlichen Anpassungen beziehen sich 
auf die Merkmalslisten der landwirtschaftlichen 
Strukturerhebungen und nehmen auf die Bedeu
tung bzw. das Vorhandensein der betreffenden 
landwirtschaftlichen Erzeugnisse in Österreich 
Rücksicht. 

Die Bundesregierung hat beschlossen, dem Nationalrat vorzuschlagen, anläßlich der Genehmigung 
des Beschlusses gemäß Art. 49 Abs. 2 B-VG zu beschließen, daß dieser i~ dänischer, englischer, 
französischer, griechischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer und spanischer Sprache in Form 
seiner Kundmachung im EG-Amtsblatt und in finnischer, isländischer, norwegischer und schwedischer 
Sprache in Form seiner Kundmachung in der EWR-Beilage zum EG-Amtsblatt zur öffentlichen 
Einsichtnahme beim Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten und Bundesministerium für 
wirtschaftliche Angelegenheiten aufliegt. 

Daran anknüpfend wurde mit Rücksicht auf eine sparsame und zweckmäßige Verwaltung gemäß 
§ 23 Abs. 2 GOG-NR von der Vervielfältigung und Verteilung dieser Teile der Vorlage jeweils Abstand 
genommen. 

Die gesamte Regierungsvorlage liegt in dei Parlaments direktion zur Einsicht auf. 
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